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eingegangene Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB Abwägungsvorschläge 

1. DB Services Immobilien GmbH 
Schreiben vom 05.10.2011, eingegangen am 07.10.2011 
 

Seitens der Deutschen Bahn AG bestehen gegen die uns vorliegende 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Werl keine grund-
sätzlichen Bedenken. Belange der DB AG werden durch die geplante 
Aufhebung des Bahnüberganges „Langenwiedenweg“, durch den Bau 
einer Straßenunterführung, sowie die Schließung des Bahnübergan-
ges „Hammer Straße“ für den motorisierten Verkehr und Erhaltung 
des BÜ für Fußgänger und Radfahrer, berührt. Bei diesen Bauvorha-
ben handelt es sich um eine Maßnahme nach dem Eisenbahn-
Kreuzungsgesetz (EKrG). Um die Sicherheit des Eisenbahnbetriebes 
bei dem Bau der Brücke zu gewährleisten, ist eine frühzeitige Ab-
stimmung und der Abschluss einer EKrG- und Baudurchführungsver-
einbarung erforderlich. Diese sind zu gegebener Zeit mit der DB Netz 
AG, Produktionsplanung und Steuerung (I.NP-W-D-HM (P), Unions-
traße 5 in 59067 Hamm (Westf.) abzuschließen. Ansonsten sind wir 
bei baulichen Veränderungen in Nähe der DB-Grenze rechtzeitig 
durch detaillierte und aussagekräftige Unterlagen in Form von Bauan-
trägen gesondert zu beteiligen. 
 
Anpflanzungen im Grenzbereich der DB AG sind mit der DB Netz AG 
abzustimmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen der Planumsetzung werden konkrete Maßnahmen mit den 
zuständigen Fachabteilungen der DB AG frühzeitig abgestimmt sowie 
eine EkrG- und Baudurchführungsvereinbarung mit der DB Netz AG 
abgeschlossen. 
 
Bei baulichen Veränderungen in Nähe der DB-Grenze wird die DB 
Services Immobilien GmbH gesondert beteiligt. 
 
 
 
Anpflanzungen im Grenzbereich der DB AG werden mit der DB Netz 
AG abgestimmt. 

2. IHK Arnsberg 
Schreiben vom 05.10.2011, eingegangen am 05.10.2011 (per 
eMail) 

 
Die mit der Bahnunterführung Langenwiedenweg verbundene völlige 
verkehrliche Neuordnung führt in großen Teilen zu einer erheblichen 
Veränderung der Standortqualitäten für die hier ansässigen Betriebe. 
Dies gilt insbesondere für die Standorte entlang des südlichen Teils 

 
 
 
 
Da Standortverlagerungen aufgrund der verkehrlichen Neuordnung, 
insbesondere der neuen Führung der Hammer Straße, nicht ausge-
schlossen werden können, wird die Stadt Werl verlagerungswillige 
Unternehmen bei der Suche nach Alternativstandorten unterstützen. 
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der Hammer Straße und der künftigen reinen Stichstraße „Alter Kel-
ler“. Hier sind heute Betriebe des Kraftfahrzeug- und Kfz-
Zubehörbereichs sowie gastronomische Betriebe ansässig, die auf 
eine direkte Anfahrtmöglichkeit angewiesen sind und von der Wahr-
nehmung durch vorbeifahrende Kunden profitieren. Künftig befinden 
sich diese Standorte in einer Sackgasse. Dies muss auf lange Sicht 
zu Standortverlagerungen führen. Deshalb bitten wir die Stadt schon 
heute darum, verlagerungswillige Unternehmen bei der Suche nach 
geeigneten Ersatzstandorten zu unterstützen. Bis dieser Strukturwan-
del tatsächlich eingetreten ist, muss die Hammer Straße für LKW-
Lieferfahrzeuge dimensioniert bleiben. Auch darf der geplante Rück-
bau der künftigen Mischverkehrsfläche Hammer Straße/Alter Keller 
nur so erfolgen, dass die Erreichbarkeit beispielsweise des Imbissbe-
triebes im Eckbereich Alter Keller/Grafenstraße für Kun-denfahrzeuge 
erhalten bleibt. 
Nördlich der Bahnlinie werden zwischen der Brandisstraße und der 
Hammer Straße Flächen der dortigen Gewerbebetriebe für die Ver-
schwenkung der Hammer Straße und den Kreisverkehr in Anspruch 
genommen. Dies betrifft die Firmen Holz Rubarth und den Mineralöl-
handel Rubart mit Tankstellenbetrieb. Da beide Unternehmen ihre 
jeweiligen Standorte nicht aufgeben wollen, ist ihnen allein mit einer 
finanziellen Entschädigung nicht gedient. 
Bei der Firma Holz Rubarth GmbH geht ein Großteil der heutigen Gar-
tenelemente-Ausstellung mit einer Fläche von ca. 150 m² verloren. Da 
die Firma Rubarth bereits heute sehr beengt ist und die verloren ge-
hende Fläche wegen ihrer exponierten, werbewirksamen Lage nicht 
einfach an anderer Stelle neu geschaffen werden kann, müsste über 
gleichwertige Ersatzflächen nachgedacht werden. Gleichzeitig muss 
für die heutige Einbahnstraße Brandisstraße, die u.a. als rückwärtige 
Anlieferung zu den Gewerbebetrieben dient, eine gegenläufige Ver-
kehrsführung garantiert werden. 
Noch gravierender sind die Flächenverluste bei der Firma Theodor 
Rubart Mineralöle und Schmierstoffe GmbH & Co. KG. Das Gelände 
wird mittig von der Straße durchschnitten. Dabei gehen für den Be-

In der Planung, die im Rahmen der Straßenausbauplanung weiter 
detailliert wird, wird die Erreichbarkeit der an die Hammer Straße und 
an die Straße Alter Keller angrenzenden Grundstücke, insbesondere 
der Betriebe mit Anliefer- und Kundenverkehr, berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf der von dem Grundstück der Firma Holz Rubarth GmbH benötig-
ten Teilfläche befindet sich derzeit ein Teil der außen gelegenen Gar-
tenelemente-Ausstellung. Das Ausstellungsgebäude ist durch die ge-
ringfüge Inanspruchnahme des Grundstückes nicht betroffen. Als 
Kompensation ist eine Teilfläche des östlich angrenzenden städti-
schen Grundstücks vorstellbar. Eine weitere Teilfläche des Grund-
stücks könnte der Tankstelle zugeschlagen und damit eventuell die 
Verlagerung der Waschanlage ermöglicht werden. 
 
Auf Grundlage einer überarbeiteten Trassierung (Hoffmann & Stake-
meier Ingenieure GmbH, Büren, Oktober 2009) konnte der Flächen-
bedarf für die neue Führung der Hammer Straße auf dem nahezu 
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triebsteil der Tankstelle die Flächen der heutigen Portal-Waschanlage 
verloren. Da eine Waschanlage für einen Tankstellen-Betrieb existen-
ziell wichtig ist, muss auch hier nach Alternativflächen unmittelbar an-
grenzend gesucht werden. Für beide Fälle bietet sich das zwischen 
den Unternehmen gelegene städtische Gartengrundstück an. Es dürf-
te allerdings zu klein sein, um beiden Unternehmen gleichzeitig aus-
reichenden Ersatz zu bieten. Hier muss nun nach vertretbaren Kom-
promissen gesucht werden, bei denen die IHK gerne behilflich ist. 
Weiterhin müssten die Gebäude und Betriebsanlagen des Mineralöl-
handels Rubart in großen Teilen abgerissen werden. Die verbleibende 
Fläche ist aufgrund ihres Zuschnitts und der schwierigen Erschließung 
für große Gefahrgut-LKW in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kreis-
verkehr nicht mehr geeignet. Für diesen Betriebsteil der Firma Rubart 
wäre insofern eine Betriebsverlagerung in einen gewerblich geprägten 
Standort im Stadtgebiet sehr zweckmäßig. 
 
Das geplante Sondergebiet „Nahversorgungsschwerpunkt“ im Werler 
Norden verfolgt das Ziel, die bisher räumlich getrennten Angebote des 
Lebensmitteleinzelhandels zu konzentrieren. Bereits in einer früheren 
Stellungnahme vom 11.06.2008 an die Bezirksregierung (Gegenstand 
war die 1. Änderung des BBP Nr. 33) haben wir darauf hingewiesen, 
dass eine Kombination aus Supermarkt, Discounter und Getränke-
markt mit insgesamt 3 200 m² Verkaufsfläche als Nahversorgungs-
zentrum vertretbar dimensioniert ist. Es wird allerdings aller Voraus-
sicht nach zu einer Verdrängung vorhandener Standorte kommen. Für 
den heutigen Rewe-Markt am Langenwiedenweg ist entweder durch 
Verlagerung dieses Anbieters in das neue Nahversorgungszentrum 
oder als Folge des Wettbewerbs mit einem unmittelbar benachbarten, 
durch seine Größe und sein Umfeld deutlich attraktiveren Anbieter, mit 
einem Leerstand zu rechnen. Auch die dauerhafte Existenz des Aldi-
Discounters im nördlichen Bereich des Langenwiedenweges ist nicht 
gesichert. 
Sollten beide heutigen Standorte aufgeben, so muss dies allerdings 
nicht zwangsläufig zu negativen versorgungsstrukturellen Effekten im 

1.200 m² großen städtischen Grundstück reduziert werden, so dass 
grundsätzlich von ausreichenden Alternativflächen auf dem städti-
schen Grundstück für die Firma Holz Rubarth und den Mineralölhan-
del Rubart ausgegangen werden kann.  
Aus städtebaulicher Sicht ist die Verlagerung des Mineralölhandels 
Rubart an einen durch Gewerbe geprägten Standort sinnvoll. Die 
Tankstelle kann an dem Standort verbleiben. 
 
Brandisstraße (Aufhebung Einbahnregelung) 
Bei Umsetzung der Planung wird die Brandisstraße, bedingt durch das 
Trogbauwerk der Bahnunterführung Langenwiedenweg, abgebunden 
und mit einer Wendeanlage versehen. Resultierend daraus ist dann 
die Einbahnregelung in der Brandisstraße aufzuheben und eine ge-
genläufige Verkehrsführung zu ermöglichen. Der Straßenraum soll 
entsprechend umgestaltet werden. 
 
Die Aussagen zum Aldimarkt werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Hinsichtlich des am Langenwiedenweg / an der Brandisstraße gele-
genen REWE-Marktes ist zu erwarten, dass der REWE-Markt bei An-
siedlung des Nahversorgungszentrums seinen jetzigen Standort auf-
geben würde. Daher war ursprünglich vorgesehen, dass der potenziel-
le Investor eine Folgenutzung für das jetzige REWE-Grundstück her-
beiführt, jedoch hat sich in verschiedenen Gesprächen mit potenziel-
len Investoren / möglichen Betreibern und dem Eigentümer des jetzi-
gen REWE-Grundstückes herausgestellt, dass dies aufgrund unter-
schiedlicher Vorstellungen nicht möglich ist. Aus diesem Grund und 
vor dem Hintergrund, dass bereits bestehenden Einzelhandelsbetrie-
ben ein individuell auf sie zugeschnittener Bestandsschutz eingeräumt 
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Werler Norden führen. Schließlich würde die Attraktivität und der Grad 
der Nahversorgung insgesamt durch die Konzentration neuer Anbieter 
an einem gemeinsamen Standort gestärkt. Voraussetzung für diese 
Einschätzung ist allerdings, dass im Wege verbindlicher Bauleitpla-
nung eine Nachfolgenutzung an den bisherigen Standorten ausge-
schlossen wird, die sich negativ auf die Entwicklung des zentralen 
Versorgungsbereiches in Werl auswirken kann. 

werden soll (s. S. 65 der Strukturuntersuchung zum Einzelhandel in 
Werl), sollen die beiden Punkte:  
1. Folgenutzung auf dem jetzigen REWE-Grundstück und 
2. Entwicklung eines Nahversorgungszentrums nunmehr unabhängig 
voneinander gelöst werden. 
Das Grundstück des jetzigen REWE-Marktes liegt in einem, im rechts-
kräftigen Bebauungsplan Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ 
festgesetztem Mischgebiet, in dem u.a. Einzelhandelsbetriebe zuläs-
sig sind. Die Einzelhandelsnutzungen sind nicht eingeschränkt. Sollte 
bei einer möglichen Umsiedlung des REWE-Marktes in das geplante 
Nahversorgungszentrum eine Folgenutzung auf dem jetzigen REWE-
Grundstück angesiedelt werden, die nicht im Sinne der Erhaltung und 
Entwicklung des zentralen Versorgungsbereiches ist, wird steuernd 
eingegriffen. Als Grundlage dafür wurde in der Sitzung des Planungs-, 
Bau- und Umweltausschusses am 21.6.2011 u. a. das Verfahren zur 
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwie-
denweg“ eingeleitet. 

3. Lippeverband 
Schreiben vom 30.09.2011, eingegangen am 05.10.2011 

 
Gegen die o. g. Bauleitpläne bestehen unsererseits keine Bedenken 
oder Anregungen. 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

4. DB Netz AG, Duisburg 
Schreiben vom 28.09.2011, eingegangen am 30.09.2011 

 
Die vorgesehenen Darstellungen entsprechen weitgehend dem aktu-
ellen technischen Lösungskonzept zur Beseitigung der Bahnübergän-
ge „Hammer Str.“ und „Langenwiedenweg“. 
Seitens der DB Netz AG besteht allerdings ein Einwand gegen die 
Darstellung der Planung. Wie dem Abschnitt „Allgemeine Ziele und 
Zwecke der Planung“ des Begründungsentwurfs zu entnehmen ist, 
soll der Bahnübergang „Hammer Str.“ nicht vollständig und dauerhaft 
beseitigt, sondern für den Fußgänger- und Radverkehr beibehalten 
werden. 

 
 
 
s. unten (Abwägung zum Schreiben vom 17.08.2011) 
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Wir verweisen hiermit auf unser Schreiben vom 17.08.2011 zur 79. 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Werl, in welchem wir 
den Sachverhalt aus unserer Sicht ausführlich dargestellt haben. Die 
in diesem Schreiben gemachten Aussagen zur Änderung des Flä-
chennutzungsplanes gelten analog zur Änderung des Bebauungs-
plans Nr. 102. 
 
Schreiben vom 17.08.2011 
 
Ihr Schreiben zur geplanten Änderung des Flächennutzungsplanes im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange haben wir erhalten. 
Die vorgesehenen Darstellungen entsprechen weitgehend dem aktu-
ellen technischen Lösungskonzept zur Beseitigung der Bahnübergän-
ge „Hammer Str." und „Langenwiedenweg". 
Seitens der DB Netz AG besteht allerdings ein Einwand gegen die 
Dar-stellung der Planung. Wie dem Abschnitt „Planungsziele“ des Be-
grün-dungsentwurfs zu entnehmen ist, soll der Bahnübergang „Ham-
mer Str.“ nicht vollständig und dauerhaft beseitigt, sondern für den 
Fußgänger- und Radverkehr beibehalten werden. 
 
Dieses Ziel ist nach unserer Auffassung mit dem Ziel des Eisenbahn-
kreuzungsgesetzes nicht vereinbar, da hier ohne erkennbaren zwin-
gen-den Grund auf die vollständige Beseitigung des Bahnübergangs 
Hammer Str. verzichtet werden soll. Wir verweisen hierzu auf unsere 
Schreiben vom 13.04.2010 und 31.01.2011 sowie auf das Ge-
sprächsprotokoll des Gesprächs zwischen der DB Netz AG und der 
Stadt Werl am 16.02.2011 in Hamm. 
Inhaltlich ist aus den vorgelegten Unterlagen zur Änderung des Flä-
chennutzungsplanes kein neuer Sachverhalt erkennbar, der die in 
vorgenannten Schreiben angeführten Argumente relativieren würde. 
Wir halten unsere Bedenken daher in vollem Umfang aufrecht und 
weisen hier nochmals auf den Zweck des EKrG hin, Gefahrenpunkte 
zu beseitigen. Genau dies wird auch im Begründungsentwurf auf Seite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Beibehaltung des Bahnüberganges Hammer Straße für Fußgän-
ger- und Radfahrer ist nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz zu-
nächst nicht kategorisch ausgeschlossen (s. Schreiben der DB Netz 
AG vom 13.04.2010). Das Eisenbahnkreuzungsgesetz sieht im § 3 
vor, aus Sicherheitsgründen „… Kreuzungen zu beseitigen oder durch 
Baumaßnahmen, die den Verkehr an der Kreuzung vermindern, zu 
entlasten …“. 
Durch die geplante Umlegung des motorisierten Verkehrs von der 
Hammer Straße zum Langenwiedenweg bzw. zur geplanten Bahnun-
terführung am Langenwiedenweg wird die Frequenz an dem Bahn-
übergang Hammer Straße deutlich verringert und somit das Gefah-
renpotenzial vermindert. Vor diesem Hintergrund ist der Erhalt des 
Bahnüberganges Hammer Straße für Fußgänger und Radfahrer 
grundsätzlich möglich und die gänzliche Aufgabe des Kreuzungspunk-
tes nicht erforderlich. 
 
 
 
 
Im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplanes werden die Pla-
nungen zu den Bahnübergängen Langenwiedenweg und Hammer 
Straße in Abstimmung mit der Bahn konkretisiert und der Bund wird 
beteiligt (Genehmigung der zwischen der Bahn und der Stadt Werl 
abgeschlossenen Kreuzungsvereinbarung). Mögliche Änderungen der 
Maßnahmen im Zuge der an das Bebauungsplanverfahren anschlie-
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4 deutlich, in dem Sie schreiben: „Vor dem Hintergrund, Bahnüber-
gänge aus Gründen der Sicherheit zu beseitigen (§ 3 Eisenbahnkreu-
zungsgesetz), liegt ein Rückbau der beiden Bahnübergänge auch im 
Interesse der Bahn bzw. des Bundes." 
Wir bezweifeln stark, dass eine Kreuzungsvereinbarung, die nicht die 
Beseitigung beider Bahnübergänge zum Inhalt hat, im Interesse des 
Bundes ist und bezüglich des vom Bund zu tragenden Kostendrittels 
genehmigungsfähig wäre. 
Vor diesem Hintergrund wird sich die DB Netz AG mit Nachdruck für 
die vollständige Beseitigung beider Bahnübergänge einsetzen. Sollten 
die Voraussetzungen dafür nicht gegeben sein, ist eine Beteiligung an 
der Finanzierung der Maßnahme nach EKrG durch die DB Netz AG 
nicht wahrscheinlich. 

ßenden Konkretisierung, Genehmigung und Ausführung können nicht 
ausgeschlossen werden. 
 
 
 
 
 
 
Die Position der DB Netz AG wird zur Kenntnis genommen. In der 
Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses am 21.06.2011 
wurde eine ersatzlose Schließung des Bahnüberganges Hammer 
Straße thematisiert. Im Ergebnis empfahl der Planungs-, Bau- und 
Umweltausschuss, dass der Rat der Stadt Werl beschließen möge, 
dass der Bahnübergang an der Hammer Straße für Fußgänger und 
Radfahrer erhalten bleibt. Als Gründe sind zu nennen: 
- Erhalt der historischen Wege- und Sichtbeziehung, insbesondere  
  zum Stadtzentrum 
- Vermeidung von Umwegen, insbesondere für Menschen mit einge- 
  schränkter Mobilität 
- Ein höhengleicher, barrierefreier Bahnübergang ist komfortabler als  
  eine Unterführung, da keine Steigungen überwunden werden müs 
  sen. Am 14.07.2011 fasste der Rat der Stadt Werl den Beschluss zur  
  Fortführung der Planung auf Grundlage des geänderten Geltungs- 
  bereiches einschließlich Bahnunterführung Langenwiedenweg mit  
  einem beidseitigen Fuß- und Radweg und eines höhengleichen  
  Bahnüberganges für Fußgänger und Radfahrer an der Hammer  
  Straße. 

5. Kreis Soest 
Schreiben vom 27.09.2011, eingegangen am 29.09.2011 

 
Die o. g. Planung wurde hier mit den zuständigen Dienststellen und 
Abteilungen der Verwaltung besprochen. Im Einvernehmen mit diesen 
gebe ich folgende Stellungnahme ab: 
 

 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Aufgrund der überwiegend vorhandenen Wohnbebauung sind im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ mit 
Ausnahme des im nord-östlichen Teilbereich ausgewiesenen Sonder-
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Gegen die Neuaufstellung des B-Planes 102 „Bahnhofsumfeld“ in 
Werl mit dem Ziel der Reaktivierung von Bauflächen nördlich und süd-
lich des Bahnhofgebäudes bestehen aus meiner Sicht keine grund-
sätzlichen Bedenken. 
 
Aus der Sicht des vorbeugenden Immissionsschutzes ist jedoch da-
rauf hinzuweisen, dass im Hinblick auf die im Umfeld vorhandenen 
schutzwürdigen Nutzungsstrukturen in Teilbereichen im Wesentlichen 
nur eine eingeschränkte gewerbliche Nutzung entwickelbar ist. Ledig-
lich im östlichen Bereich der Planfläche ist die Ansiedlung von emissi-
onsrelevanteren Gewerbeanlagen möglich. 
 
Im Rahmen der beschriebenen Planungsabsichten ist u. a. auch die 
Ansiedlung eines Nahversorgungszentrums im nördlichen Bereich 
vorgesehen. Das Emissionsverhalten solcher Nahversorgungszentren 
wird insbesondere durch 
 
• den Anlieferverkehr 
• anlagenspezifische Bauteile (z. B. Klima- u. Lüftungsanlagen) 
• die Kfz-Stellplatzanlagen 
• u.v.a.m. 
 
bestimmt. Insofern ist im Einwirkbereich solcher Betriebseinrichtungen 
mit erhöhten Geräuschimmissionen zu rechnen. 
 
Geräuschimmissionen sind aber erst dann als schädliche Umweltein-
wirkungen im Sinne des BlmSchG zu werten, wenn die Erheblich-
keitsschwelle überschritten wird. Für die Beurteilung dieses Rechts-
begriffes kann die TA Lärm als normkonkretisierende Verwaltungsvor-
schrift herangezogen werden. Die TA Lärm legt baugebietsabhängige 
Immissionsrichtwerte sowohl für den Tagzeitraum (06:00 Uhr - 22:00 
Uhr) als auch für den Nachtzeitraum (22:00 Uhr - 06:00 Uhr) fest. Bei 
Einhaltung der vorgegebenen Immissionsrichtwerte ist davon auszu-
gehen, dass erhebliche Geräuschbelästigungen - und somit schädli-

gebietes für großflächigen Einzelhandel und eines Allgemeinen 
Wohngebietes im Bereich des Grundstückes „Langenwiedenweg 9“ 
Mischgebiete festgesetzt bzw. im Entwurf zur 79. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Stadt Werl gemischte Bauflächen dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechni-
sche Untersuchung (Büro G. Hoppe, Dortmund, November 2010) er-
stellt, in der das geplante Nahversorgungszentrum hinsichtlich seiner  
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che Umwelteinwirkungen - für eine immissionsempfindliche 
Wohnnachbarschaft ausgeschlossen werden können. 
 
Im vorliegenden Beurteilungssachverhalt ist im Nahbereich nördlich 
schutzbedürftige Wohnbebauung bereits vorhanden. 
 
Insofern sollte grundsätzlich zuerst durch eine sachverständige Beur-
teilung der zu erwartenden geänderten Geräuschimmissionssituation 
auf der Grundlage der Vorgaben der TA Lärm geprüft werden, ob die 
Immissionsrichtwerte an den vorhandenen bzw. zukünftig noch mögli-
chen Wohnstandorten einzuhalten sind. 
Als weitere Beurteilungshilfe ist für die Bewertung der Kfz-Stellplatz-
anlagen die (bayerische) „Parkplatzlärmstudie“ heranzuziehen. 
 
Da außerdem Ladenöffnungszeiten bis 22:00 Uhr oder länger in Frage 
kommen, wird eine Betrachtung der Geräuschimmissionssituation zur 
Nachtzeit notwendig. 
 
Aus landschaftsfachlicher Sicht ergeben sich zur o. g. Planung fol-
gende Hinweise: 
 
 Eingriffsregelung, Vermeidungsmaßnahmen: 
Der Verlust von älteren Gehölzbeständen ist als erheblicher Eingriff zu 
werten. Im vorliegenden Beb.-Plan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ ist ledig-
lich ein Baum auf dem Flurstück 87 festgesetzt. Hier ist insbesondere 
im Bereich der zu erstellenden Parkplätze zu überprüfen, inwieweit 
nicht weitere Gehölze erhalten werden können. Diese sind noch ent-
sprechend zu sichern und auf Dauer zu erhalten und zu schützen. 
 
 
 
 
 
 

 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechni-
sche Untersuchung (Büro G. Hoppe, Dortmund, November 2010) er-
stellt, in der das geplante Nahversorgungs-zentrum hinsichtlich seiner 
Immissionen durch Anliefer- und Kundenverkehr bereits berücksichtigt 
wurde (s. Begründung, Punkt 6 auf S. 20). 
Im Zuge eines konkreten Bauvorhabens zur Ansiedlung von großflä-
chigen Einzelhandel ist nachzuweisen, dass die Geräuschimmissio-
nen gem. TA Lärm tags und nachts eingehalten werden, insbesondere 
in Bezug auf die nördlich angrenzende Wohnbebauung. Des Weiteren 
wird auf Grundlage eines konkreten Bauvorhabens für die Bewertung 
der Kfz-Stellplatzanlagen die (bayerische) „Parkplatzlärmstudie“ her-
angezogen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Anlehnung an den Umweltbericht (Büro Stelzig, Soest, 28.Februar 
2011) werden in Bezug auf erhaltenswerte Gehölzbestände in der 
Begründung entsprechende Hinweise gegeben bzw. soweit erforder-
lich Festsetzungen getroffen. Auf dem Flurstück 87 wurde ein Baum 
festgesetzt, da er, wie in der Begründung erläutert, ca. 150 Jahre alt 
und aufgrund des weitgehend unversiegelten Traufbereiches sich zu 
einem mächtigen stadtbildprägenden Baum entwickelt hat.  Von der 
Festsetzung weiterer Gehölze wurde abgesehen, weil eine Festset-
zung zur Pflanzung von Bäumen beim Bau von Parkplatzflächen ge-
troffen wurde. Diese Festsetzung trägt auch zur Kompensation der bei 
Planumsetzung wegfallenden Bäume entlang des heutigen „Langen-
wiedenweges“ bei. 
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 Festsetzungen: 
Im Umweltbericht wird auf Seite 21 die Aussage getroffen, dass im 
Bereich des Nahversorgungszentrums 1 Baum pro 4 Stellplätze ge-
setzt wird. In den Festsetzungen des Bebauungsplanes wird jedoch 
nur die Forderung im Verhältnis 8 Stellplätze und 1 Hochstamm ange-
setzt. Hier ist die Festsetzung entsprechend des Umweltberichts zu 
ändern. 
 
Für den Naturhaushalt ergibt sich eine Neuversiegelung von ca. 
8000m². Gemäß § 18 Abs. 2 BNatSchG findet die Eingriffsregelung 
bei Vorhaben auf der Grundlage des § 30 BauGB, bei Vorhaben im 
Innenbereich keine Anwendung. 
 
 Artenschutz 
Die im Bebauungsplan getroffenen Aussagen zum Artenschutz sind 
Grundlage für die Feststellung, dass im Hinblick auf Artenschutzbe-
lange sichergestellt ist, dass keine Lebensstätten planungsrelevanter 
Arten zerstört werden. Damit ist nicht ersichtlich, dass bei der Reali-
sierung der beantragten Maßnahme die artenschutzrechtlichen Ver-
botstatbestände für geschützte Tier- und Pflanzenarten nach § 42 
Bundesnaturschutzgesetz berührt werden. 
Gerade die Bauzeitenregelung ist unbedingt zu beachten. 
Diese, anhand der Antragsunterlagen gewonnene vorläufige Ein-
schätzung entbindet jedoch nicht von der Verpflichtung, bei der Bau-
ausführung Hinweisen der ökologischen Baubegleitung vorkommende 
geschützte Tier- und Pflanzenarten nachzugehen und in diesem Fall 
unverzüglich die Untere Landschaftsbehörde des Kreises Soest als 
die für den Artenschutz zuständige Behörde zu informieren. 
 
Im Kataster über Altlastverdachtsflächen und Altlasten des Kreises 
Soest, das keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, sind verschie-
dene Altlastverdachtsflächen von den Änderungen betroffen. Aus ab-
fallwirtschaftlicher/bodenschutzrechtlicher Sicht bestehen keine Be-
denken, sofern diese Flächen nicht konkret durch Baumaßnahmen 

 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt, indem entsprechend des Umweltberichts 
im Bereich des geplanten Nahversorgungszentrums festgesetzt wird, 
dass 1 Baum pro 4 Stellplätze zu pflanzen ist. 
 
 
 
 
 
 
In der Begründung wird in Anlehnung an den Umweltbericht auf Maß-
nahmen zum Artenschutz, wie ökologische Baubegleitung und Be-
rücksichtigung von Bauzeiten, hingewiesen. Des Weiteren wird der 
Hinweis gegeben, dass sofern sich bei der Bauausführung Hinweise 
auf vorkommende geschützte Tier- und Pflanzenarten zeigen, diesen 
nachzugehen und unverzüglich die Untere Landschaftsbehörde des 
Kreises Soest als die für den Artenschutz zuständige Behörde zu in-
formieren ist. 
 
 
 
 
 
 
 
In Bezug auf die vom Kreis Soest übernommenen Altlastenverdachts-
flächen wurde/wird in der Begründung der Hinweis gegeben, dass 
konkrete Maßnahmen, Baumaßnahmen, Eingriffe in der Geländeober-
fläche u. ä. mit dem Kreis Soest - Abt. Abfallwirtschaft/Bodenschutz 
rechtzeitig im Vorfeld abzustimmen sind. 
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oder andere baulichen Änderungen betroffen sind. Konkrete Maß-
nahmen, Baumaßnahmen, Eingriffe in der Geländeoberfläche u. ähn-
liches sind mit der Abt. Abfallwirtschaft/Bodenschutz rechtzeitig im 
Vorfeld abzustimmen. 
1. Sollten bei Erdarbeiten Abfallablagerungen oder Bodenverunreini-
gungen festgestellt werden, ist das SG Abfallwirtschaft/Bodenschutz 
des Kreises Soest umgehend zu benachrichtigen. Die vorgefundenen 
Abfälle bzw. verunreinigter Boden sind bis zur Klärung des weiteren 
Vorgehens gesichert zu lagern. 
2. Bei Baumaßnahmen anfallende Abfälle sind vorrangig einer Ver-
wertung zuzuführen. Abfälle, die nicht verwertet werden, sind soweit 
möglich auf den Entsorgungsanlagen im Kreis Soest zu beseitigen. 
3. Sollten Recyclingprodukte eingebaut werden, ist hinsichtlich der 
Einbaubedingungen (wasserrechtliche Erlaubnis) die Untere Wasser-
behörde zu beteiligen. 
4. Sofern gewerblich genutzte Gebäude bzw. Anlagen abgebrochen 
werden, ist dem SG Abfallwirtschaft/Bodenschutz des Kreises Soest 
vor Beginn ein Abfallentsorgungskonzept vorzulegen. Der Abbruchbe-
ginn ist spätestens zwei Arbeitstage vorher durch eine Abbruchmel-
dung anzuzeigen. 
Diese Stellungnahme wird zugleich abgegeben für die Landrätin als 
Untere Staatliche Verwaltungsbehörde - Planungsaufsicht. 

Die aufgeführten Punkte 1 bis 4 wurden/werden als Hinweis in die 
Begründung aufgenommen. 
 

6. Stadt Hamm 
Schreiben vom 27.09.2011, eingegangen am 28.09.2011 

 
Wie bereits im Schreiben vom 02.08.2011 mitgeteilt, werden durch die 
beabsichtigten Entwicklungen im Geltungsbereich der 79. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Stadt Werl sowie durch die Festset-
zungen des Bebauungsplanes Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ die Belange 
der Stadt Hamm nicht berührt. Durch die geplante Entwicklung eines 
Nahversorgungszentrums mit Sortimenten des täglichen Bedarfs (Ge-
samtverkaufsfläche: max. 3.200 qm) im nordöstlichen Teilbereich 
werden keine Auswirkungen erwartet, die außerhalb des Gebietes der 
Stadt Werl von Bedeutung sein werden. 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 



Wallfahrtsstadt Werl 
79. Änderung des Flächennutzungsplanes und Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“  
Abwägung der Anregungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB (19.08.2011 - 30.09.2011) Seite 11 von 18 
 
7. Gemeinde Ense 

Schreiben vom 26.09.2011, eingegangen am 28.09.2011 
 
Durch die Gemeinde Ense werden keine Anregungen zu den o. g. 
Planungen der Stadt Werl vorgebracht. Gemeindliche Belange werden 
durch diese Planung nicht berührt. 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

8. Straßen NRW 
Schreiben vom 26.09.2011, eingegangen am 27.09.2011 

 
Die Belange des Landesbetriebes Straßenbau NRW, Regionalnieder-
lassung Sauerland-Hochstift werden durch die Änderung des Flä-
chennutzungsplanes und Aufstellung des o. a. Bebauungsplanes nicht 
berührt. 
 
Anregungen und Bedenken sind nicht vorzubringen. 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

9. RWE 
Schreiben vom 22.09.2011, eingegangen am 27.09.2011 

 
Im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bestehen 
unsererseits keine Bedenken oder Anregungen. Diese Stellungnahme 
betrifft nur die im Eigentum der RWE Deutschland AG befindlichen 
Anlagen der Verteilungsnetze Strom. Innerhalb des vorliegenden 
Plangebietes betreiben wir keine Gas-Verteilnetzanlagen. 
Eine Ausfertigung Ihrer Unterlagen haben wir an das für Gas-Trans-
portnetzanlagen zuständige Unternehmen Thyssengas weitergeleitet. 
Von dort erhalten Sie ggf. eine gesonderte Stellungnahme.  
Die Gas-Hochdrucknetze und Strom-Transportnetzanlagen der RWE 
sowie der Amprion (Transportnetz Strom) verlaufen mit ausreichen-
dem Abstand zum vorliegenden Plangebiet und sind somit nicht be-
troffen. Bitte beteiligen Sie die Thyssengas GmbH direkt. Die Anschrift 
lautet: Integrity Management und Dokumentation, Netzdokumentation 
und Netzauskunft, Kampstr. 49, 44137 Dortmund,  
Tel.: 0231/ 91291-2277 oder Fax: 0231 / 91291-2266,  
E-Mail: leitungsauskunft@thyssengas.com. 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Thyssengas GmbH wurde direkt beteiligt. 
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10. Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 53  

(obere Immissionsschutzbehörde) 
      Schreiben vom 12.09.2011, eingegangen am 12.09.2011  
      (per eMail) 
 
Die Festsetzungen im Bebauungsplan und Flächennutzungsplan wur-
den daraufhin überprüft, ob und inwieweit die Planungsabsichten mit 
den Erfordernissen des Immissionsschutzes aus der Sicht der oberen 
Immissionsschutzbehörde vereinbar sind. Die Belange des Dezernats 
53 als obere Immissionsschutzbehörde sind nicht betroffen. 

 
 
 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

11. Gemeinde Bönen 
Schreiben vom 02.09.2011, eingegangen am 12.09.2011 
 

Aus Sicht der Gemeinde Bönen bestehen gegen die o. g. Planung 
keine Bedenken. Belange der Gemeinde Bönen werden nicht berührt. 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

12. Eisenbahn-Bundesamt, Essen 
Schreiben vom 06.09.2011, eingegangen am 08.09.2011 

 
Bedenken gegen die o. g. Änderung des FNP und Aufstellung des 
Bpl. Nr. 102 habe ich nicht. 
Sie beabsichtigen, den höhengleichen Bahnübergang „Langenwie-
denweg“ durch den Bau einer Eisenbahnüberführung (EÜ) aufzuhe-
ben. Ebenso beabsichtigen Sie eine EÜ für Fußgänger und Radfahrer 
im Bereich der „Hammer Straße“ einzurichten. Die erforderlichen 
Planunterlagen und Anträge für die Erstellung beider EÜ sind durch 
die DB Netz AG, Hansastraße 15, 47058 Duisburg bei mir einzu-
reichen. Sämtliche anderen Planungen sind von Ihnen durchzuführen. 

 
 
 
 
 
In einem Telefonat am 16.09.2011 wurde klargestellt, dass es sich im 
Bereich der Hammer Straße nicht um eine Eisenbahnüberführung, 
sondern um einen höhengleichen Bahnübergang für Fußgänger und 
Radfahrer handelt. Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) hat diesbezüg-
lich keine Bedenken, jedoch wurde darauf hingewiesen, dass eine 
Einigung mit der DB Netz AG herbeigeführt werden sollte, da sie An-
tragsteller ist. Hierzu wird auf die Schreiben der Netz AG, Duisburg 
und die entsprechenden Abwägungsvorschläge verwiesen (s. Nr. 4). 

13. DB Kommunikationstechnik GmbH, Essen 
Telefonat am 06.09.2011 (Schreiben vom 17.08.2011) 

 
Die DB Kommunikationstechnik GmbH verweist in einem Telefonat 
am 06.09.2011 auf Ihre Stellungnahme zur 79. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Stadt Werl (Bahhofsumfeld) im Rahmen der 

 
 
 
s. unten (Abwägung zum Schreiben vom 17.08.2011) 
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frühzeitigen Beteiligung gem. § 4 (1) BauGB vom 17.08.2011. 
 
Schreiben vom 17.08.2011, eingegangen am 22.08.2011 
 
Auskunft im Auftrag der Deutschen Bahn AG 
Der angefragte Bereich enthält folgende Kabel oder TK-Anlagen der 
DB AG: das Streckenfernmeldekabel F 3803 und Bahnhofskabel. 
Die Lage des Kabels kann den beigefügten Planausschnitten ent-
nommen werden. Mit erdverlegten Bahnhofskabeln ist jederzeit zu 
rechnen. Diese sind nicht im zentralen Archiv dokumentiert. 
 
Die DB Kommunikationstechnik GmbH stimmt den von Ihnen geplan-
ten Bauarbeiten unter folgenden Bedingungen zu: 
Es ist eine örtliche Einweisung durch einen Mitarbeiter der DB Kom-
munikationstechnik GmbH notwendig. Bitte teilen Sie uns schriftlich 
(mindestens 7 Arbeitstage vorher) und unter Angabe unserer Bearbei-
tungs-Nr. den Termin zur Kabeleinweisung mit. 
 
DB Kommunikationstechnik GmbH 
Netzadministration 
Fax: 069/265-57811 
E-mail: Netzadministration-w@deutschebahn.com 
 
Die erfolgte Einweisung ist zu protokollieren. 
Ihre Baumaßnahme erfordert umfangreiche Vorbereitungsarbeiten 
und Sicherungsvorkehrungen zum Schutz des Kabels und der Anla-
gen. 
Zur Einleitung der Vorarbeiten empfehlen wir Ihnen die baldige Beauf-
tragung dieser Arbeiten bei dem für Sie zuständigen vertrieblichen 
Ansprechpartner: DB Kommunikationstechnik GmbH, Vertrieb und 
Kundenbetreuung, Anschrift: Postfach 10 08 51, 45008 Essen,  
Fax: 069/265-21028; E-Mail: info.vertrieb-west@deutschebahn.com 
 
Die Forderungen des Kabelmerkblattes und des Merkblattes „Erdar-

 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Im Zuge der Ausführungsplanung werden die Versorgungsträger be-
teiligt. In diesem Zusammenhang wird mit der DB Systel GmbH ein 
Termin zur Kabeleinweisung vereinbart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungen mit der DB Kommunikationstechnik GmbH und die 
Beauftragung hinsichtlich Vorbereitungsarbeiten und Sicherungsvor-
kehrungen zum Schutz des Kabels und der Anlagen erfolgen im Zuge 
der Ausführungsplanung. 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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beiten in der Nähe erdverlegter Kabel der Berufsgenossenschaften 
der Bauwirtschaft“ sind strikt einzuhalten. Die Merkblätter und eine 
Verpflichtungserklärung liegen dem Schreiben nicht bei. Die Verpflich-
tungserklärung ist rechtzeitig und von der bauausführenden Firma 
unterzeichnet an uns zurückzusenden. 
 
Diese Zustimmung bezieht sich ausschließlich auf den Zeitraum vom 
01.08.2011 bis zum 31.08.2012. Für Vorhaben außerhalb dieses Zeit-
raumes ist die Zustimmung erneut einzuholen. Dies gilt ebenso für 
Maßnahmen außerhalb des in der Zeichnung genau abgegrenzten 
Bereiches. 
 
Die Ihnen überlassenen Unterlagen bleiben Eigentum der Deutschen 
Bahn AG und sind vertraulich. Sie dürfen weder an Dritte weitergelei-
tet, noch vervielfältigt werden. Sämtliche Unterlagen sind nach Ab-
schluss der Arbeiten zu vernichten. 
 
Auskunft im Auftrag der Vodafone D2 GmbH 
Der angefragte Bereich enthält keine Kabel oder TK-Anlagen der Vo-
dafone D2 GmbH. 
 
Treten unvermutete, in den Plänen nicht angegebene Kabel und Lei-
tungen auf, ist umgehend die folgende Stelle zu informieren:  
Firma: DB Kommunikationstechnik GmbH, Disponent SB1 Hagen 
Nord, 
Anschrift: Postfach 10 08 51, 45008 Essen, 
Telefon: 0201/6128-161, Telefax: 069/265-21796 

Die Merkblätter und Verpflichtungserklärung sind dem Schreiben vom 
18.06.2009 das im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zum Bebau-
ungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ eingegangen ist, beigefügt. 
 
 
 
Für Vorhaben nach dem 31.08.2012 und Maßnahmen außerhalb des 
Geltungsbereiches wird die Zustimmung erneut eingeholt. 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein entsprechender Hinweis wird in die Begründung aufgenommen. 
 
 

14. BRS Busverkehr Ruhr-Sieg GmbH 
      Schreiben vom 06.09.2011, eingegangen am 06.09.2011 (per 
eMail) 
 
Vielen Dank für die Übersendung der Unterlagen zur 79. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Stadt Werl und des Bebauungspla-
nes Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“.  
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Bei der Durchsicht ist uns aufgefallen, dass zwar eine Fläche für den 
ZOB vorgesehen ist, aber keine Aussagen über die zukünftige Gestal-
tung des Zentralen Omnibusbahnhofs gemacht wird. 
Ist die Gestaltung des ZOB Werl Bestand der Aufstellung bzw. Anhö-
rung oder wird in einem späteren Verfahren darauf näher eingegan-
gen? 

Es ist vorgesehen, die vorhandenen Bushaltestellen näher an den 
Zugang zu den Gleisen zu verlegen um somit eine verbesserte Zu-
gangsmöglichkeit für die ÖPNV-Benutzer zu erlangen. 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird im Bereich des ZOB 
eine Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung: ZOB ausgewiesen. 

15. Gemeinde Wickede 
Schreiben vom 02.09.2011, eingegangen am 05.09.2011 

 
Zu den Entwürfen der o. g. Bauleitpläne werden keine Anregungen 
vorgebracht. Belange der Gemeinde Wickede (Ruhr) werden durch 
diese Planungen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht berührt. 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

16. Thyssengas GmbH 
      Schreiben vom 31.08.2011, eingegangen am 05.09.2011 
 
Von der 79. Änderung des Flächennutzungsplans sowie von dem Be-
bauungsplan Nr. 102 sind weder geplante noch vorhandene Anlagen 
unserer Gesellschaft betroffen. 
Eine weitere Beteiligung an den Verfahren ist daher nicht erforderlich. 
 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

17. Evangelische Kirche von Westfalen - Baureferat 
Schreiben vom 29.08.2011, eingegangen am 30.08.2011 

 
Gegen die obengenannte Planung bestehen keine Bedenken. 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

18. LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe 
      Schreiben vom 30.08.2011, eingegangen am 30.08.2011 (per 
eMail) 
 
Wir verweisen auf den von Ihnen genannten Punkt Denkmalschutz 
„Folgende Hinweise werden gegeben: Das Plangebiet befindet sich in 
unmittelbarer Nähe zum historischen Stadtkern von Werl…“ auf Seite 
24 des Entwurfs der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 102 „Bahn-
hofsumfeld“. 
 

 
 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
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19. Landeseisenbahnverwaltung NRW, Essen 

Schreiben vom 25.08.2011, eingegangen am 29.08.2011 
 
Zu o. g. Flächennutzungs- und Bebauungsplan verweise ich auf mei-
ne Stellungnahme an Sie vom 20.07.2011, Az.FNP/019, BP/076. 
 
Stellungnahme vom 20.07.2011 
 
Im Planungsbereich des o. g. Flächennutzungs- und Bebauungspla-
nes befinden sich Gleisanschlussanlagen der Stadt Werl, deshalb 
weise ich vorsorglich auf Folgendes hin: 
Schienenwege von Eisenbahnen, einschließlich der für den Betrieb 
der Schienenwege notwendigen Anlagen, dürfen nur gebaut oder ge-
ändert werden, wenn zuvor ein Verfahren nach §§ 18 ff des Allgemei-
nen Eisenbahngesetztes (AEG) durchgeführt worden ist. 
Sollten demnach zur Realisierung der Ziele des o. g. Vorhabens Maß-
nahmen im Bereich von Bahnanlagen von nichtbundeseigenen Eisen-
bahnen des öffentlichen Verkehrs und / oder Anschlussbahnen not-
wendig werden, wären entsprechende Planfeststellungsunterlagen 
durch das betroffene Eisenbahninfrastrukturunternehmen bzw. den 
betroffenen Privatgleisanschlussinhaber bei der zuständigen Planfest-
stellungsbehörde vorzulegen. 

 
 
 
s. unten (Abwägung zum Schreiben vom 20.07.2011) 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

20. Gelsenwasser 
      Schreiben vom 25.08.2011, eingegangen am 26.08.2011 
 
Für die Benachrichtigung über das o. g. Vorhaben danken wir. 
Anregungen dazu haben wir nicht. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 



Wallfahrtsstadt Werl 
79. Änderung des Flächennutzungsplanes und Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“  
Abwägung der Anregungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB (19.08.2011 - 30.09.2011) Seite 17 von 18 
 
 
sonstige eingegangene Stellungnahmen 
 

 

21. KBW 
      Schreiben vom 29.09.2011, eingegangen am 29.09.2011 
 
Mit Schreiben vom 01.07.2009 hatte ich im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung zur Entwässerung des B-Plan-Entwurfes schon Stellung 
genommen. Diese Stellungnahme ist inhaltlich noch gültig. 
Wie Sie in Ihrem jetzigen Begründungsentwurf darlegen, wird zurzeit 
vom KBW eine ganzheitliche Entwässerungskonzeption erstellt. Mit 
der Fertigstellung ist im November 2011 zu rechnen. Erst nach Über-
planung des Gebietes steht die Entwässerungsrichtung des Nahver-
sorgungszentrums fest. Weiterhin können sich Umplanungen des 
Netzes ergeben, ggfs. auch der Neubau von Kanalisationen. 
Zum Investitionsvolumen kann noch keine Aussage getroffen werden. 
Detaillierte Regelungen im Hinblick auf die Entwässerung erfolgen im 
Zuge eines konkreten Bauvorhabens. 
 
Bei sämtlichen Kanalbaumaßnahmen (Ausbau, Planung) ist der Be-
triebsausschuss zu beteiligen. 
 
Stellungnahme vom 01.07.2009 
 
Der Kommunalbetrieb Werl betreibt im Stadtkern überwiegend ein 
öffentliches Mischwasserkanalnetz, das der gemeinsamen Entsor-
gung von Schmutz- und Niederschlagswasser dient. Das B-Plangebiet 
liegt im kanalisierten Einzugsbereich der Kläranlage Werl des Lippe-
verbandes. 
Entsprechend den genehmigten Planungen „Abwasserbeseitigung 
Werl-West“ vom April 1988 und Regenwasserbehandlung und -
rückhaltung Werl-West vom Oktober 1996 ist das Plangebiet im 
Mischsystem berücksichtigt. 
Im Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Werl ist im Plangebiet 

 
 
 
Aufgrund der Stellungnahme vom 01.07.2009 wurde dem KBW die 
detaillierte Straßenplanung zur Verfügung gestellt. In einem darauffol-
genden Gespräch wurden Lösungsansätze hinsichtlich der Entwässe-
rung besprochen. Es werden weitere Abstimmungen mit dem KBW 
erfolgen und anhand konkreter Bauvorhaben Lösungen zur Entwässe-
rung erarbeitet und dem Betriebsausschuss vorgelegt. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Betriebsausschuss wird zu gegebener Zeit beteiligt. 
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größtenteils die Erneuerung der öffentlichen Kanalisation für den Zeit-
raum 2010-2015 eingeplant. Im Wesentlichen sind hiervon die Stra-
ßen Alter Keller, Langenwiedenweg, Grafenstraße und Brandisstraße 
betroffen. 
Zunächst soll in 2010 die Mischwasserkanalisation in der Straße Alter 
Keller erneuert werden. Sukzessive werden bis 2015 weitere Kanal-
abschnitte saniert. 
 
Wie im B-Plan Vorentwurf ersichtlich, sind die vorhandenen Straßen-
züge umgeplant. Dies erfordert zum Teil auch eine Umplanung der 
Kanalisation. Um eine ganzheitliche Entwässerungsplanung für das B-
Pangebiet auszuführen, bitte ich um Bereitstellung der detaillierten 
Straßenplanung (einschl. Bahnunterführung). Zudem bitte ich um Mit-
teilung, ob für die nördlich der Bahn liegende Erschließungsfläche (u. 
a. Straße An der Bundesbahn) eine öffentliche Kanalisation einzupla-
nen ist. 
 
Bei sämtlichen Kanalbaumaßnahmen (Ausbau, Planung) ist der Be-
triebsausschuss zu beteiligen. 
22. Abt. 30.1 - Rechtsangelegenheiten 
      Schreiben vom 31.08.2011 
 
Sofern die verkehrliche Erschließung im o. a. Beb.-Plan nicht vertrag-
lich geregelt wird, können evtl. für die Erschließungsanlagen Erschlie-
ßungs- bzw. Straßenbaubeiträge anfallen. Dies bedarf aber noch ei-
ner genaueren Prüfung. Für die Herstellung der beiden Kreisver-
kehrsanlagen fallen nach derzeitiger Gesetzes- und Rechtslage keine 
Anliegerbeiträge an. 

 
 
 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. Eine Prüfung nach Bei-
tragsrecht wird im weiteren Verlauf der Planungen durchgeführt. 
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Anregungen aus der Öffentlichkeit außerhalb des Beteiligungs-
zeitraumes 
 

 

1. Eigentümer/in  
Gespräch vom 30.04.2015 im Stadtplanungsamt 

 
In dem Gespräch wurde durch die Eigentümer deutlich gemacht, dass 
es Einwände gegen die aktuelle Planung der Bahnunterführung Lan-
genwiedenweg im Bereich ihres Grundstückes Brandisstr. 5 gibt. 
Die Eigentümer geben an, gegen die grundsätzliche Planung der Un-
terführung keine Einwände zu haben. Sie sind auch bereit für die 
Straße einen Teil Ihres Grundstückes abzugeben. Nach der aktuellen 
Planung ist jedoch die für die Straße und den Kreisverkehr bean-
spruchte Fläche zu Lasten ihres Grundstückes vergrößert worden.  
 
Dadurch entstehen ihnen die im Folgenden aufgeführten Nachteile: 
 
- Der Grundstücksverlust von ca. 200 m² bei einer Ursprungsgröße 

von 733 m² beträgt knapp 27%. 
 
 
 
 
- Die Lärmemission würde nach dem Abbruch der Scheune anstei-

gen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch die optimierte Planung des Büros Hoffmann & Stakemeier 
konnte erreicht werden, dass, als Ersatz für die benötigten Straßen-
bauflächen des REWE-Altstandortes, städtische Flächen zur Kom-
pensation bereitgestellt werden können. Daraus folgend ergibt sich 
jedoch eine größere Inanspruchnahme des Grundstückes Brandis-
straße 5. 
Bezüglich der Lärmemission im Gartenbereich des Grundstückes, die 
laut Lärmgutachten nach Abbruch der angrenzende Scheune anstei-
gen würde, wurde durch das ausführende Büro noch einmal die An-
wendung von aktivem Lärmschutz überprüft. Nach Aussage des Ing.-
Büros Hoppe, Dortmund, ist durch die Errichtung einer 2 Meter hohen 
Lärmschutzwand eine Reduzierung der Lärmemission von 69 dB(A) 
auf 64 dB(A) möglich. Es wird daher entlang der südlichen und östli-
chen Grenze des Grundstückes Brandisstraße 5 eine 2 Meter hohe 
Lärmschutzwand im Bebauungsplan festgesetzt. 
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- Durch den Bau des Kreisverkehres und der Straße wäre das 

Grundstück von zwei weiteren Seiten (Süd und Ost) erschlossen. 
 
- Durch die Planung ergibt sich ein erheblicher Wertverlust für das 

Grundstück. 
 
Daher wurde von den Eigentümern gefordert, dass keine Erschlie-
ßungsbeiträge anfallen dürfen und aufgrund der Änderung der Geh-
wegführung keine Reinigungs- und Winterräumpflicht für sie bestehen 
soll. 
 
Im Übrigen fordern die Eigentümer dass auch in Zukunft eine Er-
schließung von der Brandisstraße aus möglich ist. 
 
Die abbruchreife Scheune dient derzeit als Lärmschutz. Es sollte ver-
sucht werden, die an der Grundstücksgrenze stehende Wand zu er-
halten. 
 
Die Stadt Werl wird folgende Punkte veranlassen: 
 
- Die Zufahrt zum Grundstück muss überplant werden, da der vorge-

sehene Einfahrtsbereich direkt durch den Vorgarten an den Schlaf-
zimmerräumen vorbeiführt. 

 
- Die Planung des Straßenverlaufes und die Breite des Geh-, Rad-

weges werden überprüft. 
 
 
- Darüber hinaus wurde besprochen, dass die Scheune nach dem 

Brand im April 2015 noch baufälliger geworden ist und dass durch 
die Stadt Werl die Sicherung des Gebäudes veranlasst wird. 

Durch den Bau einer Lärmschutzwand ist eine Erschließung nicht 
möglich. (s.o.) 
 
Im Zuge der Kaufverhandlungen zum benötigten Grunderwerb wird 
diese Aussage thematisiert. 
 
Erschließungsbeiträge fallen dann nicht an, wenn keine Zu-, Abfahrt 
besteht. 
Das Grundstück wird nur von der Brandisstraße erschlossen, deshalb 
besteht keine Reinigungs- und Winterräumpflicht.  
 
Der Anregung wurde gefolgt, die Verkehrsfläche wurde geändert.  
 
 
Ein Erhalt der Scheune ist aus bautechnischen Gründen nicht mög-
lich. Die Anbringung von aktivem Lärmschutz kompensiert diese An-
regung. 
 
 
 
Der Anregung wurde gefolgt, die Verkehrsfläche wurde geändert.  
 
 
 
Zur möglichen Reduzierung der Flächeninanspruchnahme werden die 
Planung des Straßenverlaufes und die Breite des Geh-, Radweges 
noch einmal überprüft.  
 
Die zuständige Fachabteilung bei der Stadt Werl wurde informiert. 
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eingegangene Stellungnahmen der Öffentlichkeit im Rahmen der 
erneuten öffentlichen Auslegung vom 24.11.2015 bis 23.12.2015 

Abwägungsvorschläge 

1. Einwender 1 
Schreiben vom 06.01.2016, eingegangen am 08.01.2016 

 
Der Beschluss über die Abwägung aller im Bauleitplanverfahren betref-
fend den Bereich der 79. Änderung des Flächennutzungsplanes (Bahn-
hofsumfeld) eingegangenen Stellungnahmen vom 26.11.2015 zeigt - 
soweit meine Mandantin betroffen ist -, dass durch die 79. Änderung 
des Flächennutzungsplanes die Grundlage geschaffen werden soll, den 
meiner Mandantin zustehenden Bestandsschutz für das Rewe-
Grundstück auszuhöhlen. Dies bestätigt sich dann auch in den Begrün-
dungen zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung 
Langenwiedenweg“ und zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 102 
(Bahnhofsumfeld). 
 
1. In der Abwägung zur 79. Änderung des Flächennutzungsplanes ist 
auf S. 17 zwar ausgeführt, dass bei einem möglichen Auszug des Re-
we-Marktes auf dem Grundstück eine gleichartige Nutzung möglich 
sein soll. Gleichzeitig wird aber auch deutlich gemacht, dass die von 
meiner Mandantin begehrte Erklärung, dass zukünftig Einzelhandels-
nutzungen auf dem Rewe-Grundstück nicht eingeschränkt sind, nicht 
abgegeben wird. Dies entspreche nicht den Planungszielen. 
Im zurzeit noch gültigen Bebauungsplan Nr. 33 „Unterführung Langen-
wiedenweg“ ist die Einzelhandelsnutzung auf dem „Rewe-Grundstück“ 
in keinerlei Hinsicht eingeschränkt. Die jetzigen Beschränkungen auf 
nicht zentrenrelevante Sortimente und ein nahversorgungsrelevantes 
Kernsortiment mit dem Schwerpunkt Lebensmittel (Nahrungs- und Ge-
nussmittel, Getränke und Tabakwaren, Fach-Einzelhandel mit Nah-
rungsmitteln) und ein ergänzendes, branchenübliches Randsortiment, 
welches nicht zentrenrelevante und zentrenrelevante Sortimente um-
fasst, jedoch nur maximal 5 % der Verkaufsfläche einnehmen darf, ent-
spricht entgegen den dortigen Ausführungen nicht den Planungszielen. 

 
 
 
Die 79. Flächennutzungsplanänderung bildet die Grundlage für den 
Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“. Beide Bauleitplanverfahren 
werden parallel geführt. 
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langen-
wiedenweg“ ist aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 
Ziel der Bauleitpläne ist die Entwicklung des Bahnhofsumfeldes durch 
verkehrliche Maßnahmen und die Ansiedlung eines Nahversorgungs-
zentrums. Zudem sollen unter Berücksichtigung des zentralen Versor-
gungsbereichs Einzelhandelsnutzungen gesteuert werden, jedoch unter 
Beachtung von bestehenden Einzelhandelsstandorten. 
 
In Bezug auf das Rewe-Grundstück wurden die Festsetzungen so ge-
wählt, dass der Rewe-Markt weiter bestehen oder sich hier ein anderer 
Lebensmittelanbieter ansiedeln kann. Es wurden Einschränkungen hin-
sichtlich der Zulässigkeit zentrenrelevanter Sortimente vorgenommen 
(zentrenrelevante Sortimente sind nur als Randsortiment mit max. 5 % 
der Verkaufsfläche zulässig), da bei Ansiedlung eines Einzelhandels-
betriebes mit einem zentrenrelevanten Kernsortiment negative Auswir-
kungen auf den zentralen Versorgungsbereich zu erwarten sind. 
Gegenüber den Nutzungsmöglichkeiten auf Grundlage des seit 1990 
rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwieden-
weg“ ergeben sich mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 
die oben beschriebenen Einschränkungen. Die Festsetzungen wurden 
jedoch so getroffen, dass die tatsächliche Nutzung des Grundstückes 
(Lebensmittelanbieter) weiterhin möglich ist. 
 
 
Den Planungszielen wird damit entsprochen. 
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2. In der Sachdarstellung der Beschlussvorlage Nr. 416 zum Beschluss 
vom 21.06.2011 ist dargelegt, dass mit der 1. Änderung des Bebau-
ungsplans Nr. 33 das Ziel verfolgt wird, die Ansiedlung von Einzelhan-
delsbetrieben zu steuern. Unter der Zielsetzung, den zentralen Versor-
gungsbereich (Hauptzentrum Innenstadt) zu erhalten und zu entwi-
ckeln, sollten im Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung nur Ein-
zelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten und zum 
Schutz des bestehenden Rewe-Marktes in diesem Teilbereich aus-
nahmsweise Lebensmittel zugelassen werden. 
Dort ist aber ausdrücklich geregelt, dass die Ansiedlung von Einzelhan-
delsbetrieben gesteuert werden soll und im Rahmen dieser Ansiedlung 
die o. g. Beschränkungen zugunsten des zentralen Versorgungsbe-
reichs auferlegt werden sollten. 
Von einer Beeinträchtigung des Bestandsschutzes von bereits beste-
henden Einzelhandelsbetrieben ist dort nicht die Rede. Der dort aus-
drücklich erwähnte Schutz des Rewe-Marktes spricht gegen die jetzt in 
den genannten Plänen vorgesehenen Beschränkungen für das Rewe-
Grundstück. 
 
3. Die Beschränkung macht auch keinen Sinn, denn der Rewe-Markt 
besteht dort schon seit fast 30 Jahren und kann mit seinen bisherigen 
Sortimenten, zu denen eben auch in einem erheblichen Umfang zen-
trenrelevante gehören, nicht zu einer zukünftigen Beeinträchtigung des 
zentralen Versorgungsbereichs (Hauptzentrum Innenstadt) führen. 
Wenn die zentrenrelevanten und ergänzenden branchenüblichen 
Randsortimente im bestehenden Rewe-Markt eine Beeinträchtigung 
des zentralen Versorgungsbereichs in der Vergangenheit ausgemacht 
haben sollten, ist dies auch für die Zukunft hinzunehmen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach den in der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 getroffenen 
Festsetzungen ist die Möglichkeit gegeben, das heutige „Rewe-Grund-
stück“ durch einen Lebensmittelanbieter zu nutzen. Demzufolge ist die 
bisherige Nutzung des „Rewe-Grundstückes“ auch weiterhin möglich.  
 
 
Es wurden in Bezug auf die Einzelhandelsnutzungen Einschränkungen 
vorgenommen, um zu vermeiden, dass sich auf dem heutigen „Rewe-
Grundstück“ in Zukunft Einzelhandelsbetriebe ansiedeln, die sich auf 
die Entwicklung des zentralen Versorgungsbereiches negativ auswirken 
würden, wie z. B. ein Drogeriemarkt. 
In Bezug auf den bestehenden Rewe-Markt wird nicht von negativen 
Auswirkungen auf den zentralen Versorgungsbereich ausgegangen, da 
die zentrenrelevanten Sortimente ein deutlich untergeordnetes Rand-
sortiment sind. 
Durch eine Begehung des Rewe-Marktes am 02.02.2016 wurde festge-
stellt, dass das zentrenrelevante Randsortiment < 60 m² Verkaufsfläche 
einnimmt. Das entspricht in etwa einem Anteil von 5 % an der Verkaufs-
fläche, die entsprechend der Baugenehmigung 1.260 m² beträgt. 
Planungsrechtlich liegt das „Rewe-Grundstück“ zwar in einem im seit 
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4. Es ist nicht Aufgabe eines Flächennutzungs- und erst recht nicht 
Aufgabe von Bebauungsplänen bestehenden Bestandsschutz - zumal 
entgegen der eigenen Zielsetzung der Gemeinde (s. Beschluss vom 
22.06.2001) - einzuschränken. 
 
 
 
 
 
Das wird besonders an der Vorschrift des § 14 Abs. 3 BauGB deutlich. 
Sobald das Verfahren zur Verabschiedung eines Bebauungsplanes 
läuft, kann die Gemeinde nach dieser Vorschrift beschließen, dass 
während des Verfahrens in dem betreffenden Bereich keine baulichen 
Veränderungen vorgenommen werden dürfen. Vorhaben, die bereits 
vor Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt wor-
den waren, genießen aber den Bestandsschutz des § 14 Abs. 3 
BauGB. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-
gerichts ist die Vorschrift analog im Wege des „Erst-recht-Schlusses“ 
auch auf den Bebauungsplan anzuwenden. 
 
5. Wenn die Gemeinde bei Ansiedlung neuer Einzelhandelsbetriebe die 
Erhaltung und Entwicklung des zentralen Versorgungsbereichs gefähr-
det sieht, hätte sie die Möglichkeit, im Rahmen der 1. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ und der Auf-
stellung des Bebauungsplans Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ für die Flä-
chen, auf denen sie neue Einzelhandelsbetriebe ansiedeln will, in den 

1990 rechtkräftigen Bebauungsplan Nr. 33 festgesetzten Mischgebiet, 
in dem Einzelhandelsnutzungen uneingeschränkt zulässig sind, jedoch  
ist nach § 42 (3) BauGB die ausgeübte Nutzung (Rewe-Markt) maß-
geblich, da die Frist von 7 Jahren abgelaufen ist. In Bezug auf den be-
stehenden Rewe-Markt wurden die Festsetzungen so getroffen, dass 
die tatsächliche Nutzung weiterhin möglich ist. 
 
Eine Zielsetzung der 79. Flächennutzungsplanänderung sowie der 1. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 und der Aufstellung des Be-
bauungsplanes Nr. 102 ist, Einzelhandelsnutzungen zu steuern, um 
den zentralen Versorgungsbereich zu erhalten und zu entwickeln. 
Bei den getroffenen Festsetzungen wurden bestehende Einzelhandels-
betriebe berücksichtigt. Der Bestandsschutz des Rewe-Marktes ist ge-
geben. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, zukünftig auch einen 
anderen Lebensmittelanbieter anzusiedeln. 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 33 „Unterführung 
Langenwiedenweg“ und der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 102 
„Bahnhofsumfeld“ wurde eine Gliederung der Mischgebiete vorgenom-
men, um die Einzelhandelsnutzungen zu steuern. Aufgrund der Nähe 
zum zentralen Versorgungsbereich sind zentrenrelevante Sortimente 
nicht oder nur als deutlich untergeordnetes Randsortiment bzw. Akti-
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entsprechenden Plänen die Nutzung dahingehend zu beschränken, 
dass zentrenrelevante Sortimente ausgeschlossen sind. Das würde im 
Übrigen auch dem Beschluss vom 21.06.2011 entsprechen, wonach im 
Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung nur Einzelhandelsbetrie-
be mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten neu angesiedelt werden 
sollten und zum Schutz des bestehenden Rewe-Marktes eine solche 
Beschränkung nicht vorgenommen werden sollte. 
 
6. Da mit dem Beschluss vom 21.06.2011 nur Einzelhandelsbetriebe 
mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten zugelassen werden sollten, 
stehen die Ausführungen auf S. 5, 6. Absatz zur Begründung zur 1. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwieden-
weg“ dazu im Widerspruch. 
Dort heißt es jetzt, es sollen Einzelhandelsbetriebe mit innenstadtrele-
vanten Sortimenten angesiedelt werden. Darunter können nach diessei-
tiger Auffassung nur zentrenrelevante Sortimente verstanden werden. 
Das steht außerdem im Widerspruch zu der Abwägungsbegründung 
zur 79. Flächennutzungsplanänderung. Dort wird von der Zielsetzung 
gesprochen, den zentralen Versorgungsbereich (Hauptzentrum Innen-
stadt) zu erhalten, weshalb nur Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentren-
relevanten Sortimenten zugelassen werden sollen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
II 
1. Auf S. 7 der Begründung wird von einem möglichen Standortwechsel 
des Rewe-Marktes gesprochen. Schon heute steht aber fest, dass der 
Rewe-Markt in das Nahversorgungszentrum umsiedeln will, sobald die 

onsartikel zulässig. 
Von einem gänzlichen Ausschluss zentrenrelevanter Sortimente wird 
abgesehen, da das nicht zielführend wäre. Viele Einzelhandelsbetriebe, 
auch Lebensmittelmärkte, führen heute ein zentrenrelevantes Randsor-
timent und Aktionsware. 
 
 
 
Es sollen Einzelhandelsbetriebe zugelassen werden, deren Kernsorti-
ment nicht zentrenrelevante Sortimente umfasst. 
 
 
 
In der Begründung heißt es auf S. 5: „Mit der 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 33 wird das Ziel verfolgt, die Ansiedlung von Einzelhan-
delsbetrieben zu steuern, um die Attraktivität und die Versorgungsfunk-
tion der Innenstadt als Hauptgeschäftszentrum zu sichern und zu för-
dern. Es soll einer städtebaulich erwünschten Ansiedlung von Einzel-
handelsbetrieben mit innenstadtrelevanten Sortimenten und Branchen 
im zentralen Versorgungsbereich und damit der Belebung der Innen-
stadt Rechnung getragen. Die Planungsziele entsprechen den Zielset-
zungen der Strukturuntersuchung zum Einzelhandel in Werl (BBE Un-
ternehmensberatung GmbH, Köln, 2005).“ 
Demnach sind entsprechend der Zielsetzung im Plangebiet der 1. Än-
derung des Bebauungsplanes Nr. 33 hauptsächlich Einzelhandelsbe-
triebe mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten zulässig. Zentrenrele-
vante Sortimente sind im Bereich des „Rewe-Grundstückes“ als deut-
lich untergeordnetes Randsortiment und als Aktionsware (insges. 5 % 
der Gesamtverkaufsfläche) zulässig. 
 
Im Bebauungsplanverfahren bleibt es offen, welcher Betreiber sich im 
geplanten Nahversorgungszentrum ansiedelt. Es wird lediglich ein An-
gebot geschaffen. 
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Stadt die entsprechenden Grundstücke an den Investor veräußert und 
dieser dort entsprechend der beabsichtigten 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 33 ein entsprechendes Gebäude errichtet hat. 
 
2. Es ist nicht Aufgabe eines Bebauungsplanverfahrens, bestehenden 
Einzelhandelsbetrieben einen planungsrechtlichen und damit verbun-
denen wirtschaftlichen Wettbewerbsvorteil - Einzelhandelsbetrieb ohne 
Sortimentsbeschränkung - nachträglich zu entziehen, um so eine An-
passung an schlechtere Nutzungsbedingungen für neu anzusiedelnde 
Einzelhandelsbetriebe zu erreichen, insbesondere den Umzug eines 
bestehenden Betriebes (Rewe-Markt) erst zu fördern. 
Dass durch die wirtschaftliche Verwertung des bebauten Grundstücks 
nach Umzug des Rewe-Marktes erheblich eingeschränkt wird, liegt auf 
der Hand. So wird meiner Mandantin, deren Lebensunterhalt vornehm-
lich durch die Mieteinnahmen gesichert ist, die Existenzgrundlage ge-
nommen. 
 
3. Der Gesetzgeber hat in § 1 Abs. 10 BauNVO zur Berücksichtigung 
von Interessen Betroffener ausdrücklich die Möglichkeit eingeräumt, im 
Bebauungsplan festzusetzen, dass sogar Erweiterungen, Änderungen, 
Nutzungsänderungen und Erneuerungen vorhandener Anlagen zuläs-
sig sein sollen. Der Gesetzgeber hat also die Notwendigkeit solcher 
Maßnahmen gesehen, damit Abwägungsfehler vermieden werden kön-
nen.  
Die Gemeinde könnte also für die neu anzusiedelnden Einzelhandels-
betriebe die Nutzungen mit den gewünschten Einschränkungen in den 
Bebauungsplänen vornehmen und für vorhandene bauliche Anlagen 
die bestehenden Festsetzungen ohne Sortimentsbeschränkung aus-
drücklich in den Festsetzungen berücksichtigen. Dadurch würden die 
Interessen der Eigentümer der Bestandsanlagen einerseits und der 
Interessen der Gemeinde an der Einhaltung ihrer Ziele andererseits 
gewahrt, wobei der Widerspruch zwischen der Zielsetzung gem. Be-
schluss vom 21.06.2011 einerseits und der Begründung auf S. 5, 6. 

 
 
 
 
Mit dem geplanten Nahversorgungszentrum wird eine zeitgemäße 
wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung im Werler Norden mit Le-
bensmitteln angestrebt. In Bezug auf das „Rewe-Grundstück“ ist gem.  
§ 42 (3) BauGB die ausgeübte Nutzung (Rewe-Markt) maßgeblich. 
Entsprechend der Baugenehmigung ist auf dem „Rewe-Grundstück“ ein 
SB-Markt (ohne zentrenrelevante Sortimente) zugelassen. Zukünftig 
kann das Grundstück im selben Umfang weiter genutzt werden, wie es 
die letzten Jahre genutzt wurde, nämlich durch einen Lebensmittel-
markt. Darüber hinaus sind die mischgebietstypischen Nutzungen nach 
§ 6 BauNVO zulässig, mit den oben beschriebenen Einschränkungen 
hinsichtlich zentrenrelevanter Sortimente. Außerdem sind - wie auch im 
Bebauungsplan Nr. 33 - Vergnügungsstätten ausgeschlossen. 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt, weil aus den oben genannten Gründen 
eine Einschränkung der Einzelhandelsnutzungen am „Rewe-Standort“ 
zum Schutz des zentralen Versorgungsbereiches erforderlich ist, insbe-
sondere mit Blick auf zukünftige Nachnutzungsmöglichkeiten. 
 
 
 
Es besteht kein Widerspruch (siehe oben). 
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Absatz zur 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 33 noch geklärt wer-
den müsste. 
 
III 
Die vehementen Existenzinteressen meiner Mandantin, die bereits in 
den Abwägungen des Rates der Stadt Werl in seiner Sitzung vom 
26.11.2015 im Beschluss vom gleichen Tage zur 79. Änderung des 
Flächennutzungsplanes (Bahnhofsumfeld) nur völlig unzureichend be-
rücksichtigt wurden, werden auch in der Begründung zum Bebauungs-
plan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ vom 18.11.2015 missachtet. 
Die Begründung zum Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ (S. 35) 
zeigt, dass eine Teilfläche des Grundstücks meiner Mandantin am Lan-
genwiedenweg von ca. 900 m² benötigt wird. Auf dieser Fläche befindet 
sich zurzeit aber ein Großteil der vom Rewe-Markt für seine Kunden 
und Angestellten benötigten Stellplätze. Werden der Mandantin diese 
Flächen genommen, kann sie ihre Verpflichtungen gegenüber dem Mie-
ter „Rewe“ nicht mehr erfüllen. Die Kündigung des Mietvertrages wäre 
unausweichliche Folge und die Existenz meiner Mandantin damit allein 
durch diese Maßnahme unmittelbar vollends vernichtet. 
Zwar ist unter 6.6 der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 102 ausge-
führt, im Zuge der Realisierung der Bahnunterführung Langenwieden-
weg und der damit verbundenen Abbindung der Brandisstraße vom 
Langenwiedenweg könnten die für eine öffentliche Verkehrsfläche be-
nötigten ca. 900 m² des heutige Rewe-Grundstücks durch südwestlich 
an das Rewe-Grundstück angrenzende städtische Teilflächen nahezu 
komplett ausgeglichen werden, bis heute liegt allerdings keine rechts-
verbindliche Erklärung der Stadt Werl vor, dass eine seitens der Stadt 
herzurichtende und mit der gleichen Anzahl an Stellplätzen zu versehe-
ne Fläche im südwestlich an das Rewe-Grundstück angrenzenden Be-
reich der Mandantin zu Eigentum übertragen wird.  
Außerdem wird nicht deutlich, wann die Fläche dem Grundstück der 
Mandantin zugeschlagen werden soll. Immerhin gibt es die Bemühun-
gen um die neue Verkehrsplanung in diesem Bereich seit Jahrzehnten. 

 
 
 
 
Die Interessen der Grundstückseigentümerin wurden berücksichtigt, in 
dem die Festsetzungen so getroffen wurden, dass die seit Jahrzehnten 
bestehende Nutzung (SB-Markt, Art des Betriebes: Lebensmittelmarkt) 
weiterhin möglich ist. 
 
 
Es wird eine Teilfläche von 900 m² bei Realisierung der geplanten 
Bahnunterführung Langenwiedenweg benötigt (s. festgesetzte Ver-
kehrsfläche im Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“). Als Kom-
pensation sollen bei Umsetzung der Planung südlich an das „Rewe-
Grundstück“ angrenzende städtische Flächen dem Grundstück zuge-
ordnet werden. 
Entsprechende Regelungen sind im Rahmen der sich an das Bebau-
ungsplanverfahren anschließenden Planungen zu treffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Grundstückstausch kann zu dem Zeitpunkt erfolgen, wenn die Um-
setzung der Bahnunterführung Langenwiedenweg konkretisiert wird. 
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Erfolgt die Entnahme der 900 m² zu einem Zeitpunkt, zu dem die Er-
satzfläche noch nicht hergerichtet ist, würde allein durch die zeitliche 
Verschiebung der Rewe-Markt nicht mehr aufrechterhalten werden 
können. 
In einem entsprechenden Vertragsangebot müsste die Fläche mit der 
Zahl der Stellplätze konkret bezeichnet und auch die Verpflichtung der 
Stadt übernommen sein, die zu übertragende Fläche im Bereich der 
Brandisstraße in einen solchen Zustand zu versetzen, dass die Fläche 
als gleichwertige, ebenerdige Stellplatzfläche für die beanspruchten ca. 
900 m² hergestellt wird, einschließlich etwaiger durch das Planungs-
recht vorgegebener Bepflanzungen. Dort müsste in zeitlicher Hinsicht 
natürlich auch die Parallelität der Entnahme des Teilgrundstücks und 
zur Verfügungstellung des Ausgleichgrundstücks geregelt sein.  
Anderenfalls würde meine Mandantin eine Übertragung der benötigten 
900 m² verweigern und es würde sich ein langjähriges Enteignungsver-
fahren anschließen müssen. 
Auf S. 13 der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 102 ist aufgeführt, 
der Rewe-Markt habe am derzeitigen Standort aufgrund der begrenzten 
Grundstücksgröße nur eingeschränkte Entwicklungsperspektiven. Dem 
wird vehement widersprochen. 
Es handelt sich um einen eingeschossigen Bau, der nach dem beste-
henden Baurecht durchaus auf 2 Vollgeschosse ausgeweitet werden 
könnte. Insofern trifft es auch nicht zu, dass eine Vergrößerung des 
Getränkemarktes nicht möglich wäre, wie in der Begründung auf S. 19 
mittig behauptet wird. 
Unter Berücksichtigung des § 19 BauNVO und der in den Festsetzun-
gen zum Bebauungsplan vorgesehenen Grundflächenzahl von 0,4 
könnte die Mandantin im Hinblick auf die Gesamtgrundstücksgröße von 
5.500 m² gut 2.200 m² überbauen. Bisher sind es lediglich ca. 1.800 m², 
so dass die Aussage, der Rewe-Markt besäße am derzeitigen Standort 
nur eingeschränkte Entwicklungsperspektiven falsch ist. 
Einschränkungen erfährt der Betrieb ausschließlich durch die beabsich-
tigte Beschränkung der Nutzungsmöglichkeit, wie sie in der 1. Ände-

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Die Teilfläche des Rewe-Grundstückes wird für die Realisierung der 
Bahnunterführung benötigt. Im Rahmen der Konkretisierung der Pla-
nungen ist ein Flächentausch zu berücksichtigen und zu regeln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus planungs- / baurechtlicher Sicht bestehen Erweiterungsmöglichkei-
ten des Rewe-Marktes hinsichtlich der Geschossigkeit, in der Fläche ist 
eine Erweiterung des Rewe-Marktes aufgrund der festgesetzten Bau-
grenzen nicht möglich. 
 
 
 
 
 
 
 
Mit Datum vom 10.07.1979 wurde der Neubau eines SB-Marktes, Art 
des Betriebes: Lebensmittelmarkt, genehmigt. Mit Datum vom 
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rung zum Bebauungsplan Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ 
vorgesehen ist und durch die beabsichtigte Festsetzung im Bebau-
ungsplan Nr. 102, wonach eine Teilfläche von 900 m² als Verkehrsflä-
che ausgewiesen werden soll. 
 
 
 
 
 
 
 
Nachteilig wirkt sich außerdem aus, dass der Kundenstrom, der bisher 
auch über die Brandisstraße dem Rewe-Grundstück zugeführt wurde, 
durch die Abbindung der Brandisstraße ebenso entfällt, wie der Kun-
denstrom, der bisher über die Straße Alter Keller unmittelbar über die 
Verbindung zum Langenwiedenweg dargestellt wurde. 
 

20.12.1994 wurden die Erweiterung der Lagerfläche und der Anbau 
eines Vordaches sowie die Erweiterung der Verkaufsfläche durch Er-
richtung eines verglasten Vorbaus (Verkaufsfläche von 1.260 m², Ge-
samtnutzfläche von 1.585 m²) genehmigt. Dieser Nutzungsumfang wird 
mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 nicht eingeschränkt.  
Das „Rewe-Grundstück“ wird insofern eingeschränkt, dass bei Umset-
zung der geplanten Bahnunterführung Langenwiedenweg wie oben 
beschrieben eine Teilfläche von 900 m² benötigt wird. Hierfür stehen 
Tauschflächen, die direkt an das „Rewe-Grundstück“ angrenzen zur 
Verfügung. 
 
Bei Umsetzung der im Bebauungsplan Nr. 102 festgesetzten Verkehrs-
planung (Verbindung der Hammer Straße mit dem Langenwiedenweg 
über einen Kreisverkehr) ist trotz Abbindung der Brandisstraße vom 
Langenwiedenweg von einer deutlich höheren verkehrlichen Frequen-
tierung und damit von einer Zunahme der Kundenströme auszugehen. 

2. Einwender 2 
Schreiben vom 26.11.2015, eingegangen am 30.11.2015 

 
Nach Durchsicht der uns überlassenen Unterlagen stellen wir folgendes 
fest: 
1. Die im Bebauungsplan dargestellte Verkehrsplanung macht einen 
ausgewogenen und funktionalen Eindruck. Bevor wir uns jedoch zu 
einer Belegung einer Verkaufsfläche in dem ausgewiesenen Sonderge-
biet entschließen, muss verbindlich festgelegt sein, wann und in wel-
chen Abschnitten die hier dargestellte Verkehrsplanung umgesetzt wird. 
Denn die jetzige Verkehrssituation kann die sinnvolle Anbindung des 
geplanten Nahversorgungszentrums nicht gewährleisten. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Regelungen zur Umsetzung der Verkehrsplanung erfolgen in nachgela-
gerten Verfahren. In Bezug auf die geplante Bahnunterführung Lan-
genwiedenweg sind weitere Abstimmungen mit der Bahn erforderlich. 
Für das Bahnhofsumfeld wurde im November 2007 von dem Planungs-
büro für Verkehrstechnik (PVT, Essen) ein verkehrstechnisches Gut-
achten unter Berücksichtigung der geplanten Bahnunterführung Lan-
genwiedenweg und des geplanten Nahversorgungszentrums erstellt. 
In diesem Gutachten wird empfohlen, das Nahversorgungszentrum 
über die Straße An der Bundesbahn und über die östlich gelegene In-
dustriestraße zu erschließen. Demnach ist eine Verknüpfung der Stra-
ße An der Bundesbahn mit dem Langenwiedenweg vorgesehen. Zu-
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2. Die festgelegte Gesamtverkaufsfläche sollte noch einmal überprüft 
werden. Die Firma benötigt im Fall einer Verlagerung an diesen Stand-
ort eine Verkaufsfläche von 1.400 qm. 
Es wäre abzuklären, ob ein Vollsortimenter mit einer dann noch ver-
bleibenden Verkaufsfläche von 1.800 qm zukunftsfähig aufgestellt und 
mit dieser Größenordnung zufrieden ist. 
Des Weiteren wird in dem Nahversorgungszentrum das Randsortiment 
von zentrenrelevanten und nicht zentrenrelevanten Sortimenten (2.8. 
Aktionsartikel) auf 5 % der Gesamtverkaufsfläche reduziert. Dies be-
deutet, dass wir diese Sortimente nur auf ca. 70 qm führen dürften. 
Da, wie Sie wissen, zu den Verkaufsflächen auch die Gangbreiten 
und Flächen wie Kassenvorzone und Leergutannahme zugerechnet 
werden müssen, kommen wir mit dem Aktionssortiment mit dieser Flä-
chenbegrenzung nicht zurecht. Wir sind nicht in der Lage, für die dort 
geplante Verkaufsstelle unser bekanntes Geschäftsmodell zu ändern 
und beispielsweise im Frühjahr eine Aktion mit Fahrrädern oder ähnli-
chem an dieser Verkaufsstelle nicht durchzuführen. 
Es ist deshalb erforderlich, dass zentrenrelevante Randsortiment auf  
10 % der Verkaufsfläche zu erhöhen. Nicht zentrenrelevante Sortimen-
te sollten gar nicht reguliert werden, da sie bekanntermaßen keine 
schädlichen Auswirkungen auf den zentralen Versorgungsbereich ha-
ben können. 
 
Wir bitten um die Umsetzung der im Bebauungsplan enthaltenen Ver-
kehrsplanung und um die Anpassung der textlichen Festsetzungen zu 
den möglichen Sortimenten, um eine Verlagerung des Marktes an die-
sen Nahversorgungsstandort planerisch zu ermöglich. 
 
 

dem sind Aufstellflächen für die Linksabbieger berücksichtigt, um den 
Verkehrsfluss am Knotenpunkt Langenwiedenweg / An der Bundes-
bahn zu optimieren. 
 
Unter Berücksichtigung angenommener zu erwartender negativer Aus-
wirkungen auf vorhandene Einzelhandelsbetriebe wird an der Begren-
zung der Gesamtverkaufsfläche von max. 3.200 m² festgehalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dem wird insofern gefolgt, dass der Anteil des Randsortimentes, wel-
ches zentrenrelevante und nicht zentrenrelvante Sortimente umfasst, 
und der Aktionsartikel von 5 % auf 10 % erhöht wird, jedoch mit der 
Einschränkung, dass zentrenrelevante Sortimente nur bis zu 5 % der 
Gesamtverkaufsfläche einnehmen dürfen. 
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3. Neuer Heimat- und Geschichtsverein Werl e. V. 

Schreiben vom 03.01.2016, eingegangen am 07.01.2016 
 
Unter Bezugnahme auf mein Schreiben vom 15. Juli 2009 nehme ich 
zu Ihrer aktuellen Anfrage vom 20. November 2015 gern Stellung. 
Der Neue Heimat- und Geschichtsverein begrüßt das Planungskonzept 
für das Bahnhofsumfeld. Die bisher weithin vernachlässigten und eher 
unansehnlichen Flächen im Bahnhofsumfeld können künftig nach sach-
lichen Gesichtspunkten strukturiert und angemessen begrünt werden. 
Das Stadtbild Werls, dessen Verbesserung für den Neuen Heimat- und 
Geschichtsverein Werl ein besonderes Anliegen ist, wird durch die vor-
gesehene Bebauung des Bahnhofsumfelds positiv korrigiert werden. 
Der Erhalt der beiden beschrankten Bahnübergänge am Langenwie-
denweg und an der Hammer Straße schafft für die in die Stadt kom-
menden Autofahrer und auch für Radfahrer und Fußgänger den ange-
nehmen Eindruck beim Wahrnehmen der Stadteingangssituation im 
nördlichen Bereich der Innenstadt. Die bisher noch geplante Unterfüh-
rung würde für Autofahrer das Ankommen in Werl deutlich langweiliger 
machen als bisher. Bei Radfahrern und Fußgängern ist außerdem zu 
befürchten, dass sie sich vor der Tunnelfahrt ängstigen werden und 
ebenerdige Umwege suchen werden. 
Die bei Mitgliedern und anderen Werler Bürgern von unserem Vereins-
vorstand seit einigen Jahren regelmäßig vorgenommene informelle 
Befragung hat gezeigt, dass viele im Werler Norden wohnende Bürger 
die vorgesehenen Untertunnelungen der Bahnstrecke im Bereich 
Hammer Straße und Langenwiedenweg nicht nur für de facto kaum 
realisierbar sondern auch nicht mehr für sinnvoll halten. Kaum jemand 
hat noch das Gefühl der Werler Norden werde durch die Bahnstrecke 
vom Stadtgebiet getrennt. Positiv erlebt wird die verkehrsberuhigte Si-
tuation im Langenwiedenweg und dessen Nebenstraßen. Auch wird 
immer wieder gesagt, dass die Wartezeiten an den Bahnschranken 
nach Übernahme des Bahnverkehrs durch die Euro-Bahn erheblich 
kürzer geworden seien als früher. 

 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Der Vorstand des Neuen Heimat- und Geschichtsvereins möchte sich 
die Anregung erlauben zu prüfen, ob nicht die sehr gut gelungene Un-
terführung in der Schützenstraße genutzt werden könnte, um schran-
kenfrei den Werler Norden zu erreichen. Sowohl die lndustriestraße als 
auch der Weg An der Kleinbahn sowie der Weg An der Bundesbahn 
ließen sich als zweispurig ausgebaute Straße an die Schützenstraße 
nördlich der Unterführung Schützenstraße anbinden. Der Fahrzeugver-
kehr würde die schrankenfreie Wegführung zur Hedwig-Dransfeld-
Straße von der Hammer Straße und vom Langenwiedenweg über die 
Schützenstraße sicher bald akzeptieren. Auch würden für Anlieger an-
genehme Wegeführungen erhalten bleiben, denn der beschrankte 
Bahnübergang am Langenwiedenweg würde bleiben und für Fußgän-
ger und Radfahrer könnte ein beschrankter Bahnübergang an der 
Hammer Straße eingerichtet werden. Wichtig wäre außerdem, dass der 
Zugang zum Bahnsteig auch von Norden per Fußgängertunnel ermög-
licht würde. 
Die empfohlene Planung würde sich wegen der zu erwartenden gerin-
geren Nutzung des Langenwiedenwegs als Durchgangsstraße anwoh-
nerfreundlich für das nördlich der Bahn gelegene Hauptwohngebiet 
auswirken und auch die Interessen des Lieferverkehrs und des Durch-
gangsverkehrs berücksichtigen. 
Eine breitere stärker befahrene Straße nördlich der Bahnstrecke würde 
die unübersichtliche und - zumindest nachts - kaum kontrollierbare 
Grundstückssituation verbessern und damit auch zur Vermeidung von 
Straftaten beitragen. Auch würde das Gebiet nördlich der Bahnstrecke 
für kleinere lndustrieansiedlungen attraktiver werden. 
Der Neue Heimat- und Geschichtsverein ist an einer Verbesserung des 
Wohnumfelds in allen Teilen der Stadt interessiert, die publikums-
freundliche Anbindung des Werler Nordens an den Stadtkern ist uns 
deshalb ein Anliegen. Andererseits ist es nicht unsere Aufgabe Ent-
scheidungen in Bezug auf die Straßenführung in Werl zu treffen, so 
dass ich die geäußerten Vorschläge nur als Anregungen verstanden 
wissen möchte. 

Wie in der Begründung dargelegt, wurden im Jahr 2005 verschiedene 
Varianten einer Bahnquerung untersucht, was zu dem Ergebnis führte, 
dass eine Bahnunterführung im Bereich des Langenwiedenweges bzw. 
Bahnhofes am sinnvollsten ist. Ein Ausbau der vorhandenen Bahnun-
terführung Salinenring oder eine Umlegung des Verkehrs zu der im 
Jahr 2008 fertig gestellten Bahnunterführung Schützenstraße stellen 
keine Alternativen zur geplanten Bahnunterführung Langenwiedenweg 
dar. Dies begründet sich u. a. damit, dass durch Umwege und Ver-
kehrsverlagerungen erhebliche Probleme in der Abwicklung der Ver-
kehre entstehen würden, was zu städtebaulichen Konflikten führen 
kann. Daher wird der Anregung nicht gefolgt. 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Vielleicht ist es sinnvoll in einer öffentlichen Versammlung eine Bürger-
befragung durchzuführen. Der Neue Heimat- und Geschichtsverein 
würde gern bei einer solchen Versammlung mitwirken. 

Bereits im Januar 2009 wurde aufgrund der komplexen Zusammen-
hänge im Kulturbahnhof eine öffentliche Informationsveranstaltung 
durchgeführt, in der die aktuellen Planungen im Bahnhofsumfeld vorge-
stellt und näher erläutert sowie Alternativen erörtert wurden. Im Ergeb-
nis wurde an der Planung festgehalten. 
 

4. öffentl. best. Verm.-Ingenieure Juchheim und Siedhoff 
Schreiben vom 21.12.2015, per Email eingegangen am 21.12.2015 

 
Bezüglich der Anforderungen des § 1 Planzeichenverordnung und hin-
sichtlich der geometrischen Eindeutigkeit der Festlegung der städtebau-
lichen Planung bestehen keine Bedenken. 
 
 
 
 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

5. Kreis Soest, Behindertenbeauftragter 
Schreiben vom 17.12.2015, per Email eingegangen am 17.12.2015 

 
wir haben die folgenden generellen Anmerkungen, die stets zu beden-
ken sind: 
Für fast alle Menschen wird die Wohnung und das nähere Wohnumfeld 
mit zunehmendem Alter zum zentralen Lebensmittelpunkt. Folglich ist 
es wichtig, dass Häuser bzw. Wohnungen und ihre Umgebungen für ein 
Leben mit Mobilitätseinschränkungen gestaltet sind. Das barrierefreie 
Bauen und Umgestalten spielt somit auch bei Anpassungsmaßnahmen 
in der vorhandenen Bausubstanz eine immer größere Rolle. 
Die geplanten Baumaßnahmen müssen, für die Belange behinderter 
Menschen und für die Umsetzung der Barrierefreiheit, nach den ein-
schlägigen Richtlinien und Normen durchgeführt werden (Hinweis In-
klusion UN-BRK und steigender Altersdurchschnitt). 
Konkrete Anmerkungen zu den Plänen Nr. 33 und 102 haben wir in 
diesem Fall nicht. 

 
 
 
Das Schreiben einschl. Anmerkungen wird zur Kenntnis genommen. 
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eingegangene Stellungnahmen der Behörden und sonstigen    
Träger öffentlicher Belange im Rahmen der erneuten Beteiligung 

 

6. DB Kommunikationstechnik GmbH 
Schreiben vom 11.01.2016, eingegangen am 13.01.2016 

 
Der angefragte Bereich enthält folgende Kabel oder TK-Anlagen der 
DBAG:  

- Streckenfernmeldekabel F 3803 und Bahnhofkabel (s. Lagen-
pläne). 

 
Mit erdverlegten Bahnhofskabeln ist jederzeit zu rechnen. Diese sind 
nicht im zentralen Archiv dokumentiert. 
 
Die DB Kommunikationstechnik GmbH stimmt den von Ihnen geplanten 
Bauarbeiten unter folgenden Bedingungen zu: 
 
Es ist eine örtliche Einweisung durch einen Mitarbeiter der DB Kommu-
nikationstechnik GmbH notwendig. Bitte teilen Sie uns schriftlich (min-
destens 7 Arbeitstage vorher) und unter Angabe unserer Bearbeitungs-
Nr. den Termin zur Kabeleinweisung mit. 
 
DB Kommunikationstechnik GmbH 
Dokumentationsservices 
t.cvP 22 
Fax: 0691265-5781.1, 
Email: netzadministration-w@deutschebahn.com 
 
Die erfolgte Einweisung ist zu protokollieren. 
 
lhre Baumaßnahme erfordert umfangreiche Vorbereitungsarbeiten und 
Sicherungsvorkehrungen zum Schutz des Kabels und der Anlagen. 
Zur Einleitung der Vorarbeiten empfehlen wir lhnen die baldige Beauf-
tragung dieser Arbeiten bei dem für Sie zuständigen vertrieblichen An-

 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Vor Umsetzung der Planung erfolgen auf Grundlage konkreter Maß-
nahmen im Zuge der Ausführungsplanung weitere Abstimmungen mit 
den Versorgungsträgern. 

mailto:netzadministration-w@deutschebahn.com
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sprechpartner: 
 
DB Kommunikationstechnik GmbH 
Vertrieb und Kundenbetreuung 
Anschrift: Postfach 10 08 51, 45008 Essen 
Fax: 069/1265 -21028;  
EmaiI: kundenmanagement.west@deutscheba hn.com 
 
Die Forderungen des Kabelmerkblattes und des Merkblattes „Erdarbei-
ten in der Nähe erdverlegter Kabel der Berufsgenossenschaften der 
Bauwirtschaft“ sind strikt einzuhalten. Die Merkblätter und eine Ver-
pflichtungserklärung liegen dem Schreiben nicht bei. 
Die Verpflichtungserklärung ist rechtzeitig und von der bauausführen-
den Firma unterzeichnet an uns zurückzusenden. 
Diese Zustimmung bezieht sich ausschließlich auf den Zeitraum vom 
11.01.2015 bis zum 31.07.2016. Für Vorhaben außerhalb dieses Zeit-
raumes ist die Zustimmung erneut einzuholen. Dies gilt ebenso für 
Maßnahmen außerhalb des in der Zeichnung genau abgegrenzten Be-
reiches. 
 
Die lhnen überlassenen Unterlagen bleiben Eigentum der Deutschen 
Bahn AG und sind vertraulich. Sie dürfen weder an Dritte weitergeleitet, 
noch vervielfältigt werden. Sämtliche Unterlagen sind nach Abschluss 
der Arbeiten zu vernichten. 
Auskunft im Auftrag der Vodafone D2 GmbH 
Der angefragte Bereich enthält keine Kabel oder TK-Anlagen der Voda-
fone D2 GmbH. 
Für den angefragten Bereich auf öffentlichem Grund liegen der DB 
Kommunikationstechnik GmbH keine Dokumentationen vor. Es ist je-
doch nicht ausgeschlossen, dass Kabel oder TK-Anlagen der Vodafone 
D2 GmbH betroffen sind. Bitte wenden Sie sich daher mit ihrer Anfrage 
an folgende Adresse: 
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Vodafone D2 GmbH 
TRNP / Trassenschutz 
Kammerstück 17, 44357 Dortmund 
Telefon: 0231/2291-5454, Fax: 0231/2291-5445 
Email: Juergen.Mond@vodafone.com 
 
Treten unvermutete, in den Plänen nicht angegebene Kabel und Lei-
tungen auf, ist umgehend folgende Stelle zu informieren: 
 
DB Kommunikationstechnik GmbH 
Disposition Region West 
Kölner Str. 5 
65760 Eschborn 
Email: disposition.region.west.kt@deutschebahn.com 
Tel.: 069/265-47610 
 
7. Gemeinde Ense 

Schreiben vom 22.12.2015, eingegangen am 23.12.2015 
 
Durch die Gemeinde Ense werden keine Anregungen zu den o. g. Pla-
nungen der Stadt Werl vorgebracht. Gemeindliche Belange werden 
durch diese Planung nicht berührt. 
 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

8. DB Netz AG Hamm 
Schreiben vom 22.12.2015, per Email eingegangen am 22.12.2015 
 

Seitens der Deutschen Bahn AG bestehen gegen die uns vorliegende 
Bauleitplanung der Stadt Werl in der Fassung der erneuten Beteiligung 
der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange weiterhin Beden-
ken: 
Unsere mit Schreiben vom 21.09.2015, Aktenzeichen FRI-W-L-(A) Sh 
TöB-Köl-15-9966 (16909) mitgeteilten Bedenken zu einer auch nur 
nachrichtlichen Darstellung des Bahnübergangs für Fußgänger und 

 
 
 
 
 
 
 
Im Zusammenhang mit der geplanten Bahnunterführung Langenwie-
denweg soll der Bahnübergang Hammer Straße für den motorisierten 
Verkehr, der zum Langenwiedenweg geführt wird, entfallen. Für Fuß-

mailto:Juergen.Mond@vodafone.com
mailto:disposition.region.west.kt@deutschebahn.com


Wallfahrtsstadt Werl 
Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ 
Abwägung der Anregungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB  
im Rahmen der erneuten Beteiligung gem. § 4a BauGB (24.11.2015 - 23.12.2015)         Seite 16 von 28 
 
Radfahrer an der Stelle des jetzigen Bahnübergangs Hammer Str. hal-
ten wir uneingeschränkt aufrecht. Die weitere Vorhaltung des Bahn-
übergangs für Fußgänger und Radfahrer ist nicht mit der DB Netz AG 
abgestimmt und kann nicht Bestandteil der gemeinsamen Kreuzungs-
maßnahme zur Beseitigung der beiden Bahnübergänge Hammer Str. 
und Langenwiedenweg sein.  
Wir verweisen zur Begründung auf unsere Schreiben vom 13.04.2010, 
31.01.2011 und 17.08.2011 und betonen, dass die DB Netz AG nicht 
bereit ist, im Rahmen des bisherigen gemeinsamen Planungskonzepts 
eine Kreuzungsvereinbarung abzuschließen, die nicht die vollständige 
und dauerhafte Beseitigung der beiden benachbarten Bahnübergänge 
Hammer Str. und Langenwiedenweg zum Ziel hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weiterhin bleiben unsere mit o. g. Schreiben mitgeteilten Bedenken 
bzgl. der (nachrichtlichen) Darstellung eines Durchstichs der Personen-
unterführung zum Bahnsteig bestehen.  
Hier erfolgte keine planerische Abstimmung mit der DB Netz AG in Be-
zug auf die bisher geplanten Ersatzmaßnahmen im Zuge der Bahn-
übergangsbeseitigungsmaßnahme. 
Konkret verweisen wir auf die Doppelversorgung für Fußgänger und 
Radfahrer durch die unmittelbare Nachbarschaft von Personenunterfüh-
rung und geplanter Eisenbahnüberführung mit beidseitigem Fuß- und 
Radweg. Diese Konstellation kann Auswirkungen auf den bisher abge-

gänger und Radfahrer soll an dieser Stelle jedoch eine Überquerungs-
möglichkeit der Bahnlinie erhalten werden. Der Fußgänger- und Rad-
fahrerübergang ist Bestandteil städtischer Planungen und daher im 
Planentwurf dargestellt. In nachgelagerten Verfahren (Planungs- / 
Kreuzungsvereinbarung, Planfeststellung / -geehmigung) sind hierzu 
weitere Abstimmungen mit der DB Netz AG erforderlich. 
Die Stadt ist in Bezug auf die Planung des Fußgänger- und Radfahrer-
überganges Hammer Straße seit mehreren Jahren im Gespräch mit der 
DB Netz AG. Bisher konnte aber kein Einvernehmen erzielt werden. 
Mit dem Erhalt der Überquerungsmöglichkeit der Bahnlinie im Bereich 
der Hammer Straße für Fußgänger und Radfahrer wird die kurze und 
direkte sowie historische Verbindung des nördlichen Stadtgebietes mit 
der Innenstadt (Fußgängerzone) bewahrt und damit insbesondere den 
Bedürfnissen von Menschen mit eingeschränkter Mobilität Rechnung 
getragen. Außerdem wird damit den Vorgaben des Eisenbahnkreu-
zungsgesetzes entsprochen, da es im § 3 vorsieht, aus Sicherheits-
gründen „... Kreuzungen zu beseitigen oder durch Baumaßnahmen, die 
den Verkehr an der Kreuzung vermindern, zu entlasten…“, was durch 
die Schließung des Bahnüberganges Hammer Straße für den motori-
sierten Verkehr erfüllt wird. 
Ferner liegt dem Erhalt des Bahnüberganges Hammer Straße für Fuß-
gänger und Radfahrer der Ratsbeschluss vom 14.07.2011 (s. Be-
schlussvorlage Nr.365 a) zu Grunde. 
 
 
 
Der geplante Durchstich der Personenunterführung zum Bahnsteig in 
Richtung Norden wurde der DB Netz AG im Rahmen einer Bespre-
chung am 10.06.2015 mitgeteilt. 
In nachgelagerten Verfahren sind weitere Abstimmungen zum geplan-
ten Durchstich der Personenunterführung mit der DB Netz AG und der 
Station & Service AG erforderlich. 
Der Bebauungsplanentwurf beinhaltet drei Querungsmöglichkeiten 
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stimmten Umfang der kreuzungsbedingt zu finanzierenden Maßnahmen 
haben und gefährdet den bisher abgestimmten Maßnahmenumfang. 
 
 
 
 
Bezüglich der Verschiebung des geplanten nördlichen Kreisverkehrs in 
Richtung Süd-Osten (zur Bahnlinie hin) und der Führung der geplanten 
Trasse zur Anbindung der Hammer Straße an den Kreisverkehr näher 
an die südlich gelegene Bahnlinie heran gehen wir davon aus, dass 
dadurch keine negativen Veränderungen für die geplante Eisenbahn-
überführung resultieren, insbesondere hinsichtlich der erforderlichen 
lichten Weite. 
Die Darstellung des Straßentroges beiderseits der geplanten Eisen-
bahnüberführung als Bahnanlage erfolgt nach unserem Verständnis 
lediglich aus Gründen der Abgrenzung der Geltungsbereiche des Be-
bauungsplanes und des noch zu beantragenden Planfeststellungsver-
fahrens nach §18 AEG für die Änderung der Bahnanlagen. Die DB Netz 
AG wird durch die o. g. Darstellung nicht Eigentümerin und / oder Un-
terhaltungspflichtige des Straßentroges. 
 

(Fuß- und Radwegequerung Hammer Straße / Bahnunterführung Lan-
genwiedenweg mit beidseitigem Geh- und Radweg / Tunneldurchstich) 
als Angebote. In Abhängigkeit nachgelagerter Verfahren und weiterer 
Abstimmungen kommt die ein oder andere Querung ggfls. nicht oder 
nur teilweise zur Umsetzung.  
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
In der durch die Hoffmann & Stakemeier Ingenieure GmbH optimierte 
Verkehrsplanung (Okt. 2015) wurde die Planung der Eisenbahnüber-
führung berücksichtigt. 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

9. DB Station&Service AG Dortmund 
Schreiben vom 22.12.2015, per Email eingegangen am 22.12.2015 
 

An unserer Stellungnahme, die wir im Juli über Herrn Schwark (DB 
Services Immobilien) abgegeben haben, hat sich nichts geändert. Ich 
sende sie Ihnen gerne noch einmal zu. 
Gegen die geplanten Maßnahmen der Stadt Werl zur Bahnhofsumfeld-
sanierung haben wir grundsätzlich keine Bedenken. 
Ich möchte hier noch einmal darauf hinweisen, dass der Kaufvertrag für 
das Empfangsgebäude eine grundbuchlich eingetragene persönliche 
Dienstbarkeit bezüglich der Nutzung des Empfangsbebäudes und eines 
Wegerechts zu Gunsten der DB AG beinhaltet.  

 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Dieser Sachverhalt sollte berücksichtigt werden, besonders in Bezug 
auf die geplante Bike&Ride-Anlage. 
Auch während der Sanierung sollte der ungehinderte und gesicherte 
Zugang unserer Reisenden zur Verkehrsstation gewährleistet werden. 
Sollte es hier Unregelmäßigkeiten geben, möchten wir im Vorfeld von 
der Stadt informiert werden. 
Ein möglicher Tunneldurchstich als Maßnahme der Stadt (Finanzierung 
ausschließlich durch die Stadt, es wird keine Beteiligung der DB AG 
geben) unseres Personentunnels ist uns bekannt. Es gab vor längerer 
Zeit diesbezüglich Gespräche, aber keine konkreten Details und Ver-
träge. Diese sind uns zumindest nicht bekannt. 
Eine Zustimmung zu dieser Maßnahme kann nur vertraglich gegeben 
werden und dazu sollte die Stadt mit uns in Verbindung treten. 
Darüber hinaus möchten wir im Rahmen weitergehender Planungen zur 
Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen im Bahnhofsumfeld durch die 
Stadt Werl weiterhin als Betreiber der Verkehrsstation direkt mit einbe-
zogen werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die DB Station&Service AG wird im Rahmen nachgelagerter Verfahren 
weiter beteiligt. 
 

10. Kreis Soest 
Schreiben vom 17.12.2015, eingegangen am 21.12.2015 

 
Gegen die Planung bestehen seitens der unteren Immissionsschutzbe-
hörde keine Bedenken. 
 
Aus landschaftsfachlicher Sicht ergeben sich zur o. g. Planung folgende 
Hinweise: 
Die Anlage der zusätzlichen Grünfläche und Sicherung der Linde wird 
begrüßt. 
Die Anregungen in der Stellungnahme vom 25.08.2015 zum Arten-
schutz sind weiterhin zu beachten. 
 
 
 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
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11. Bezirksregierung Arnsberg, höhere Landschaftsbehörde 

Schreiben vom 09.12.2015, eingegangen am 18.12.2015 
 
Der rechtswirksame LP schreibt für diesen Bereich keine Festsetzungs-
bindungen vor, so dass von der o. a. Planung keine Schutzgebiete 
gem. §§ 23, 26, 28, 29 BNatSchG wie Naturschutzgebiete, FFH-
Gebiete oder Landschaftsschutzgebiete betroffen sind. 
 
Die verkehrliche Erschließung bedingt eine zusätzliche Versiegelung, 
die jedoch in der Begründung und im Umweltbericht zum Bebauungs-
plan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ nicht näher verifiziert ist. 
Diese Angaben sind entsprechend nachzuholen. 
 
 
 
 
 
 
In der Begründung wird auf ein artenschutzrechtliches Fachgutachten 
verwiesen, ein separates Artenschutzgutachten ist jedoch nicht beige-
fügt. Ich verweise daher auf meine Stellungnahme vom 24. September 
2013 zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Lan-
genwiedenweg“. Gem. Begründung wurde das Artenschutzgutachten 
im Oktober 2015 überarbeitet. Die in der Begründung vorgeschlagenen 
Maßnahmen sind verbindlich festzulegen.  
Die durch die ökologische Baubegleitung durchzuführenden Untersu-
chungen sind zu protokollieren und unverzüglich der zuständigen uLB 
zur Verfügung zu stellen. Das Anbringen von 30 Nistangeboten ist 
ebenfalls einvernehmlich mit der uLB zu klären. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Durch den Bau einer Bahnunterführung und die damit verbundene An-
passung der verkehrlichen Erschließung werden zusätzliche Flächen 
versiegelt. Von einer Flächenbilanzierung wurde abgesehen, da die 
Bahnunterführung Langenwiedenweg und die daran angepassten Ver-
kehrsflächen bereits im Bebauungsplan Nr. 33 „Unterführung Langen-
wiedenweg“ festgesetzt sind. 
Nach § 1a (3) Satz 6 BauGB ist ein Ausgleich nicht erforderlich, soweit 
die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder 
zulässig waren. 
 
Es liegt eine Artenschutzprüfung des Büros LökPlan - Conze & Cordes 
GbR (aktualisierte Fassung, Oktober 2015) vor, in der geeignete Maß-
nahmen zur Risikominimierung vorgeschlagen wurden. Entsprechende 
Hinweise sind in den Planentwurf aufgenommen. 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt, in dem in die Begründung aufgenommen 
wird, dass die im Rahmen der ökologischen Baubegleitung durchzufüh-
renden Untersuchungen zu protokollieren und unverzüglich der zustän-
digen unteren Landschaftsbehörde zur Verfügung zu stellen sowie die 
Maßnahmen mit der unteren Landschaftsbehörde des Kreises Soest 
abzustimmen sind. 
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12. IHK Arnsberg 

Schreiben vom 16.12.2015, per Email eingegangen am 16.12.2015 
 
Zu der o. g. Planung haben wir bereits mehrfach, zuletzt mit Schreiben 
vom 28.08.2015, Stellung genommen. Wir verweisen entsprechend auf 
unsere letzte, ausführliche Stellungnahme. 
 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen 

13. Gemeinde Bönen 
Schreiben vom 14.12.2015, eingegangen am 16.12.2015 

 
Aus Sicht der Gemeinde Bönen bestehen gegen die o. g. Planung kei-
ne Bedenken. Belange der Gemeinde Bönen werden nicht berührt. 
 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

14. Bezirksregierung Arnsberg, obere Immissionsschutzbehörde 
Schreiben vom 07.12.2015, per Email eingegangen am 07.12.2015 
 

Die Festsetzungen im Bebauungsplan wurden daraufhin überprüft, ob 
und inwieweit die Planungsabsichten mit den Erfordernissen des Im-
missionsschutzes aus der Sicht der oberen Immissionsschutzbehörde 
vereinbar sind. 
Die Belange des Dezernates 53 als obere Immissionsschutzbehörde 
sind nicht betroffen. 
 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

15. Landeseisenbahnverwaltung NRW 
Schreiben vom 03.12.2015, eingegangen am 07.12.2015 

 
Gegen den o. g. Bebauungsplan bestehen aus eisenbahntechnischer 
Sicht keine Bedenken. Vorsorglich möchte ich jedoch auf folgendes 
hinweisen: 
Schienenwege von Eisenbahnen, einschließlich der für den Betrieb der 
Schienenwege notwendigen Anlagen, dürfen nur gebaut oder geändert 
werden, wenn zuvor ein Verfahren nach §§ 18 ff des Allgemeinen Ei-
senbahngesetztes (AEG) durchgeführt worden ist. 

 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Sollten demnach zur Realisierung der Ziele des o. g. Vorhabens Maß-
nahmen im Bereich von Bahnanlagen von nichtbundeseigenen Eisen-
bahnen des öffentlichen Verkehrs und / oder Anschlussbahnen not-
wendig werden, wären entsprechende Planfeststellungsunterlagen 
durch das betroffene Eisenbahninfrastrukturunternehmen bzw. den 
betroffenen Privatgleisanschlussinhaber bei der zuständigen Planfest-
stellungsbehörde vorzulegen. 
 
16. Eisenbahn-Bundesamt 

Schreiben vom 04.12.2015, per Email eingegangen am 04.12.2015 
 

Vielen Dank für die Übersendung des Vermerks über ein Gespräch am 
24.11.2010 in meinem Hause, an dem u. a. Frau Dr. Calhoun teilge-
nommen hat. Dieser Vermerk war mir bei Erhalt Ihres o. g. Schreibens 
(auch Ihres Schreibens vom 16.07.2015) nicht bekannt. Insoweit hatten 
Ihre Schreiben (16.07. und 24.11.2015) zu Irritationen geführt. 
 
Die von Frau Dr. Calhoun vertretene Auffassung teile ich. 
 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
In dem Gespräch am 24.11.2010 wurde seitens des EBA in Bezug auf 
den Bahnübergang Hammer Straße empfohlen, den Anregungen aus 
politischen Beschlüssen bzw. aus der Bevölkerung zu folgen und die 
Querung für Fußgänger und Radfahrer an der Hammer Straße weiter-
hin zu ermöglichen. Außerdem wurde der Hinweis gegeben, die geplan-
te Querung für Fußgänger und Radfahrer am Bahnübergang Hammer 
Straße informativ darzustellen. 
 
Diesen Anregungen wurde gefolgt. 
 

17. Gemeinde Wickede (Ruhr) 
Schreiben vom 04.12.2015 

 
Zu dem geänderten Entwurf des o. g. Bebauungsplanes werden seitens 
der Gemeinde Wickede (Ruhr) keine Anregungen vorgebracht. 
 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

18. Baureferat der Evangelische Kirche von Westfalen 
Schreiben vom 03.12.2015, eingegangen am 07.12.2015 

 
Gegen die o. g. Planung bestehen keine Bedenken. 
 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
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19. Deutschen Bahn AG, DB Immobilien 

Schreiben vom 03.12.2015, eingegangen am 07.12.2015 
 
Die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von der DB Netz AG und 
DB Station&Service AG bevollmächtigtes Unternehmen, übersendet 
Ihnen hiermit folgende Gesamtstellungnahme als Träger öffentlicher 
Belange zum o. a. Verfahren. 
 
Seitens der Deutschen Bahn AG bestehen gegen die uns vorliegende 
Bauleitplanung der Stadt Werl Bedenken. Anlagen der Deutschen Bahn 
AG wurden überplant. 
 
Stellungnahme der DB Netz AG 
 
lm Entwurf des B-Plans Nr. 102 befindet sich im Bereich des Bahnüber-
gangs Hammer Str. auf einer Teilfläche des Kreuzungsstücks die Fest-
setzung einer „Verkehrsfläche gem. § 9 (1) 11 BauGB, besondere 
Zweckbestimmung: Fuß- und Radwegübergang Bahn“. Mit dieser Fest-
setzung wird gewidmete Bahnfläche der gemeindlichen Planung unter-
worfen, was rechtlich unzulässig ist. Wir fordern Sie auf, diese Festset-
zung zurückzunehmen und lediglich Bahnfläche darzustellen.  
Einer auch nur nachrichtlichen Darstellung eines Bahnübergangs für 
Fußgänger und Radfahrer an der Stelle des jetzigen Bahnübergangs 
Hammer Str. widersprechen wir ebenfalls. Die weitere Vorhaltung des 
Bahnübergangs für Fußgänger und Radfahrer ist nicht mit der DB Netz 
AG abgestimmt und kann nicht Bestandteil der gemeinsamen Kreu-
zungsmaßnahme zur Beseitigung der beiden Bahnübergänge Hammer 
Str. und Langenwiedenweg sein.  
Wir verweisen zur Begründung auf unsere Schreiben vom 13.04.2010, 
31.01.2011 und 17.08.2011 und betonen, dass die DB Netz AG nicht 
bereit ist, im Rahmen des bisherigen gemeinsamen Planungskonzepts 
eine Kreuzungsvereinbarung abzuschließen, die nicht die vollständige 
und dauerhafte Beseitigung der beiden benachbarten Bahnübergänge 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Zusammenhang mit der geplanten Bahnunterführung Langenwie-
denweg soll der Bahnübergang Hammer Straße für den motorisierten 
Verkehr, der zum Langenwiedenweg geführt wird, entfallen. Für Fuß-
gänger und Radfahrer soll an dieser Stelle jedoch eine Überquerungs-
möglichkeit der Bahnlinie erhalten werden. Der Fußgänger- und Rad-
fahrerübergang ist Bestandteil städtischer Planungen und daher im 
Planentwurf dargestellt. Von der Festsetzung einer „Verkehrsfläche 
gem. § 9 (1) 11 BauGB, besondere Zweckbestimmung: Fuß- und Rad-
wegübergang Bahn“ wird im Bebauungsplanentwurf abgesehen und die 
geplante Querung für Fußgänger und Radfahrer am Bahnübergang 
Hammer Straße informativ dargestellt. 
In nachgelagerten Verfahren (Planungs- / Kreuzungsvereinbarung, 
Planfeststellung / -geehmigung) sind hierzu weitere Abstimmungen mit 
der DB Netz AG erforderlich. 
Die Stadt ist in Bezug auf die Planung des Fußgänger- und Radfahrer-
überganges Hammer Straße seit mehreren Jahren im Gespräch mit der 
DB Netz AG. Bisher konnte aber kein Einvernehmen erzielt werden. 
Mit dem Erhalt der Überquerungsmöglichkeit der Bahnlinie im Bereich 
der Hammer Straße für Fußgänger und Radfahrer wird die kurze und 
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Hammer Str. und Langenwiedenweg zum Ziel hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weiterhin erheben wir Bedenken bzgl. der ebenfalls gegenüber den bis-
her bekannten Entwürfen neu aufgenommen (nachrichtlichen) Darstel-
lung eines Durchstichs der Personenunterführung zum Bahnsteig. 
Hier erfolgte keine planerische Abstimmung mit der DB Netz AG in Be-
zug auf die bisher geplanten Ersatzmaßnahmen im Zuge der Bahn-
übergangsbeseitigungsmaßnahme. Konkret verweisen wir auf die Dop-
pelversorgung für Fußgänger und Radfahrer durch die unmittelbare 
Nachbarschaft von Personenunterführung und geplanter Eisenbahn-
überführung mit beidseitigem(!) Fuß- und Radweg. Diese Konstellation 
kann Auswirkungen auf den bisher abgestimmten Umfang der kreu-
zungsbedingt zu finanzierenden Maßnahmen haben und gefährdet den 
bisher abgestimmten Maßnahmenumfang. 
Die zusätzliche Anordnung der nördlichen Anbindung an die Personen-
unterführung wurde der DB Netz AG im Rahmen einer Besprechung 
am 10.06.2015 mitgeteilt. Seitens der DB Netz AG wurde auf mögliche 
Auswirkungen auf die Abgrenzung und Finanzierung der Kreuzungs-
maßnahme hingewiesen sowie darauf, dass es sich bei der vorhande-
nen Personenunterführung um eine Anlage der bis dato nach Angaben 
der Stadt Werl nicht beteiligten DB Station und Service AG handelt. 
 

direkte sowie historische Verbindung des nördlichen Stadtgebietes mit 
der Innenstadt (Fußgängerzone) bewahrt und damit insbesondere den 
Bedürfnissen von Menschen mit eingeschränkter Mobilität Rechnung 
getragen. Außerdem wird damit den Vorgaben des Eisenbahnkreu-
zungsgesetzes entsprochen, da es im § 3 vorsieht, aus Sicherheits-
gründen „... Kreuzungen zu beseitigen oder durch Baumaßnahmen, die 
den Verkehr an der Kreuzung vermindern, zu entlasten…“, was durch 
die Schließung des Bahnüberganges Hammer Straße für den motori-
sierten Verkehr erfüllt wird. 
Ferner liegt dem Erhalt des Bahnüberganges Hammer Straße für Fuß-
gänger und Radfahrer der Ratsbeschluss vom 14.07.2011 (s. Be-
schlussvorlage Nr.365 a) zu Grunde. 
 
Der geplante Durchstich der Personenunterführung zum Bahnsteig in 
Richtung Norden wurde der DB Netz AG im Rahmen einer Bespre-
chung am 10.06.2015 mitgeteilt. 
In nachgelagerten Verfahren sind weitere Abstimmungen zum geplan-
ten Durchstich der Personenunterführung mit der DB Netz AG und der 
Station & Service AG erforderlich. 
Der Planentwurf beinhaltet drei Querungsmöglichkeiten (Fuß- und Rad-
wegequerung Hammer Straße / Bahnunterführung Langenwiedenweg 
mit beidseitigem Geh- und Radweg / Tunneldurchstich) als Angebote. 
In Abhängigkeit nachgelagerter Verfahren und weiterer Abstimmungen 
kommt die ein oder andere Querung ggfls. nicht oder nur teilweise zur 
Umsetzung. 
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Stellungnahme der DB Station&Service AG 
 
Gegen die geplanten Maßnahmen der Stadt Werl zur Bahnhofsumfeld-
sanierung haben wir grundsätzlich keine Bedenken. 
 
Wir möchten hier noch einmal darauf hinweisen, dass der Kaufvertrag 
für das Empfangsgebäude eine grundbuchlich eingetragene persönli-
che Dienstbarkeit bezüglich der Nutzung des Empfangsgebäudes und 
eines Wegerechts zu Gunsten der DB AG beinhaltet. Dieser Sachver-
halt sollte berücksichtigt werden, besonders in Bezug auf die geplante 
Bike&Ride-Anlage. 
Auch während der Sanierung muss der ungehinderte und gesicherte 
Zugang unserer Reisenden zur Verkehrsstation gewährleistet werden. 
Sollte es hier Unregelmäßigkeiten geben, möchten wir im Vorfeld von 
der Stadt informiert werden. 
Ein möglicher Tunneldurchstich als Maßnahme der Stadt (Finanzierung 
ausschließlich durch die Stadt, es wird keine Beteiligung der DB AG 
geben) unseres Personentunnels ist uns bekannt. Es gab vor längerer 
Zeit diesbezüglich Gespräche, aber keine konkreten Details und Ver-
träge. Diese sind uns zumindest nicht bekannt. 
 
Eine Zustimmung zu dieser Maßnahme kann nur vertraglich geregelt 
werden und dazu sollte die Stadt mit uns in Verbindung treten. 
 
Darüber hinaus möchten wir im Rahmen weitergehender Planungen zur 
Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen im Bahnhofsumfeld durch die 
Stadt Werl weiterhin als Betreiber der Verkehrsstation direkt mit einbe-
zogen werden. 
 

 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

20. Gascade 
Schreiben vom 02.12.2015, per Email eingegangen am 02.12.2015 

 
Wir antworten Ihnen zugleich auch im Namen und Auftrag der Anlagen-

 
 
 
Das Schreiben einschl. Hinweise wird zur Kenntnis genommen. 
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betreiber WINGAS GmbH, NEL Gastransport GmbH sowie OPAL Gas-
transport GmbH & Co. KG.  
Nach Prüfung des Vorhabens im Hinblick auf eine Beeinträchtigung 
unserer Anlagen teilen wir Ihnen mit, dass unsere Anlagen zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt nicht betroffen sind. Dies schließt die Anlagen 
der v. g. Betreiber mit ein.  
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass sich Kabel und Leitungen an-
derer Betreiber in diesem Gebiet befinden können. Diese Betreiber sind 
gesondert von Ihnen zur Ermittlung der genauen Lage der Anlagen und 
eventuellen Auflagen anzufragen. Die GASCADE kann nur für ihre ei-
genen Anlagen Auskunft geben und für die Anlagen der Anlagenbetrei-
ber, welche GASCADE mit der Beauskunftung beauftragt haben (s. o.). 
 

 
 
 
 
 
 
Vor Umsetzung der Planung erfolgen auf Grundlage konkreter Maß-
nahmen im Zuge der Ausführungsplanung weitere Abstimmungen mit 
den Versorgungsträgern. 
 

21. Unitymedia NRW GmbH 
Schreiben vom 02.12.2015, per Email eingegangen am 02.12.2015 

 
Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände. 
Eigene Arbeiten oder Mitverlegungen sind nicht geplant. 
 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

22. LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe 
Schreiben vom 02.12.2015, per Email eingegangen am 02.12.2015 

 
Wir verweisen auf den in der Begründung auf Seite 33 genannten 
Punkt „Folgende Hinweise werden gegeben: Das Plangebiet befindet 
sich in unmittelbarer Nähe…“ 
 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

23. Gelsenwasser 
Schreiben vom 26.11.2015, eingegangen am 30.11.2015 

 
Anregungen haben wir nicht. 
 
 
 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
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24. Stadt Hamm 

Schreiben vom 25.11.2015, eingegangen am 03.12.2015 
 
Wie bereits in meinen Stellungnahmen vom 27.09.2011 und 13.08.2015 
mitgeteilt, werden die Belange der Stadt Hamm durch die Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ nicht berührt. 
Durch die geplante Entwicklung eines Nahversorgungszentrums mit 
Sortimenten des täglichen Bedarfs (Gesamtverkaufsfläche: max. 3.200 
qm) im nordöstlichen Teilbereich werden keine Auswirkungen erwartet, 
die außerhalb des Gebietes der Wallfahrtsstadt Werl von Bedeutung 
sein werden. 
 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

25. Gelsenwasser 
Schreiben vom 25.11.2015, eingegangen am 30.11.2015 

 
Gegen den o. g. Bebauungsplan bestehen unsererseits keine Beden-
ken oder Anregungen. 
 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

26. Pledoc 
Schreiben vom 25.11.2015, per Email eingegangen am 25.11.2015 

 
Mit Bezug auf Ihr o. g. Schreiben teilen wir Ihnen mit, dass in dem von 
Ihnen angefragten Bereich keine von uns verwalteten Versorgungsan-
lagen vorhanden sind. Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Über-
sichtsplan markierte Bereich. Bitte überprüfen Sie diese Darstellung auf 
Vollständig- und Richtigkeit und nehmen Sie bei Unstimmigkeiten um-
gehend mit uns Kontakt auf. 
Wir beauskunften die Versorgungseinrichtungen der nachstehend auf-
geführten Eigentümer bzw. Betreiber: 
• Open Grid Europe GmbH, Essen 
• Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen 
• Ferngas Netzgesellschaft mbH (ehem. Ferngas Nordbayern GmbH  
  (FGN)), Nürnberg 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Übersichtsplan mit markiertem Bereich wurde auf Vollständig- und 
Richtigkeit überprüft. Das Plangebiet liegt innerhalb des markierten 
Bereichs. 
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• Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), Essen 
• Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH (METG),  
  Essen 
• Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co. KG  
  (NETG), Dortmund 
• Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen 
• GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher Gasversor- 
  gungsunternehmen mbH & Co. KG, Straelen 
• Viatel GmbH, Frankfurt 
 
Diese Auskunft bezieht sich ausschließlich auf die Versorgungseinrich-
tungen der hier aufgelisteten Versorgungsunternehmen. Auskünfte zu 
Anlagen sonstiger Netzbetreiber sind bei den jeweiligen Versorgungs-
unternehmen bzw. Konzerngesellschaften oder Regionalcentern ge-
sondert einzuholen.  
 
Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbereichs be-
darf immer einer erneuten Abstimmung mit uns. 
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27. Thyssengas 

Schreiben vom 24.11.2015, eingegangen am 27.11.2015 
 
Durch die o. g. Maßnahmen werden keine von Thyssengas GmbH be-
treuten Gasfernleitungen betroffen. Neuverlegungen in diesem Bereich 
sind von uns zz. Nicht vorgesehen. 
 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

28. Westnetz 
Schreiben vom 25.11.2015, eingegangen am 26.11.2015 

 
Durch die o. g. Maßnahme werden keine Erdgashochdruckleitungen 
der Westnetz GmbH betroffen. 
 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
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Titel: 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 "Unterführung Langen-
wiedenweg" der Wallfahrtsstadt Werl 
hier: Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB 
 
Sachdarstellung: 
 
Der Planentwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Lan-
genwiedenweg“ wurde nach der öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) BauGB geän-
dert. 
Aufgrund dessen wurden gem. § 4a (3) der Planentwurf mit Begründung und Um-
weltbericht sowie die bis dahin im Verfahren eingegangenen nach Einschätzung der 
Wallfahrtsstadt Werl wesentlichen, umweltbezogenen Stellungnahmen BauGB im 
Zeitraum vom 24. November bis einschl. 23. Dezember 2015 erneut öffentlich 
ausgelegt. Parallel dazu wurden die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange eingeholt. 
 
Im Rahmen der im o. g. Zeitraum durchgeführten erneuten öffentlichen Auslegung 
gem. § 3 (2) BauGB wurden von der Öffentlichkeit Einwände vorgebracht. 
Im Wesentlichen beziehen sich diese auf die vorgenommenen Einschränkungen der 
Einzelhandelsnutzungen auf dem „Rewe-Grundstück“ sowie die mit der Realisierung 
des Nahversorgungszentrums und der Bahnunterführung Langenwiedenweg eintre-
tenden Veränderungen und deren Auswirkungen auf den heutigen Rewe-Markt. 
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben z. T. Bezug genom-
men auf die Anregungen, die während der vorangegangenen Beteiligungen vorge-
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bracht wurden. Bedenken, die zu einer Änderung der Planung führen wurden nicht 
geäußert. 
 
Über die Abwägung sämtlicher im Verfahren vorgebrachten Stellungnahmen ist zu 
beraten und zu beschließen. 
Als nächster Verfahrensschritt sind die Bebauungsplanänderung als Satzung und die 
Begründung zu beschließen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Es werden: 
 
a) die Abwägung der Wallfahrtsstadt Werl aller im Verfahren zur 1. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ eingegangenen Stel-
lungnahmen 

 
b) die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ 

als Satzung gem. § 10 BauGB und 
 
c) die Begründung zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung 

Langenwiedenweg“ 
 
beschlossen. 
 
 
 
 
Anlagen 
 
1a) Abwägung der Stellungnahmen aus den frühzeitigen Beteiligungen  
 gem. §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB 

1b) Abwägung der Stellungnahmen aus den Beteiligungen  
 gem. §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

1c) Abwägung der Stellungnahmen aus den nach § 4a (3) BauGB erneuten Be- 
 teiligungen gem. §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

2) Planentwurf (zeichnerischer Teil und textliche Festsetzungen) 

3) Begründung mit Umweltbericht 
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eingegangene Stellungnahmen der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB 
(frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung) 

Abwägungsvorschläge 

1) Einwender 1, vertreten durch Rechtsanwalt und Steuerberater 
    Schreiben vom 22.11.2013 (per Fax) 

 
Nach meinen Unterlagen war bereits unter dem 19.02.2002 ein Beschluss 
zur Aufstellung der ersten Änderung des Bebauungsplans Nr. 33 „Unter-
führung Langenwiedenweg“ ergangen. Am 17.04.2007 erfolgte dann die 
Beschlussfassung zur Erweiterung des Geltungsbereichs zur ersten Ände-
rung des Bebauungsplans Nr. 33. Ist die damalige Änderung nicht mehr 
verbindlich? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  In Abs. 2 Ihres Schreibens führen Sie aus, Ziel der Änderung sei die 

Steuerung der Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben, um die Attrak-
tivität und Versorgungsfunktion der Innenstadt als Hauptgeschäftszent-
rum zu sichern und zu fördern. 
 
Das ist so nicht nachvollziehbar. Würde dieses Ziel tatsächlich beste-
hen, hätte es des Aufstellungsverfahrens für den Bebauungsplan Nr. 
102 - Bahnhofsumfeld nicht bedurft. Gerade das neue Versorgungs-
zentrum wird dazu führen, dass die Attraktivität und Versorgungsfunk-
tion der Innenstadt als Hauptgeschäftszentrum abnimmt. Dieses Nah-
versorgungszentrum liegt deutlich verkehrsgünstiger zur Innenstadt als 
die Gebiete, für die jetzt nur noch Einzelhandelsbetriebe mit nicht zen-
trenrelevanten Sortimenten zugelassen werden sollen. 

2. Laut Begründung soll es um die Steuerung der Ansiedlung von Einzel-

 
 
 
Der Planungs- und Bauausschuss der Stadt Werl hat in seiner Sit-
zung am 19.02.2002 das Verfahren zur 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ eingeleitet (oh-
ne Festlegung des Änderungsbereichs). Am 17.04.2007 - nachdem 
sich die planungsrelevanten Gesichtspunkte und Flächenansprüche 
konkretisiert haben - wurde die Abgrenzung des Änderungsbereichs 
beschlossen. 
Vor dem Hintergrund, dass im Zusammenhang mit der geplanten 
Bahnunterführung Langenwiedenweg eine ganzheitliche Umgestal-
tung des Bahnhofsareals verfolgt wird, hat der Planungs- und Bau-
ausschuss in seiner Sitzung am 14.05.2009 den seinerzeit gefassten 
Beschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterfüh-
rung Langenwiedenweg“ aufgehoben und die Aufstellung des Be-
bauungsplanes Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“, der den Bebauungsplan 
Nr. 33 größtenteils überlagert, beschlossen. 
 
zu den Punkten 1 bis 3 
 
Ziel des Bebauungsplanes Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ ist im Zusam-
menhang mit der geplanten Bahnunterführung Langenwiedenweg 
(neue Trassierung) eine ganzheitliche Umgestaltung des Bahnhofsa-
reals. Durch die Entwicklung eines Nahversorgungszentrums nördlich 
des Bahnhofes soll - neben der Behebung des städtebaulichen Miss-
standes - eine marktfähige, wohnortnahe Versorgungseinheit für das 
nördliche Stadtgebiet mit ca. 6.000 Einwohnern geschaffen werden. 
Dieses Ziel entspricht dem Zentrenkonzept der Stadt Werl, das ne-
ben der Innenstadt als Hauptzentrum u. a. 5 Nahversorgungsschwer-
punkte wie den „Nahversorgungsschwerpunkt Nord“ vorsieht  
(s. Strukturuntersuchung Einzelhandel Werl, BBE-Unternehmensbe-
ratung GmbH, Köln, Sept. 2005, S. 52). 
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handelsbetrieben gehen. Beim Rewe-Markt meiner Mandantin geht es 
aber nicht um Ansiedlung. Dieser Markt prägt den dortigen Bereich seit 
Jahrzehnten und dient der wohnortnahen Versorgung der dortigen Be-
völkerung. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Die stadteigene GWS will die Vermarktung ihrer Flächen durch die 

Gründung des Nahversorgungszentrums bewirken und insofern die 
Rewe als Mieter des Objekts meiner Mandantin abwerben - die Stadt 
Werl/die GWS hat entsprechende Verhandlungen geführt -, um diese 
im Nahversorgungszentrum zu platzieren. Sie nimmt bei Durchführung 
der Maßnahme meiner Mandantin die Existenzgrundlage und damit die 
Altersvorsorge. Bei dem Grundstück handelt es sich um das wesentli-
che werthaltige Vermögen meiner knapp 74 Jahre alten Mandantin, die 
ihre Alterssicherung aus den Mieteinnahmen darstellen muss. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Insofern verweise ich auf meine Ausführungen zum Verfahren be-
treffend den Bebauungsplan Nr. 102 der Stadt Werl „Bahnhofsum-
feld“ vom 26.06.2009 mit der Maßgabe, dass die Ausführungen, die 

Des Weiteren wurde in der Strukturuntersuchung zum Einzelhandel 
festgestellt, dass das geplante Nahversorgungszentrum mit einer 
Gesamtverkaufsfläche von 3.200 m² an dem geplanten Standort ver-
träglich ist. Bei einer möglichen Ansiedlung von zentrenrelevanten 
Einzelhandelsbetrieben im Umfeld des geplanten Nahversorgungs-
zentrums können jedoch negative Auswirkungen auf den zentralen 
Versorgungsbereich nicht ausgeschlossen werden. Deshalb soll die 
Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben gesteuert werden. In den 
Bebauungsplänen Nr. 102 und Nr. 33, 1. Änderung, sind folglich in 
den festgesetzten Mischgebieten Einzelhandelsbetriebe nur mit nicht 
zentrenrelevanten Sortimenten zulässig. Aufgrund der am südlichen 
Langenwiedenweg ansässigen Geschäfte sind hier ergänzend zu 
den nicht zentrenrelevanten Sortimenten Lebensmittel zulässig. 
 
Es wurde von Seiten der Stadt Werl/GWS kein Einfluss auf den In-
vestor bei der Wahl der Betreiber genommen.  
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der heutige am südli-
chen Langenwiedenweg ansässige Rewe-Markt aufgrund besserer 
Entwicklungsmöglichkeiten z. B. in das geplante Nahversorgungs-
zentrum umsiedeln würde. In diesem Fall wäre eine Nachnutzung 
des heutigen Rewe-Grundstücks durch Einzelhandelsbetriebe mit 
nicht zentrenrelevanten Sortimenten und Lebensmitteln (einschl. Ak-
tionsartikel bis max. 5 % der Gesamtverkaufsfläche) möglich.  
Die Zulässigkeit von Lebensmitteln an dieser Stelle ist dadurch be-
gründet, dass dem heutigen Rewe-Markt ein Bestandsschutz einge-
räumt werden soll und bei einem möglichen Auszug des Rewe-
Marktes die heutige Rewe-Immobilie auch durch einen anderen Le-
bensmittelanbieter nachgenutzt werden könnte. Es ist nicht davon 
auszugehen, dass durch die 1. Änderung des Bebauungsplanes  
Nr. 33 die Existenzgrundlage der Eigentümerin des Rewe-Grund-
stücks genommen wird, da Lebensmittel weiterhin zulässig sind 
(auch nach einem möglichen Auszug des Rewe-Marktes). 
 
 
Durch die im Bebauungsplan Nr. 102 (in Aufstellung) festgesetzte 
Bahnunterführung Langenwiedenweg und die damit verbundene 
neue Straßenführung wird eine Teilfläche (ca. 900 m²) des heutigen 
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auf einen Flächenbedarf von 2.500 qm abstellten, nicht aufrecht er-
halten werden, nachdem der Flächenbedarf jetzt mit ca. 900 qm 
angegeben ist. 

 
b) Sobald Rewe in das Nahversorgungszentrum umgezogen ist, soll 

der in der Begründung genannte Schutz des Rewe-Marktes entfal-
len. 

 
Dies ergibt sich zwar nicht aus der jetzt überlassenen Begründung 
zum Bebauungsplan Nr. 33, aber aus den Ausführungen zum Ent-
wurf der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsum-
feld“. Dort heißt es auf Seite 16: 

 
„Das Grundstück des heutigen Rewe-Marktes liegt in einem, im 
rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 33 festgesetzten, Mischge-
biet, in dem u.a. Einzelhandelsbetriebe zulässig sind. Die Einzel-
handelsnutzungen sind nicht eingeschränkt. Sollte bei einer mög-
lichen Umsiedlung des Rewe-Markts in das geplante Nahversor-
gungszentrum eine Folgenutzung auf dem jetzigen Rewe-Grund-
stück angesiedelt werden, die nicht im Sinne der Erhaltung und 
Entwicklung des zentralen Versorgungsbereiches ist, ist steuernd 
einzugreifen. Ein im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss am 
21.06.2011 gefasster Beschluss zur ersten Änderung des Be-
bauungsplans Nr. 33 für den Bereich des heutigen Rewe-
Standortes, der die Erhaltung und Entwicklung des zentralen 
Versorgungsbereichs zum Ziel hat, bildet die Grundlage dafür.“ 

 
Der für das Rewe-Grundstück bestehende Bestandsschutz soll - 
rechtswidrig - aufgehoben werden. Zunächst will man den Be-
standsschutz, der sich uneingeschränkt auf den Betrieb von Einzel-
handelsgeschäften bezieht, einschränken, indem er nur noch aus-
nahmsweise für Lebensmittel und Aktionsartikel (max. 5 % der Ge-
samtverkaufsfläche) erteilt wird. In einem zweiten Schritt wird der so 
schon begrenzte Bestandsschutz dann weiter reduziert, in dem er 
nur für den Betrieb des Rewe-Marktes erhalten werden soll. Andere 
Betreiber von Lebensmittelgeschäften mit Aktionsartikeln auf dem 
Rewe-Grundstück sollen zukünftig ausgeschlossen werden. 

Rewe-Grundstücks benötigt. Das ist aber nicht Bestandteil der 1. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33. 
 
 
s. Ausführungen oben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s. Ausführungen oben 
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Sobald Rewe das Objekt, auf Veranlassung der Stadt bzw. der 
stadteigenen GWS verlassen hat, ist der Bestandsschutz der Art re-
duziert, dass das Objekt wirtschaftlich kaum noch verwertbar ist. 
Ohne wirtschaftliche Nachnutzungslösung durch die Stadt/ mögli-
chen Investor drohen jahrelanger Leerstand, Verfall des Objekts 
und Existenzvernichtung meiner Mandantin!!! 

 
c) Die erste Änderung des Bebauungsplans Nr. 33 „Unterführung Lan-

genwiedenweg“ dient nicht der Erhaltung und Entwicklung des zent-
ralen Versorgungsbereichs (Hauptzentrum Innenstadt), sondern 
dem Konkurrentenschutz der Unternehmen, die im Nahversor-
gungszentrum angesiedelt werden sollen. 

 
Das gilt zumindest insoweit als durch die Planänderung verhindert 
werden soll, dass auf dem Rewe-Grundstück ein anderer Lebens-
mittelmarkt eines Rewe-Konkurrenten betrieben wird. Dem Rewe-
Grundstück würde der Bestandsschutz vollends entzogen. 
 
Hier soll der Rat der Stadt „vor den Karren der GWS gespannt wer-
den“, um die städtischen Flächen möglichst gewinnbringend an In-
vestoren veräußern zu können. Ohne Rewe als Hauptmieter und die 
Gewähr, dass sich auf dem heutigen Rewe-Markt-Grundstück kein 
Konkurrenzunternehmen niederlassen darf, wird der Profit eines po-
tenziellen Investors und damit der Verkaufserlös für die städtischen 
Flächen deutlich reduziert. Die öffentliche Planungshoheit der Ge-
meinde wird missbraucht, um privatwirtschaftliche Interessen der 
Stadt durchzusetzen. 
 
Wir sehen sowohl die Beschlussvorlage Nr. 416 vom 19.05.2011 
zur Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 
21.06.2011 als auch die Begründung zur ersten Änderung des Be-
bauungsplans Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ als Irrefüh-
rung der Ratsmitglieder an, denn es wird dort ein Bestandsschutz 
des Rewe-Grundstücks bei Zustimmung zur ersten Änderung des 
Bebauungsplans vorgegaukelt, obwohl dieser vermeintliche Be-
standsschutz dadurch ausgehebelt wird, dass der Mieter des Rewe-

 
 
 
 
 
 
 
 
s. Ausführungen oben 
 
 
 
 
 
Wie oben beschrieben kann durch die, in der Bebauungsplanände-
rung getroffene Festsetzung eines Mischgebietes, in dem u. a. Ein-
zelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten und Le-
bensmitteln (Lebensmittelmarkt mit max. 1.200 m² Verkaufsfläche 
und einschl. Aktionsartikel bis max. 5 % der Gesamtverkaufsfläche) 
zulässig sind, bei einem möglichen Auszug des Rewe-Marktes die 
heutige Rewe-Immobilie auch durch einen anderen Lebensmittelan-
bieter nachgenutzt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
s. Ausführungen oben 
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Grundstücks auf Initiative der Stadt in das Nahversorgungszentrum 
abwandert und aufgrund dieses Faktums die Nachnutzung für das 
Grundstück meiner Mandantin im gleichen Umfang beschränkt wird, 
wie sie für die Flächen gilt, die bisher noch keinen Bestandschutz 
hatten. 
 

4. Die zukünftige wirtschaftliche Nutzung des Rewe-Grundstücks wird zu-
sätzlich noch dadurch vermindert, dass für die geplante Bahnunterfüh-
rung eine Fläche von 900 m² des Rewe-Grundstücks benötigt wird. 
Dieser Flächenverlust kann nicht dadurch ausgeglichen werden, dass 
die südlich an das Rewe-Grundstück angrenzende städtische Fläche 
umgestaltet und dem Rewe-Grundstück zugeordnet wird, wie auf Seite 
4 der Begründung, vorletzter Absatz, ausgeführt wird. Selbst wenn es 
zu einem entsprechenden Grundstückstausch käme, würden auf dem 
Rewe-Grundstück wenigstens 10 Stellplätze entfallen, die nach der 
Stellplatzverordnung der Stadt Werl aber erforderlich sind, um das Ge-
bäude des Rewe-Grundstücks nutzen zu können. 

 
5. Die Stadt übersieht, dass 2005 planungsrechtlich vorgesehen war, 

dass der Investor eine Folgenutzung für das jetzige Rewe-Grundstück 
herbeiführen sollte. Nur unter dieser Prämisse hatten die Träger der öf-
fentlichen Belange ihren Planungen zum Nahversorgungszentrum zu-
gestimmt. Heute ist ein möglicher Inverstor nicht mehr an die Nachnut-
zung des Rewe-Handelszentrums gebunden, da der Rat sowohl im 
Rahmen der 79. Änderung des Flächennutzungsplans, als auch des 
Bebauungsplans Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ seitens der Verwaltung 
unzutreffend dahingehend informiert wurde, der Eigentümer habe 
überzogene Kaufpreisforderungen. Daher sei die Vorgabe, der poten-
tielle Investor solle eine Folgenutzung für das Rewe-Grundstück mei-
ner Mandantin herbeiführen, nicht einzuhalten gewesen.  

 
Wie bereits in meinem Schreiben vom 26.09.2009 ausgeführt, trifft dies 
nicht zu. Dennoch wird diese Behauptung aufrechterhalten. 
 
In der gemeinsamen Sitzung mit dem Steuerberater der Mandantin, 
dem Geschäftsführer der GWS, Ihnen und dem Unterzeichneten vom 
18.04.2008 wurde das einzige bis dahin abgegebene Kaufpreisange-

 
 
 
 
 
 
Durch die im Bebauungsplan Nr. 102 (in Aufstellung) festgesetzte 
Bahnunterführung Langenwiedenweg und die damit verbundene 
neue Straßenführung wird eine Teilfläche (ca. 900 m²) des heutigen 
Rewe-Grundstücks benötigt. Unter Hinzunahme der südlich an das 
Rewe-Grundstück angrenzenden Flächen ist eine Kompensation 
möglich. Trotz einer geringfügigen Reduzierung der Stellplatzanzahl 
ist von einem ausreichenden Stellplatzangebot für einen Lebensmit-
telmarkt mit max. 1.200 m² Verkaufsfläche auszugehen. Im Entwurf 
der Bebauungsplanänderung ist eine mögliche Anordnung der Stell-
plätze dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bisher konnte zwischen der Stadt / einem Investor kein Einverneh-
men mit der Eigentümerin des Rewe-Grundstücks hinsichtlich des 
Kaufpreises erzielt werden. 
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bot mitgeteilt und es bestand Einigkeit unter den Anwesenden, dass 
das Angebot keinesfalls wertangemessen war. 
 
Wäre der Rat tatsächlich über diesen Umstand informiert worden, hät-
te er einer Änderung des Inhalts, dass die Folgenutzung auf dem Re-
we-Grundstück und die Entwicklung des Nahversorgungszentrums un-
abhängig voneinander gelöst werden sollen, mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlich nicht zugestimmt. 
 
Diese Trennung entspricht nicht den Vorgaben der Bezirksregierung 
Amsberg. In einem zwischen der Stadt und der Bezirksregierung am 
06.10.2009 geführten Gespräch hatte die Bezirksregierung Arnsberg 
deutlich gemacht, dass die Belange des Rewe-Grundstückseigen-
tümers zu berücksichtigen seien. Damaliger Lösungsvorschlag war, 
die vorgesehene Gesamtverkaufsfläche für das geplante Nahversor-
gungszentrum auf 2 Standorte zu verteilen, nämlich auf das Nahver-
sorgungszentrum und das jetzige Rewe-Grundstück. Die Verwaltung 
hat diese Planungsalternative völlig unbeachtet gelassen. 

 
6. Unzutreffend ist die Behauptung, das Nahversorgungszentrum sei 

dringend erforderlich, weil durch den bestehenden Rewe-Markt und 
den etwa 800 m entfernt liegenden Aldi-Markt die Nahversorgung im 
nördlichen Bereich nicht sichergestellt werden könne. So wurde im 
Entwurf der Begründung zur 79. Änderung des Flächennutzungspla-
nes der Stadt Werl auf Seite 6 oben behauptet, der vorhandene Rewe-
Markt sei nur eingeschränkt in der Lage, eine den Marktanforderungen 
gerecht werdende Erweiterung vorzunehmen (zum Beispiel eine Ver-
größerung des Getränkemarkts). 
Auch diese Information ist falsch. Es wäre durchaus eine Aufstockung 
des Gebäudes um eine weitere Etage auf Grund des seit 1990 rechts-
kräftigen Bebauungsplans Nr. 33 „Langenwiedenweg“ ebenso möglich, 
wie die Schaffung weiterer Verkaufsflächen bei Abriss des auf dem 
Rewe-Grundstück stehenden, nicht denkmalgeschützten Fachwerk-
hauses. 

 
7. Zielsetzung der 79. Änderung des Flächennutzungsplans soll die woh-

nortnahe Versorgung im nördlichen Stadtgebiet sein, um dem Leitge-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
In einem Gespräch mit der Bezirksregierung am 06.10.2009 ging 
hervor, dass aus Sicht der Bezirksregierung ein Nahversorgungs-
zentrum im Werler Norden sinnvoll ist und nicht gegen die Ziele der 
Raumordnung verstößt. Es wurde der Vorschlag eingebracht, die für 
das Nahversorgungszentrum vorgesehene Gesamtverkaufsfläche auf 
zwei Standorte (Nahversorgungszentrum und jetziges REWE-
Grundstück) zu verteilen. Dieser Lösungsvorschlag wurde sowohl 
von potentiellen Investoren als auch von möglichen Betreibern des 
geplanten Nahversorgungszentrums abgelehnt. Außerdem wäre bei 
dieser Variante von zusätzlichen Verkehrsströmen auszugehen. 
Aus Sicht der Bezirksregierung wäre bei einer möglichen Umsiedlung 
des Rewe-Marktes in das geplante Nahversorgungszentrum die An-
siedlung eines Discounters auf dem Rewe-Grundstück vorstellbar. 
Zudem wäre es denkbar, den im Norden gelegenen Aldi auch in das 
geplante Nahversorgungszentrum umzusiedeln, um hier eine Kombi-
nation von Vollsortimenter und Discounter zu ermöglichen. 
 
 
 
Eine Aufstockung des Rewe-Gebäudes um eine weitere Etage wäre 
zwar planungs-/baurechtlich möglich, aber ist anzunehmen, dass es 
sich um keine zukunftsfähige Lösung handeln würde. 
Die Schaffung von weiteren Verkaufsflächen an der Stelle des Fach-
werkhauses entspricht nicht den Festsetzungen im rechtskräftigen 
Bebauungsplan Nr. 33 und im Bebauungsplan Nr. 102 (in Aufstel-
lung), da hier eine Verkehrsfläche festgesetzt ist. 
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danken der „Stadt der kurzen Wege“ vor dem Hintergrund des demo-
grafischen Wandels Rechnung zu tragen. 

 
Zielsetzung des Bebauungsplans Nr. 33 soll sein, den zentralen Ver-
sorgungsbereich im Hauptzentrum zu sichern. 
Im nördlichen Stadtgebiet befinden sich der Rewe-Markt und der Aldi-
Markt. Zwischen ihnen ist lediglich eine Strecke von noch nicht einmal 
800 m zurückzulegen. Kein Bewohner muss mehr als 400 m zurückle-
gen, um eine wohnortnahe Lebensmittelversorgung zu erhalten. 
 
Eine Abwanderung des Kundenstroms vom Innenstadtzentrum zum 
Rewe-Grundstück nach Umzug von Rewe in das NVZ bei Fortbeste-
hen des Bestandsschutzes ist völlig unwahrscheinlich und durch nichts 
belegt. In der Vergangenheit hat es eine solche Abwanderung nicht 
gegeben. 
 
Hingegen ist eine Kundenabwanderung aus dem Hauptzentrum zum 
neuen Nahversorgungszentrum mit dem beliebten Rewe-Markt sehr 
wahrscheinlich, da dieses deutlich verkehrsgünstiger zum Hauptzent-
rum liegt, als zum Beispiel das Rewe-Grundstück oder der Aldi-Markt. 
Gerade die geplante Bahnunterführung und Zuwegung „An der Bun-
desbahn“ wird zu einem erheblichen Kundenstrom aus dem Haupt-
zentrum in das NVZ führen, zumal sich dort mit geplanten 171 Stell-
plätzen eine weitaus bessere Parkplatzsituation ergeben wird. 

8. Entsprechend der jetzigen Verkehrsplanung soll die Brandisstraße ge-
sperrt werden. Da über diese Straße zukünftig kein Verkehr mehr in 
westliche Richtung abfließen kann, wird es zu einer vermehrten Belas-
tung des Langenwiedenwegs kommen, die wiederum zu einem erheb-
lichen Rückstau bis in das unmittelbar an der Nordseite des Rewe-
Grundstücks beginnenden Wohngebietes und damit zu einer deutli-
chen Steigerung der Emissionsbelastung führen wird. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Das geplante Nahversorgungszentrum bietet einen zukunftsfähigen 
Alternativstandort, der die heute bei den Verbrauchern weit verbreite-
te Kombination von Einkäufen bei einem frischeorientierten Vollsorti-
menter und einem preisaggressiven Discounter ohne zusätzliche 
Einkaufsfahrten ermöglicht. Des Weiteren wird dem im Zentrenkon-
zept formulierten „Nahversorgungsschwerpunkt Nord“ Rechnung ge-
tragen. 
 
 
 
 
Im Hinblick auf das geplante Nahversorgungszentrum liegt ein deutli-
cher Schwerpunkt auf nahversorgungsrelevante Sortimente (Lebens-
mittel und Getränke), die lt. Strukturuntersuchung zum Einzelhandel 
(s. S. 71) nicht im Widerspruch zu der Zielsetzung, zentrenrelevante 
Sortimente im Wesentlichen auf die Innenstadt zu beschränken, um 
diese als mittelzentralen Versorgungsstandort zu sichern und zu 
stärken, stehen. 
 
Durch einen Kreisverkehr, der der Bahnunterführung vorgelagert ist, 
wird der Langenwiedenweg mit der Hammerstraße verknüpft. Damit 
einher geht die Abbindung der Brandisstraße vom Langenwieden-
weg. Die Verkehrsbelastungen auf der Hammer Straße und auf dem 
Langenwiedenweg werden durch die Abbindung der Brandisstraße 
und durch die Realisierung des Nahversorgungszentrums zunehmen. 
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 102 wurde auf 
Grundlage eines verkehrstechnischen Gutachtens (PVT, Essen, April 
2009) eine Geräuschimmissionsuntersuchung (Ingenieurbüro G. 
Hoppe, Dortmund, Nov. 2010) erstellt. Gem. den Ergebnissen dieser 
Untersuchung sind im Bebauungsplan Nr. 102 passive Schallschutz-
maßnahmen festgesetzt. Das ist aber nicht Bestandteil der 1. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 33. 
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9. Der Erhaltungszustand der planungsrelevanten Arten mag zwar gut 

sein, nachteilig wirkt sich die Maßnahme aber auf den „Gartenrot-
schwanz“ aus. Die Verwaltung geht davon aus, dass diese Art in den 
Gärten des größeren Umfeldes wesentlich bessere Lebensstätten fin-
den wird. Das ist nicht nachvollziehbar. Wenn das schon heute nicht 
der Fall ist, obwohl die nördlich des Rewe-Grundstücks festgesetzte 
Kinderspielplatzfläche als solche nicht genutzt wurde und insofern als 
Brachfläche Schutzraum für den „Gartenrotschwanz“ liefern konnte, 
sein Erhaltungszustand aber eher als ungünstig bezeichnet werden 
muss, kann nicht unterstellt werden, dass bei Wohnbebauung dieser 
Fläche wesentlich bessere Lebensstätten entstehen. Die tatsächlich 
günstigen Lebensstätten für diese Vogelart - die ungenutzten Flächen 
im Bereich des Spielplatzes, des Bahnhofsvorplatzes und des neuen 
Nahversorgungszentrums werden durch die Wohnbebauung und das 
geplante NVZ beseitigt. Dies gilt umso mehr, als zukünftig ein deutlich 
gesteigertes Verkehrsaufkommen mit entsprechender Emissionsbelas-
tung dazu führen wird, dass gerade diese Vogelart im Plangebiet kei-
nen Rückzugsraum für die Erhaltung der Art mehr vorfinden wird. 

 
10. Darüber hinaus wird die erstrebte Wohnbebauung nicht nur der Spiel-

fläche, sondern auch die gewerbliche Ansiedlung des Nahversor-
gungszentrums zu einer deutlichen Versiegelung der Fläche führen, 
mit den bekannten Auswirkungen auf Fauna und Flora, sowie die er-
hebliche Belastung der Abwasserkanäle. 

 
Abschließend ist festzustellen: 

Wenn die Stadt ihre privatwirtschaftlichen Interessen mit den Mitteln der 
Bauleitplanung zu Lasten der betagten Mandantin einseitig unter Irrefüh-
rung des Rates durchsetzen will, darf sich die Stadt nicht wundern, wenn 
meine Mandantin als Eigentümerin des für die neue Verkehrsanlage benö-
tigten Grundstücks alle ihr zur Verfügung stehenden rechtlichen Mittel 
ausschöpft, um ihre eigene Existenz zu sichern. 

 
Für den Gartenrotschwanz als planungsrelevante Art mit einem un-
günstigen Erhaltungszustand wird im Abgleich mit den Habitatvorga-
ben von keiner existentiellen Abhängigkeit in Bezug auf den Bereich 
der Bebauungsplanänderung ausgegangen. Die Flächen im Plange-
biet sind größtenteils versiegelt und überwiegend durch gewerbliche 
Nutzungen geprägt. 
Die durch ein allgemeines Wohngebiet überplante Grünfläche (ca. 
490 m²) nördlich des Rewe-Marktes wird aufgrund der unmittelbar 
angrenzenden Nutzungen (Mehrfamilienhaus, Kindergarten, Rewe-
Markt) als Habitat für den Gartenrotschwanz als eher ungeeignet 
eingestuft. Davon abgesehen wird ein Vorkommen des Gartenrot-
schwanzes im Plangebiet für sehr unwahrscheinlich gehalten. Es ist 
davon auszugehen, dass für diese Vogelart im Umfeld, insbesondere 
in den Gärten, wesentlich bessere Lebensstätten bestehen. Beispiel-
haft wird die süd-westlich an den Änderungsbereich angrenzende 
Gartenfläche mit Obstbaumbestand genannt. 
 
 
 
Im weiteren Bauleitplanverfahren werden im Rahmen des Umweltbe-
richtes die Belange des Umweltschutzes berücksichtigt. 
 
 
 
 
 

Der Vorwurf der Irreführung wird zurückgewiesen, ansonsten werden 
die abschließenden Ausführungen zur Kenntnis genommen. 
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eingegangene Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB (frühzeitige Beteiligung) 

Abwägungsvorschläge 

1) Bezirksregierung Arnsberg, Dez. 53 (Immissionsschutz) 
    Schreiben vom 03.09.2013 (Eingang per Email) 
 
Die Festsetzungen im Bebauungsplan wurden daraufhin überprüft, ob und 
inwieweit die Planungsabsichten mit den Erfordernissen des Immissions-
schutzes aus der Sicht der oberen Immissionsschutzbehörde vereinbar 
sind. 
Gegen die Festsetzungen im Planentwurf bestehen keine Bedenken. 
Auch Anregungen werden nicht vorgebracht. 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

2) PLEdoc GmbH 
    Schreiben vom 03.09.2013 (Eingang per Email) 

 
Im Rahmen unserer Prüfung Ihrer Anfrage haben wir den räumlichen Aus-
dehnungsbereich Ihrer Maßnahme in dem beigefügten Übersichtsplan 
dargestellt. Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Übersichtsplan 
markierte Bereich. Bitte überprüfen Sie diese Darstellung auf Vollständig- 
und Richtigkeit und nehmen Sie bei Unstimmigkeiten umgehend mit uns 
Kontakt auf. 
 
Der in der Anlage gekennzeichnete Bereich berührt keine Versorgungsein-
richtungen der nachstehend aufgeführten Eigentümer bzw. Betreiber. 

- Open Grid Europe GmbH, Essen (ehemals E.ON Gastransport GmbH) 
- Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen (ehemals E.ON Ruhrgas AG) 
- Ferngas Nordbayern GmbH (FGN), Nürnberg 
- GasLINE Telekommunikationsnetz ges. deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH &  
  Co. KG, Straelen 
- Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), Essen 
- Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH (METG), Essen 
- Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co. KG (NETG), Dortmund 
- Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen 
 
 
Diese Auskunft bezieht sich nur auf die Versorgungseinrichtungen der hier 
aufgelisteten Versorgungsunternehmen. Auskünfte zu Anlagen sonstiger 

 
 
 
Der beigefügte Übersichtsplan wurde auf Vollständigkeit und Richtig-
keit überprüft. Es wurden keine Unstimmigkeiten festgestellt. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auskünfte zu Anlagen sonstiger Netzbetreiber wurden bei den jewei-
ligen Versorgungsunternehmen etc. gesondert eingeholt. 
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Netzbetreiber (z. B. auch weiterer E.ON-Gesellschaften) sind bei den je-
weiligen Versorgungsunternehmen bzw. Konzerngesellschaften oder 
Regionalcentern gesondert einzuholen. 
 
Sollte der Geltungsbereich bzw. das Projekt erweitert oder verlagert wer-
den oder der Arbeitsraum die dargestellten Projektgrenzen überschreiten, 
so bitten wir um unverzügliche Benachrichtigung. 

Übersichtsplan 

 
 

 
 
 
 
Soweit Versorgungsunternehmen durch konkrete Bauvorhaben be-
troffen sind, werden sie im Zuge der Ausführungsplanung erneut be-
teiligt und dann über mögliche Änderungen informiert. 

 

3) LWL-Archäologie für Westfalen 
    Schreiben vom 03.09.2013 (Eingang per Email) 
 
Gegen die Zielsetzung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 die 
Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben zu steuern bestehen aus boden-
denkmalpflegerischer Sicht keine Bedenken. Der südliche Planbereich ist 
durch die bestehenden Bebauungen stark überprägt, weshalb eine dortige 
Erhaltung von Bodendenkmalsubstanz eher unwahrscheinlich ist. Den-
noch kann die Entdeckung von bisher noch unbekannten archäologischen 
Fundstellen nicht vollständig ausgeschlossen werden, weshalb weiterhin 
der in der Begründung genannte Punkt Denkmalschutz „Grundsätzlich 

 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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können bei Bodeneingriffen…“ für das Plangebiet zu beachten ist. 
 
Gegen die Erweiterung des im nördlichen Plangebiet festgesetzten Allge-
meinen Wohngebietes in Richtung Westen (bisher als Kinderspielplatz 
festgesetzte Fläche) bestehen jedoch Bedenken. Es handelt sich hier um 
eine bisher noch unbebaute Grünfläche, die vermutlich noch nicht modern 
gestört ist. Nördlich dieses Planbereiches liegen einige steinzeitliche 
Fundstellen (4413,95; 4413,162; 4413,71) und im südlichen Bereich eben-
falls eine steinzeitliche Fundstelle sowie eine bandkeramische Siedlung 
(4413,86:01-11; 4413,175; vergl. Anlage 3 der Begründung zur 1. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33). Steinzeitliche und bandkerami-
sche Fundstellen/Siedlungen weisen meist, das hat die Erfahrung gezeigt, 
große Ausdehnungen auf. Daher ist damit zu rechnen, dass in dem ge-
nannten Erweiterungsbereich weitere steinzeitliche/bandkeramische 
Bodendenkmalsubstanz bei Bodeneingriffen aufgedeckt wird. Zudem 
könnten hier aber auch, aufgrund der relativen Nähe zum Stadtkernbe-
reich und zu den ehem. Salinen Neuwerk und Höppe, bisher noch unbe-
kannte mittelalterliche oder neuzeitliche Fundstellen entdeckt werden. 
 
Daher bitten wir Sie, Bodeneingriffe im Bereich der geplanten Wohnbau-
fläche frühzeitig mit unserem Hause abzustimmen, um eine archäologi-
sche Begleitung - vor allem des Oberbodenabtrags - durch einen Mitarbei-
ter unseres Amtes sicherzustellen. Bitte beachten Sie, dass der Oberbo-
denabtrag, aufgrund der aktuellen personellen Situation unseres Hauses, 
mit einigem Vorlauf vor den eigentlichen Baumaßnahmen durchgeführt 
werden sollte, damit es nicht zu unnötigen Verzögerungen im Bauablauf 
und dadurch zu Mehrkosten kommt. 
Der Oberbodenabtrag muss mit einem Bagger mit Böschungsschaufel im 
rückwärtigen Verfahren abgetragen werden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In die Bebauungsplanänderung (Plan und Begründung) wird folgen-
der Hinweis aufgenommen: 
„Bodeneingriffe sind frühzeitig mit dem LWL-Archäologie für Westfa-
len, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761-93750, Fax: 02761-937520) abzu-
stimmen, um eine archäologische Begleitung - vor allem des Ober-
bodenabtrags - durch einen Mitarbeiter des Amtes sicherzustellen. 
Der Oberbodenabtrag muss mit einem Bagger mit Böschungsschau-
fel im rückwärtigen Verfahren abgetragen werden.“ 
Des Weiteren wird bei einem konkreten Bauvorhaben der Bauherr im 
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens darauf hingewiesen. 

4) Unitymedia NRW GmbH 
    Schreiben vom 05.09.2013 (Eingang per Email) 
 
Im Planbereich liegen Versorgungsanlagen der Unitymedia NRW GmbH. 
Wir sind grundsätzlich daran interessiert, unser glasfaserbasiertes Kabel-

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 



Wallfahrtsstadt Werl 
1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ 
Abwägung der Anregungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. 4 (1) BauGB  
im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung (29.08.2013 - 04.10.2013)                                                                                                                         Seite 12 von 17 
 
netz in Neubaugebieten zu erweitern und damit einen Beitrag zur Siche-
rung der Breitbandversorgung für Ihre Bürger zu leisten. 
Ihre Anfrage wurde an die zuständige Fachabteilung weiter geleitet, die 
sich mit Ihnen zu gegebener Zeit in Verbindung setzen wird. 

5) Thyssengas 
    Schreiben vom 04.09.2013 
 
Durch die o. g. Maßnahme werden keine von Thyssengas GmbH betreu-
ten Gasfernleitungen betroffen. 
Neuverlegungen in diesem Bereich sind von uns zz. nicht vorgesehen. 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

6) Westnetz GmbH 
    Schreiben vom 05.09.2013 
 
Im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bestehen un-
sererseits keine Bedenken oder Anregungen. 
 
Zum o. g. Planverfahren nehmen wir wie folgt Stellung: 
Im Bereich der geplanten Bahnunterführung betreiben wir Fernmeldelei-
tungen. Diese müssen evtl. bei der Erstellung der Unterführung umgelegt 
werden. 
Im Gebiet der Stadt Werl betreibt die RWE Deutschland AG als Eigen-
tümerin und die Westnetz GmbH als Pächterin: 

- Gas-Hochdruckanlagen, 
- Strom-Hochspannungsverteilnetzanlagen, 
- Strom-Verteilnetzanlagen 

 
Diese Stellungnahme ergeht für die betroffenen Anlagen der Verteilungs-
netze Strom der Westnetz GmbH. 
Die Strom-Verteilnetzanlagen der Westnetz GmbH verlaufen dort mit aus-
reichendem Abstand zum vorliegenden Plangebiet. 
Die Gas-Hochdrucknetze und Strom-Hochspannungsverteilnetzanlagen 
der Westnetz GmbH verlaufen mit ausreichendem Abstand zum vorliegen-
den Plangebiet und sind somit nicht betroffen. 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

7) Gelsenwasser AG  
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    Schreiben vom 05.09.2013 
 
Für die Benachrichtigung über das o. g. Verfahren danken wir. 
Anregungen dazu haben wir nicht. 

 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

8) Evangelische Kirche von Wesfalen, Baureferat 
    Schreiben vom 17.09.2013 
 
Gegen die o. g. Planung bestehen keine Bedenken. 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

9) Bezirksregierung Arnsberg 
      Schreiben vom 25.09.2013 
 
Belange der allgemeinen Landentwicklung/Agrarstruktur sind von dieser 
Maßnahme nicht betroffen. 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

10) IHK Arnsberg 
      Schreiben vom 27.09.2013 (Eingang per Email) 
 
Grundsätzlich begrüßen wir die Planung mit dem Ziel, die Ansiedlung von 
Einzelhandelsbetrieben zu steuern, um die Attraktivität und die Versor-
gungsfunktion der Innenstadt als Hauptzentrum zu sichern und zu fördern. 
 
Insofern hatten wir bereits in der Vergangenheit im Zusammenhang mit 
dem Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ (der u. a. die Schaffung 
der planungsrechtlichen Voraussetzungen für einen „Nahversorgungs-
schwerpunkt“ im Werler Norden zum Ziel hat) darauf hingewiesen, dass 
eine Überplanung des hier in Rede stehenden Plangebietes notwendig ist, 
um etwaige über den Bestandsschutz hinausgehende Einzelhandelsent-
wicklungen mit zentren-/nahversorgungsrelevanten Sortimenten auszu-
schließen. Dieser Forderung wird mit der aktuellen Planung Rechnung 
getragen. 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

11) Bezirksregierung Arnsberg, höhere Landschaftsbehörde 
      Schreiben vom 24.09.2013 
 
Aus Sicht der höheren Landschaftsbehörde möchte ich folgende Hinweise 
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geben: 
Der bestehende Regionalplan stellt für den Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 33 einen Allgemeinen Siedlungsbereich dar. 
Von der verbindlichen Bauleitplanung sind keine Landschaftsschutzgebie-
te, geschützten Landschaftsbestandteile oder Naturdenkmäler betroffen.  
Zielsetzung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 ist die Steue-
rung der Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben, so sollen im Geltungs-
bereich nur Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevanten Sortimen-
ten zugelassen werden. Die Art der baulichen Nutzung verändert sich 
nicht. Eine festgesetzte öffentliche Gründlandfläche mit der Zweckbe-
stimmung Kinderspielplatz und eine weitere Fläche zum Anpflanzen von 
standortgemäßen Bäumen und Sträuchern werden aufgegeben. 
 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens brauchen gem. § 13a Abs. 2 
Nr. 4 BauGB Eingriffe in Natur und Landschaft nicht ausgeglichen werden, 
da sie als vor dem planerischen Eingriff erfolgt oder zulässig gelten. Da 
Nutzungsänderungen von Flächen geplant sind, ist demnach eine Ein-
griffsbilanzierung erfolgt. Die Abwertung der Grünfläche entlang der Bran-
disstraße um eine Wertstufe ist methodisch nicht nachvollziehbar. Das 
Nicht-Umsetzen von Vorgaben kann nicht positiv im Rahmen der Eingriffs-
regelung angerechnet werden. Das sollte zukünftig beachtet werden. Der 
Korrekturfaktor um jeweils eine Wertstufe ist nicht nachvollziehbar, die 
überplanten Flächen sollten in der Eingriffsbilanzierung so bewertet wer-
den, wie sie im Bebauungsplan festgelegt sind. Die Eingriffsbilanzierung 
muss daher überarbeitet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus Sicht der höheren Landschaftsbehörde sind die getroffenen Vorgaben 
(Kompensation der Eingriffe und ggf. Pflanzgebote) eindeutig rechtsver-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 33 am nördlichen Rand 
der Brandisstraße festgesetzte Grünfläche wird im Süden von der 
Brandisstraße und im Norden von dem Parkplatz des heutigen Rewe-
Marktes begrenzt. Durch ihre Lage und den damit verbundenen Ein-
schränkungen übernimmt diese Grünfläche kaum ökologische Funk-
tionen. Vielmehr dient sie als 2 bis 3 m breiter Trennstreifen zwischen 
der Brandisstraße und dem Rewe-Parkplatz. Daher wird an der in der 
Eingriffsbilanzierung vorgenommenen Abwertung um eine Wertstufe 
festgehalten. 
In Bezug auf den Wegfall einer Teilfläche der im rechtskräftigen Be-
bauungsplan Nr. 33 festgesetzten Grünfläche im Bereich des Heili-
genhäuschens (54,20 m²) wird der Anregung gefolgt. Die Eingriffsbi-
lanzierung wurde dahingehend überarbeitet, dass für diese Teilfläche 
keine Abwertung vorgenommen wird, da sie im rechtskräftigen Be-
bauungsplan Nr. 33 festgesetzt ist und bei Umsetzung im Zusam-
menhang mit den angrenzenden Grünflächen ökologische Funktio-
nen übernehmen würde. 
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bindlich zu machen, um ihre Umsetzung zu gewährleisten. Laut Begrün-
dung soll das ermittelte Defizit an Biotopwertpunkten im Flächenpool 
Stadtwald ausgeglichen werden. Dazu soll ein entsprechender Ablösever-
trag geschlossen werden. 
Auch bei Bebauungsplänen zur Innenentwicklung gem. § 13a BauGB sind 
die artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu beach-
ten. Gem. § 44 BNatSchG wurde zur 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 33 eine artenschutzrechtliche Prüfung vorgelegt, die im Rahmen des 
Bebauungsplanes Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ vom Planungsbüro LökPlan 
erarbeitet wurde. Die zum Thema Artenschutz gemachten Aussagen sind 
nicht ganz nachvollziehbar. Für das Messtischblatt 4413 LANUV wird für 
den Gartenrotschwanz ein ungünstiger Entwicklungszustand mit abstei-
gender Tendenz angegeben. In der beigefügten Anlage 1, die eine Auflis-
tung der planungsrelevanten Arten für den Lebensraumtyp Acker, Wein-
berge zeigt, ist der Gartenrotschwanz nicht angegeben. Die Aussage, 
dass der Gartenrotschwanz in den Gärten des größeren Umfeldes we-
sentlich bessere Lebensstätten findet, ist näher zu verifizieren. Der Gar-
tenrotschwanz ist eine typische Vogelart der reich strukturierten Dorfland-
schaften, dessen Lebensraum durch das geplante Vorhaben um 445,50 
m² versiegelt und somit entwertet wird. 
 
 
 
 
 
 
Da ich davon ausgehe, dass die durchgestrichenen Vogelarten nicht 
nachgewiesen wurden, fehlen Aussagen zu einer wesentlichen planungs-
relevanten Vogelart - dem Rotmilan, der sich in einem schlechten Erhal-
tungszustand befindet. Für das Messtischblatt ist der Rotmilan als Brutvo-
gel angegeben. Der Rotmilan ist eine seltene und gefährdete Art.  
Etwa 60 % des Gesamtbestandes von Rotmilan lebt als Brutvogel in 
Deutschland. Diese Art zu erhalten, ist folglich von weltweitem Interesse 
und nicht nur landesweit oder auf nationaler oder europäischer Ebene von 
Bedeutung. In der Begründung wird nicht auf den Rotmilan eingegangen. 
Da der Rotmilan eine Brutvogel der offenen, reich gegliederten Landschaft 
mit Feldgehölzen und Wäldern ist, geh ich davon aus, dass keine arten-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anlage 1 der Begründung (Auflistung planungsrelevanter Arten) 
wurde aktualisiert. Anstelle des Lebensraumtyps: Äcker, Weinberge 
wurde der Lebensraumtyp: Gärten, Parkanl., Siedlungsbrachen zu-
grunde gelegt. Unter dieser Vorgabe ist in der Auflistung planungsre-
levanter Arten auch der Gartenrotschwanz angeben. Sein Erhal-
tungszustand ist als ungünstig eingestuft. Im Umweltbericht (Teil II 
der Begründung) wird auf Seite 16 die Aussage getroffen, dass ein 
Vorkommen des Gartenrotschwanzes im Plangebiet für sehr unwahr-
scheinlich gehalten und davon ausgegangen wird, dass für diese 
Vogelart im Umfeld, insbesondere in den Gärten, wesentlich bessere 
Lebensstätten bestehen. Beispielhaft wird die süd-westlich an den 
Änderungsbereich angrenzende Gartenfläche mit Obstbaumbestand 
genannt. 
 
Für das Messtischblatt 4413 ist der Rotmilan als „wahrscheinlich brü-
tend“ angegeben (FT-4413-0002). Der Fundort befindet sich in einem 
Abstand von ca. 600 m süd-östlich des Plangebietes.  
Hierzu wird im artenschutzrechtlichen Fachgutachten für den Bebau-
ungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ auf Seite 7 die Aussage getrof-
fen, dass ein Brutvorkommen des Rotmilans hier im Innenstadtbe-
reich von Werl definitiv ausgeschlossen werden kann. Diese Ein-
schätzung wurde in die Begründung aufgenommen (s. Teil II Um-
weltbericht, S. 16). 
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schutzrechtliche Betroffenheit erkennbar ist, da das Vorhaben im Bebau-
ten Bereich stattfindet. 
 
Vorstehende Stellungnahme ergeht nur aus landschaftspflegerischer Sicht 
und beinhaltet keine Zustimmung/Genehmigung auf der Grundlage des 
Baugesetzbuches und/oder des Landesplanungsgesetzes. 

12) LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen 
      Schreiben vom 26.09.2013 
 
Gegen die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 bestehen nach derzei-
tigem Kenntnisstand keine Bedenken aus Sicht der städtebaulichen 
Denkmalpflege. 
In unmittelbarer Nachbarschaft steht ein Heiligenhäuschen auf der Ver-
kehrsinsel. Es steht seit dem 07.07.1983 unter Denkmalschutz. Das Heili-
genhäuschen ist das älteste und größte in der Stadt Werl. 
Auf S. 7 der Begründung zum Bebauungsplan wird formuliert, dass bei 
der Umsetzung der Planung das Denkmal an seinem Standort erhalten 
werden kann. Hier sollte es nicht nur um die Erhaltung am Standort ge-
hen. Im Zusammenhang mit der Gesamtverkehrsplanung sollte das 
Denkmal in eine große Grünfläche integriert sein und dort von Bäumen 
flankiert werden. Die vorhandenen Schilder sollten einen anderen Stand-
ort bekommen Sie belasten das heutige Ansichtsbild des Denkmals. 
Auch wenn in der Zukunft das Denkmal weiter vom Straßenverkehr „um-
flutet“ sein wird, könnte durch Veränderungen in der Gesamtplanung das 
Erscheinungsbild wesentlich verbessert werden. 

 
 
 
 
 
 
Das in der Stellungnahme beschriebene Heiligenhäuschen befindet 
sich zwar in unmittelbarer Nachbarschaft, ist aber nicht Bestandteil 
der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33.  
Bei dem in der Begründung auf S. 7 beschriebenen Denkmal handelt 
es sich um das an der Brandisstraße im hinteren Bereich des heuti-
gen Rewe-Marktes gelegenen Heiligenhäuschens. 
Die Anregungen zum Heiligenhäuschen im Bereich Brandisstraße / 
Langenwiedenweg werden zur Kenntnis genommen und im weiteren 
Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 102 „Bahnhofs-
umfeld“ behandelt. 

13) Kreis Soest 
      Schreiben vom 27.09.2013 
 
Die o. g. Planung wurde hier mit den zuständigen Dienststellen und Abtei-
lungen der Verwaltung besprochen. Im Einvernehmen mit diesen gebe ich 
folgende Stellungnahme ab: 

Gegen die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Lan-
genwiedenweg“ bestehen aus Sicht des Immissionsschutzes keine Be-
denken. Der Immissionsschutz wurde in der Planung ausreichend berück-

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
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sichtigt. Auf die Ausführungen der Stadt Werl in der Begründung zur 1. 
Änderung (hier: Ziffer 6.2 - Seite 7) wird an dieser Stelle hingewiesen. 
Diese Anregungen sind zu beachten. 
 
Aus landschaftspflegerischer Sicht ergeben sich zur o. g. Planung keine 
grundsätzlichen Bedenken. Folgende Hinweise werden gegeben: 

- Schutzgebiete sind nicht betroffen. 
- Das Plangebiet liegt außerhalb des Geltungsbereichs des Landschafts-

planes Werl. 
- Die in der Begründung vorgenommene Eingriffsbewertung für den Na-

turhaushalt ist akzeptiert. 
- Als Vermeidungsmaßnahme sollte der Erhalt vorhandener Gehölzbe-

stände festgesetzt werden. 
- Artenschutz: 
  Im Hinblick auf Artenschutzbelange ist sicherzustellen, dass keine Le- 
  bensstätten planungsrelevanter Arten zerstört werden. Es ist nicht er- 
  sichtlich, dass bei der Realisierung der beantragten Maßnahme die ar- 
  tenschutzrechtlichen Verbotstatbestände für geschützte Tier- und Pflan- 
  zenarten nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz berührt werden. 
 
Diese, anhand der Antragsunterlagen gewonnene vorläufige Einschät-
zung entbindet jedoch nicht von der Verpflichtung, bei der Bauausführung 
etwaigen Hinweisen auf vorkommende geschützte Tier- und Pflanzenar-
ten nachzugehen und in diesem Fall unverzüglich die Untere Land-
schaftsbehörde des Kreises Soest als die für den Artenschutz zuständige 
Behörde zu informieren. 
 
Diese Stellungnahme wird zugleich abgegeben für die Landrätin als Unte-
re Staatliche Verwaltungsbehörde - Planungsaufsicht. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Erhaltenswerter Gehölzbestand ist im Entwurf der Bebauungs-
planänderung festgesetzt (Erhalt der Bäume am südlichen Rand der 
Brandisstraße sowie beim Heiligenhäuschen). 
 
 
 
 
 
 
Im Plan und in der Begründung zur Bebauungsplanänderung wird 
darauf hingewiesen, dass bei der Bauausführung etwaigen Hinwei-
sen auf vorkommende geschützte Tier- und Pflanzenarten nachzu-
gehen und in diesem Fall unverzüglich die Untere Landschaftsbehör-
de des Kreises Soest als die für den Artenschutz zuständige Behörde 
zu informieren ist. 

14) Lippeverband 
      Schreiben vom 30.09.2013 
 
Gegen die o. g. Bebauungsplanänderung bestehen unsererseits keine 
Bedenken oder Anregungen. 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
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eingegangene Stellungnahmen der Öffentlichkeit im Rahmen der 
öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) BauGB Abwägungsvorschläge 

1. Einwender 1, vertreten durch Rechtsanwalt und Steuerberater 
Schreiben vom 22.09.2015, eingegangen am 25.09.2015 

 
ich komme auf Ihre Schreiben vom 16.07. und 27.08.2015, insbesondere 
aber das zwischenzeitlich mit Ihrer sehr geehrten Frau Reinck geführte 
Telefonat zurück. 
Bereits mit meinem Schreiben vom 22.11.2013 hatte ich umfassend zu 
der mir überlassenen Begründung zur ersten Änderung des Bebauungs-
plans Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ von August 2013 Stel-
lung genommen. Dieser Vortrag bleibt aufrecht erhalten. Wir können 
auch nicht erkennen, dass sich der Rat der Stadt mittlerweile mit den 
dortigen Argumenten auseinandergesetzt hätte.  
Nach wie vor wird insbesondere angegriffen, was im damaligen Schrei-
ben unter II 1 ff insbesondere III schon geltend gemacht wurde. Selbst-
verständlich bleiben auch die übrigen Einwendungen aus dem damali-
gen Schreiben in vollem Umfang aufrechterhalten. 
Auf Seite 16 der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofs-
umfeld“ vom 02.06.2015 heißt es wortgleich zu den Ausführungen zum 
Entwurf der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ 
- ebenfalls auf Seite 16 - : 
„… Sollte bei einer möglichen Umsiedlung des REWE-Marktes in das 
geplante Nahversorgungszentrum eine Folgenutzung auf dem jetzigen 
REWE-Grundstück angesiedelt werden, die nicht im Sinne der Erhaltung 
und Entwicklung des zentralen Versorgungsbereiches ist, ist steuernd 
einzugreifen. Ein vom Planungs-, Bau- und Umweltausschuss am 
21.06.2011 gefasster Beschluss zur ersten Änderung des Bebauungs-
plans Nr. 33 für den Bereich des heutigen REWE-Standortes, der die 
Erhaltung und Entwicklung des zentralen Versorgungsbereichs zum Ziel 
hat, bildet die Grundlage dafür. 
Insofern missachtete schon der damalige Entwurf und auch die heutige 
Begründung zum Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ den Be-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Lan-
genwiedenweg“ wird vorrangig das Ziel verfolgt, Einzelhandelsnutzun-
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schluss Nr. 416 zur öffentlichen Planungs-, Bau- und Umweltausschuss-
Sitzung vom 21.06.2011. Dort wurde ausdrücklich ausgeführt, dass im 
Plangebiet ein Mischgebiet festgesetzt sei, in dem unter anderem Ein-
zelhandelsbetriebe zulässig seien, die Einzelhandelsnutzung sei nicht 
eingeschränkt. lm Zuge der ersten Änderung des Bebauungsplans Nr. 
33 solle festgesetzt werden, dass im Geltungsbereich nur Einzelhan-
delsbetriebe mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten zugelassen wer-
den. Dort ist aber auch ausdrücklich ausgeführt, dass zum Schutz des 
bestehenden REWE Marktes in diesem Teilbereich ausnahmsweise Le-
bensmittel zulässig sein sollen.“ Mit dieser Maßgabe wurde damals der 
Beschluss gefasst, auf welchen sich die Begründung zum Bebauungs-
plan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ stützt. Dass dieser Schutz entfallen soll, 
wenn eine Folgenutzung auf dem jetzigen REWE Grundstück angesie-
delt wird, ist der Beschlussvorlage nicht zu entnehmen. Dem Auszug aus 
der Niederschrift über die öffentliche und nicht öffentliche Sitzung des 
Planungs-, Bau- und Umweltaueschusses vom 21.06.2011 ist zu ent-
nehmen, dass es keine Abänderungen zur damaligen Beschlussvorlage 
gegeben hat. 
 
lm Nachgang zu meinem Schreiben vom 22.11.2013, welches Ihrem 
Hause unter dem 25.11.2013 zugestellt worden war, gab es am 
10.12.2013 ein Telefonat mit Ihrer sehr geehrten Frau Reinck, die darum 
gebeten hatte, das Schreiben vom 22.11.2013 auch als PDF Datei zu 
überlassen. 
Ihrer Mitarbeiterin hatte ich schon deutlich gemacht, dass meine Man-
dantschaft äußerst verärgert darüber ist, dass in dem Moment, wo der 
REWE-Markt in das Nahversorgungszentrum umzieht der Bestandschutz 
aufgrund des eingeleiteten Bebauungsplanverfahrens für den Bebau-
ungsplan Nr. 33 „Unterführungsweg Langenwiedenweg“ aufgehoben 
werden soll. Ihre Mitarbeiterin meinte, eine solche Absicht bestehe nicht. 
 
Ich verwies damals auch noch auf den Entwurf der Begründung zum 
Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“, dort insbesondere Seite 16 ff. 
und auf den Entwurf der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 33 „Unter-

gen zu steuern, um den zentralen Versorgungsbereich (Hauptzentrum 
Innenstadt) zu erhalten und zu entwickeln. 
Im seit 1990 rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 33 sind in den festge-
setzten Mischgebieten Einzelbetriebe zulässig. Mit seiner 1. Änderun-
gen werden die Einzelhandelsnutzungen eingeschränkt. Durch die 
Einschränkung hinsichtlich der zulässigen Sortimente soll sicherge-
stellt werden, dass keine erheblichen negativen Auswirkungen auf 
andere Versorgungsbereiche, insbesondere auf den zentralen Ver-
sorgungsbereich, ausgehen. Dennoch soll der bestehende Rewe-
Markt in seinem Bestand geschützt und auch zukünftig die Möglichkeit 
gegeben werden, auf dem heutigen „Rewe-Grundstück“ einen Le-
bensmittelmarkt zu errichten. Vor diesem Hintergrund sind für den 
Bereich des „Rewe-Grundstücks“ (MI 2) Einzelhandelsbetriebe gem. § 
6 (2) Nr. 3 BauNVO 

- mit einem nicht zentrenrelevanten Sortiment und  
- mit einem nahversorgungsrelevanten Kernsortiment mit dem 

Schwerpunkt auf Lebensmittel (Nahrungs- und Genussmittel, 
Getränke und Tabakwaren, Fach-Einzelhandel mit Nah-
rungsmitteln) und einem ergänzenden, branchenüblichen 
Randsortiment, welches nicht zentrenrelevante und zentrenre-
levante Sortimente umfasst, jedoch nur maximal 5 % der Ver-
kaufsfläche einnehmen darf 

zulässig. 
 
Wie oben beschriebenen ist auch bei einem möglichen Standortwech-
sel des Rewe-Marktes die Möglichkeit gegeben, auf dem heutigen 
„Rewe-Grundstück“ einen Lebensmittelmarkt zu errichten. 
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führung Langenwiedenweg“, dort Seite 4 ff. Wir hatten dann auch kurz 
die Position Il 3, b meines Schreibens vom 22.11.2013 erörtert. Frau 
Reinck meinte damals, dass die Stadt Werl nicht zwischen dem REWE-
Markt und dem REWE-Grundstück unterscheide, der Bestandschutz 
gelte natürlich nicht nur für den REWE-Markt, sondern für das bebaute 
Grundstück, auf dem sich der REWE-Markt befände. Selbst wenn der 
REWE-Markt in das Nahversorgungszentrum umsiedle, gelte der Be-
standschutz, sodass auch eine unveränderte Folgenutzungsmöglichkeit 
bestehe. 
Da wir jetzt feststellen müssen, dass auch in den oben im Betreff ge-
nannten Unterlagen erneut nicht dargestellt wird, dass dem REWE-
grundstück und nicht lediglich dem REWE-Markt Bestandschutz einge-
räumt wird, sondern vielmehr unter Missachtung des am 21.06.2011 
gefassten Beschlusses zur ersten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
33 wohl eine Folgenutzung im gleichen Umfang ausgeschlossen werden 
soll, halten wir unseren schon mit Schreiben vom 22.11.2013 erhobenen 
Widerspruch gegen die beabsichtigten Änderungen aufrecht. 
Als am 17.07.2015 die Begründung zur ersten Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ hier einging und 
dort erneut lediglich vom Schutz des bestehenden REWE-Marktes - und 
nicht des REWE-Grundstücks - gesprochen wurde, gab es am 
26.09.2015 ein weiteres Telefonat mit Frau Reinck, unter anderem auch, 
weil aufgefallen war, dass die 79. Änderung des Flächennutzungsplanes 
und Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ der 
Stadt Werl nicht vorlag, welche Frau Reinck dann später überlies. Wie 
befürchtet, wurde dort erneut geltend gemacht, dass für eine Folgenut-
zung auf dem REWE-Grundstück - die Stadt unterscheidet also doch 
eindeutig zwischen dem REWE-Markt und dem REWE-Grundstück- 
deutlich beschränkt werden soll. 
Die dortige Formulierung „sollte bei einer möglichen Umsiedlung des 
REWE-Marktes in das geplante Nahversorgungszentrum eine Folgen-
nutzung auf dem jetzigen REWE-Grundstück angesiedelt werden, die 
nicht im Sinne der Erhaltung und Entwicklung des zentralen Versor-
gungsbereichs ist, sei steuernd einzugreifen, zeigt eindeutig, dass die 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie oben beschriebenen ist auch bei einem möglichen Standortwech-
sel des Rewe-Marktes die Möglichkeit gegeben, auf dem heutigen 
„Rewe-Grundstück“ einen Lebensmittelmarkt zu errichten. 
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Stadt Werl - hat sie erst einmal ihre privatwirtschaftlichen Interessen an 
der Veräußerung der Grundstücke, auf denen das Nahversorgungszent-
rum errichtet werden soll, wahr genommen, sie sich an die Vorgabe des 
Beschlusses vom 21.06.2011 nicht mehr halten will. 
ln dem Telefonat vom 26.08.2015 hatte ich Frau Reinck insofern auch 
noch einmal gefragt, wie es denn nun mit dem Bestandsschutz für das 
REWE-Grundstück aussehe - zu diesem Zeitpunkt lag die Begründung 
zur 79. Änderung des Flächennutzungsplanes noch nicht vor-. 
Erneut erklärte Frau Reinck, dass sich der Bestandsschutz natürlich auf 
das REWE-Grundstück und nicht lediglich den Markt beziehe. Das ergä-
be sich doch auch aus den textlichen Festsetzungen zum Bebauungs-
plan Nr. 33 (1. Änderung, Stand 02.06.2015). Dem der Begründung bei-
gefügten Plan sei doch zu entnehmen, dass das Grundstück der Frau 
Ernst als Mi I - Grundstück ausgewiesen sei und insofern auch zukünftig 
Einzelhandelsbetriebe mit einem nahversorgungsrelevanten Kernsor-
tirnent und einem zentrenrelevanten Randsortiment bis zu fünf Prozent 
der Gesamtverkaufsfläche entsprechend der dort auch aufgeführten Ta-
belle zulässig sei. 
Wir fordern die Stadt Werl hiermit auf, nunmehr schriftlich bis spätestens 
zum 06.10.2015 verbindlich zu erklären, dass auch im Fall des Auszuges 
des REWE-Marktes die Nachnutzungsmöglichkeit des Grundstücks un-
verändert bestehen bleibt und sowohl der Flächennutzungsplan als auch 
der Bebauungsplan Nr. 102 die Vorgabe des Beschlusses zur ersten 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 vom 21.06.2011 auf welche sich 
der Flächennutzungsplan und der Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsum-
feld“ der Stadt Werl stützen, dahin geändert werden, dass zum Schutz 
des REWE-Grundstückes und nicht lediglich des REWE-Markts auch 
zukünftig Einzelhandelsnutzungen auf diesem Grundstück nicht einge-
schränkt sind. 
Es geht nicht an, dass die Stadt sich über die Entscheidungen des Pla-
nungs-, Bau- und Umweltausschusses und ihrer demokratisch gewählten 
Vertreter hinwegsetzt.  
Wir rufen nochmal in Erinnerung, dass in einem zwischen der Stadt und 
der Bezirksregierung am 06.10.2009 geführten Gespräch die Bezirksre-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
siehe oben 
 
 
 
 
 
 
Mit Schreiben vom 02.10.2015 ist die Stadt Werl der Aufforderung 
insofern nachgekommen, dass sie bestätigt hat, dass bei einem mög-
lichen Standortwechsel des Rewe-Marktes auf dem heutigen „Rewe-
Grundstück“ eine gleichartige Nachnutzung durch einen anderen Le-
bensmittelanbieter möglich ist. 
Eine Erklärung, dass Einzelhandelsnutzungen auf dem „Rewe-Grund-
stück“ zukünftig nicht eingeschränkt sind, wurde nicht abgegeben, da 
das nicht den oben beschriebenen Planungszielen entspricht. Wie in 
der Sachdarstellung der Beschlussvorlage Nr. 416 zum Beschlusses 
vom 21.06.2011 dargelegt, wird mit der 1. Änderungen des Bebau-
ungsplanes Nr. 33 das Ziel verfolgt, die Ansiedlung von Einzelhan-
delsbetrieben zu steuern. Unter der Zielsetzung, den zentralen Ver-
sorgungsbereich (Hauptzentrum Innenstadt) zu erhalten und zu entwi-
ckeln, wurde in der Beschlussvorlage darauf hingewiesen, dass im 
Geltungsbereich der o. g. Bebauungsplanänderung nur Einzelhan-
delsbetriebe mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten und zum Schutz 
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gierung Arnsberg deutlich gemacht hatte, dass die Belange des REWE-
Grundstückseigentümers zu berücksichtigen sein. Damaliger Lösungs-
vorschlag war, die vorgesehene Gesamtverkaufsfläche für das geplante 
Nahversorgungszentrum auf zwei Standorte zu verteilen, nämlich auf 
das Nahversorgungszentrum und das jetzige REWE-Grundstück. Die 
Verwaltung hat diese Planungsalternative bis heute völlig unbeachtet 
gelassen, auch die damalige Vorgabe des Rates aus 2005, dass der 
Investor eine Folgenutzung für das jetzige REWE-Grundstück herbeifüh-
ren sollte, und nur unter dieser Prämisse die Träger der öffentlichen Be-
lange den Planungen zum Nahversorgungszentrum zugestimmt hatten, 
wurde missachtet. Heute ist der mögliche Investor nicht mehr an die 
Nachnutzung des REWE-Grundstücks gebunden, da der Rat sowohl im 
Rahmen der 79. Änderung des Flächennutzungsplanes als auch des 
Bebauungsplanes Nr. 10 „Bahnhofsumfeld“ seitens der Verwaltung un-
zutreffend dahingehen informiert wurde, der Eigentümer habe überzoge-
nen Kaufpreisforderungen, daher sei die Vorgabe, der potentielle 
Investor solle eine Folgenutzung für das REWE-Grundstück herbeiführen 
nicht einzuhalten gewesen. Wir hatten bereits mit Schreiben vom 
26.09.2009 darauf hingewiesen, dass diese Behauptung nicht zutrifft, 
dennoch wird sie aber seitens der Stadt aufrechterhalten. Insofern 
verweise ich auch noch einmal auf Ziffer 5 meines Schreibens vom 
22.11.2013. 
Der Investor, der mit der Stadt in ständigem Austausch steht, wünscht 
einen zeitnahen Vertragsschluss über das Grundstück der Mandantin. 
Die Wirksamkeit des geplanten Vertrages steht unter der Bedingung der 
Wirksamkeit eines mit der Stadt zu schließenden Vertrages. 
 
 
 
 
 
 
 
 

des bestehenden „Rewe-Marktes“ in diesem Teilbereich ausnahms-
weise Lebensmittel zugelassen werden sollen. 
Den in der Beschlussvorlage Nr. 416 dargelegten Zielen entsprechend 
sind in der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung 
Langenwiedenweg“ Einzelhandelsbetriebe mit Einschränkungen hin-
sichtlich der zulässigen Sortimente zulässig. Dadurch soll sicherge-
stellt werden, dass keine erheblichen negativen Auswirkungen auf 
andere Versorgungsbereiche, insbesondere auf den zentralen Ver-
sorgungsbereich, ausgehen. Dennoch soll der bestehende Rewe-
Markt in seinem Bestand geschützt und auch zukünftig die Möglichkeit 
gegeben werden, auf dem heutigen „Rewe-Grundstück“ einen Le-
bensmittelmarkt zu errichten. Vor diesem Hintergrund sind für den 
Bereich des „Rewe-Grundstücks“ (MI 2) Einzelhandelsbetriebe gem. § 
6 (2) Nr. 3 BauNVO 

- mit einem nicht zentrenrelevanten Sortiment und  
- mit einem nahversorgungsrelevanten Kernsortiment mit dem 

Schwerpunkt auf Lebensmittel (Nahrungs- und Genussmittel, 
Getränke und Tabakwaren, Fach-Einzelhandel mit Nah-
rungsmitteln) und einem ergänzenden, branchenüblichen 
Randsortiment, welches nicht zentrenrelevante und zentrenre-
levante Sortimente umfasst, jedoch nur maximal 5 % der Ver-
kaufsfläche einnehmen darf 

zulässig. 
Des Weiteren bleibt die überbaubare Fläche unverändert bestehen. 
Die Baugrenzen verlaufen an den Gebäudekanten des bestehenden 
Rewe-Marktes. Gebäude, ggfls. auch die Errichtung von Neubauten, 
sind innerhalb dieses Baufeldes zulässig. 
 
In den vergangenen Jahren wurden Verhandlungen mit einem poten-
ziellen Investor für das beabsichtigte Nahversorgungszentrum geführt. 
Bestandteil der Verhandlungen war der notwendige Grunderwerb ei-
ner Teilfläche des „Rewe-Grundstückes“ für die Anbindung des Lan-
genwiedenweges an die geplante Bahnunterführung. Außerdem sollte 
eine einvernehmliche Lösung für den bestehenden Rewe-Standort am 
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Solange die Frage der Nachnutzungsmöglichkeit nicht geregelt ist, ist 
das für den zeitnahen Abschluss des Grundstückskaufvertrages mit dem 
Investor äußerst kontraproduktiv. 
 
Sollte Ihr Haus die geforderte Erklärung innerhalb der Frist nicht abge-
ben, Sie aber dennoch an einer konstruktiven Zusammenarbeit interes-
siert sein, sollten wir zeitnah einen Besprechungstermin vereinbaren. 
 

Langenwiedenweg gefunden werden. 
Die gemeinsamen Verhandlungen der GWS und der Stadt Werl mit 
dem potenziellen Investor für das Nahversorgungszentrum konnten 
noch nicht abgeschlossen werden, da bislang die angestrebte Eini-
gung zwischen dem Investor und dem Eigentümer des „REWE-
Grundstückes“ noch nicht erfolgt ist. 
 
Die Nach- bzw. Nutzungsmöglichkeit des „Rewe-Grundstückes“ ist 
durch die entsprechenden Festsetzungen, die in der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 33 getroffen wurden, geregelt. 
 
 

2. öffentlich bestellte Vermessungsingenieure Juchheim und Siedhoff 
Schreiben vom 28.08.2015, eingegangen am 28.08.2015 

 
Bei der Durchsicht der Unterlagen ist mir folgendes aufgefallen: Die Flur-
stücksbezeichnung der überplanten Kindertagesstätte ist verdeckt. 

 
 
 
Im Planentwurf wird eine entsprechende Korrektur vorgenommen. 
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eingegangene Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange im Rahmen der Beteiligung gem. § 4 (2) BauGB Abwägungsvorschläge 

1. IHK Arnsberg 
Schreiben vom 28.08.2015, per Email eingegangen am 28.08.2015 

 
Zu der o. g. Planung verweisen wir auf unsere Stellungnahme vom 
27.09.2013. 
 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

2. Handwerkskammer Dortmund 
Schreiben vom 28.08.2015, per Email eingegangen am 28.08.2015 

 
Zu den beabsichtigten Planungen bestehen keine Anregungen oder Be-
denken. 
 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

3. Lippeverband 
Schreiben vom 21.08.2015, eingegangen am 26.08.2015 

 
Gegen die Änderung des o. g. Bebauungsplans bestehen unsererseits 
keine Anregungen oder Bedenken. 
 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

4. Kreis Soest 
Schreiben vom 20.08.2015, eingegangen am 31.08.2015 

 
Die o. g. Planung wurde hier mit den zuständigen Dienststellen und Ab-
teilungen der Verwaltung besprochen. Im Einvernehmen mit diesen gebe 
ich folgende Stellungnahme ab: 
 
Gegen die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung 
Langenwiedenweg“ bestehen aus der Sicht des Immissionsschutzes 
grundsätzlich keine Bedenken. Besondere Nebenbestimmungen werden 
nicht vorgeschlagen.  
 
Auf das Kapitel Nr. 6. 2 „Immissionsschutz“ (Seite 8) aus der Begrün-
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dung (Juni 2015) zur v. g. Änderung wird an dieser Stelle besonders 
hingewiesen. Hier sind die Anmerkungen bezüglich der Bauvorhaben in 
der Nähe des vorhandenen REWE-Marktes sowie die Situation in Bezug 
auf die Kita am Langenwiedenweg zu beachten!  
 
Bauträger sind bei konkreten Bauvorhaben darauf hinzuweisen! 
 
Aus landschaftsfachlicher Sicht ergeben sich zur o. g. Planung keine 
grundsätzlichen Bedenken. Folgende Hinweise werden gegeben: 
 
Mit der vorgelegten Planung entfällt eine festgesetzte Fläche zum An-
pflanzen von standortgemäßen Bäumen und Sträuchern und ein festge-
setzter Kinderspielplatz. 
 
Eingriffsregelung/Vermeidungsmaßnahmen 
Der erhaltenswerte Gehölzbestand, d. h. die Bäume, sind im Bebau-
ungsplan Nr. 33 festgesetzt und während der Baumaßnahme zu sichern 
und zu schützen. Der vorhandene Baum- und Gehölzbestand ist unter 
Beachtung und Einhaltung der DIN 18920 (Schutz von Bäumen, Pflan-
zenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) zu sichern 
und zu erhalten. 
 
Bewertung 
Die vorgenommene Eingriffsbewertung ergibt die Notwendigkeit einer 
Kompensation von 2.126, die im Ausgleichsflächenpool (Stadtwald) der 
Stadt Werl erfolgen soll.  
 
Artenschutz 
Aussagen zum Artenschutz fehlen bislang. Der gesetzliche Artenschutz 
hat durch die Kleine Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes im De-
zember 2007 ein stärkeres Gewicht erlangt. So müssen die Artenschutz-
belange nunmehr bei allen Planungs- und Zulassungsverfahren berück-
sichtigt werden. Im Hinblick auf Artenschutzbelange ist sicherzustellen, 
dass keine Lebensstätten planungsrelevanter Arten zerstört werden. 

 
 
 
 
 
Ein entsprechender Hinweis wird in die Baugenehmigung aufgenom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aussagen zum Artenschutz wurden in der Begründung getroffen. 
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Dem Ergebnis der Artenschutzprüfung, dass aufgrund der innerstädti-
schen Lage des Plangebietes sowie der vorhandenen Nutzungen und 
der an den Änderungsbereich angrenzenden Straßenzüge nach dem 
aktuellen Kenntnisstand bei der Umsetzung der Planung keine Betrof-
fenheit von streng oder besonders geschützten Arten ausgelöst wird und 
daher auch keine Verbotstatbestände nach § 19 oder § 44 Bundesnatur-
schutzgesetz berührt werden, kann gefolgt werden. 
 
Die Maßnahme, dass Gehölzentnahmen nur in der Zeit vom 01. Oktober 
bis zum 28. / 29. Februar (außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten) erfol-
gen, ist im Bebauungsplan aufzunehmen. Damit ist nicht ersichtlich, dass 
bei der Realisierung der beantragten Maßnahme die artenschutzrechtli-
chen Verbotstatbestände für geschützte Tier- und Pflanzenarten nach     
§ 44 Bundesnaturschutzgesetz berührt werden. 
 
Diese, anhand der Antragsunterlagen gewonnene vorläufige Einschät-
zung entbindet Sie jedoch nicht von der Verpflichtung, bei der Bauaus-
führung etwaigen Hinweisen auf vorkommende geschützte Tier- und 
Pflanzenarten nachzugehen und in diesem Fall unverzüglich die Untere 
Landschaftsbehörde des Kreises Soest als die für den Artenschutz zu-
ständige Behörde zu informieren. 
 
Diese Stellungnahme wird zugleich abgegeben für die Landrätin als Un-
tere Staatliche Verwaltungsbehörde – Planungsaufsicht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dieser Hinweis ist in den Planentwurf und in die Begründung aufge-
nommen. 
 
 
 
 
 
Dieser Hinweis ist in den Planentwurf und in die Begründung aufge-
nommen.  

5. Gelsenwasser 
Schreiben vom 03.08.2015, eingegangen am 06.08.2015 
 

Anregungen zum o. g. Vorhaben haben wir nicht. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
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6. Evangelische Kirche von Westfalen, Baureferat 

Schreiben vom 27.07.2015, eingegangen am 28.07.2015 
 
Gegen die o. g. Planung bestehen keine Bedenken. 
 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

7. Bezirksregierung Arnsberg 
Schreiben vom 24.07.2015, eingegangen am 27.07.2015 

 
Belange der allgemeinen Landeskultur / Agrarstruktur sind von der Maß-
nahme nicht betroffen. 
 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

8. Bezirksregierung Arnsberg,  
Schreiben vom 22.07.2015, eingegangen am 27.07.2015 

 
Da von der o. a. Planung keine Schutzgebiete wie Naturschutzgebiete, 
FFH-Gebiete oder Landschaftsschutzgebiete betroffen sind, bestehen 
aus naturschutzfachlicher Sicht keine Vorbehalte. 
 
Artenschutz 
Im Hinblick auf Artenschutzbelange ist laut Artenschutzprüfung im Um-
weltgutachten (Seite 15) nachvollziehbar sichergestellt, dass keine Le-
bensstätten planungsrelevanter Arten zerstört werden. 
 
Eingriffsregelung 
Hinweis: 
Die vorgenommene Eingriffsbilanzierung für den Naturhaushalt kommt 
nachvollziehbar zu einem Flächenverlust von 2.126, der über Kompen-
sation im Ausgleichsflächenpool (Stadtwald) der Stadt Werl ausgegli-
chen werden soll. Wir regen an, Maßnahmen (z. B. Anlage einer 
Schwarzbrache) im Rahmen des Vogelschutz-Maßnahmenplanes (VMP) 
durchzuführen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Maßnahme wird nicht gefolgt. Die Kompensation erfolgt über Ein-
zahlung in den Ausgleichsflächenpool (Stadtwald) der Stadt Werl. 
 



Wallfahrtsstadt Werl 
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ 
Abwägung der Anregungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB (16.07.2015 - 28.08.2015)   Seite 11 von 11 
 
9. Westnetz 

Schreiben vom 28.07.2015, eingegangen am 29.07.2015 
 
Durch die o. g. Maßnahmen werden keine Erdgashochdruckleitungen 
der RWE Deutschland AG / Westnetz GmbH betroffen. 
Gegen die o. g. Maßnahme bestehen aus unserer Sicht keine Bedenken. 
 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

10. Stadtwerke Werl GmbH  
Schreiben vom 10.08.2015, eingegangen am 12.08.2015 
 

In dem o. g. Bebauungsplan befinden sich, wie in der mitgesendeten 
Planauskunft dargestellt Mittelspannungskabel (rot), Niederspannungs-
kabel (lila), Beleuchtungskabel (grün), Gasleitungen (gelb) und Wasser-
leitungen (blau) der Stadtwerke Werl GmbH die im Rahmen von geplan-
ten Baumaßnahmen berücksichtigt werden müssen. 
Aufgrund der hohen Anzahl der betroffenen Gewerke benötigen wir aus 
planungstechnischen Gründen eine Vorlaufzeit von mindestens einem 
Jahr. Somit bitten wir um eine frühzeitige Mitteilung von konkretisierten 
Bauvorhaben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stadtwerke Werk GmbH wird in weitere Planungen eingebunden 
und damit frühzeitig über konkretisierte Bauvorhaben informiert. 
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eingegangene Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
gem. § 3 (2) BauGB (erneute öffentliche Auslegung) 

Abwägungsvorschläge 

1. Einwender 1 
Schreiben vom 06.01.2016, eingegangen am 08.01.2016 

 
Der Beschluss über die Abwägung aller im Bauleitplanverfahren betref-
fend den Bereich der 79. Änderung des Flächennutzungsplanes (Bahn-
hofsumfeld) eingegangenen Stellungnahmen vom 26.11.2015 zeigt - 
soweit meine Mandantin betroffen ist -, dass durch die 79. Änderung 
des Flächennutzungsplanes die Grundlage geschaffen werden soll, den 
meiner Mandantin zustehenden Bestandsschutz für das Rewe-
Grundstück auszuhöhlen. Dies bestätigt sich dann auch in den Begrün-
dungen zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung 
Langenwiedenweg“ und zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 102 
(Bahnhofsumfeld). 
 
1. In der Abwägung zur 79. Änderung des Flächennutzungsplanes ist 
auf S. 17 zwar ausgeführt, dass bei einem möglichen Auszug des Re-
we-Marktes auf dem Grundstück eine gleichartige Nutzung möglich 
sein soll. Gleichzeitig wird aber auch deutlich gemacht, dass die von 
meiner Mandantin begehrte Erklärung, dass zukünftig Einzelhandels-
nutzungen auf dem Rewe-Grundstück nicht eingeschränkt sind, nicht 
abgegeben wird. Dies entspreche nicht den Planungszielen. 
Im zurzeit noch gültigen Bebauungsplan Nr. 33 „Unterführung Langen-
wiedenweg“ ist die Einzelhandelsnutzung auf dem „Rewe-Grundstück“ 
in keinerlei Hinsicht eingeschränkt. Die jetzigen Beschränkungen auf 
nicht zentrenrelevante Sortimente und ein nahversorgungsrelevantes 
Kernsortiment mit dem Schwerpunkt Lebensmittel (Nahrungs- und Ge-
nussmittel, Getränke und Tabakwaren, Fach-Einzelhandel mit Nah-
rungsmitteln) und ein ergänzendes, branchenübliches Randsortiment, 
welches nicht zentrenrelevante und zentrenrelevante Sortimente um-
fasst, jedoch nur maximal 5 % der Verkaufsfläche einnehmen darf, ent-
spricht entgegen den dortigen Ausführungen nicht den Planungszielen. 

 
 
 
Die 79. Flächennutzungsplanänderung bildet die Grundlage für den 
Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“. Beide Bauleitplanverfahren 
werden parallel geführt. 
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langen-
wiedenweg“ ist aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 
Ziel der Bauleitpläne ist die Entwicklung des Bahnhofsumfeldes durch 
verkehrliche Maßnahmen und die Ansiedlung eines Nahversorgungs-
zentrums. Zudem sollen unter Berücksichtigung des zentralen Versor-
gungsbereichs Einzelhandelsnutzungen gesteuert werden, jedoch unter 
Beachtung von bestehenden Einzelhandelsstandorten. 
 
In Bezug auf das Rewe-Grundstück wurden die Festsetzungen so ge-
wählt, dass der Rewe-Markt weiter bestehen oder sich hier ein anderer 
Lebensmittelanbieter ansiedeln kann. Es wurden Einschränkungen hin-
sichtlich der Zulässigkeit zentrenrelevanter Sortimente vorgenommen 
(zentrenrelevante Sortimente sind nur als Randsortiment mit max. 5 % 
der Verkaufsfläche zulässig), da bei Ansiedlung eines Einzelhandels-
betriebes mit einem zentrenrelevanten Kernsortiment negative Auswir-
kungen auf den zentralen Versorgungsbereich zu erwarten sind. 
Gegenüber den Nutzungsmöglichkeiten auf Grundlage des seit 1990 
rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwieden-
weg“ ergeben sich mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 
die oben beschriebenen Einschränkungen. Die Festsetzungen wurden 
jedoch so getroffen, dass die tatsächliche Nutzung des Grundstückes 
(Lebensmittelanbieter) weiterhin möglich ist. 
 
 
Den Planungszielen wird damit entsprochen. 
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2. In der Sachdarstellung der Beschlussvorlage Nr. 416 zum Beschluss 
vom 21.06.2011 ist dargelegt, dass mit der 1. Änderung des Bebau-
ungsplans Nr. 33 das Ziel verfolgt wird, die Ansiedlung von Einzelhan-
delsbetrieben zu steuern. Unter der Zielsetzung, den zentralen Versor-
gungsbereich (Hauptzentrum Innenstadt) zu erhalten und zu entwi-
ckeln, sollten im Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung nur Ein-
zelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten und zum 
Schutz des bestehenden Rewe-Marktes in diesem Teilbereich aus-
nahmsweise Lebensmittel zugelassen werden. 
Dort ist aber ausdrücklich geregelt, dass die Ansiedlung von Einzelhan-
delsbetrieben gesteuert werden soll und im Rahmen dieser Ansiedlung 
die o. g. Beschränkungen zugunsten des zentralen Versorgungsbe-
reichs auferlegt werden sollten. 
Von einer Beeinträchtigung des Bestandsschutzes von bereits beste-
henden Einzelhandelsbetrieben ist dort nicht die Rede. Der dort aus-
drücklich erwähnte Schutz des Rewe-Marktes spricht gegen die jetzt in 
den genannten Plänen vorgesehenen Beschränkungen für das Rewe-
Grundstück. 
 
3. Die Beschränkung macht auch keinen Sinn, denn der Rewe-Markt 
besteht dort schon seit fast 30 Jahren und kann mit seinen bisherigen 
Sortimenten, zu denen eben auch in einem erheblichen Umfang zen-
trenrelevante gehören, nicht zu einer zukünftigen Beeinträchtigung des 
zentralen Versorgungsbereichs (Hauptzentrum Innenstadt) führen. 
Wenn die zentrenrelevanten und ergänzenden branchenüblichen 
Randsortimente im bestehenden Rewe-Markt eine Beeinträchtigung 
des zentralen Versorgungsbereichs in der Vergangenheit ausgemacht 
haben sollten, ist dies auch für die Zukunft hinzunehmen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach den in der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 getroffenen 
Festsetzungen ist die Möglichkeit gegeben, das heutige „Rewe-Grund-
stück“ durch einen Lebensmittelanbieter zu nutzen. Demzufolge ist die 
bisherige Nutzung des „Rewe-Grundstückes“ auch weiterhin möglich.  
 
 
Es wurden in Bezug auf die Einzelhandelsnutzungen Einschränkungen 
vorgenommen, um zu vermeiden, dass sich auf dem heutigen „Rewe-
Grundstück“ in Zukunft Einzelhandelsbetriebe ansiedeln, die sich auf 
die Entwicklung des zentralen Versorgungsbereiches negativ auswirken 
würden, wie z. B. ein Drogeriemarkt. 
In Bezug auf den bestehenden Rewe-Markt wird nicht von negativen 
Auswirkungen auf den zentralen Versorgungsbereich ausgegangen, da 
die zentrenrelevanten Sortimente ein deutlich untergeordnetes Rand-
sortiment sind. 
Durch eine Begehung des Rewe-Marktes am 02.02.2016 wurde festge-
stellt, dass das zentrenrelevante Randsortiment < 60 m² Verkaufsfläche 
einnimmt. Das entspricht in etwa einem Anteil von 5 % an der Verkaufs-
fläche, die entsprechend der Baugenehmigung 1.260 m² beträgt. 
Planungsrechtlich liegt das „Rewe-Grundstück“ zwar in einem im seit 
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4. Es ist nicht Aufgabe eines Flächennutzungs- und erst recht nicht 
Aufgabe von Bebauungsplänen bestehenden Bestandsschutz - zumal 
entgegen der eigenen Zielsetzung der Gemeinde (s. Beschluss vom 
22.06.2001) - einzuschränken. 
 
 
 
 
 
Das wird besonders an der Vorschrift des § 14 Abs. 3 BauGB deutlich. 
Sobald das Verfahren zur Verabschiedung eines Bebauungsplanes 
läuft, kann die Gemeinde nach dieser Vorschrift beschließen, dass 
während des Verfahrens in dem betreffenden Bereich keine baulichen 
Veränderungen vorgenommen werden dürfen. Vorhaben, die bereits 
vor Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt wor-
den waren, genießen aber den Bestandsschutz des § 14 Abs. 3 
BauGB. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-
gerichts ist die Vorschrift analog im Wege des „Erst-recht-Schlusses“ 
auch auf den Bebauungsplan anzuwenden. 
 
5. Wenn die Gemeinde bei Ansiedlung neuer Einzelhandelsbetriebe die 
Erhaltung und Entwicklung des zentralen Versorgungsbereichs gefähr-
det sieht, hätte sie die Möglichkeit, im Rahmen der 1. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ und der Auf-
stellung des Bebauungsplans Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ für die Flä-
chen, auf denen sie neue Einzelhandelsbetriebe ansiedeln will, in den 

1990 rechtkräftigen Bebauungsplan Nr. 33 festgesetzten Mischgebiet, 
in dem Einzelhandelsnutzungen uneingeschränkt zulässig sind, jedoch  
ist nach § 42 (3) BauGB die ausgeübte Nutzung (Rewe-Markt) maß-
geblich, da die Frist von 7 Jahren abgelaufen ist. In Bezug auf den be-
stehenden Rewe-Markt wurden die Festsetzungen so getroffen, dass 
die tatsächliche Nutzung weiterhin möglich ist. 
 
Eine Zielsetzung der 79. Flächennutzungsplanänderung sowie der 1. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 und der Aufstellung des Be-
bauungsplanes Nr. 102 ist, Einzelhandelsnutzungen zu steuern, um 
den zentralen Versorgungsbereich zu erhalten und zu entwickeln. 
Bei den getroffenen Festsetzungen wurden bestehende Einzelhandels-
betriebe berücksichtigt. Der Bestandsschutz des Rewe-Marktes ist ge-
geben. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, zukünftig auch einen 
anderen Lebensmittelanbieter anzusiedeln. 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 33 „Unterführung 
Langenwiedenweg“ und der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 102 
„Bahnhofsumfeld“ wurde eine Gliederung der Mischgebiete vorgenom-
men, um die Einzelhandelsnutzungen zu steuern. Aufgrund der Nähe 
zum zentralen Versorgungsbereich sind zentrenrelevante Sortimente 
nicht oder nur als deutlich untergeordnetes Randsortiment bzw. Akti-
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entsprechenden Plänen die Nutzung dahingehend zu beschränken, 
dass zentrenrelevante Sortimente ausgeschlossen sind. Das würde im 
Übrigen auch dem Beschluss vom 21.06.2011 entsprechen, wonach im 
Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung nur Einzelhandelsbetrie-
be mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten neu angesiedelt werden 
sollten und zum Schutz des bestehenden Rewe-Marktes eine solche 
Beschränkung nicht vorgenommen werden sollte. 
 
6. Da mit dem Beschluss vom 21.06.2011 nur Einzelhandelsbetriebe 
mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten zugelassen werden sollten, 
stehen die Ausführungen auf S. 5, 6. Absatz zur Begründung zur 1. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwieden-
weg“ dazu im Widerspruch. 
Dort heißt es jetzt, es sollen Einzelhandelsbetriebe mit innenstadtrele-
vanten Sortimenten angesiedelt werden. Darunter können nach diessei-
tiger Auffassung nur zentrenrelevante Sortimente verstanden werden. 
Das steht außerdem im Widerspruch zu der Abwägungsbegründung 
zur 79. Flächennutzungsplanänderung. Dort wird von der Zielsetzung 
gesprochen, den zentralen Versorgungsbereich (Hauptzentrum Innen-
stadt) zu erhalten, weshalb nur Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentren-
relevanten Sortimenten zugelassen werden sollen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
II 
1. Auf S. 7 der Begründung wird von einem möglichen Standortwechsel 
des Rewe-Marktes gesprochen. Schon heute steht aber fest, dass der 
Rewe-Markt in das Nahversorgungszentrum umsiedeln will, sobald die 

onsartikel zulässig. 
Von einem gänzlichen Ausschluss zentrenrelevanter Sortimente wird 
abgesehen, da das nicht zielführend wäre. Viele Einzelhandelsbetriebe, 
auch Lebensmittelmärkte, führen heute ein zentrenrelevantes Randsor-
timent und Aktionsware. 
 
 
 
Es sollen Einzelhandelsbetriebe zugelassen werden, deren Kernsorti-
ment nicht zentrenrelevante Sortimente umfasst. 
 
 
 
In der Begründung heißt es auf S. 5: „Mit der 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 33 wird das Ziel verfolgt, die Ansiedlung von Einzelhan-
delsbetrieben zu steuern, um die Attraktivität und die Versorgungsfunk-
tion der Innenstadt als Hauptgeschäftszentrum zu sichern und zu för-
dern. Es soll einer städtebaulich erwünschten Ansiedlung von Einzel-
handelsbetrieben mit innenstadtrelevanten Sortimenten und Branchen 
im zentralen Versorgungsbereich und damit der Belebung der Innen-
stadt Rechnung getragen. Die Planungsziele entsprechen den Zielset-
zungen der Strukturuntersuchung zum Einzelhandel in Werl (BBE Un-
ternehmensberatung GmbH, Köln, 2005).“ 
Demnach sind entsprechend der Zielsetzung im Plangebiet der 1. Än-
derung des Bebauungsplanes Nr. 33 hauptsächlich Einzelhandelsbe-
triebe mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten zulässig. Zentrenrele-
vante Sortimente sind im Bereich des „Rewe-Grundstückes“ als deut-
lich untergeordnetes Randsortiment und als Aktionsware (insges. 5 % 
der Gesamtverkaufsfläche) zulässig. 
 
Im Bebauungsplanverfahren bleibt es offen, welcher Betreiber sich im 
geplanten Nahversorgungszentrum ansiedelt. Es wird lediglich ein An-
gebot geschaffen. 
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Stadt die entsprechenden Grundstücke an den Investor veräußert und 
dieser dort entsprechend der beabsichtigten 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 33 ein entsprechendes Gebäude errichtet hat. 
 
2. Es ist nicht Aufgabe eines Bebauungsplanverfahrens, bestehenden 
Einzelhandelsbetrieben einen planungsrechtlichen und damit verbun-
denen wirtschaftlichen Wettbewerbsvorteil - Einzelhandelsbetrieb ohne 
Sortimentsbeschränkung - nachträglich zu entziehen, um so eine An-
passung an schlechtere Nutzungsbedingungen für neu anzusiedelnde 
Einzelhandelsbetriebe zu erreichen, insbesondere den Umzug eines 
bestehenden Betriebes (Rewe-Markt) erst zu fördern. 
Dass durch die wirtschaftliche Verwertung des bebauten Grundstücks 
nach Umzug des Rewe-Marktes erheblich eingeschränkt wird, liegt auf 
der Hand. So wird meiner Mandantin, deren Lebensunterhalt vornehm-
lich durch die Mieteinnahmen gesichert ist, die Existenzgrundlage ge-
nommen. 
 
3. Der Gesetzgeber hat in § 1 Abs. 10 BauNVO zur Berücksichtigung 
von Interessen Betroffener ausdrücklich die Möglichkeit eingeräumt, im 
Bebauungsplan festzusetzen, dass sogar Erweiterungen, Änderungen, 
Nutzungsänderungen und Erneuerungen vorhandener Anlagen zuläs-
sig sein sollen. Der Gesetzgeber hat also die Notwendigkeit solcher 
Maßnahmen gesehen, damit Abwägungsfehler vermieden werden kön-
nen.  
Die Gemeinde könnte also für die neu anzusiedelnden Einzelhandels-
betriebe die Nutzungen mit den gewünschten Einschränkungen in den 
Bebauungsplänen vornehmen und für vorhandene bauliche Anlagen 
die bestehenden Festsetzungen ohne Sortimentsbeschränkung aus-
drücklich in den Festsetzungen berücksichtigen. Dadurch würden die 
Interessen der Eigentümer der Bestandsanlagen einerseits und der 
Interessen der Gemeinde an der Einhaltung ihrer Ziele andererseits 
gewahrt, wobei der Widerspruch zwischen der Zielsetzung gem. Be-
schluss vom 21.06.2011 einerseits und der Begründung auf S. 5, 6. 

 
 
 
 
Mit dem geplanten Nahversorgungszentrum wird eine zeitgemäße 
wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung im Werler Norden mit Le-
bensmitteln angestrebt. In Bezug auf das „Rewe-Grundstück“ ist gem.  
§ 42 (3) BauGB die ausgeübte Nutzung (Rewe-Markt) maßgeblich. 
Entsprechend der Baugenehmigung ist auf dem „Rewe-Grundstück“ ein 
SB-Markt (ohne zentrenrelevante Sortimente) zugelassen. Zukünftig 
kann das Grundstück im selben Umfang weiter genutzt werden, wie es 
die letzten Jahre genutzt wurde, nämlich durch einen Lebensmittel-
markt. Darüber hinaus sind die mischgebietstypischen Nutzungen nach 
§ 6 BauNVO zulässig, mit den oben beschriebenen Einschränkungen 
hinsichtlich zentrenrelevanter Sortimente. Außerdem sind - wie auch im 
Bebauungsplan Nr. 33 - Vergnügungsstätten ausgeschlossen. 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt, weil aus den oben genannten Gründen 
eine Einschränkung der Einzelhandelsnutzungen am „Rewe-Standort“ 
zum Schutz des zentralen Versorgungsbereiches erforderlich ist, insbe-
sondere mit Blick auf zukünftige Nachnutzungsmöglichkeiten. 
 
 
 
Es besteht kein Widerspruch (siehe oben). 
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Absatz zur 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 33 noch geklärt wer-
den müsste. 
 
III 
Die vehementen Existenzinteressen meiner Mandantin, die bereits in 
den Abwägungen des Rates der Stadt Werl in seiner Sitzung vom 
26.11.2015 im Beschluss vom gleichen Tage zur 79. Änderung des 
Flächennutzungsplanes (Bahnhofsumfeld) nur völlig unzureichend be-
rücksichtigt wurden, werden auch in der Begründung zum Bebauungs-
plan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ vom 18.11.2015 missachtet. 
Die Begründung zum Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ (S. 35) 
zeigt, dass eine Teilfläche des Grundstücks meiner Mandantin am Lan-
genwiedenweg von ca. 900 m² benötigt wird. Auf dieser Fläche befindet 
sich zurzeit aber ein Großteil der vom Rewe-Markt für seine Kunden 
und Angestellten benötigten Stellplätze. Werden der Mandantin diese 
Flächen genommen, kann sie ihre Verpflichtungen gegenüber dem Mie-
ter „Rewe“ nicht mehr erfüllen. Die Kündigung des Mietvertrages wäre 
unausweichliche Folge und die Existenz meiner Mandantin damit allein 
durch diese Maßnahme unmittelbar vollends vernichtet. 
Zwar ist unter 6.6 der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 102 ausge-
führt, im Zuge der Realisierung der Bahnunterführung Langenwieden-
weg und der damit verbundenen Abbindung der Brandisstraße vom 
Langenwiedenweg könnten die für eine öffentliche Verkehrsfläche be-
nötigten ca. 900 m² des heutige Rewe-Grundstücks durch südwestlich 
an das Rewe-Grundstück angrenzende städtische Teilflächen nahezu 
komplett ausgeglichen werden, bis heute liegt allerdings keine rechts-
verbindliche Erklärung der Stadt Werl vor, dass eine seitens der Stadt 
herzurichtende und mit der gleichen Anzahl an Stellplätzen zu versehe-
ne Fläche im südwestlich an das Rewe-Grundstück angrenzenden Be-
reich der Mandantin zu Eigentum übertragen wird.  
Außerdem wird nicht deutlich, wann die Fläche dem Grundstück der 
Mandantin zugeschlagen werden soll. Immerhin gibt es die Bemühun-
gen um die neue Verkehrsplanung in diesem Bereich seit Jahrzehnten. 

 
 
 
 
Die Interessen der Grundstückseigentümerin wurden berücksichtigt, in 
dem die Festsetzungen so getroffen wurden, dass die seit Jahrzehnten 
bestehende Nutzung (SB-Markt, Art des Betriebes: Lebensmittelmarkt) 
weiterhin möglich ist. 
 
 
Es wird eine Teilfläche von 900 m² bei Realisierung der geplanten 
Bahnunterführung Langenwiedenweg benötigt (s. festgesetzte Ver-
kehrsfläche im Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“). Als Kom-
pensation sollen bei Umsetzung der Planung südlich an das „Rewe-
Grundstück“ angrenzende städtische Flächen dem Grundstück zuge-
ordnet werden. 
Entsprechende Regelungen sind im Rahmen der sich an das Bebau-
ungsplanverfahren anschließenden Planungen zu treffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Grundstückstausch kann zu dem Zeitpunkt erfolgen, wenn die Um-
setzung der Bahnunterführung Langenwiedenweg konkretisiert wird. 
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Erfolgt die Entnahme der 900 m² zu einem Zeitpunkt, zu dem die Er-
satzfläche noch nicht hergerichtet ist, würde allein durch die zeitliche 
Verschiebung der Rewe-Markt nicht mehr aufrechterhalten werden 
können. 
In einem entsprechenden Vertragsangebot müsste die Fläche mit der 
Zahl der Stellplätze konkret bezeichnet und auch die Verpflichtung der 
Stadt übernommen sein, die zu übertragende Fläche im Bereich der 
Brandisstraße in einen solchen Zustand zu versetzen, dass die Fläche 
als gleichwertige, ebenerdige Stellplatzfläche für die beanspruchten ca. 
900 m² hergestellt wird, einschließlich etwaiger durch das Planungs-
recht vorgegebener Bepflanzungen. Dort müsste in zeitlicher Hinsicht 
natürlich auch die Parallelität der Entnahme des Teilgrundstücks und 
zur Verfügungstellung des Ausgleichgrundstücks geregelt sein.  
Anderenfalls würde meine Mandantin eine Übertragung der benötigten 
900 m² verweigern und es würde sich ein langjähriges Enteignungsver-
fahren anschließen müssen. 
Auf S. 13 der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 102 ist aufgeführt, 
der Rewe-Markt habe am derzeitigen Standort aufgrund der begrenzten 
Grundstücksgröße nur eingeschränkte Entwicklungsperspektiven. Dem 
wird vehement widersprochen. 
Es handelt sich um einen eingeschossigen Bau, der nach dem beste-
henden Baurecht durchaus auf 2 Vollgeschosse ausgeweitet werden 
könnte. Insofern trifft es auch nicht zu, dass eine Vergrößerung des 
Getränkemarktes nicht möglich wäre, wie in der Begründung auf S. 19 
mittig behauptet wird. 
Unter Berücksichtigung des § 19 BauNVO und der in den Festsetzun-
gen zum Bebauungsplan vorgesehenen Grundflächenzahl von 0,4 
könnte die Mandantin im Hinblick auf die Gesamtgrundstücksgröße von 
5.500 m² gut 2.200 m² überbauen. Bisher sind es lediglich ca. 1.800 m², 
so dass die Aussage, der Rewe-Markt besäße am derzeitigen Standort 
nur eingeschränkte Entwicklungsperspektiven falsch ist. 
Einschränkungen erfährt der Betrieb ausschließlich durch die beabsich-
tigte Beschränkung der Nutzungsmöglichkeit, wie sie in der 1. Ände-

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Die Teilfläche des Rewe-Grundstückes wird für die Realisierung der 
Bahnunterführung benötigt. Im Rahmen der Konkretisierung der Pla-
nungen ist ein Flächentausch zu berücksichtigen und zu regeln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus planungs- / baurechtlicher Sicht bestehen Erweiterungsmöglichkei-
ten des Rewe-Marktes hinsichtlich der Geschossigkeit, in der Fläche ist 
eine Erweiterung des Rewe-Marktes aufgrund der festgesetzten Bau-
grenzen nicht möglich. 
 
 
 
 
 
 
 
Mit Datum vom 10.07.1979 wurde der Neubau eines SB-Marktes, Art 
des Betriebes: Lebensmittelmarkt, genehmigt. Mit Datum vom 
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rung zum Bebauungsplan Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ 
vorgesehen ist und durch die beabsichtigte Festsetzung im Bebau-
ungsplan Nr. 102, wonach eine Teilfläche von 900 m² als Verkehrsflä-
che ausgewiesen werden soll. 
 
 
 
 
 
 
 
Nachteilig wirkt sich außerdem aus, dass der Kundenstrom, der bisher 
auch über die Brandisstraße dem Rewe-Grundstück zugeführt wurde, 
durch die Abbindung der Brandisstraße ebenso entfällt, wie der Kun-
denstrom, der bisher über die Straße Alter Keller unmittelbar über die 
Verbindung zum Langenwiedenweg dargestellt wurde. 
 

20.12.1994 wurden die Erweiterung der Lagerfläche und der Anbau 
eines Vordaches sowie die Erweiterung der Verkaufsfläche durch Er-
richtung eines verglasten Vorbaus (Verkaufsfläche von 1.260 m², Ge-
samtnutzfläche von 1.585 m²) genehmigt. Dieser Nutzungsumfang wird 
mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 nicht eingeschränkt.  
Das „Rewe-Grundstück“ wird insofern eingeschränkt, dass bei Umset-
zung der geplanten Bahnunterführung Langenwiedenweg wie oben 
beschrieben eine Teilfläche von 900 m² benötigt wird. Hierfür stehen 
Tauschflächen, die direkt an das „Rewe-Grundstück“ angrenzen zur 
Verfügung. 
 
Bei Umsetzung der im Bebauungsplan Nr. 102 festgesetzten Verkehrs-
planung (Verbindung der Hammer Straße mit dem Langenwiedenweg 
über einen Kreisverkehr) ist trotz Abbindung der Brandisstraße vom 
Langenwiedenweg von einer deutlich höheren verkehrlichen Frequen-
tierung und damit von einer Zunahme der Kundenströme auszugehen. 

2. öffentl. best. Verm.-Ingenieure Juchheim und Siedhoff 
Schreiben vom 21.12.2015, per Email eingegangen am 21.12.2015 

 
Bezüglich der Anforderungen des § 1 Planzeichenverordnung und hin-
sichtlich der geometrischen Eindeutigkeit der Festlegung der städtebau-
lichen Planung bestehen keine Bedenken. 
 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

3. Kreis Soest, Behindertenbeauftragter 
Schreiben vom 17.12.2015, per Email eingegangen am 17.12.2015 

 
wir haben die folgenden generellen Anmerkungen, die stets zu beden-
ken sind: 
Für fast alle Menschen wird die Wohnung und das nähere Wohnumfeld 
mit zunehmendem Alter zum zentralen Lebensmittelpunkt. Folglich ist 
es wichtig, dass Häuser bzw. Wohnungen und ihre Umgebungen für ein 
Leben mit Mobilitätseinschränkungen gestaltet sind.  

 
 
 
Das Schreiben wird einschl. Anmerkungen zur Kenntnis genommen. 
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Das barrierefreie Bauen und Umgestalten spielt somit auch bei Anpas-
sungsmaßnahmen in der vorhandenen Bausubstanz eine immer größe-
re Rolle. 
Die geplanten Baumaßnahmen müssen, für die Belange behinderter 
Menschen und für die Umsetzung der Barrierefreiheit, nach den ein-
schlägigen Richtlinien und Normen durchgeführt werden (Hinweis In-
klusion UN-BRK und steigender Altersdurchschnitt). 
Konkrete Anmerkungen zu den Plänen Nr. 33 und 102 haben wir in 
diesem Fall nicht. 
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eingegangene Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB (erneute Beteiligung) 

Abwägungsvorschläge 

1. Lippeverband 
Schreiben vom 18.12.2015, eingegangen am 22.12.2015 

 
Gegen die o. g. Bebauungsplanänderung bestehen unsererseits keine 
Bedenken oder Anregungen. 
 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

2. IHK Arnsberg 
Schreiben vom 16.12.2015, per Email eingegangen am 16.12.2015 

 
Wir verweisen auf unsere Stellungnahme vom 27.09.2013. 
 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
 

3. Bezirksregierung Arnsberg 
Schreiben vom 14.12.2015, eingegangen am 15.12.2015 

 
Belange der allgemeinen Landeskultur / Agrarstruktur und integrierter 
Landentwicklung sind von der Maßnahme nicht betroffen. 
 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

4. Bezirksregierung Arnsberg, höhere Landschaftsbehörde 
Schreiben vom 07.12.2015, eingegangen am 09.12.2015 

 
Der überplante Bereich tangiert im Süd-Westen die Hammer Straße 
sowie im Nord-Osten den Langenwiedenweg und umfasst den östlichen 
Teil der Brandisstraße. 
Nach den vorliegenden Unterlagen wird ein Umweltbericht als Bestand-
teil der Begründung erstellt, der die möglichen Umweltauswirkungen 
beschreibt. 
Schutzgebiete oder Festsetzungen des rechtskräftigen Landschafts-
planes VI „Werl“ des Kreises Soest sind von der Überplanung durch die 
1. Änderung nicht betroffen. 
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Eingriffsregelung 
Durch die Bauleitplanung werden die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für Eingriffe in Natur und Landschaft nach § 14 Abs. 1 Bun-
desnaturschutzgesetz (BNatSchG) i. V. m. § 4 Landschaftsgesetz (LG) 
NRW geschaffen, so dass eine entsprechende Abarbeitung der Belan-
ge des Naturschutzes und der Landschaftspflege (u. a. Vermeidung, 
Bewertung und Bilanzierung der Eingriffe in Natur und Landschaft so-
wie deren Kompensation) gem. §§ 15-18 BNatSchG zu erfolgen hat. 
Nach der vorliegenden Begründung erhöht sich der Versiegelungsgrad. 
Eine öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Kinderspielplatz 
soll versiegelt werden, zudem eine Grünfläche beim Heiligenhäuschen 
und eine Grünfläche entlang des nord-östlichen Randes der Brandis-
straße sollen standortgerechte Bäume und Sträucher gepflanzt werden. 
Dies ist durch einen entsprechenden Vertrag zu regeln. Der Flächen-
wert von -2.126 Biotopwertpunkten soll im Ausgleichsflächenpool kom-
pensiert werden. 
Eine erneute Bilanzierung sowie Kompensation wird erforderlich, wenn 
es im Vergleich zum rechtskräftigen B-Plan zu zusätzlichen Eingriffen in 
Natur und Landschaft durch Inanspruchnahme von Flächen bzw. Ein-
griffen in das Landschaftsbild kommt. 
Weiterhin ist aus landschaftspflegerischer Sicht insbesondere der Ar-
tenschutz zu beachten. Die Notwendigkeit zur Durchführung einer Ar-
tenschutzprüfung im Rahmen von Planungsverfahren oder bei der Zu-
lassung von Vorhaben ergibt sich aus den unmittelbar geltenden Rege-
lungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. §§ 44 Abs. 5 und 6 und 45 
Abs. 7 BNatSchG. Unter Beachtung und Durchführung von Vermei-
dungsmaßnahmen (Räumung des Baufeldes vom 15.03. bis 31.07 / 
Baumfällungen und Gehölzschnitt ab 30.09. bis 01.03.) ist eine arten-
schutzrechtliche Betroffenheit nicht erkennbar. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im nachgelagerten Baugenehmigungsverfahren werden im Rahmen 
eines Ablösevertrages Regelungen zum Ausgleich getroffen. 
 
Im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 wurde eine 
Flächenbilanzierung vorgenommen, weil sich bei Umsetzung der geän-
derten Planung der Versiegelungsgrad erhöht. 
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5. Bezirksregierung Arnsberg, obere Immissionsschutzbehörde 

Schreiben vom 07.12.2015, per Email eingegangen am 07.12.2015 
 

Die Festsetzungen im Bebauungsplan wurden daraufhin überprüft, ob 
und inwieweit die Planungsabsichten mit den Erfordernissen des Im-
missionsschutzes aus der Sicht der oberen Umweltschutzbehörde ver-
einbar sind. 
Gegen die Festsetzungen im Planentwurf bestehen keine Bedenken. 
Auch Anregungen werden nicht vorgebracht. 
Die immissionsschutzrechtliche Beurteilung hinsichtlich der Anlagen, 
die nicht in die Zuständigkeit der Bezirksregierung Arnsberg als obere 
Umweltschutzbehörde fallen, erfolgt durch den Kreis Soest als untere 
Umweltschutzbehörde. Diese Belange wurden nicht geprüft. 
 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

6. Baureferat der Evangelische Kirche von Westfalen 
Schreiben vom 03.12.2015, eingegangen am 07.12.2015 

 
Gegen die o. g. Planung bestehen keine Bedenken. 
 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

7. Gascade 
Schreiben vom 02.12.2015, per Email eingegangen am 02.12.2015 

 
Wir antworten Ihnen zugleich auch im Namen und Auftrag der Anlagen-
betreiber WINGAS GmbH, NEL Gastransport GmbH sowie OPAL Gas-
transport GmbH & Co. KG.  
Nach Prüfung des Vorhabens im Hinblick auf eine Beeinträchtigung 
unserer Anlagen teilen wir Ihnen mit, dass unsere Anlagen zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt nicht betroffen sind. Dies schließt die Anlagen 
der v. g. Betreiber mit ein. 
 
Sollten externe Flächen zur Deckung des Kompensationsbedarfs erfor-
derlich sein, sind uns diese ebenfalls zur Stellungnahme vorzulegen. 
 

 
 
 
Das Schreiben einschl. Hinweise wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Ausgleich erfolgt über eine Ablösezahlung im Flächenpool Stadt-
wald. Demnach kommt es nicht zur Umsetzung von Ausgleichsmaß-
nahmen auf externen Flächen. 
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Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass sich Kabel und Leitungen an-
derer Betreiber in diesem Gebiet befinden können. Diese Betreiber sind 
gesondert von Ihnen zur Ermittlung der genauen Lage der Anlagen und 
eventuellen Auflagen anzufragen. Die GASCADE kann nur für ihre ei-
genen Anlagen Auskunft geben und für die Anlagen der Anlagenbetrei-
ber, welche GASCADE mit der Beauskunftung beauftragt haben (s. o.). 
 

Das in der vorgenommenen Eingriffsbilanzierung ermittelte Defizit an 
Biotopwertpunkten soll im Flächenpool Stadtwald ausgeglichen werden. 
Hierzu ist im Rahmen des nachgelagerten Baugenehmigungsverfah-
rens ein entsprechender Ablösevertrag zu schließen.  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

8. Unitymedia NRW GmbH 
Schreiben vom 02.12.2015, per Email eingegangen am 02.12.2015 

 
Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände. 
Eigene Arbeiten oder Mitverlegungen sind nicht geplant. 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

9. LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe 
Schreiben vom 02.12.2015, per Email eingegangen am 02.12.2015 

 
Wir verweisen auf den in der Begründung genannten Punkt „Denkmal-
schutz“ und den im Bebauungsplan genannten Punkt „Denkmalschutz 
und -pflege“ und auf unser Schreiben vom 03.09.2013 (Az.: 
1359rö.eml). 
 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

10. Kreis Soest 
Schreiben vom 01.12.2015, eingegangen am 03.12.2015 

 
Die Stellungnahme des Kreises Soest vom 20.08.2015 wird auch zur 
erneuten Planänderung aufrechterhalten. 
 
 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

11. Gelsenwasser 
Schreiben vom 26.11.2015, eingegangen am 30.11.2015 

 
Anregungen haben wir nicht. 
 
 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
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12. Pledoc 

Schreiben vom 25.11.2015, per Email eingegangen am 25.11.2015 
 
Mit Bezug auf Ihr o. g. Schreiben teilen wir Ihnen mit, dass innerhalb 
des Geltungsbereiches keine von uns verwalteten Versorgungsanlagen 
vorhanden sind. Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Übersichts-
plan markierte Bereich. Bitte überprüfen Sie diese Darstellung auf Voll-
ständig- und Richtigkeit und nehmen Sie bei Unstimmigkeiten umge-
hend mit uns Kontakt auf. 
Wir beauskunften die Versorgungseinrichtungen der nachstehend auf-
geführten Eigentümer bzw. Betreiber: 
• Open Grid Europe GmbH, Essen 
• Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen 
• Ferngas Netzgesellschaft mbH (ehem. Ferngas Nordbayern GmbH  
  (FGN)), Nürnberg 
• Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), Essen 
• Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH (METG),  
  Essen 
• Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co. KG  
  (NETG), Dortmund 
• Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen 
• GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher Gasversor- 
  gungsunternehmen mbH & Co. KG, Straelen 
• Viatel GmbH, Frankfurt 
 
Diese Auskunft bezieht sich ausschließlich auf die Versorgungseinrich-
tungen der hier aufgelisteten Versorgungsunternehmen. Auskünfte zu 
Anlagen sonstiger Netzbetreiber sind bei den jeweiligen Versorgungs-
unternehmen bzw. Konzerngesellschaften oder Regionalcentern ge-
sondert einzuholen. 
 
Hinsichtlich der Maßnahmen zum Ausgleich und zum Ersatz der Ein-
griffsfolgen entnehmen wir den Unterlagen, dass die Kompensations-

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Übersichtsplan mit markiertem Bereich wurde auf Vollständig- und 
Richtigkeit überprüft. Das Plangebiet liegt innerhalb des markierten 
Bereichs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Das in der vorgenommenen Eingriffsbilanzierung ermittelte Defizit an 
Biotopwertpunkten soll im Flächenpool Stadtwald ausgeglichen werden. 
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maßnahmen erst im weiteren Verfahren festgelegt werden bzw. keine 
Erwähnung finden. 
Wir weisen darauf hin, dass durch die Festsetzung planexterner Aus-
gleichsflächen eine Betroffenheit von uns verwalteter Versorgungsein-
richtungen nicht auszuschließen ist. Wir bitten um Mitteilung der plan-
externen Flächen bzw. um weitere Beteiligung an diesem Verfahren. 
 
Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbereichs be-
darf immer einer erneuten Abstimmung mit uns. 
 

 
 

Hierzu ist im Rahmen des nachgelagerten Baugenehmigungsverfah-
rens ein entsprechender Ablösevertrag zu schließen. Demnach kommt 
es nicht zur Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen im Plangebiet oder 
auf externen Flächen. 

13. Westnetz 
Schreiben vom 25.11.2015, eingegangen am 26.11.2015 

 
Durch die o. g. Maßnahme werden keine Erdgashochdruckleitungen 
der Westnetz GmbH betroffen. 
 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
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FESTSETZUNGEN 
 
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
gem. § 9 (7) BauGB 
 
Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung gem. § 16 (5) BauNVO, soweit 
diese nicht schon durch die Farbgebung, z. B. bei Grünflächen 
erkennbar ist. Auch die grünen Begrenzungslinien der Verkehrsflächen 
sind Abgrenzungen unterschiedlicher Nutzung. Die Abgrenzungen gelten 
auch für die Festsetzungen gem. § 86 Abs. 4 BauO NW. 
 
Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO 
 
(2)  Zulässig sind 
1.   Wohngebäude, 
2.   die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und 
      Speisewirtschaften sowie nicht störenden Handwerksbetriebe, 
3.   Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 
      sportliche Zwecke. 
 
Nicht zulässig sind Ausnahmen gem. § 4 (3) BauNVO. 
 
 
Mischgebiet gem. § 6 BauNVO 
 
(2)   Zulässig sind 
1.    Wohngebäude, 
2.    Geschäfts- und Bürogebäude, 
3.    Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelvanten Sortimenten *, 
       Schank- und Speisewirtschaften sowie 
       Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
4.    sonstige Gewerbebetriebe, 
5.    Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, 
       soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, 
6.    Gartenbaubetriebe, 
7.    Tankstellen 
 
Nicht zulässig sind gem. § 6 (2) BauNVO i. V. m. § 1 (5) BauNVO  
8. Vergnügungsstätten. 
 
Nicht zulässig sind Ausnahmen gem. § 6 (3) BauNVO. 
 
* Liste der nicht zentrenrelevanten Sortimente: 

- Bad-, Sanitäreinrichtungen und -zubehör 
- Bauelemente, Baustoffe 
- Beleuchtungskörper, Lampen 
- Beschläge, Eisenwaren 
- Bodenbeläge, Teppiche, Tapeten 
- Boote und Zubehör 
- Brennstoffe, Mineralerzeugnisse 
- Büromöbel und -maschinen 
- Erde, Torf 
- Farben, Lacke 
- Fliesen 
- Fahrzeuge aller Art und Zubehör 
- Gartenhäuser, -geräte 
- Herde, Öfen 
- Holz 
- Installationsmaterial 
- Küchen 
- Möbel 
- Pflanzen und Gefäße 
- Rolläden, Markisen 
- Werkzeuge 
- Zäune 
- Matratzen 
- Tierfutter 

Baugrenze gem. § 23 (3) BauNVO 
(Gebäude und Gebäudeteile dürfen diese Grenze nicht überschreiten. 
Ein Vortreten von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß kann 
zugelassen werden.) 
 
 
Grundflächenzahl (GRZ) gem. § 19 BauNVO 
bebaubarer Anteil des Baugrundstückes 
 
 
Geschoßflächenzahl (GFZ) gem. § 20 BauNVO 
 
 
Zahl der Vollgeschosse (Höchstgrenze) gem. § 16 (4) BauNVO 
 
 
offene Bauweise gem. § 22 (2) BauNVO 
 
 
abweichende Bauweise gem. § 22 (4) BauNVO 
Abweichend von der offenen Bauweise ist die Errichtung  
von Gebäuden über 50 m Länge zulässig. 
 
 
Straßenbegrenzungslinie 
 
 
Verkehrsfläche gem. § 9 (1) 11 BauGB 
 
 
Verkehrsfläche gem. § 9 (1) 11 BauGB 
Besondere Zweckbestimmung: Parkfläche 
 
Verkehrsfläche gem. § 9 (1) 11 BauGB 
Besondere Zweckbestimmung: Mischfläche 
 
Verkehrsfläche gem. § 9 (1) 11 BauGB 
Besondere Zweckbestimmung: Fuß- und Radweg 
 
Baum ist gem. § 9 (1) 25 b BauGB zu erhalten 
 
Fläche zum Anpflanzen von standortgemäßen Laubbäumen und 
Sträuchern gem. § 9 (1) 25 a BauGB 
 
 
NACHRICHTLICH ÜBERNOMMENE FESTSETZUNGEN 
 
 
Baudenkmal 
 
 
SONSTIGE DARSTELLUNGEN 
 
 
vorhandene Grundstücksgrenzen 
 
 
vorhandene Gebäude 

o

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 
 
Die Änderung des Bebauungsplanes ist gem. § 2 (1) i.V.m. § 1 (8) BauGB vom Planungs-, Bau- und 
Umweltausschuss am 21.06.2011 beschlossen worden. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 
 
 
Der Aufstellungsbeschluss ist am 22.08.2013 ortsüblich bekannt gemacht worden. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 
 
 
FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB wurde aufgrund des Beschlusses 
des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 21.06.2011 durch Anhörung in der Zeit vom 
02.09.2013 bis einschl. 04.10.2013 durchgeführt.Ort und Zeit der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit sind am 22.08.2013 ortsüblich bekannt gemacht worden. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 

HINWEISE 
 
Allgemein 

Mit Inkrafttreten dieser Bebauungsplanänderung treten die Festsetzungen des Bebauungsplanes     
Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ für den Geltungsbereich seiner 1. Änderung außer Kraft. 
 
Artenschutz 

Als vorsorgliche Maßnahme sollten Gehölzentnahmen nur in der Zeit vom 01. Oktober bis zum        
28. / 29. Februar (außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten) erfolgen. Des Weiteren sind die Vorgaben 
des § 39 (5) Satz 2 BNatSchG zu beachten. 
Bei der Bauausführung ist etwaigen Hinweisen auf vorkommende geschützte Tier- und Pflanzenarten 
nachzugehen und in diesem Fall unverzüglich die Untere Landschaftsbehörde des Kreises Soest als 
die für den Artenschutz zuständige Behörde zu informieren. 
 
Altlasten, Abfallwirtschaft / Bodenschutz 

1. Sollten bei Erdarbeiten Abfallablagerungen oder Bodenverunreinigungen festgestellt werden, ist 
das Dezernat Bau, Kataster, Straßen, Umwelt - Sachgebiet Abfallwirtschaft / Bodenschutz des 
Kreises Soest umgehend zu benachrichtigen. Die vorgefundenen Abfälle bzw. verunreinigter 
Boden sind bis zur Klärung des weiteren Vorgehens gesichert zu lagern. 

2. Bei Baumaßnahmen anfallende Abfälle sind vorrangig einer Verwertung zuzuführen. Abfälle, die 
nicht verwertet werden, sind auf den Entsorgungsanlagen im Kreis Soest zu beseitigen. 

3. Sofern gewerblich genutzte Gebäude bzw. Anlagen abgebrochen werden, ist der Abteilung 
Abfallwirtschaft / Bodenschutz vor Beginn ein Abfallentsorgungskonzept vorzulegen. Der Abbruch-
beginn ist spätestens zwei Arbeitstage vorher durch eine Abbruchmeldung anzuzeigen. 

 
Denkmalschutz und -pflege 

Bodeneingriffe sind frühzeitig mit dem Landschaftsverband (LWL-Archäologie für Westfalen, 
Außenstelle Olpe, Tel.: 02761-93750, Fax: 02761-937520) abzustimmen, um eine archäologische 
Begleitung - vor allem des Oberbodenabtrags - durch einen Mitarbeiter des Amtes sicherzustellen. 
Der Oberbodenabtrag muss mit einem Bagger mit Böschungsschaufel im rückwärtigen Verfahren 
abgetragen werden. 
 
Grundsätzlich können bei Bodeneingriffen Bodendenkmäler (kultur- und / oder naturgeschichtliche 
Bodenfunde, d. h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in 
der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und / oder 
pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Boden-
denkmälern ist der Stadt als Untere Denkmalbehörde und / oder der LWL-Archäologie für Westfalen, 
Außenstelle Olpe (Tel.: 02761-93750, Fax: 02761-937520), unverzüglich anzuzeigen und die Ent-
deckungsstätte mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§ 15 und § 16 
Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. 
Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist nach § 16 (4) DSchG NW berechtigt, das Bodendenk-
mal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu sechs Monate in Besitz zu 
nehmen. 
 
Sonstiges 

Änderungen nach den Beteiligungen gem. §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB sind rot gekennzeichnet. 

FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN 
 
Der Vorentwurf mit Begründung wurde den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
gemäß § 4 (1) BauGB mit Schreiben vom 29.08.2013 zur Unterrichtung und Äußerung - auch im 
Hinblick auf den Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung - zugesandt. 
 
Sie wurden um Abgabe einer Stellungnahme bis zum 04.10.2013 gebeten. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 
 
 
 
BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN 
 
Der Entwurf mit Begründung wurde den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 (2) BauGB mit Schreiben vom 16.07.2015 zugesandt.  
 
Sie wurden um Abgabe einer Stellungnahme bis zum 28.08.2015 gebeten. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 
 
 
 
BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT (OFFENLEGUNG) 
 
Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 02.06.2015 die Entwürfe des 
Planwerks und der Begründung zur Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB beschlossen. 
 
Der Planentwurf und der Entwurf der Begründung sowie die vorliegenden umweltbezogenen Stellung-
nahmen haben in der Zeit vom 20.07.2015 bis 28.08.2015 einschließlich öffentlich ausgelegen. 
 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, sind am 25.06.2015 ortsüblich bekannt gemacht worden. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 

SATZUNGSBESCHLUSS 
 
Der Rat der Wallfahrtsstadt Werl hat in seiner Sitzung am ……………….. die Abwägung über alle im 
Verfahren eingegangenen Stellungnahmen und diese Bebauungsplanänderung gemäß § 10 BauGB 
als Satzung beschlossen. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 

BEKANNTMACHUNG UND INKRAFTTRETEN 
 
Der Beschluss gem. § 10 (1) BauGB ist am ……………….. ortsüblich bekannt gemacht worden.  
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Bebauungsplanänderung gem. § 10 (3) BauGB in Kraft. 
 
Die Bebauungsplanänderung mit Begründung und zusammenfassender Erklärung kann während der 
Dienststunden im Rathaus von jedermann eingesehen werden. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 
 
 
PLANUNTERLAGE 
 
Die Planunterlage, Stand Febr. 2015, entspricht den Anforderungen des § 1 der Planzeichen-
verordnung vom 18.12.1990. Die Festlegung der städtebaulichen Planung ist geometrisch eindeutig. 
 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
 
 
Der Bebauungsplan Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“, 1. Änderung, wurde aufgestellt von der  
Abt. Stadtplanung, Straßen und Umwelt der Wallfahrtsstadt Werl. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
i. A. 

a

IMMISSIONSSCHUTZ 
 
In Bereich des festgesetzten allgemeinen Wohngebietes (nördlicher Teilbereich) ist bei einem konkr e-
ten Bauvorhaben aufgrund der Nähe zum vorhandenen Rewe-Markt und den damit verbundenen Ge-
werbelärm im Baugenehmigungsverfahren gem. Runderl ass des Ministeriums für Bauen und Wohnen 
vom 24.09.1990 (MBl. NW S. 1348) und der DIN 4109  (Schallschutz im Hochbau) eine ausreichende 
Luftschalldämmung der Außenbauteile nachzuweisen.  
 
Die Norm DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) liegt bei der Stadtverwaltung Werl (Rathaus, Fachb e-
reich III – Planen, Bauen und Umwelt) zur Einsichtnahme für jedermann bereit.  

Bebauungsplan Nr. 33
"Unterführung Langenwiedenweg"

1. Änderung

Stand: Feb. 2016
FB III - Abt. 61 - Re/Ha

RECHTSGRUNDLAGEN 
 
§ 7 i. V. m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Bst. f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994       
(GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 
(GV. NRW. S. 496) 
 
§§ 1, 2, 8 bis 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722) i. V. m. der Verordnung über die 
bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) 
 
§ 86 Abs. 4 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 1. März 2000 (GV. NRW. S. 256), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Mai 2014 (GV. NRW. S. 294) 
 
Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) 
 

0,4

ERNEUTE OFFENLEGUNG 
 
Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 12.11.2015 den Entwurf mit 
Begründung des Bebauungsplanes Nr. 33 Unterführung Langenwiedenweg 1.Änderung“ zur erneuten 
Auslegung und erneuten Einholung der Stellungnahmen gemäß § 4a (3) BauGB beschlossen. 
 
Der Planentwurf und der Entwurf der Begründung mit Umweltbericht haben gem. § 4a (3) BauGB in 
der Zeit von           bis einschließlich               erneut öffentlich ausgelegen. 
 
Ort und Dauer der erneuten öffentlichen Auslegung, sowie Angaben dazu, welche Arten umwelt-
bezogener Informationen verfügbar sind, sind am           ortsüblich bekannt gemacht worden. 
 
Mit Schreiben vom            wurden die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange mit einer Frist bis zum          erneut eingeholt. 
 
Werl, den 
 
 
……………………….. 
Bürgermeister 

2

1

Mischgebiet gem. § 6 BauNVO 
 
(2)   Zulässig sind 
1.    Wohngebäude, 
2.    Geschäfts- und Bürogebäude, 
3.    Einzelhandelsbetriebe *, 
       Schank- und Speisewirtschaften sowie 
       Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
4.    sonstige Gewerbebetriebe, 
5.    Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, 
       soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, 
6.    Gartenbaubetriebe, 
7.    Tankstellen 
 
Nicht zulässig sind gem. § 6 (2) BauNVO i. V. m. § 1 (5) BauNVO  
8. Vergnügungsstätten. 
 
Nicht zulässig sind Ausnahmen gem. § 6 (3) BauNVO. 
 
* Einzelhandelsbetriebe sind nur zulässig 
- mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten sowie 
- mit einem nahversorgungsrelevanten Kernsortiment mit dem 

Schwerpunkt auf Lebensmittel (Nahrungs- und Genussmittel, 
Getränke und Tabakwaren, Fach-Einzelhandel mit Nahrungs-
mitteln) und einem ergänzenden nahversorgungsrelevanten 
Randsortiment (Drogerieartikel wie Wasch,- Putz-, Reinigungs-
mittel u. ä. sowie Heim- und Kleintierfutter) sowie einem Rand-
sortiment, welches nicht zentrenrelevante und zentrenrelevante 
Sortimente (s. Auflistung in der BBE-Strukturuntersuchung zum 
Einzelhandel Werl von 2005, S. 62) umfasst, und Aktionsartikel. 
Zentrenrelevante Sortimente und Aktionsartikel dürfen zusammen 
jedoch nur maximal 5 % der Verkaufsfläche einnehmen. darf, 
zulässig. 

Übersichtsplan M. 1: 10.000

1:1.000

Hinweis:

Änderungen nach den Beteiligungen gem. §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 
sind rot gekennzeichnet.
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Begründung 
 
 
1 Lage des Plangebietes 
 
Der im Jahr 1990 in Kraft getretene Bebauungsplan Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ 
befindet sich im nördlichen Stadtgebiet. Seine 1. Änderung bezieht sich auf den nordwestlichen 
Teilbereich und umfasst eine Fläche von ca. 2 ha.  
 
Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 tangiert im Süd-Westen die 
„Hammer Straße“ sowie im Nord-Osten den „Langenwiedenweg“ und umfasst den östlichen Teil 
der „Brandisstraße“. 
 
 
2 Entwicklung aus übergeordneten Plänen 
 
2.1 Regionalplan 
 
Der bestehende Regionalplan für den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Kreis Soest 
und Hochsauerlandkreis stellt für den Änderungsbereich einen Allgemeinen Siedlungsbereich 
(ASB) dar. 
 
2.2 Flächennutzungsplan 
 
Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Werl sind für den Geltungsbereich ein Misch-
gebiet und eine Wohnbaufläche dargestellt. Die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 33 ent-
spricht den Darstellungen im Flächennutzungsplan. 
 
 
3 Planungsziele / Planungsinhalte 
 
3.1 Bebauungsplan Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ 
 
Auszug aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ 
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Planungsziel des Bebauungsplanes Nr. 33 ist die Beseitigung höhengleicher Bahnübergänge 
durch die Herstellung einer Bahnunterführung im Bereich des „Langenwiedenweges“ und einer 
Bahnunterführung für Fußgänger und Radfahrer im Bereich der „Hammer Straße“, um u. a. die 
verkehrliche Anbindung des nördlichen Stadtgebietes an die Innenstadt zu verbessern. 
 
Hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung sind im Bebauungsplan Nr. 33 für den Geltungsbe-
reich seiner 1. Änderung Mischgebiete und ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. In den 
Mischgebieten sind u. a. Einzelhandelsbetriebe zulässig. Die Einzelhandelsnutzungen sind 
nicht eingeschränkt. Außerdem sind Verkehrsflächen und Flächen zum Anpflanzen von stand-
ortgemäßen Bäumen und Sträuchern sowie eine öffentliche Grünflächen mit der Zweckbe-
stimmung: Kinderspielplatz ausgewiesen. 
 
3.2 Bebauungsplan Nr. 33, 1. Änderung 
 
Im Jahr 2002 wurde bereits ein Verfahren zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unter-
führung Langenwiedenweg“ eingeleitet. Da über die geplante Bahnunterführung hinaus eine 
ganzheitliche Umgestaltung des Bahnhofsareals verfolgt wird, hat der Planungs- und Bauaus-
schuss in seiner Sitzung am 14.05.2009 den seinerzeit gefassten Beschluss zur 1. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ aufgehoben und die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“, der den Bebauungsplan Nr. 33 größten-
teils überlagert, beschlossen. 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 102 liegt eine Teilfläche (ca. 900 m²) des heuti-
gen „Rewe-Grundstückes“, da sie für die Anbindung des Langenwiedenweges an die geplante 
Bahnunterführung benötigt wird. 
 
Ergänzend zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 102 sowie in Anlehnung an die Aufstel-
lungsbeschlüsse zu den Bebauungsplänen Nr. 100 „Neheimer Straße II“ und Nr. 101 „Neheimer 
Straße III“ (2006) sowie Nr. 64 n „Hammer Straße“ (2007) und Nr. 110 „Hammer II“ (2011) hat 
der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss in seiner Sitzung am 21.06.2011 das Verfahren zur 
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ beschlossen. 
 
Mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 wird das Ziel verfolgt, die Ansiedlung von 
Einzelhandelsbetrieben zu steuern, um die Attraktivität und die Versorgungsfunktion der Innen-
stadt als Hauptgeschäftszentrum zu sichern und zu fördern. Es soll einer städtebaulich er-
wünschten Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben mit innenstadtrelevanten Sortimenten und 
Branchen im zentralen Versorgungsbereich und damit der Belebung der Innenstadt Rechnung 
getragen. Die Planungsziele entsprechen den Zielsetzungen der Strukturuntersuchung zum 
Einzelhandel in Werl (BBE Unternehmensberatung GmbH, Köln, 2005). 
 
Vor dem Hintergrund des Bebauungsplanes Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ (in Aufstellung), der den 
Bebauungsplan Nr. 33 größtenteils überlagert und ebenfalls eine Verknüpfung des Langenwie-
denweges mit der Hammer Straße vorsieht, ist zu erwarten, dass die daran angrenzenden 
Grundstücke (z. B. Firma Rubart, Rewe-Markt) an Attraktivität für Einzelhandelsnutzungen ge-
winnen. 
 
Bei Realisierung der Bahnunterführung Langenwiedenweg wird die Brandisstraße vom Lan-
genwiedenweg abgebunden. Zur Erschließung des Grundstückes Brandisstraße 5 ist eine   
4,00 m breite Mischverkehrsfläche festgesetzt, die in einen Fuß- und Radweg mündet. Der Fuß- 
und Radweg schließt an eine ausgewiesene Verkehrsfläche (Verbindung der Hammer Straße 
und des Langenwiedenweges durch einen Kreisverkehr) an. Demzufolge ist trotz Abbindung 
der Brandisstraße vom Langenwiedenweg eine Durchlässigkeit für Fußgänger und Radfahrer 
gegeben. 
 
Des Weiteren wird von dem heutigen „Rewe-Grundstück“ eine Teilfläche durch eine im Bebau-
ungsplan Nr. 102 festgesetzte Verkehrsfläche in Anspruch genommen. Im Zuge der Abbindung 
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der Brandisstraße vom Langenwiedenweg ist ein Ausgleich der für die Anbindung des Langen-
wiedenweges an die geplante Bahnunterführung benötigten Fläche des heutigen Rewe-
Grundstückes möglich, indem die südlich an das Rewe-Grundstück angrenzende städtische 
Fläche entsprechend umgestaltet und dem Rewe-Grundstück zugeordnet wird. Vor diesem Hin-
tergrund entfällt die festgesetzte Fläche zum Anpflanzen von standortgemäßen Bäumen und 
Sträuchern entlang der Brandisstraße. 
Aufgrund der Abbindung der Brandisstraße durch den Bau der Bahnunterführung entstehen im 
Straßenbereich Flächen, die dem nördlich an die Brandisstraße angrenzenden Grundstück mit 
dem heutigen Rewe-Markt zur Verfügung gestellt werden können. Der Querschnitt der Brandis-
straße wird reduziert, sodass hier Flächen dem bestehenden Rewe-Markt zugeordnet und 
bspw. als Stellplätze genutzt werden können.  
 
Der nördlich des heutigen Rewe-Marktes festgesetzte Kinderspielplatz (Kategorie C: für Kinder 
< 6 J.) soll ebenfalls entfallen. Er wurde bis heute nicht errichtet und im Rahmen der Spiel-
flächenbedarfsplanung (2012) aufgegeben. Vor diesem Hintergrund wird das im nördlichen 
Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 33 festgesetzte Allgemeine Wohngebiet in Richtung Wes-
ten erweitert. 
 
3.3 Art der baulichen Nutzung 
 
In Anlehnung an den rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 33 sind hinsichtlich der Art der bauli-
chen Nutzung im Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 ein Allgemei-
nes Wohngebiet (WA), Mischgebiete (MI), Verkehrs- und Grünflächen festgesetzt. 
 
Im allgemeinen Wohngebiet gem. § 4 Bau NVO sind zulässig: 

1. Wohngebäude, 
2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie 

nicht störenden Handwerksbetriebe, 
3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und  sportliche Zwecke 
 
Nicht zulässig sind Ausnahmen gem. § 4 (3) BauNVO. 
 
Mischgebiete 
 
Aus städtebaulichen Gründen wurde eine Gliederung in MI 1 und MI 2 vorgenommen. 
 
In den ausgewiesenen Mischgebieten MI 1 und MI 2 sind gem. § 6 BauNVO zulässig: 

1. Wohngebäude, 
2. Geschäfts- und Bürogebäude, 
3. Einzelhandelsbetriebe*, 
 Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes und 
4. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und  
 sportliche Zwecke 
5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sport-

liche Zwecke 
6. Gartenbaubetriebe 
7. Tankstellen 
 
In Bezug auf die Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben wurden unter der Zielsetzung, die At-
traktivität und die Versorgungsfunktion des Stadtkerns zu sichern und zu fördern Einschränkun-
gen vorgenommen. 
 
* Einzelhandelsbetriebe (§ 6 (2) Nr. 3 BauNVO) sind im MI 1 mit nicht zentrenrelevanten Sorti-
menten zulässig. 
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Liste der nicht zentrenrelevanten Sortimente: 

- Bad-, Sanitäreinrichtungen und -zubehör 
- Bauelemente, Baustoffe 
- Beleuchtungskörper, Lampen 
- Beschläge, Eisenwaren 
- Bodenbeläge, Teppiche, Tapeten 
- Boote und Zubehör 
- Brennstoffe, Mineralerzeugnisse 
- Büromöbel und -maschinen 
- Erde, Torf 
- Farben, Lacke 
- Fliesen 
- Fahrzeuge aller Art und Zubehör 
- Gartenhäuser, -geräte 
- Herde, Öfen 
- Holz 
- Installationsmaterial 
- Küchen 
- Möbel 
- Pflanzen und Gefäße 
- Rolläden, Markisen 
- Werkzeuge 
- Zäune 
- Matratzen 
- Tierfutter 

 
Zentrenrelevante Sortimente sind nicht zulässig. Damit wird einer städtebaulich erwünschten 
Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben mit innenstadtrelevanten Sortimenten und Branchen im 
zentralen Versorgungsbereich Rechnung getragen. 
 
* Einzelhandelsbetriebe (§ 6 (2) Nr. 3 BauNVO) sind im MI 2 nur zulässig 

- mit einem nicht zentrenrelevanten Sortiment (siehe Auflistung oben) und  

- mit einem nahversorgungsrelevanten Kernsortiment mit dem Schwerpunkt auf Lebensmittel 
(Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren, Fach-Einzelhandel mit Nah-
rungsmitteln) und einem ergänzenden nahversorgungsrelevanten Randsortiment (Drogerie-
artikel wie Wasch,- Putz-, Reinigungsmittel u. ä. sowie Heim- und Kleintierfutter) sowie ei-
nem Randsortiment, welches nicht zentrenrelevante und zentrenrelevante Sortimente         
(s. Auflistung in der BBE-Strukturuntersuchung zum Einzelhandel Werl von 2005, S. 62) um-
fasst, und Aktionsartikel. Zentrenrelevante Sortimente und Aktionsartikel dürfen zusammen 
jedoch nur maximal 5 % der Verkaufsfläche einnehmen. darf, zulässig. 

 
Durch die Einschränkung hinsichtlich der zulässigen Sortimente soll sichergestellt werden, dass 
keine erheblichen negativen Auswirkungen auf andere Versorgungsbereiche, insbesondere auf 
den zentralen Versorgungsbereich, ausgehen. Dennoch soll der bestehende Rewe-Markt in 
seinem Bestand geschützt und auch zukünftig die Möglichkeit gegeben werden, auf dem heuti-
gen „Rewe-Grundstück“ einen Lebensmittelmarkt zu errichten. 
Ferner soll vermieden werden, dass sich bei einem möglichen Standortwechsel des Rewe-
Marktes eine Folgenutzung auf dem jetzigen „Rewe-Grundstück“ ansiedelt, die nicht im Sinne 
der Erhaltung und Entwicklung des zentralen Versorgungsbereiches ist. Das Grundstück des 
bestehenden Rewe-Marktes liegt heute in einem, im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 33 
festgesetzten, Mischgebiet, in dem u. a. Einzelhandelsbetriebe ohne Sortimentsbeschränkun-
gen zulässig sind. 
 
Die Zulässigkeit eines ergänzenden Randsortiments und von Aktionsartikeln ist erforderlich, da 
z. B. Vollsortimenter als Randsortiment ein vielfältiges Warenangebot mit und zum Teil ständig 
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wechselnden Aktionsartikeln (z. B. „Tchibo-Ecke“) besitzen. Da für diese Warenangebote eine 
abschließende Liste mit zulässigen Sortimenten kaum definierbar ist, wurde eine Begrenzung 
des maximal zulässigen Anteils an der Verkaufsfläche vorgenommen. Durch diese Beschrän-
kung kann sichergestellt werden, dass durch die Randsortimente und Aktionsartikel keine er-
hebliche Beeinträchtigung anderer Versorgungsbereiche bzw. von ortsansässigen, kleinteiligen 
Fachmärkten erfolgt. 
 
Ausschluss von Vergnügungsstätten 
 
Gem. § 1 (6) Nr. 1 BauNVO sind im, als MI 1 und MI 2 gegliederten Mischgebiet Vergnügungs-
stätten und Ausnahmen nach § 6 (3) BauNVO nicht zulässig. 
Vor dem Hintergrund der Wohn- und Versorgungsfunktion des nördlichen Stadtgebietes sind 
Vergnügungsstätten ausgeschlossen. Bei Neuansiedlung von Vergnügungsstätten, insbesonde-
re Spielhallen und Wettbüros sowie Sex-Shops, Sex-Kinos, Peep-Shows u. ä., sind negative 
städtebauliche Auswirkungen zu erwarten, da zu befürchten ist, dass im Umfeld von Vergnü-
gungsstätten die Investitionsbereitschaft sinkt und dass die Versorgungs- sowie Wohnfunktion 
im nördlichen Stadtgebiet beeinträchtigt und gestört wird. 
Ferner sind Vergnügungsstätten in Kerngebieten, die in der Innenstadt ausgewiesen sind, all-
gemein zulässig. 
 
3.4 Maß der baulichen Nutzung 
 
In Anlehnung an den rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ 
ist im Allgemeinen Wohngebiet (WA) und in den Mischgebieten (MI 1 und MI 2) gem. § 16 
BauNVO eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 festgesetzt. Die Geschossflächenzahl (GFZ) im 
Allgemeinen Wohngebiet und in den Mischgebieten (MI 1 und MI 2) beträgt 0,8. Im gesamten 
Plangebiet ist die Errichtung von Gebäuden mit bis zu zwei Vollgeschossen möglich. Von einer, 
im Bebauungsplan Nr. 33 ausgewiesenen zwingenden Zweigeschossigkeit wird in Anlehnung 
an die vorhandene Bebauung abgesehen. Ferner ist dadurch ein größerer Gestaltungsspiel-
raum gegeben. 
 
Im Mi 2 ist die Baugrenze unter Berücksichtigung des süd-östlich angrenzenden Bebauungs-
planes Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“, der zeitgleich aufgestellt wird, festgesetzt. Das Baufeld um-
schließt die vorhandene Bebauung. Im östlichen Teilbereich ist eine offene Bauweise zulässig. 
Im westlichen Teilbereich kann von der offenen Bauweise abgewichen werden. Damit wird der 
bestehenden Baustruktur Rechnung getragen. Im MI 1 ist ebenfalls eine abweichende Bauwei-
se festgesetzt, da das bestehende Gebäude des Rewe-Marktes die Länge von 50 m über-
schreitet. 
 
Im allgemeinen Wohngebiet ist eine offene Bauweise zulässig. 
 
 
4 Erschließung 
 
4.1 Verkehr 
 
Das Plangebiet ist an die Haupterschließungsstraßen Langenwiedenweg und Hammer Straße 
angebunden. Zudem durchquert die Brandisstraße den Geltungsbereich der Bebauungs-
planänderung. 
 
4.2 Ver- und Entsorgung / Entwässerung 
 
Das Plangebiet ist über die in der Hammer Straße, Brandisstraße und im Langenwiedenweg 
verlaufenden Kanäle und Leitungen erschlossen. 
 
Die Entwässerung erfolgt im Mischsystem. 
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Die Stadt Werl hat die Versickerungsfähigkeit im Stadtgebiet in einem Gutachten ermitteln las-
sen. Der überwiegende Teil des Stadtgebietes ist aus verschiedenen Gründen für eine Versi-
ckerung nicht geeignet. Die Ergebniskarte mit der Abgrenzung von Bereichen mit unterschiedli-
cher Tauglichkeit für die Versickerung von Niederschlagswasser kann im FB III, Abt. 61 - Stadt-
planung, Straßen und Umwelt oder im Kommunalbetrieb der Stadt Werl eingesehen werden. 
 
 
5 Natur- und Landschaft 
 
Im seit 24.08.2012 rechtskräftigen Landschaftsplan VI „Werl“ ist für den Geltungsbereich eine 
Siedlungsfläche, die sich außerhalb der Festsetzungsräume befindet, dargestellt. 
 
5.1 Artenschutz 
 
Es wurde eine artenschutzrechtliche Prüfung vorgenommen, um festzustellen, ob im Ände-
rungsbereich besonders oder streng geschützte Arten vorkommen oder vorkommen können. 
Außerdem wurde untersucht, ob durch die Umsetzung der 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 33 Verbotstatbestände nach § 19 oder § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) im Zu-
sammenhang mit den diesbezüglich planungsrelevanten Arten in NRW ausgelöst werden. Hier-
zu wurden die vom LANUV für Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellten Daten aus dem 
„Fachinformationssystem geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“(FIS) und dem „Fundortka-
taster“ (LINFOS) einschließlich des Biotopkatasters abgefragt. 
 
Im Ergebnis wird davon ausgegangen, dass aufgrund der innerstädtischen Lage und der beste-
henden Vorbelastungen von der Planung keine bemerkenswerten oder schutzwürdigen Biotope 
berührt sind und nach dem aktuellen Kenntnisstand bei der Umsetzung der Planung keine Be-
troffenheit von streng oder besonders geschützten Arten ausgelöst wird und daher auch keine 
Verbotstatbestände nach § 19 oder § 44 BNatSchG erfüllt werden (s. Teil II Umweltbericht, 
Punkt 2.2, S. 18 ff.). 
 
Als vorsorgliche Maßnahme sollten Gehölzentnahmen nur in der Zeit vom 01. Oktober bis zum 
28. / 29. Februar (außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten) erfolgen. Des Weiteren sind die Vor-
gaben des § 39 (5) Satz 2 BNatSchG zu beachten. 
Bei der Bauausführung ist etwaigen Hinweisen auf vorkommende geschützte Tier- und Pflan-
zenarten nachzugehen und in diesem Fall unverzüglich die Untere Landschaftsbehörde des 
Kreises Soest als die für den Artenschutz zuständige Behörde zu informieren ist. 
 
5.2 Umweltbericht 
 
Gem. § 2 (4) BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 (6) Nr. 7 und § 1 BauGB 
eine Umweltprüfung durchzuführen. Die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen 
werden im Umweltbericht, der Bestandteil der Begründung ist, beschrieben und bewertet sowie 
Maßnahmen zur Kompensation - soweit erforderlich - benannt (s. Teil II). 
 
5.3 Bewertung und Ausgleich des Eingriffs 
 
Der Ausgleich des Eingriffs ist auf Grundlage des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 33 „Un-
terführung Langenwiedenweg“ bzw. des bestehenden Baurechts gem. § 34 Bau GB (Innen-
bereich) zu ermitteln. Nach § 1 a (3) Satz 5 BauGB ist ein Ausgleich nicht erforderlich, da die 
Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung zulässig waren. 
Dennoch wurde eine Eingriffsbilanzierung vorgenommen (s. Anl. 2), da anstelle der im Be-
bauungsplan Nr. 33 festgesetzten öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung: Kinder-
spielplatz ein Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen und die am nord-östlichen Rand der Bran-
disstraße festgesetzte Fläche für das Anpflanzen von standortgemäßen Bäumen und Sträu-
chern aufgrund der beabsichtigten Umgestaltung der Brandisstraße aufgegeben wird. 
  



BEGRÜNDUNG 
zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ 
 

10 

6 Sonstige Belange 
 
6.1 Altlasten, Abfallwirtschaft / Bodenschutz 
 
Im Kataster über Altlastenverdachtsflächen und Altlasten im Kreis Soest ist im Plangebiet keine 
Eintragung vorhanden. Demzufolge bestehen für einen Altlastenverdacht zurzeit keine Hin-
weise. Folgende allgemeine Hinweise sind zu berücksichtigen: 

1. Sollten bei Erdarbeiten Abfallablagerungen oder Bodenverunreinigungen festgestellt wer-
den, ist die Abteilung Abfallwirtschaft / Bodenschutz des Kreises Soest umgehend zu be-
nachrichtigen. Die vorgefundenen Abfälle bzw. verunreinigter Boden sind bis zur Klärung 
des weiteren Vorgehens gesichert zu lagern. 

2. Bei Baumaßnahmen anfallende Abfälle sind vorrangig einer Verwertung zuzuführen. 
Abfälle, die nicht verwertet werden, sind auf den Entsorgungsanlagen im Kreis Soest zu be- 
seitigen. 

3. Sofern gewerblich genutzte Gebäude bzw. Anlagen abgebrochen werden, ist der Abteilung 
Abfallwirtschaft / Bodenschutz vor Beginn ein Abfallentsorgungskonzept vorzulegen. Der 
Abbruchbeginn ist spätestens zwei Arbeitstage vorher durch eine Abbruchmeldung anzu-
zeigen. 

 
6.2 Immissionsschutz 
 
Im Bebauungsplan Nr. 33 ist im nördlichen Teilbereich (am Langenwiedenweg) ein Allge-
meines Wohngebiet festgesetzt. Hier hat sich eine Kindertagesstätte angesiedelt. Der hinter der 
Kindertagesstätte liegende Bereich ist im Bebauungsplan Nr. 33 als öffentliche Grünfläche mit 
der Zweckbestimmung: Kinderspielplatz ausgewiesen. Der Kinderspielplatz wurde bisher nicht 
realisiert und im Rahmen der Spielflächenbedarfsplanung (2012) aufgegeben, so dass diese 
Fläche in ein Baugrundstück umgewandelt wird. 
Bei einem konkreten Bauvorhaben ist aufgrund der Nähe zum vorhandenen Rewe-Markt und 
den damit verbundenen Gewerbelärm im Baugenehmigungsverfahren gem. Runderlass des 
Ministeriums für Bauen und Wohnen vom 24.09.1990 (MBl. NW S. 1348) und der DIN 4109 ei-
ne ausreichende Luftschalldämmung der Außenbauteile nachzuweisen. 
In Bezug auf die Kindertagesstätte am Langenwiedenweg (Südfassade des am Langenwie-
denweg gelegenen Gebäudeteils) sind bei Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 102 „Bahn-
hofsumfeld“ (in Aufstellung) passive Schallschutz-Maßnahmen erforderlich. Hierzu wird die 
schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ verwiesen. 
 
6.3 Denkmalschutz 
 
Im Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 befindet sich ein Heiligen-
häuschen (an der Brandisstraße). Der Denkmalliste ist hierzu folgende Eintragung zu entneh-
men: 

Heiligenhäuschen Brandisstraße 
Das Heiligenhäuschen (X. Kreuzwegstation) ist als Bruchsteinmauerwerk auf einer Steinplatte 
errichtet, verputzt und graugrün gestrichen. Das Tor mit Spitzbogen ist ausgefüllt mit zwei-
flügeligen schmiedeeisernen Türen. Über der kleinen Nische befindet sich eine Tonnendecke. 
Das Gesims besteht aus profiliertem Stein. Das Dach ist mit Dachpappe eingedeckt. 
 
Das aufgeführte Denkmal kann bei Umsetzung der Planung an seinem Standort erhalten wer-
den. 
 
Zudem wird darauf hingewiesen, dass sich das Plangebiet in unmittelbarer Nähe zum histori-
schen Stadtkern von Werl - einem archäologisch bedeutsamen Bereich - befindet. 
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In der näheren Umgebung des Geltungsbereiches der Bebauungsplanänderung sind zahlreiche 
archäologische Fundstellen verschiedener Epochen bekannt (s. Anl. 3). Möglicherweise reichen 
einzelne Fundstellen bis in den Änderungsbereich hinein. 
 
 
7 Maßnahmen und Kosten zur Umsetzung der Planung 
 
Die Herstellung von Erschließungsanlagen ist nicht erforderlich, da es sich um einen bereits er-
schlossenen und bebauten Bereich handelt. 
 
Durch die Umwandlung der im Bebauungsplan Nr. 33 festgesetzten öffentliche Grünfläche mit 
der Zweckbestimmung: Kinderspielplatz in ein allgemeines Wohngebiet wird ein Ausgleich gem. 
Eingriffsbilanzierung (s. Anl. 2) erforderlich. Das ermittelte Defizit an Biotopwertpunkten soll im 
Flächenpool Stadtwald ausgeglichen werden. Hierzu ist im Rahmen der Baugenehmigung ein 
entsprechender Ablösevertrag zu schließen. 
 
 
8 Hinweise 
 
Allgemein 
 
Mit Inkrafttreten dieser Bebauungsplanänderung treten die Festsetzungen des Bebauungs-
planes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ für den Geltungsbereich seiner 1. Änderung 
außer Kraft. 
 
Artenschutz 
 
Als vorsorgliche Maßnahme sollten Gehölzentnahmen nur in der Zeit vom 01. Oktober bis zum 
28. / 29. Februar (außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten) erfolgen. Des Weiteren sind die Vor-
gaben des § 39 (5) Satz 2 BNatSchG zu beachten. 
 
Bei der Bauausführung ist etwaigen Hinweisen auf vorkommende geschützte Tier- und Pflan-
zenarten nachzugehen und in diesem Fall unverzüglich die Untere Landschaftsbehörde des 
Kreises Soest als die für den Artenschutz zuständige Behörde zu informieren. 
 
Altlasten, Abfallwirtschaft / Bodenschutz 
 
1. Sollten bei Erdarbeiten Abfallablagerungen oder Bodenverunreinigungen festgestellt wer-

den, ist die Abteilung Abfallwirtschaft / Bodenschutz des Kreises Soest umgehend zu be-
nachrichtigen. Die vorgefundenen Abfälle bzw. verunreinigter Boden sind bis zur Klärung 
des weiteren Vorgehens gesichert zu lagern. 

2. Bei Baumaßnahmen anfallende Abfälle sind vorrangig einer Verwertung zuzuführen. Abfäl-
le, die nicht verwertet werden, sind auf den Entsorgungsanlagen im Kreis Soest zu beseiti-
gen. 

3. Sofern gewerblich genutzte Gebäude bzw. Anlagen abgebrochen werden, ist der Abteilung 
Abfallwirtschaft / Bodenschutz vor Beginn ein Abfallentsorgungskonzept vorzulegen. Der 
Abbruchbeginn ist spätestens zwei Arbeitstage vorher durch eine Abbruchmeldung anzu-
zeigen. 

 
Denkmalschutz 
 
Bodeneingriffe sind frühzeitig mit der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe      
(Tel.: 02761-93750, Fax: 02761-937520), abzustimmen, um eine archäologische Begleitung - 
vor allem des Oberbodenabtrags - durch einen Mitarbeiter des Amtes sicherzustellen. 
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Der Oberbodenabtrag muss mit einem Bagger mit Böschungsschaufel im rückwärtigen Verfah-
ren abgetragen werden. 
 
Grundsätzlich können bei Bodeneingriffen Bodendenkmäler (kultur- und / oder naturgeschicht-
liche Bodenfunde, d. h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Ver-
färbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse 
tierischen und / oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Ent-
deckung von Bodendenkmälern ist der Stadt als Untere Denkmalbehörde und / oder der LWL-
Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761-93750, Fax: 02761-937520), unver-
züglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in unverändertem Zu-
stand zu erhalten (§ 15 und § 16 Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht vorher von den 
Denkmalbehörden freigegeben wird.  
Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist nach § 16 (4) DSchG NW berechtigt, das Boden-
denkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu sechs Monate in 
Besitz zu nehmen. 
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Teil II Umweltbericht 
 
 
1 Einleitung 
 

1.1 Kurzdarstellung der Ziele und Inhalte des Bebauungsplanes 
 
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ bezieht sich 
auf eine Fläche, die ca. 20.000 m² groß ist und den nord-westlichen Teilbereich des seit 1990 
rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 33 umfasst. 
 
Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung erstreckt sich über den östlichen Teil der 
Brandisstraße und tangiert im Süd-Westen die Hammer Straße sowie im Nord-Osten den Lan-
genwiedenweg. 
 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 102 wird eine ganzheitliche Umgestaltung des Bahnhofsareals ver-
folgt. Ziele sind:  

- die Beseitigung des höhengleichen Bahnüberganges im Verlauf des Langenwiedenweges 
durch den Bau einer Bahnunterführung und eine damit verbundene Umgestaltung der ver-
kehrlichen Situation, 

- die Beseitigung der städtebaulichen Missstände im Bahnhofsumfeld und die Reaktivierung 
brachgefallener Bahnflächen nördlich des Bahnhofes durch ein Nahversorgungszentrum und 

- die Umgestaltung des Bahnhofes 
 
Hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung sind im Bebauungsplan Nr. 33 für den Geltungsbe-
reich seiner 1. Änderung Mischgebiete und ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Außerdem 
sind Verkehrsflächen und Flächen zum Anpflanzen von standortgemäßen Bäumen und Sträu-
chern sowie eine öffentliche Grünflächen mit der Zweckbestimmung: Kinderspielplatz ausge-
wiesen. 
 
Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 21.06.2011 die Einleitung 
des Verfahrens zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwieden-
weg“ beschlossen. Mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 wird das Ziel verfolgt, die 
Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben zu steuern, um die Attraktivität und die Versorgungs-
funktion der Innenstadt als Hauptgeschäftszentrum zu sichern und zu fördern. 
Vor dem Hintergrund des Bebauungsplanes Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ (in Aufstellung), der den 
Bebauungsplan Nr. 33 größtenteils überlagert und auch eine Verknüpfung des Langenwieden-
weges mit der Hammer Straße vorsieht, ist zu erwarten, dass bei Realisierung der Bahnunter-
führung Langenwiedenweg die Brandisstraße vom Langenwiedenweg abgebunden wird. Vor 
diesem Hintergrund ist eine Mischverkehrsfläche zur Erschließung des Grundstückes Brandis-
straße 5 sowie eine Fuß- und Radwegeverbindung von der Brandisstraße zum Langenwieden-
weg vorgesehen. 
Des Weiteren wird bei Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 102 von dem heutigen Rewe-
Grundstück eine Teilfäche durch eine Verkehrsfläche in Anspruch genommen. Im Zuge der Ab-
bindung der Brandisstraße vom Langenwiedenweg ist ein Ausgleich der für die Anbindung des 
Langenwiedenweges an die geplante Bahnunterführung benötigten Fläche des heutigen Rewe-
Grundstückes möglich, indem die südlich an das Rewe-Grundstück angrenzende städtische 
Fläche entsprechend umgestaltet und dem Rewe-Grundstück zugeordnet wird. Vor diesem Hin-
tergrund entfällt die festgesetzte Fläche zum Anpflanzen von standortgemäßen Bäumen und 
Sträuchern entlang der Brandisstraße. 
Der nördlich des heutigen Rewe-Marktes festgesetzte Kinderspielplatz (Kategorie C: für Kinder 
< 6 J.) soll ebenfalls entfallen. Er wurde bis heute nicht errichtet und im Rahmen der Spiel-
flächenbedarfsplanung (2012) aufgegeben. Vor diesem Hintergrund wird das im nördlichen 
Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 33 festgesetzte Allgemeine Wohngebiet in Richtung Wes-
ten erweitert.  
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1.2 Ziele des Umweltschutzes aus einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen und ihre 
Berücksichtigung 

 
Im Rahmen der Umweltprüfung wurden Fachgesetze, die für die verschiedenen Schutzgüter 
Ziele und allgemeine Grundsätze definieren, berücksichtigt. Die relevanten Fachgesetze sind in 
der nachfolgenden Tabelle aufgelistet. 
 
Schutzgut Quelle Zielaussage 
Mensch Baugesetzbuch Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes bei der Auf-

stellung von Bauleitplänen, insbesondere die Vermeidung von 
Emissionen 

Bundes-
immissions-
schutzgesetz 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, des 
Wassers, der Atmosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen) sowie Vorbeu-
gung hinsichtlich des Entstehens von Immissionen (Gefahren, er-
hebliche Nachteile und Belästigungen durch Luftverunreinigung, 
Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche 
Erscheinungen) 

TA-Lärm Schutz der Allgemeinheit und Nachbarschaft vor schädlichen Um-
welteinwirkungen durch Geräusche sowie deren Vorsorge 

DIN 18005 Als Voraussetzung für gesunde Lebensverhältnisse in der Bevöl-
kerung ist ein ausreichender Schallschutz notwendig, dessen Ver-
ringerung insbesondere am Entstehungsort, aber auch durch städ-
tebauliche Maßnahmen in Form von Lärmvorsorge und Lärmmin-
derung bewirkt werden soll. 

Tiere und 
Pflanzen 

FFH- und 
Vogelschutz-
richtlinie 

Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung zur Sicherstellung einer biologischen Vielfalt und insbesonde-
re die Erhaltung wildlebender Vogelarten 

Bundesnatur-
schutzgesetz/ 
Landschafts-
schutzgesetz 
NRW 

Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als 
Lebensgrundlage des Menschen auch in Verantwortung künftiger 
Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereichen zu 
schützen, zu pflegen, zu entwickeln und soweit erforderlich wie-
derherzustellen, dass: 
• die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, 
• die Regenerationsfähigkeit und die nachhaltige Nutzungsfähig- 

keit der Naturgüter, 
• die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und  

Lebensräume sowie 
• die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungs- 

wert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind. 
Baugesetzbuch Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere die 

Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturhaushaltes 
und der Landschaftspflege, insbesondere: 
• die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Klima  

und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft 
und die biologische Vielfalt, 

• die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von ge- 
meinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutz-
gebiete sowie 

• die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher  
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- 
und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes von seinen in § 1 (6) 
Nr. 7 a bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung des Bun-
desnaturschutzgesetzes) zu berücksichtigen. 

Boden Bundesboden-
schutzgesetz 

Ziele sind: 
• der langfristige Schutz des Bodens hinsichtlich seiner Funktion  

im Naturhaushalt, insbesondere als Lebensgrundlage und Le-
bensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen, 

• Bestandteil des Naturhaushaltes mit seinen Wasser und Nähr- 
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stoffkreisläufen, 
• Ausgleichsmedium für stoffliche Einwirkungen (Grundwasser- 

schutz), 
• Archiv für Natur- und Kulturgeschichte, 
• Standorte für Rohstofflagerstätten, für land- und forstwirtschaft- 

liche sowie siedlungsbezogene und öffentliche Nutzungen, 
• der Schutz des Bodens vor schädlichen Bodenveränderungen, 
• Vorsorgeregelungen gegen das Entstehen schädlicher Boden- 

veränderungen sowie 
• die Förderung der Sanierung schädlicher Bodenveränderungen  

und Altlasten. 
 Baugesetzbuch sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden durch 

Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und In-
nenentwicklung zur Verringerung zusätzlicher Inanspruchnahme 
von Böden (Bodenschutzklausel), 
Gewährleistung einer sozialgerechten Bodennutzung  

Wasser Wasser- 
Haushalts- 
gesetz 

Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes und 
als Lebensraum für Tiere und Pflanzen und deren Bewirtschaftung 
zum Wohl der Allgemeinheit und zur Unterlassung vermeidbarer 
Beeinträchtigung ihrer ökologischen Funktionen 

Landes- 
Wassergesetz 
NRW 

Schutz der Gewässer vor vermeidbaren Beeinträchtigungen und 
die sparsame Verwendung des Wassers sowie die Bewirtschaf-
tung von Gewässern zum Wohl der Allgemeinheit 

Luft Bundes-
immissions-
schutzgesetz 
inkl. Ver-
ordnungen 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, des 
Wassers, der Atmosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen) sowie Vorbeu-
gung hinsichtlich des Entstehens von Immissionen (Gefahren, er-
hebliche Nachteile und Belästigungen durch Luftverunreinigung, 
Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche 
Erscheinungen) 

TA-Luft Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen sowie deren 
Vorsorge zur Erzielung eines hohen Schutzniveaus für die gesam-
te Umwelt 

Klima Landschafts-
schutzgesetz 
NRW 

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft zur Si-
cherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes (und damit 
auch der klimatischen Verhältnisse) als Lebensgrundlage des 
Menschen und Grundlage für seine Erholung 

Landschaft Bundesnatur-
schutzgesetz/ 
Landschafts-
schutzgesetz 
NRW 

Schutz, Pflege und Entwicklung und ggf. Wiederherstellung der 
Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrund-
lage des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Gene-
rationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich zur dauerhaf-
ten Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Er-
holungswertes von Natur und Landschaft 

Baugesetzbuch Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträch-
tigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funkti-
onsfähigkeit des Naturhaushaltes 

 
Neben den allgemeinen gesetzlichen Grundlagen wurden die Ziele des Regionalplanes und des 
Landschaftsplanes berücksichtigt. Der bestehende Regionalplan für den Regierungsbezirk 
Arnsberg, Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis stellt für das Plangebiet einen All-
gemeinen Siedlungsbereich dar. Im Landschaftsplan VI „Werl“ ist für den Geltungsbereich eine 
Siedlungsfläche, die sich außerhalb der Festsetzungsräume befindet, dargestellt. 
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2 Bestandsaufnahme - Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen ein-
schließlich Prognose bei Durchführung der Planung 

 
2.1 Schutzgut Mensch 

 
Für den Menschen sind im Zusammenhang mit der angestrebten Planung Auswirkungen auf 
das Wohnumfeld und die Erholungsfunktion (Lärm, Luftschadtstoffe, Staub, Gerüche und Land-
schaftsbild) von Bedeutung. 
 
Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung umfasst den östlichen Teil der Brandis-
straße und tangiert im Süd-Westen die Hammer Straße sowie im Nord-Osten den Langen-
wiedenweg. Im Norden schließen sich Geschosswohnungsbauten an. Neben Wohngebäuden 
sind im Umfeld Handels- und Gewerbebetriebe ansässig. 
 
In Bezug auf die, an das Plangebiet angrenzende Wohnnutzung, insbesondere im Norden, be-
steht eine Empfindlichkeit in Bezug auf das Schutzgut Mensch hinsichtlich planerischer Verän-
derungen im Geltungsbereich. 
 
Aufgrund der Prägung des Plangebietes durch Handels- und Gewerbenutzungen, einer Er-
schließungsstraße (Brandisstraße), die als Einbahnstraße vom Langenwiedenweg mittig durch 
das Plangebiet bis zur Rustigestraße verläuft sowie angrenzender bedeutender innerstädtischer 
Straßen (Hammer Straße und Langenwiedenweg) und fehlender Erholungseinrichtungen ist 
davon auszugehen, dass das Plangebiet keine Erholungsfunktion übernimmt. 
 
Bewertung 
 
Der Geltungsbereich ist aufgrund der durch das Plangebiet verlaufenden Erschließungsstraße 
und angrenzender bedeutender innerstädtischen Straßen hinsichtlich der Immissionen, die sich 
aus dem Straßenverkehr ergeben vorbelastet. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 33 sieht die Verknüpfung der Hammer Straße mit dem Langenwieden-
weg und den Bau einer Bahnunterführung vor. Er wird durch den Bebauungsplan Nr. 102 
„Bahnhofsumfeld“, der sich zurzeit in Aufstellung befindet, größtenteils überlagert. Der Bebau-
ungsplan Nr. 102 hat ebenfalls zum Ziel, die Hammer Straße mit dem Langenwiedenweg zu 
verknüpfen. Damit einher geht die Abbindung der Brandisstraße vom Langenwiedenweg. 
Zudem ist im Bebauungsplan Nr. 102 ein sonstiges Sondergebiet für den großflächigen Einzel-
handel (Nahversorgungszentrum mit einer Gesamtverkaufsfläche von max. 3.200 m²) festge-
setzt. Im Zusammenhang mit der Realisierung des geplanten Nahversorgungszentrums und der 
Umgestaltung der verkehrlichen Situation (Fertigstellung der Bahnunterführung i. V. m. der Ver-
knüpfung der Hammer Straße mit dem Langenwiedenweg und Abbindung der Brandisstraße 
vom Langenwiedenweg) ist eine Erhöhung der Belastung durch Straßenverkehrslärm auf der 
Hammer Straße und dem Langenwiedenweg zu erwarten. In anderen Bereichen wird die Belas-
tung durch Straßenverkehrslärm hingegen abnehmen. 
Vor diesem Hintergrund wurde im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 102 auf 
Grundlage eines verkehrstechnischen Gutachtens (PVT, Essen, April 2009 und Überarbeitung 
Oktober 2015) eine Geräuschimmissions-Untersuchung in Bezug auf den Straßen- und Schie-
nenverkehr (Ingenieurbüro G. Hoppe, Dortmund, Nov. 2010 und Aktualisierung November 
2015) erstellt. Für die Bereiche bzw. Gebäudeseiten, bei denen sich durch die Umgestaltung 
der verkehrlichen Situation die Beurteilungspegel des von dem zu ändernden Verkehrsweg 
ausgehenden Verkehrslärms um mind. 3 dB(A) oder auf mindestens 70 Dezibel (A) am Tage 
oder mindestens 60 Dezibel (A) in der Nacht erhöhen, besteht ein Anspruch auf Schallschutz-
Maßnahmen. 
 
Das Gebäude Hammer Straße Nr. 32 sowie die Kindertagesstätte am Langenwiedenweg, die 
im Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 liegen, wurden in die Geräu-
schimmissions-Untersuchung mit einbezogen. Nach der schalltechnischen Untersuchung sind 
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für die Kindertagesstätte am Langenwiedenweg (Südseite des am Langenwiedenweg gelege-
nen Gebäudeteils) bei Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 102 passive Schallschutz-
Maßnahmen erforderlich. 
 
Im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 werden keine Festsetzungen zum 
Schallschutz getroffen, da die geplante Bahnunterführung einschließlich Verknüpfung der 
Hammer Straße mit dem Langenwiedenweg nicht Gegenstand des Änderungsverfahrens ist, 
jedoch wird darauf hingewiesen, dass in Bezug auf die Kindertagesstätte am Langenwiedenweg 
(Südfassade des am Langenwiedenweg gelegenen Gebäudeteils) bei Umsetzung des Bebau-
ungsplanes Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ passive Schallschutz-Maßnahmen erforderlich sind. 
Hierzu wird auf die schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsum-
feld“ verwiesen. 
 
Im Hinblick auf die Ausweisung einer Wohnbaufläche hinter der Kindertagesstätte ist aufgrund 
der Nähe zum vorhandenen Rewe-Markt und den damit verbundenen Gewerbelärm bei einem 
konkreten Bauvorhaben im Baugenehmigungsverfahren gem. Runderlass des Ministeriums für 
Bauen und Wohnen vom 24.09.1990 (MBl. NW S. 1348) und der DIN 4109 eine ausreichende 
Luftschalldämmung der Außenbauteile nachzuweisen. 
 
Es handelt sich um einen bereits erschlossenen sowie bebauten Bereich. Der heutige Zustand 
bleibt weitgehend unverändert, da sich die Bebauungsplanänderung im Wesentlichen auf die 
Art der baulichen Nutzung (Einschränkung der Einzelhandelsnutzungen) bezieht. 
Die bei Umsetzung der Planung zu erwartenden umweltbezogenen Auswirkungen auf den 
Menschen und seine Gesundheit sind als sehr gering einzuschätzen. Vielmehr werden die Be-
lastungen durch den Straßenverkehr im Plangebiet im Zuge der Abbindung der Brandisstraße 
vom Langenwiedenweg abnehmen. 
 
Es wird von keiner bedeutsamen, mit der Planung verbundenen Beeinträchtigung des Schutz-
gutes Mensch durch Lärm ausgegangen. 
 

2.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen 
 
Auf Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes steht für Tiere und Pflanzen der Schutz der Ar-
ten und ihrer Lebensgemeinschaften in ihrer natürlichen Artenvielfalt sowie der Lebensräume 
und -bedingungen im Vordergrund. Dies betrifft insbesondere Lebensräume mit besonderen 
Funktionen für Tiere und Pflanzen und ihre Ausbreitungsmöglichkeiten. Demnach sind die Bio-
topfunktion und die Biotopvernetzungsfunktion besonders zu berücksichtigen. 
 
Im Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung befinden sich folgende Biotopformen (nume-
rische Bewertung von Biotoptypen für die Bauleitplanung in NRW, 2008): 

 4.7 Grünanlage mit Baumbestand (entlang der Brandisstraße, beim Heiligenhäuschen,  
hinter der Kindertagesstätte) 

 1.1 versiegelte Fläche (Gebäude, Verkehrsflächen, Flächen für Handel und Gewerbe) 
 4.3 Zier- und Nutzgarten ohne Gehölze oder mit < 50 % heimischen Gehölzen (Flächen für  

Wohnen, Kindertagesstätte) 
 
Das Plangebiet ist geprägt durch Wohn-, Handels- und Gewerbenutzungen sowie durch Ver-
kehrsflächen. Der Geltungsbereich wird von der Brandisstraße durchquert und grenzt süd-
westlich an die Hammer Straße sowie östlich an den Langenwiedenweg. 

Im nord-östlichen Teil des Änderungsbereiches befinden sich eine Kindertagesstätte und ein 
Rewe-Markt. Der süd-westliche Teilbereich ist durch Wohngebäude entlang der Hammer Stra-
ße und Brandisstraße sowie durch Gewerbebetriebe gekennzeichnet. Grünflächen bestehen in 
Form von privaten Gärten mit einem geringen Anteil an Gehölzen, einer Außenanlage der Kin-
dertagesstätte sowie Straßenbegleitgrün und einer Brachfläche, die bisher für die Errichtung ei-
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nes Kinderspielplatzes freigehalten wurde. Am südlichen Rand der Brandisstraße sind erhal-
tenswerte Bäume vorhanden (s. nachfolgendes Luftbild). 

 
 
Der heutige Zustand bleibt weitgehend unverändert, da es sich um einen bereits erschlossenen 
sowie bebauten Bereich handelt und sich die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 vorwie-
gend auf die Art der baulichen Nutzung (Steuerung der Einzelhandelsnutzungen) bezieht. Le-
diglich die im nördlichen Teilbereich festgesetzte öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestim-
mung: Kinderspielplatz und die am nord-östlichen Rand der Brandisstraße festgesetzte Fläche 
zum Anpflanzen von standortgemäßen Bäumen und Sträuchern werden aufgegeben. Hierbei ist 
anzumerken, dass die festgesetzte Grünfläche an der Brandisstraße bisher nicht umgesetzt 
wurde und es sich gegenwärtig lediglich um eine straßenbegleitende, geschotterte Fläche, die 
teilweise zum Parken genutzt wird handelt. 
Am südlichen Rand der Brandisstraße befinden sich erhaltenswerte Bäume. Sie sind im Be-
bauungsplan Nr. 33 festgesetzt und werden in die Bebauungsplanänderung übernommen. 
 
Die vorhandenen Gehölzstrukturen könnten bedingt Kleintierarten und Vögeln einen Lebens-
raum bieten. Sie sind z. T. von der Planung berührt. Bemerkenswerte oder schutzwürdige Bio-
toptypen sind von der Planung nicht betroffen. 
 
Artenschutz 
 
Ziel des Artenschutzes ist es, seltene oder gefährdete Tierarten und ihre Lebensstätten zu er-
halten. 
 
Es wurde eine artenschutzrechtliche Prüfung vorgenommen, um festzustellen, ob im Ände-
rungsbereich besonders oder streng geschützte Arten vorkommen oder vorkommen können. 
Außerdem wurde untersucht, ob durch die Umsetzung der 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 33 Verbotstatbestände nach § 19 oder § 44 BNatSchG im Zusammenhang mit den diesbe-
züglich planungsrelevanten Arten in NRW ausgelöst werden. 
  

Umwandlung 
Grünfläche zur 
Wohnbaufläche 

Geltungsbereich 
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An den Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 grenzt süd-östlich der in 
Aufstellung befindliche Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ an. Im Rahmen der Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 102 wurde im September 2009 durch das Planungsbüro Lök-
Plan ein artenschutzrechtliches Fachgutachten erstellt, dass durch das Büro im Oktober 2015 
überarbeitet wurde, um auf Grundlage der aktuellen rechtlichen Vorgaben (Novellierung des 
Bundesnaturschutzgesetzes, zuletzt im Juli 2013 und entsprechende Anpassung des Land-
schaftsgesetzes NRW, aktueller Stand 16.03.2010 sowie der zugehörigen Verwaltungsvor-
schriften, VV Artenschutz, Stand 15.09.2010) festzustellen, ob im Eingriffsbereich streng ge-
schützte bzw. planungsrelevante Arten vorkommen und ob durch die Umsetzung der Planung 
Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG im Zusammenhang mit den diesbezüglich zu berück-
sichtigenden streng geschützten Arten in NRW („planungsrelevante Arten“) ausgelöst werden. 
In dem Gutachten wurden zum Vorkommen planungsrelevanter Arten entsprechende Quellen 
für das Plangebiet samt 300 m-Umkreis ausgewertet. Zur Prüfung der artenschutzrechtlichen 
Belange wurde das o. g. Gutachten herangezogen. 
Des Weiteren wurden im Juli 2013 die vom LANUV für Nordrhein-Westfalen zur Verfügung ge-
stellten Daten aus dem Fachinformationssystem „geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“ 
(FIS) und dem Fundortkataster (LINFOS) einschl. des Biotopkatasters abgefragt (s. Anl. 1). 
Im Plangebiet und in dessen 300 m-Umkreis befinden sich keine bemerkenswerten oder 
schutzwürdigen Biotope, ebenso sind keine Fundpunkte von Pflanzen und Tieren dokumentiert. 
Für das Messtischblatt 4413 ist der Rotmilan als „wahrscheinlich brütend“ angegeben (FT-4413-
0002). Der Fundort befindet sich in einem Abstand von ca. 600 m süd-östlich des Änderungsbe-
reiches. Hierzu wird im artenschutzrechtlichen Fachgutachten für den Bebauungsplan Nr. 102 
„Bahnhofsumfeld“ die Aussage getroffen, dass ein Brutvorkommen des Rotmilans hier im In-
nenstadtbereich von Werl definitiv ausgeschlossen werden kann (s. S. 7). Überdies wurde in 
dem Gutachten für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 102 ein Teil der planungsre-
levanten Arten aufgrund der Lage mitten im Stadtgebiet und fehlender geeigneter Habitate aus-
geschlossen. In Bezug auf die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 wird davon ausge-
gangen, dass sich die Anzahl der potenziell durch das Vorhaben beeinträchtigten Tierarten auf 
nur wenige Arten beschränkt, da es sich um ein - im Vergleich zum Geltungsbereich des an-
grenzenden Bebauungsplanes Nr. 102 - erheblich kleineres und nahezu vollständig bebautes 
Plangebiet handelt. 
 
Die in der Anlage 1 aufgelisteten planungsrelevanten Arten, die nach dem Fachinformations-
system „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“ (FIS) vorhanden seien könnten, weisen - bis 
auf den Gartenrotschwanz - einen guten Erhaltungszustand auf. Der Erhaltungszustand des 
Gartenrotschwanzes ist als ungünstig angegeben, jedoch wird ein Vorkommen des Gartenrot-
schwanzes im Plangebiet für sehr unwahrscheinlich gehalten. Außerdem wird davon ausge-
gangen, dass für diese Vogelart im Umfeld, insbesondere in den Gärten, wesentlich bessere 
Lebensstätten bestehen. Hier ist beispielhaft die süd-westlich an den Änderungsbereich an-
grenzende Gartenfläche mit Obstbaumbestand zu nennen. 
 
Im Abgleich mit den Habitatvorgaben wird für keine der planungsrelevanten Arten eine existen-
tielle Abhängigkeit in Bezug auf diese Fläche vermutet. 
 
Im Ergebnis wird davon ausgegangen, dass aufgrund der innerstädtischen Lage des Plangebie-
tes sowie der vorhandenen Nutzungen und der an den Änderungsbereich angrenzenden Stra-
ßenzüge nach dem aktuellen Kenntnisstand bei der Umsetzung der Planung keine Betroffenheit 
von streng oder besonders geschützten Arten ausgelöst wird und daher auch keine Verbotstat-
bestände nach § 19 oder § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) entstehen. 
 
vorsorgliche Maßnahmen 
 
Als vorsorgliche Maßnahme für den Artenschutz wird in der Bebauungsplanänderung darauf 
hingewiesen, dass Gehölzentnahmen nur in der Zeit vom 01. Oktober bis zum 28. / 29. Februar 
(außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten) erfolgen sollten, die Vorgaben des § 39 (5) Satz 2 
BNatSchG zu beachten sind und bei der Bauausführung etwaigen Hinweisen auf vorkommende 
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geschützte Tier- und Pflanzenarten nachzugehen und in diesem Fall unverzüglich die Untere 
Landschaftsbehörde des Kreises Soest als die für den Artenschutz zuständige Behörde zu in-
formieren ist. 
 
Bewertung 
 
Im Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung sind keine Vorkommen gefährdeter oder zu 
schützender Arten bekannt geworden. Durch die Planung werden jedoch Biotope zum Teil zer-
stört, so dass Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen nicht ausgeschlossen wer-
den können. Es ist aber nicht von erheblichen Beeinträchtigungen auszugehen. 
 
Die mit dem Biotopverlust einhergehende Wertminderung von Flora und Fauna ist entspre-
chend der Eingriffsbilanzierung (s. Anl. 2) im Ausgleichsflächenpool Stadtwald zu kompensie-
ren. Von Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Geltungsbereiches der 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 33 wird aufgrund der örtlichen Gegebenheiten abgesehen. 
 

2.3 Schutzgut Boden 
 
Mit Grund und Boden soll gem. § 1a (2) BauGB sparsam und schonend umgegangen werden. 
Dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nut-
zungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde, insbesondere durch Wiedernutzbar-
machung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nut-
zen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. 
 
Das Schutzgut Boden besitzt unterschiedlichste Funktionen für den Naturhaushalt, insbesonde-
re als Lebensgrundlage für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen. Besonders be-
wertungsrelevant sind die bodenökologischen Funktionen wie die Biotopbildungs-, Grundwas-
serschutz- und Abflussregulationsfunktion. 
 
Naturräumlich ist das Plangebiet der Hellwegbörde, die durch ihre mächtigen Lössböden cha-
rakterisiert ist, zuzuordnen. 
 
Zusätzliche Versiegelungen durch Überbauung führen zu einer Beeinträchtigung der Abflussre-
gulierung, Oberflächenwasserversickerung und Grundwasserneubildung. 
 
Die Böden im Siedlungsbereich sind anthropogen überformt und weisen ein gestörtes Boden-
profil sowie gestörte Bodeneigenschaften auf. Die Biotopbildung-, Grundwasserschutz- und Ab-
flussregulationsfunktion des Bodens innerhalb des Plangebietes ist somit von nicht erheblicher 
Bedeutung. 
 
Bewertung 
 
Aufgrund der starken Überformung des Bodens liegt im Plangebiet eine geringe Wertigkeit des 
Bodens hinsichtlich der Belange von Natur und Landschaft vor. Gleichwohl ist mit der Planung 
ein Eingriff in den Bodenhaushalt verbunden. Bei Umsetzung der Planung werden weitere Flä-
chen dauerhaft versiegelt. Hier ist vor allem die Erweiterung des im nördlichen Plangebiet fest-
gesetzten allgemeinen Wohngebietes und damit die Aufgabe der bisherigen Grünfläche        
(ca. 490 m²) zu nennen. Da das Plangebiet jedoch bereits bebaut ist und bei Realisierung der 
Bebauungsplanänderung von nur geringfügigen zusätzlichen Flächenversiegelungen auszuge-
hen ist, wird der Eingriff in das Schutzgut Boden als weniger erheblich eingestuft. 
 

2.4 Schutzgut Wasser 
 
Die Bewirtschaftung des Wasserhaushaltes ist mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung i. S. 
von § 1 (5) BauGB so zu entwickeln, dass auch nachfolgenden Generationen ohne Einschrän-
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kungen alle Optionen der Gewässernutzung offen stehen. Beim Schutzgut Wasser sind die Be-
reiche Grund- und Oberflächenwasser zu unterscheiden. 
Wasserleitvermögen, Grundwasseraufkommen und Grundwasserneubildungsrate sind aufgrund 
der naturräumlichen Bedingungen des Plangebietes als eher gering einzustufen. 
Oberflächengewässer sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden. 
 
Bewertung 
 
Die mit der Planung verbundene geringfügige Oberflächenversiegelung und folglich minimale 
Reduzierung der Oberflächenwasserversickerung im Geltungsbereich ist als eine weniger er-
hebliche Umweltauswirkung zu beurteilen. 
 

2.5 Schutzgut Luft und Klima 
 
Schutzziele bei den Schutzgütern Luft und Klima sind die Vermeidung von Luftverunreinigun-
gen, die Erhaltung von Reinluftgebieten sowie die Erhaltung des Bestandsklimas und der lokal-
klimatischen Austauschfunktionen. Im Falle der Bebauung von Freiräumen sind Umweltauswir-
kungen aus ansteigendem Verkehr und allgemeiner Erwärmung aufgrund von Überbauung und 
abnehmender Luftzirkulation zu erwarten. 
 
In Bezug auf die Luftqualität ist das Plangebiet durch die angrenzenden bedeutenden Straßen 
und die benachbarten Nutzungen (Abgase, Heizungsemissionen) vorbelastet. Aufgrund dessen 
sind die Klimafunktionen im Geltungsbereich von untergeordneter Bedeutung. 
 
Durch die Planumsetzung kommt es zu einem geringen Verlust an Gehölzen, die der Kaltluft-
produktion dienen. Die zum Erhalt festgesetzten Bäume am südlichen Rand der Brandisstraße 
sowie die im nördlichen Plangebiet festgesetzte Fläche zum Anpflanzen von standortgemäßen 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen übernehmen hingegen weiterhin Durchlüf-
tungs-, Luftreinhaltungs- und Wärmeregulationsfunktionen. 
 
Bewertung 
 
Bei Umsetzung der Planung sind erhebliche klimatische Veränderungen aus Versiegelung, 
Überbauung sowie Emissionen aus Verkehr und Heizanlagen aufgrund der geringen Größe des 
Plangebietes und der vorhandenen Bebauung nicht zu erwarten. Für das Schutzgut Luft und 
Klima ergibt sich kein Kompensationsbedarf. 
 

2.6 Schutzgut Landschaft 
 
Schutzziele des Schutzgutes Landschaft sind zum einen das Landschaftsbild, das es in seiner 
Eigenart, Vielfalt und Schönheit zu erhalten gilt und zum anderen die Erhaltung ausreichend 
großer, unzerschnittener Landschaftsräume. Vor diesem Hintergrund sind insbesondere Land-
schaftsteile mit besonderen Ausprägungen hinsichtlich Struktur und Größe zu betrachten. 
 
Der Änderungsbereich befindet sich innerhalb des Stadtgebietes und ist bereits bebaut.  
Gehölzstrukturen bestehen nur teilweise. 
 
Bewertung 
 
Bezogen auf das Landschaftsbild stellt das Plangebiet einen typischen Siedlungsbereich dar, 
der von Straßenzügen und Bebauung geprägt sowie umgeben ist. Gegenüber dem Schutzgut 
Landschaft besteht keine erhebliche Empfindlichkeit. 
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2.7 Schutzugut Kultur und sonstige Sachgüter 
 
Kulturgüter sind Gebäude, Gebäudeteile, gärtnerische, bauliche und sonstige, auch im Boden 
verborgene, Anlagen wie Park- oder Friedhofsanlagen und andere vom Menschen gestaltete 
Landschaftsteile, die von geschichtlichem, wissenschaftlichem, künstlerischem, archäologi-
schem, städtebaulichem oder die Kulturlandschaft prägendem Wert sind. Sachgüter sind als 
vom Menschen geschaffene Güter zu verstehen, die für Einzelne, besondere Gruppen oder die 
Gesellschaft insgesamt von materieller Bedeutung sind. Dies können bauliche Anlagen sein 
oder aber wirtschaftlich genutzte, natürlich regenerierbare Ressourcen, wie z.B. besonders er-
tragreiche landwirtschaftliche Böden. 
 
Im Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 befindet sich ein Heiligen-
häuschen (an der Brandisstraße), das in die Denkmalliste der Stadt Werl eingetragen ist. Es 
kann bei Umsetzung der Planung an seinem Standort erhalten werden. 
 
Aus der Stellungnahme der LWL-Archäologie für Westfalen vom 03.09.2013 geht hervor, dass 
eine Erhaltung von Bodendenkmalsubstanz im südlichen Planbereich aufgrund der starken 
Überprägung durch die vorhandene Bebauung eher unwahrscheinlich ist. Da die Entdeckung 
von bisher noch unbekannten archäologischen Fundstellen dennoch nicht vollständig ausge-
schlossen werden kann, wird im Plan sowie im ersten Teil der Begründung darauf hingewiesen, 
dass die Entdeckung von Bodendenkmälern der Stadt als Untere Denkmalbehörde und / oder 
der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761-93750, Fax: 02761-937520), 
unverzüglich anzuzeigen sowie die Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in unverän-
dertem Zustand zu erhalten ist (§ 15 und § 16 Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht 
vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird und der Landschaftsverband Westfalen-
Lippe nach § 16 (4) DSchG NW berechtigt ist, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und 
für wissenschaftliche Erforschung bis zu sechs Monate in Besitz zu nehmen. 
 
In Bezug auf die Erweiterung des im nördlichen Plangebiet festgesetzten allgemeinen Wohnge-
bietes in Richtung Westen bestehen seitens der LWL-Archäologie für Westfalen Bedenken, da 
nördlich dieses Planbereiches einige steinzeitliche Fundstellen (4413,95; 4413,162; 4413,71) 
und südlich des Geltungsbereiches der Bebauungsplanänderung ebenfalls eine steinzeitliche 
Fundstelle sowie eine bandkeramische Siedlung (4413,86:01-11; 4413,175; s. Anl. 3) liegen. 
Die Aufdeckung weiterer steinzeitlicher / bandkeramischer Bodendenkmalsubstanz kann bei 
Bodeneingriffen in dem genannten Erweiterungsbereich nicht ausgeschlossen werden. Zudem 
könnten hier - aufgrund der relativen Nähe zum Stadtkernbereich und zu den ehemaligen Sali-
nen Neuwerk und Höppe - bisher noch unbekannte mittelalterliche oder neuzeitliche Fundstel-
len entdeckt werden. 
 
Bewertung 
 
Aufgrund steinzeitlicher Fundstellen und einer bandkeramischen Siedlung in der näheren Um-
gebung des Plangebietes könnten Bodendenkmäler bei Bodeneingriffen aufgedeckt werden. 
Unter der Voraussetzung, dass Bodeneingriffe im Bereich der Erweiterung des allgemeinen 
Wohngebietes frühzeitig mit der LWL-Archäologie für Westfalen abgestimmt werden und damit 
eine archäologische Begleitung, vor allem des Oberbodenabtrags, durch einen Mitarbeiter des 
Amtes sichergestellt wird und unter Berücksichtigung der allgemeinen Hinweise zum Denkmal-
schutz, ist davon auszugehen, dass keine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzguts Kultur- 
und sonstige Sachgüter im Änderungsbereich vorliegt. 
 

2.8 Wechselwirkungen 
 
Die betrachteten Schutzgüter beeinflussen sich gegenseitig in unterschiedlichem Maße. Dabei 
sind Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sowie Wechselwirkungen aus Verlage-
rungseffekten und komplexe Wirkungszusammenhänge unter den Schutzgütern zu betrachten. 
Im Plangebiet führt die Überbauung von Boden zu einem Verlust an Bodenfunktionen (z. B. 
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Speicherung von Niederschlagswasser). Hierdurch erhöht sich der Oberflächenabfluss während 
die Versickerung unterbunden wird. Ebenso geht mit der Bebauung ein Verlust von Biotopen 
einher. 
Da es sich um ein verhältnismäßig kleines Plangebiet handelt, das weitestgehend bebaut ist, 
sind die Umweltfolgen der möglichen Wechselwirkungen als sehr gering zu beurteilen. Eine 
Verstärkung der erheblichen Umweltauswirkungen durch sich negativ verstärkende Wechsel-
wirkungen ist im Plangebiet nicht zu erwarten. 
 

2.9 Zusammenfassung der Umweltauswirkungen 
 
Von der Planung ist hauptsächlich die Art der Bebauung betroffen. Lediglich eine Grünfläche 
(ca. 490 m²) wird zu Gunsten einer Wohnbaufläche aufgegeben. Dadurch ergeben sich Um-
weltauswirkungen, die vor allem in dem Verlust von Biotopstrukturen sowie Boden und Boden-
funktionen durch Versiegelung und damit verbunden einem erhöhten Oberflächenwasserabfluss 
und einer verringerten Grundwasserneubildungsrate liegen. 
 
Aufgrund der Vorbelastungen wird die Planung als nicht erheblich eingeschätzt. 
 
Folgende Umweltauswirkungen sind durch die Umsetzung der Planung zu erwarten: 
 

Schutzgut Funktion mögl. Beeinträchtigung 
Bewertung  
Beeinträch-
tigung 

durch 
Maßnah-
men 

Mensch 

Wohn-, Wohnum-
feld- und Erho-
lungsfunktion, 
Gesundheit und 
Wohlbefinden 

Immissionsbelastung (Lärm, 
Luftschadstoffe, Staub,  
Gerüche) durch Verkehr  

 
- 

 
- 

Tiere und 
Pflanzen 

Biotopfunktionen Verlust von Teillebens-
räumen durch Beseitigung 
von Gehölzstrukturen und 
Bodenversiegelung 

 
+ 

 
a, m 

Boden 

Biotopbildungs-
funktion, Grund-
wasserschutz-
funktion, Abfluss-
regelungsfunktion 
 

Verlust von Bodenfunktio-
nen durch Versiegelung, 
Bodenbewegung und Ver-
dichtung 

 
+ 

 
m 

Wasser 

Grundwasser-
neubildung, 
Grundwasser-
schutzfunktion, 
Abflussregulation 

Verlust der Funktionen 
durch Versiegelung und 
Bodenverdichtung 

 
+ 

 
m 

Luft und 
Klima 

Durchlüftungs- 
und Luftreini-
gungsfunktionen, 
Wärmeregulation 

geringer Verlust an Gehölz 
für die Kaltluftproduktion, 
Veränderung des Klein-
klimas durch Versiegelung   

 
- 

 
- 

Land-
schaft 

Landschaftsbild-
funktion 

Verlust von Gehölzen - - 

Kultur- 
und sons-
tige Sach-
güter 

Erhaltungsfunkti-
on 

Verlust von möglichen  
Bodendenkmalen 

+ v 

Erläuterung 

Beeinträchtigung: - (keine), + (gering), ++ (mittel), +++ (stark) durch Maßnahmen: - (nicht erforderlich),  
v (vermeidbar), m (minimierbar), a (ausgleichbar)  
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3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der 
Planung 

 
Ohne Umsetzung der Planung bleiben auf den bisher unversiegelten Flächen die Grünstruktu-
ren sowie die Durchlässigkeit des Bodens erhalten. Damit sind positive Bedingungen für ent-
sprechende Tier- und Pflanzenarten sowie für das Kleinklima und den Bodenwasserhaushalt 
weiterhin gegeben. 
Aufgrund des relativ kleinen und weitestgehend bebauten Geltungsbereiches innerhalb des 
Stadtgebietes ist mit einer spürbar positiven Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurch-
führung der Planung jedoch nicht zu rechnen. 
 
 
4 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 
 
Mit der Planung sind die zuvor beschriebenen Umweltauswirkungen verbunden. Die Beein-
trächtigungen werden aufgrund der bestehenden Vorbelastungen durch die innerstädtische La-
ge (Handels-, Gewerbe- und Wohnnutzungen, Verkehrsflächen etc. im Plangebiet sowie in des-
sen Umgebung) sowie unter Berücksichtigung von Maßnahmen zur Vermeidung und Verminde-
rung als nicht erheblich eingestuft. 
 
 
5 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger 

Auswirkungen 
 

5.1 Vermeidungs-, Verringerungs- und Schutzmaßnahmen 
 
Schutzgut Mensch 
 
Es handelt sich um einen bereits erschlossenen sowie bebauten Bereich. Der heutige Zustand 
bleibt weitgehend unverändert, da sich die Bebauungsplanänderung im Wesentlichen auf die 
Art der baulichen Nutzung (Einschränkung der Einzelhandelsnutzungen) bezieht. 
 
Im Hinblick auf die Erweiterung des allgemeinen Wohngebietes im nördlichen Teil des Ände-
rungsbereiches ist aufgrund der Nähe zum vorhandenen Rewe-Markt und den damit verbunde-
nen Gewerbelärm bei einem konkreten Bauvorhaben im Baugenehmigungsverfahren gem. 
Runderlass des Ministeriums für Bauen und Wohnen vom 24.09.1990 (MBl. NW S. 1348) und 
der DIN 4109 eine ausreichende Luftschalldämmung der Außenbauteile nachzuweisen. Damit 
wird gewährleistet, dass die zulässigen Geräuschimmissionen in dem festgesetzten Allgemei-
nen Wohngebiet eingehalten und somit gesunde Wohnverhältnisse gewahrt werden. 
 
Weitere Festsetzungen zum Schallschutz wurden nicht getroffen. 
 
In Bezug auf die Kindertagesstätte am Langenwiedenweg (Südfassade des am Langenwie-
denweg gelegenen Gebäudeteils) sind bei Umsetzung des angrenzenden Bebauungsplanes Nr. 
102 „Bahnhofsumfeld“ (in Aufstellung) passive Schallschutz-Maßnahmen erforderlich. Hierzu 
wird auf die schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ 
verwiesen. 
 
Schutzgut Tiere und Pflanzen 
 
Es ist unvermeidbar, dass durch zusätzliche Versiegelung Lebensräume von Tieren und Pflan-
zen verloren gehen. Es ist vorgesehen, die mit der Umsetzung der Planung verbundenen Ein-
griffe in den Naturhaushalt auf Grundlage der Eingriffsbilanzierung (s. Anl. 2) im Ausgleichsflä-
chenpool (Stadtwald) der Stadt Werl zu kompensieren. 
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Schutzgut Boden 
 
Der Verlust und die Beeinträchtigung von Bodenfunktionen im Plangebiet durch zusätzliche 
Versiegelung, Bodenbewegung und Verdichtung sind unvermeidbar.  
 
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, zusätzliche Versiegelungen durch Wege und Zufahrten 
sowie Stellplätze so auszuführen, dass Regenwasser versickern kann.  
Festsetzungen hierzu wurden jedoch nicht getroffen, da aufgrund der vorhandenen Bebauung 
sowie Boden- und Vorflutverhältnisse eine Versickerung von Niederschlagswasser in größerem 
Umfang nicht möglich ist.  
 
Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
 
Aufgrund steinzeitlicher Fundstellen und einer bandkeramischen Siedlung in der näheren Um-
gebung des Plangebietes könnten Bodendenkmäler bei Bodeneingriffen, insbesondere im Be-
reich der Erweiterung des Allgemeinen Wohngebietes (nördliches Plangebiet), aufgedeckt wer-
den. In diesem Bereich sind Bodeneingriffe frühzeitig mit der LWL-Archäologie für Westfalen 
abzustimmen, um eine archäologische Begleitung, vor allem des Oberbodenabtrags, durch ei-
nen Mitarbeiter des Amtes sicherzustellen. Im Plan und im ersten Teil der Begründung wird da-
rauf hingewiesen. Des Weiteren wird der Hinweis gegeben, dass grundsätzlich die Entdeckung 
von Bodendenkmälern der Stadt als Untere Denkmalbehörde und / oder der LWL-Archäologie 
für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761-93750, Fax: 02761-937520), unverzüglich anzu-
zeigen sowie die Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu 
erhalten (§ 15 und § 16 Denkmalschutzgesetz NRW) ist, falls diese nicht vorher von den Denk-
malbehörden freigegeben wird. 
 

5.2 Ausgleichsmaßnahmen 
 
Der Kompensationsbedarf für den Eingriff in den Naturhaushalt wird in Teil I, Punkt 5.3, S. 7 be-
schrieben. Die Kompensation erfolgt außerhalb des Plangebietes im Ausgleichsflächenpool 
(Stadtwald) der Stadt Werl. Zur Regelung der Kompensation ist bei einem konkreten Bauvorha-
ben im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens (vor Baubeginn) ein Ablösevertrag zwischen 
der Stadt Werl und dem Investor / Bauherrn abzuschließen. 
 
 
6 Alternative Planungsmöglichkeiten 
 
Mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 wird das Ziel verfolgt, die Ansiedlung von 
Einzelhandelsbetrieben zu steuern, um die Attraktivität und die Versorgungsfunktion der Innen-
stadt als Hauptgeschäftszentrum zu sichern und zu fördern. 
Durch die Bebauungsplanänderung werden in erster Linie die zulässigen Einzelhandelsnutzun-
gen im, im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 33 festgesetzten Mischgebiet unter der o. g. Ziel-
setzung eingeschränkt. Alternative Planungsmöglichkeiten kommen hier nicht in Betracht. 
 
 
7 Angewendete Methodik, Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 

und Kenntnislücken 
 
Zur Erfassung des derzeitigen Umweltzustandes wurden vorhandene Fachinformationssysteme 
und Karten ausgewertet sowie Geländebegehungen vorgenommen. Zudem wurden vorliegende 
Fachgutachten bzw. Untersuchungen zur Darstellung des derzeitigen Umweltzustandes und 
Bewertung der Auswirkungen durch die Planung herangezogen. Schwierigkeiten bei der Erhe-
bung der Grundlagen haben sich nicht ergeben. 
 
Für die Stadt Werl liegt der seit dem 24.08.2012 rechtskräftige Landschaftsplan VI „Werl“ vor. 
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8 Monitoring (Maßnahmen zur Überwachung) 
 
Bei einem konkreten Bauvorhaben im nördlichen Teil des Änderungsbereiches (Erweiterungs-
fläche des allgemeinen Wohngebietes) ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens gem. 
Runderlass des Ministeriums für Bauen und Wohnen vom 24.09.1990 (MBl. NW S. 1348) und 
der DIN 4109 eine ausreichende Luftschalldämmung der Außenbauteile nachzuweisen. 
 
In dem o. g. Bereich sind Bodeneingriffe frühzeitig mit der LWL-Archäologie für Westfalen ab-
zustimmen, um eine archäologische Begleitung, vor allem des Oberbodenabtrages, durch einen 
Mitarbeiter des Amtes sicherzustellen. 
 
Zur Regelung der Kompensation ist bei einem konkreten Bauvorhaben im Rahmen des Bauge-
nehmigungsverfahrens (vor Baubeginn) ein Ablösevertrag zwischen der Stadt Werl und dem In-
vestor / Bauherrn abzuschließen. 
 
Sollten nicht vorhersehbare negative Umweltauswirkungen (z. B. schädliche Immissionen) auf-
treten, ist unverzüglich die zuständige Fachbehörde zu informieren, um notwendige Überwa-
chungsmaßnahmen zu treffen. 
 
 
9 Zusammenfassung des Umweltberichtes 
 
Die Planung zieht Beeinträchtigungen der Schutzgüter Mensch, Tiere und Pflanzen, Luft und 
Klima, Boden sowie Wasser nach sich. Die Beeinträchtigungen werden vor dem Hintergrund 
der bestehenden Vorbelastungen und unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Verringe-
rungsmaßnahmen insgesamt als nicht erheblich eingeschätzt. 

Zu prüfende 
Aspekte / 
Schutzgüter 
§ 1 (6) Nr. 7 
BauGB 

Umweltzustand 
Anlage zu § 2 (4) 
und § 2a BauGB 
Nr. 2 Buchstabe a 

Wirkungen der 
Planung 
Anlage zu § 2 (4) 
und § 2a BauGB 
Nr. 2 Buchstabe b 

Vermeidungs-, Verrin-
gerungs- und Schutz-
maßnahmen 
Anlage zu § 2 (4) 
und § 2a Bau GB 
Nr. 2 Buchstabe c 

Mensch und 
Gesundheit, 
Bevölkerung 
insgesamt 

 Prägung des Plange-
bietes durch die Lage 
im Stadtgebiet 

 Vorbelastung durch 
Handels-, Gewerbe- 
und Wohnnutzungen, 
Verkehrsflächen etc. 
im Plangebiet sowie 
in dessen Umgebung 

 geringfügige Nach-
verdichtung durch 
die Umwandlung 
einer Grünfläche in 
ein Baugrundstück 
(Erweiterung des 
allgemeinen Wohn-
gebietes im nörd-
lichen Plangebiet) 

 Schallschutznachweis 
im Baugenehmigungs-
verfahren 

Tiere und 
Pflanzen 

 keine schützenswer-
ten Arten 

 Vorhandensein von 
Gehölzstrukturen 

 geringfügiger Ver-
lust von Teillebens-
räumen durch Ver-
siegelung 

 Festsetzung von Grün-
flächen und erhal-
tenswerten Bäumen 

 Kompensation 

Boden 

 Bodenfunktionen 
größtenteils durch 
vorhandene Bebau-
ung / Straßen gestört  

 untergeordnete Ab- 
    flussregulation durch  
    geringen Anteil an  
    unversiegelten bzw.  
    wasserdurchlässigen  
    Flächen 

 Erhöhung des Ver-
siegelungsgrades 
und damit weitere 
Einschränkung der 
Bodenfunktionen 

 Festsetzung der 
Grundflächenzahl 
(GRZ) von 0,4 
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Wasser 

 kein Oberflächenge-
wässer betroffen 

 untergeordnete Was-
serleitfunktion und 
Grundwasserneubil-
dung durch geringen 
Anteil an unversiegel-
ten Flächen 

 Erhöhung des Ver-
siegelungsgrades 
und damit negative 
Beeinflussung der 
Grundwasserneu-
bildung 

 - 

Luft und  
Klima 

 Plangebiet ist vorbe-
lastet 

 keine erheblichen 
Auswirkungen 

 - 

Landschaft 

 Umfeld bereits durch 
Handels-, Gewerbe- 
und Wohnnutzung 
geprägt 

 keine erheblichen 
Auswirkungen 

 - 

Kultur- und 
sonstige 
Sachgüter 

 Baudenkmal 
 archäologische Bo-

denfunde in Nähe des 
Plangebietes 

 mögliche Entde-
ckung archäologi-
scher Bodenfunde 

 archäologische Beglei-
tung bei Bodenein-
griffen im nördlichen 
Plangebiet  

Wechsel-
wirkungen 

- - - 

 
 
 
 
Werl, im Februar 2016 
i. A. 
 

 
Ludger Pöpsel 
Fachbereich III - Abt. Stadtplanung, Straßen und Umwelt 
 
 
 
 
Änderungen nach den Beteiligungen gem. §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 
 
xxx Text aufgehoben 
xxx Text ergänzt 
 
 
 
 
Anlagen 
 
1. Auflistung der planungsrelevanten Arten für das Messtischblatt 4413 
2. Eingriffsbilanzierung / Kompensationsermittlung 
3. Übersicht archäologischer Fundstellen in der Umgebung des Plangebietes 
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Anlage 1 

Planungsrelevante Arten für das Messtischblatt 4413 

Auflistung der erweiterten Auswahl planungsrelevanter Arten in den Lebensraumtypen: Gärten, Parkanl., 
Siedlungsbrachen (Auszug aus dem Fachinformationssystem „Geschütze Arten in Nordrhein-Westfalen“) 

Art   Status 
Erhaltungs-
zustand in 
NRW (ATL) 

Gärten 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name       

Säugetiere         

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus Art vorhanden G XX 

Myotis dasycneme Teichfledermaus Art vorhanden G (X) 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus Art vorhanden G X 

Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus Art vorhanden G XX 

Myotis nattereri Fransenfledermaus Art vorhanden G (X) 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler Art vorhanden G X 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus Art vorhanden G XX 

Plecotus auritus Braunes Langohr Art vorhanden G X 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus Art vorhanden G X 

Vögel         

Accipiter gentilis Habicht sicher brütend G X 

Accipiter nisus Sperber sicher brütend G X 

Alcedo atthis Eisvogel sicher brütend G (X) 

Ardea cinerea Graureiher sicher brütend G X 

Asio otus Waldohreule sicher brütend G X 

Athene noctua Steinkauz sicher brütend G X 

Corvus frugilegus Saatkrähe sicher brütend G XX 

Cuculus canorus Kuckuck sicher brütend   X 

Delichon urbica Mehlschwalbe sicher brütend G- X 

Dryobates minor Kleinspecht sicher brütend G X 

Falco tinnunculus Turmfalke sicher brütend G X 

Hirundo rustica Rauchschwalbe sicher brütend G- X 

Luscinia megarhynchos Nachtigall sicher brütend G X 

Oriolus oriolus Pirol sicher brütend U- X 

Passer montanus Feldsperling sicher brütend   X 

Perdix perdix Rebhuhn sicher brütend U X 

Phoenicurus phoenicurus Gartenrotschwanz sicher brütend U- X 

Streptopelia turtur Turteltaube sicher brütend U- (X) 

Strix aluco Waldkauz sicher brütend G X 

Tyto alba Schleiereule sicher brütend G X 

Amphibien         

Hyla arborea Laubfrosch Art vorhanden U+ (X) 

Triturus cristatus Kammmolch Art vorhanden G (X) 

Käfer         

Osmoderma eremita Eremit, Juchtenkäfer Art vorhanden S X 

XX Hauptvorkommen, X Vorkommen, (X) potentielles Vorkommen  
Vögel: B kommt als Brutvogel vor, D kommt als Durchzügler vor, W kommt als Wintergast vor,  
() potentielles Vorkommen  
      von der Planungsinstanz für das Plangebiet als nicht relevant definierte Arten 
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Anlage 2 

Eingriffsbilanzierung / Kompensationsermittlung 

Es handelt sich um 3 Teilbereiche mit einer Gesamtfläche von 690,50 m², die im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 33 als Fläche zum Anpflanzen 
von standortgemäßen Bäumen u. Sträuchern bzw. als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung: Kinderspielplatz ausgewiesen sind. 

A. Ausgangszustand des Untersuchungsraumes 
 

B. Zustand des Untersuchungsraumes gem. Planung 

Flä-
chen-
Nr.  

Code-
Nr. 

Bio-
toptyp 

Flä-
chen-
größe 
in m² 

Grund-
wert 

Kor.-
faktor 

Wert 
Flä-
chen- 
wert  

Flä-
chen-
Nr.  

Code-
Nr. 

Bio- 
toptyp 

Flä-
chen-
größe 
in m² 

Grund-
wert 

Kor.-
faktor 

Wert 
Flä-
chen- 
wert 

1 5.1 

Grün-
fläche 
(Kinder-
spiel-
platz) 

490,00 4 0 4 1.960  
1 1.1 

versiegelte 
Fläche (Ge-
bäude, Weg, 
Pflaster)  
ohne Ver-
sickerung** 

245,00 0 0 0 0 

2 4.7 

Grün-
fläche 
(entlang 
Brandis-
str.) 

146,30 4 -1* 3 439 
 

1 4.3 

Zier- und 
Nutzgarten 
mit < 50 % 
heimischen 
Gehölzen 

245,00 2 0 2 490 

3 4.7 

Grün-
fläche 
(beim 
Heiligen
genhäus
häus-
chen) 

54,20 4 
 

4 217 
 

2+3 1.1 

versiegelte 
Fläche 
(Straße, 
Weg) 

200,50 0 0 0 0 

Gesamtflächenwert A. 690,50       2.616 
 

Gesamtflächenwert B. 690,50       490 

C. Gesamtbilanz (Gesamtflächenwert B - Gesamtflächenwert A)       - 2.126 

*   Abwertung um eine Wertstufe aufgrund dauerhafter Einschränkung der Biotopfunktion durch die Lage zwischen Straße u. Parkplatz 
** Grundflächenzahl 0,4 zuzüglich Nebenanlagen (Stellplätze, Zuwegung u.a.) = 0,5 Flächenansatz 

Kompensation im Ausgleichsflächenpool (Stadtwald) der Stadt Werl durch einen Ablösevertrag im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens. 
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Anlage 3 

Übersicht archäologischer Fundstellen in der Umgebung des Plangebietes 

 
Quelle: LWL 



W a l l f a h r t s s t a d t  W e r l  Der Bürgermeister 
Beschlussvorlage 
zur 

 öffentlichen 
 nichtöffentlichen Sitzung des  

 

Vorlage-Nr.  419 
 

TOP                   

 

 
 Planungs-, Bau- und Umweltausschusses 
 Hauptausschusses 
 Rates  

 

am 
25.02.2016 
      
16.03.2016 

 

Personalrat ist zu beteiligen 
 ja     nein 

Zustimmung 
 ist beantrag t   liegt vor 

Agenda-Leitfaden 
wurde berücksichtigt   ja  nein (Begründung s. Sachdarstellung)  nicht relevant 
 

Erträge und / oder Einzahlungen              nein  einmalig  jährlich in Höhe von       € 
 
Aufwendungen und / oder Auszahlungen  nein  einmalig  jährlich in Höhe von       €  
 

Haushaltsmittel stehen   nicht   nur mit       € zur Verfügung bei Sachkonto       
(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) 
 

Folgekosten: 
Durch bilanzielle Abschreibungen  nein   jährlich in Höhe von       € 
Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 
                                               nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € 
Nachrichtlich: 
Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen durch-
schnittlichen Zinssatzes von      %   nein     jährlich in Höhe von       € 

 

Datum: 29.01.2016 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. 61  20 FBL 
Allg. 

Vertreter 
BM 

AZ: 61-sche      

 

Titel: 89. Änderung des Flächennutzungsplanes der Wallfahrtsstadt Werl „Postge-
bäude“ 
 
  
Sachdarstellung: 
 

hier:  Feststellungsbeschluss gem. § 2 BauGB 
 
In seiner Sitzung am 02.06.2015 beschloss der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss die 
Einleitung des Verfahrens zur 86. Änderung des Flächennutzungsplanes der Wallfahrtsstadt 
Werl, die Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB sowie 
zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB 
und zur Beteiligung der benachbarten Gemeinden gem. § 2 (2) BauGB. Im Parallelverfahren 
wird die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Bahnunterführung Langenwiedenweg“ 
durchgeführt. 
 
Nach der vom 20.07.2015 - 28.08.2015 durchgeführten frühzeitigen Beteiligung der Öffent-
lichkeit und der parallel erfolgten frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange und der benachbarten Gemeinden zum Entwurf der 89. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Stadt Werl hat der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss in 
seiner Sitzung am 12.11.2015 die Abwägung über die in diesem Verfahrensschritt einge-
gangenen Stellungnahmen beschlossen und den Planentwurf mit den zugehörigen Unterla-
gen zur öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) BauGB sowie zur Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB freigegeben. 
 
In der Zeit vom 24.11.2015 bis einschließlich 23.12.2015 lag der Planentwurf mit den zuge-
hörigen Unterlagen gem. § 3 (2) BauGB öffentlich aus. Im gleichen Zeitraum fand die Betei-
ligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB statt. 



Die während der Beteiligung gem. § 3 (2) BauGB und § 4 (2) BauGB eingegangenen Stel-
lungnahmen - versehen mit Abwägungsvorschlägen der Verwaltung - sind in Anlage 1 auf-
gelistet. Hierüber ist zu beraten und die Abwägung zu beschließen. 
 
Die Ergebnisse der bisherigen Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und Träger sons-
tiger Belange und der Nachbargemeinden gem. §§ 3 (1), 4 (1), und 2 (2) BauGB sind beige-
fügt.  
 
Als nächster Verfahrensschritt ist die 89. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Werl als Feststellungsbeschluss gem. § 2 BauGB zu beschließen. Mit der anschließenden 
ortsüblichen Bekanntmachung des Beschlusses tritt die Flächennutzungsplanänderung in 
Kraft.  
 
Die genannten Planunterlagen (farbig) sind auch einzusehen auf der Internetseite der Stadt 
Werl unter www.werl.de > Politik > Rat und Ausschüsse > Sitzungstermine, hier: Planungs-
, Bau- und Umweltausschuss 25.02.2015, Tagesordnung). 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Es wird 
 

a) die Abwägung über alle im Verfahren eingegangenen Stellungnahmen zur 89. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes, 
 

b) die 89. Änderung des Flächennutzungsplanes als Feststellungsbeschluss gem. § 2 
BauGB und 
  

c) die Begründung mit Umweltbericht zur 89. Änderung des Flächennutzungsplanes  
 
beschlossen. 
 
 
Anlagen 

1) Abwägungsvorschläge der Verwaltung 

2) Planentwurf mit Begründung 

3) Umweltbericht 

 
 

http://www.werl.de/


Anlage 1 
89. Änderung des Flächennutzungsplanes der Wallfahrtsstadt Werl (Postgebäude) 
2. Änderung Bebauungsplan Nr. 33 der Wallfahrtsstadt Werl „Unterführung Langenwiedenweg“  
Abwägung der Anregungen aus der Beteiligung gem. §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB   Seite 1 von 14 
 

Im Zeitraum vom 24.11.2015 bis 23.12.2015 eingegangene Stellungnah-
men aus der Öffentlichkeitsbeteiligung und der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gem. §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB  

Abwägungsvorschläge 

1) Kreis Soest 
Schreiben vom 01.12.2015 
 
Die Hinweise des Kreises Soest vom 28.08.2015 aus der vorgezogenen Trägerbeteili-
gung wurden umgesetzt; weitere Anregungen und Hinweise werden nicht gegeben. 
 
Diese Stellungnahme wird zugleich abgegeben für die Landrätin als Untere Staatliche 
Verwaltungsbehörde – Planungsaufsicht. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 

2) Lippeverband 
Schreiben vom 18.12.2015 
 
Gegen die o. g. Bauleitplanung bestehen unsererseits keine Bedenken oder Anregun-
gen. 
 
 

 
 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
 

3) Gelsenwasser AG 
Schreiben vom 26.11.2015 
  
Für die Benachrichtigung über das o. g. Vorhaben danken wir. 
Anregungen dazu haben wir nicht. 

 

 
 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

4) Evangelische Kirche von Westfalen (EKvW), Baureferat 
Schreiben vom 03.12.2015 
 
Gegen die obengenannte Planung bestehen keine Bedenken. 

 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

5) Kreisstadt Unna 
Schreiben vom 24.11.2015 
 
Zu den o.g. Planverfahren werden weder Anregungen noch Bedenken vorgetragen.  

 

 

 

Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
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6) Stadt Hamm 
Schreiben vom 25.11.2015 
die Belange der Stadt Hamm werden durch die beabsichtigten Entwicklungen im Gel-
tungsbereich der 89. Änderung des Flächennutzungsplanes der Wallfahrtsstadt Werl 
und der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ 
nicht berührt. 
Anregungen werden aus Sicht der Stadt Hamm nicht vorgetragen. Die Planung ist 
abgestimmt im Sinne des § 2 Abs.2 BauGB. 
 

 

 

 

 

 

Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

7) Gemeinde Wickede (Ruhr) 
Schreiben vom 04.12.2015 
 
zu dem Entwurf des o.g. Bebauungsplanes sowie der Änderung des Flächennut-
zungsplanes werden seitens der Gemeinde Wickede (Ruhr) keine Anregungen vorge-
bracht. 

 

 

 

 

Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
  

8) Gemeinde Bönen 
Schreiben vom 14.12.2015 

Aus Sicht der Gemeinde Bönen bestehen gegen die o.g. Planung keine Bedenken. 
Belange der Gemeinde Bönen werden nicht berührt. 

 

. 

 

Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

 

9) IHK Arnsberg, Hellweg Sauerland 
Schreiben vom 16.12.2015 

Zu der oben genannten Planung haben wir weiterhin weder Anregungen noch Beden-
ken. 

 

 

. 

Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

 

10)  Gemeinde Ense 
Schreiben vom 22.12.2015 
 

Durch die Gemeinde Ense werden keine Anregungen zu den o.g. Planungen der 
Stadt Werl vorgebracht. Gemeindliche Belange werden durch diese Planung nicht 
berührt. 

 

 

 

 

 

Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
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11)  LWL – Archäologie für Westfalen 
Schreiben vom 02.12.2015 
 
Wir verweisen auf unsere Stellungnahme vom 14.08.2015 (Az. 1493rö15.eml). 

 

 

 

Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

 

12)  LWL – Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen 
Schreiben vom 21.12.2015  
 
Nachdem unsere Bedenken im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung keinen Eingang 
in das Verfahren gefunden haben (vgl. unser Schreiben vom 14.08.2015), wiederho-
len wir unsere Stellungnahme und bitten erneut, die Unterlagen zu ändern. 
 
 

 

 
 
 
Aufgrund der Entscheidung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses 
vom 24.02.2015 wird kein Eintrag in die Denkmalliste der Wallfahrtsstadt 
Werl vorgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. 
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Mit Schreiben der Unteren Denkmalbehörde vom 17.8.2015 an den Land-
schaftsverband Westfalen Lippe wird erläutert, dass die Anrufungsfrist von 
2 Monaten abgelaufen ist und dass die Entscheidung der Unteren Denk-
malbehörde rechtskräftig ist.  
Somit findet kein Eintrag in die Denkmalliste der Wallfahrtsstadt Werl statt. 
 
 
 
Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Die Belange des Denkmalschutzes wurden im Umweltbericht berücksich-
tigt. 
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13)  Westnetz GmbH, Regionalzentrum Arnsberg 
Schreiben vom 20.11.2015 
 
Mit Ihrer E-Mail vom 20. November 2015 teilen Sie uns unter Beifügung von Planun-
terlagen die o. a. Maßnahme mit. 
 
Durch die o. g. Maßnahme werden keine Erdgashochdruckleitungen der Westnetz 
GmbH betroffen. 
 
Gegen die o. g. Maßnahme bestehen aus unserer Sicht keine Bedenken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
 

14)  Bezirksregierung Arnsberg, Natur- und Landschaftsschutz 
Schreiben vom 08.12.2015 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 
 

15)  Bezirksregierung Arnsberg, Städtebau, Bauaufsicht 
Schreiben vom 01.12.2015 

 
gegen die im Zusammenhang mit der 2. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 33 ,,Unterführung Langenwiedenweg" beabsichtigte 89. 
Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Werl bestehen aus 
städtebaulicher und planungsrechtlicher Sicht keine grundsätzlichen 
Bedenken. 
 
Der Umweltbericht ist zu überarbeiten, da er, abgesehen vom Deckblatt/ 
Titel, inhaltlich keinen expliziten Bezug zu dieser FNP- Änderung 

 
 
 
 
 
 
Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Die Flächennutzungsplanänderung und die 2. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 33 werden im Parallelverfahren durchgeführt. Die Festsetzun-
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enthält. 
 
 
 
 
 
 
Zu überarbeiten ist dabei auch das Kapitel 6 (Alternative 
Planungsmöglichkeiten) des Umweltberichts mit der Aussage, dass 
alternative Planungsmöglichkeiten der Innenentwicklung nicht bestehen. 
Abgesehen davon, dass gewisse Zweifel an dieser strikten Formulierung 
bestehen, ist der Punkt in jedem Fall etwas ausführlicher zu behandeln. 
 
 
 
 
Ebenso fällt auch Kapitel 8 des Umweltberichts (Monitoring) etwas sehr 
knapp aus. Wie, d. h. wann und in welcher Weise die Gemeinde Ihre 
Prognose der Umweltauswirkungen überwacht, bestimmt sie zwar 
eigenverantwortlich selbst. Sie hat aber gem. § 4c BauGB i. V. m. 
Nummer 3 Buchstabe b der Anlage 1 zum BauGB im Umweltbericht 
eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der 
erheblichen Auswirkungen der Durchführung der Bauleitpläne auf die 
Umwelt aufzunehmen. Mit der Aussage im vorliegenden Umweltbericht, 
dass im Falle des Auftretens nicht vorhersehbarer Umweltauswirkungen 
unverzüglich die zuständige Fachbehörde zu informieren ist (damit 
diese dann notwendige Überwachungsmaßnahmen trifft), wird der 
Anforderung des 4c BauGB noch nicht entsprochen, da sie offen lässt, 
wie die Ersterfassung von unvorhersehbaren Auswirkungen organisiert 
wird.  
 
 
 

gen im Flächennutzenplan finden sich im Bebauungsplan in ausführlicher 
Form wieder. Der Umweltbericht wird daher gleichzeitig für die Änderung 
des Flächennutzungsplanes und des Bebauungsplanes erstellt. Der in-
haltliche Bezug ist damit gegeben. Eine redaktionelle Änderung des Um-
weltberichtes wird jedoch vorgenommen und somit der Anregung gefolgt. 
 
 
Die Bebauungsplanänderung ist auf den Antrag des neuen Grundstücks-
eigentümers vorgenommen worden. Eine alternative Planungsmöglichkeit 
wäre denkbar, würde aber in diesem Zusammenhang keine Aussicht auf 
Umsetzung haben. Insofern ist die strikte Formulierung hier so gewählt 
worden. Zur Verdeutlichung wird ergänzend im Umweltbericht die Zielset-
zung der Flächennutzungsplan- und der Bebauungsplanänderung darge-
stellt und das Kapitel 6 somit überarbeitet. 
 
 
 
 
 
 
Um vorsorglich unvorhergesehene Umweltauswirkungen zu vermeiden, 
sind für die Durchführung des Plans unter den Hinweisen Maßnahmen 
aufgeführt für die Fälle, wenn bisher nicht absehbare Bodendenkmale, 
Bodenverunreinigungen oder artenschutzrechtliche Tatbestände auftreten 
sollten. 
Aufgrund der durch den Kreis Soest, Untere Abfallbehörde, durchgeführ-
ten Untersuchung des Altlastenverdachtes auf dem Postgelände wird eine 
fachkundige Begleitung der Bodenarbeiten Bestandteil des Baugenehmi-
gungsverfahrens. Ebenfalls sind für den Artenschutz begleitende Maß-
nahmen vor einem Gebäudeabbruch vorgesehen, die im Baugenehmi-
gungsverfahren geregelt werden. Die Ersterfassung von unvorhersehba-
ren Auswirkungen erfolgt in diesem Fall über die Bauleitung, da dieses 
Vorgehen über die Baugenehmigung geregelt ist. 

16)  Bezirksregierung Arnsberg, Verkehr 
Schreiben vom 30.11.2015 

 
Zur Flächennutzungsplan- und Bebauungsplanänderung bestehen aus verkehrstech-
nischer Sicht weiterhin weder Anregungen noch Bedenken. 
 

 

 
 
 
 

Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
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17)  Bezirksregierung Arnsberg, Landeskultur/Agrarstruktur 
      Schreiben vom 14.12.2015 
 
Belange der allgemeinen Landeskultur/Agrarstruktur und integrierter Landentwicklung 
sind von der Maßnahme nicht betroffen. 
 

 

 
 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

 

18)  Bezirksregierung Arnsberg, Immissionsschutz 
Email vom 07.12.2015 
 
Die Festsetzungen im Bebauungsplan wurden daraufhin überprüft, ob und inwieweit 
die Planungsabsichten mit den Erfordernissen des Immissionsschutzes aus der Sicht 
der oberen Umweltschutzbehörde vereinbar sind. 
 
Gegen die Festsetzungen im Planentwurf bestehen keine Bedenken. Auch Anregun-
gen werden nicht vorgebracht. 
 
Die immissionsschutzrechtliche Beurteilung hinsichtlich der Anlagen die nicht in die 
Zuständigkeit der Bezirksregierung Arnsberg als obere Umweltschutzbehörde fallen, 
erfolgt durch den Kreis Soest als UUB. Diese Belange wurden nicht geprüft.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

 

19)  Bezirksregierung Arnsberg, Immissionsschutz 
Email vom 07.12.2015 
 
Die Darstellungsänderungen im FNP wurden daraufhin überprüft, ob und inwieweit die 
Planungsabsichten mit den Erfordernissen des Immissionsschutzes aus der Sicht der 
oberen Umweltschutzbehörde vereinbar sind. 
 
Gegen die Darstellungsänderungen im FNP bestehen keine Bedenken. Auch Anre-
gungen werden nicht vorgebracht. 
 
Die immissionsschutzrechtliche Beurteilung hinsichtlich der Anlagen die nicht in die 
Zuständigkeit der Bezirksregierung Arnsberg als obere Umweltschutzbehörde fallen, 
erfolgt durch den Kreis Soest als UUB. Diese Belange wurden nicht geprüft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
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20)  Stadtwerke Werl 
Schreiben vom 11.12.2015 

 

 

 
 
 
 
Die Trasse der Stromleitung wurde mit einem Geh-, Fahr- und Leitungs-
recht planungsrechtlich gesichert. 
 
 
Eine Fläche für eine 10-kv Station wurde in den Bebauungsplan eingefügt. 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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21)  PLEdoc GmbH 
Schreiben vom 24.11.2015 

  

 

 

 

 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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22)  Juchheim & Siedhoff, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure 

      Schreiben vom 21.12.2015 

 

Bezüglich der Anforderungen des § 1 der Planzeichenverordnung und hinsichtlich der 
geometrischen Eindeutigkeit der Festlegung der städtebaulichen Planung bestehen 
keine Bedenken. 

 

 

 

 

Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
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23)  Telefónica Germany O² 

      Email vom 18.12.2015 

 

die Überprüfung Ihres Anliegens ergab, dass die 89. Änderung des Flächennutzungs-
planes sowie die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langen-
wiedenweg“  der Wallfahrtsstadt Werl einen ausreichenden Abstand zu unseren Richt-
funktrassen aufweist. Es sind somit von Seiten der Telefónica Germany GmbH & Co. 
OHG keine Belange zu erwarten.  

 

Sollten sich noch Änderungen in der Planung / Planungsflächen ergeben, so würden 
wir Sie bitten uns die geänderten Unterlagen zur Verfügung zu stellen, damit eine er-
neute Überprüfung erfolgen kann. Die farbigen Linien verstehen sich als Punkt-zu-
Punkt-Richtfunkverbindungen von Telefónica Germany GmbH & Co. OHG (zusätzli-
che Info: schwarze Verbindungen gehören zu E-Plus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
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24)  Unitymedia NRW GmbH 
Email vom 01.12.2015 
 

zum o. a. Bauvorhaben haben wir bereits mit Schreiben vom 22.07.2015 Stellung ge-
nommen. 

Diese Stellungnahme gilt unverändert weiter. 

 

 

 

Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
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eingegangene Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung und 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zum Entwurf 
gem. §§ 3 (1), 4 (1) und 2 (2) BauGB 

Abwägungsvorschläge 

1) Kreis Soest 
Schreiben vom 20.08.2015 
 

die o. g. Planung wurde hier mit den zuständigen Dienststellen und Abteilungen der 
Verwaltung besprochen. Im Einvernehmen mit diesen gebe ich folgende Stellungnah-
me ab: 
 
Aus landschaftsfachlicher Sicht ergeben sich zur geplanten Umnutzung des Post-
grundstückes keine Bedenken.  
 
Schutzgebiete sind durch die Planung nicht betroffen.  
 
Folgende Hinweise sind im weiteren Bauleitplanverfahren zu berücksichtigen: 
 
Eingriffsregelung/Vermeidungsmaßnahmen 
 
Festsetzungen erhaltenswerten Gehölzbestandes: 
Im Bereich der östlichen Zufahrt besteht ein einzelner erhaltenswerter Baum, der im 
Bebauungsplan entsprechend festzusetzen ist.  
 
Artenschutz 
 
Für die Erschließung ist laut Begründung der Abbruch des Anbaus an der westlichen 
Seite geplant. Bei einem Abriss eines Gebäudes ist aus artenschutzrechtlichen Grün-
den zu prüfen, ob sich Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten, d. h. Fledermausquar-
tiere (Sommer- und Winterquartiere in Dachböden und Kellern), Brutstätten von heimi-
schen Vögeln (z. B. Schwalben, Mauersegler, Turmfalken) oder Nester von Hornissen, 
im oder am Gebäude befinden. Hier muss vor Beginn der Maßnahme eine Überprü-
fung erfolgen. Wenn Tierarten beeinträchtigt werden können, ist eine vertiefende Prü-
fung der Verbotstatbestände (Art-für-Art-Betrachtung, Vermeidung, Risikomanage-
ment) durch einen Sachkundigen durchzuführen. Beim Vorkommen von Fledermäusen 
sind ggf. Vermeidungsmaßnahmen festzusetzen. Danach wäre ein Abriss des Gebäu-
deteils möglichst in den Zeiträumen des konfliktarmen Quartierwechsels (01.04 – 
31.05. und 01.09. – 31.10.) durchzuführen. Eine Bauzeitenregelung soll laut Begrün-
dung auch für Gehölzentnahmen erfolgen, die nur in der Zeit vom 01. Oktober bis zum 
28. / 29. Februar (außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten) zulässig sind. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Dem Hinweis wird gefolgt. Der im Bereich der Ausfahrt zur Grafenstraße 
vorhandene Baumbestand wird festgesetzt. Es handelt jedoch um eine 
Baumgruppe aus stadtbildprägenden Pyramiden Schwarzpappeln. Bei 
Verlust wird die Anpflanzung von heimischen Gehölzen festgesetzt. 
 
 
 
 
 
 
Eine Prüfung möglicher Brutstätten vor dem Beginn von Bau,-
/Abbruchmaßnahmen wird vorgenommen. 
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Letztendlich ist sicherzustellen, dass die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
für geschützte Tier- und Pflanzenarten nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz nicht be-
rührt werden. 
 
Das Sachgebiet Bodenschutz gibt folgenden Hinweis: 
 
In dem Planbereich (Bahnhofstraße 7) ist ein Altstandort registriert (4413-2019). Es 
handelt sich dabei um eine ehemalige Tankanlage der Post. Es wurde bereits eine 
orientierende Untersuchung veranlasst. Der Bericht liegt aber noch nicht vor. 
  
Vor Erteilung einer Baugenehmigung sind die Ergebnisse der Untersuchungen zu 
bewerten und, falls erforderlich, alle Maßnahmen zur Sanierung durchzuführen. Die 
Detailplanung ist mit dem Sachgebiet Abfallwirtschaft/Bodenschutz abzustimmen. 
Diese Stellungnahme wird zugleich abgegeben für die Landrätin als Untere Staatliche 
Verwaltungsbehörde – Planungsaufsicht. 
 
 

Eine Überprüfung zur Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vorgaben 
wird vorgenommen. 
Die Hinweise zum Artenschutz werden in die Begründung aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ergebnisse der orientierenden Untersuchung sind im Rahmen der 
Baugenehmigung zu berücksichtigen. 
Dieser Hinweis wird in die Begründung aufgenommen.  
 
 

2) Lippeverband 
Schreiben vom 21.08.2015 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

3) Gelsenwasser AG 
Schreiben vom 03.08.2015 
  
Für die Benachrichtigung über das o. g. Vorhaben danken wir. 
Anregungen dazu haben wir nicht. 

 

 
 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

4) Evangelische Kirche von Westfalen (EKvW), Baureferat 
Schreiben vom 27.07.2015 
 
Gegen die obengenannte Planung bestehen keine Bedenken. 

 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
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5) Kreisstadt Unna 
Schreiben vom 22.07.2015 
 

Zu den o.g. Planverfahren werden weder Anregungen noch Bedenken vorgetragen.  
 

 

 

Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

6) Stadt Hamm 
Schreiben vom 13.08.2015 

durch die beabsichtigten Entwicklungen im Geltungsbereich der 89. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Wallfahrtsstadt Werl und der 2. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ werden die Belange der Stadt 
Hamm nicht berührt. 
Anregungen werden aus Sicht der Stadt Hamm nicht vorgetragen. Die Planung ist 
abgestimmt im Sinne des § 2 Abs.2 BauGB. 
 

 

 

 

 

Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

7) Gemeinde Wickede (Ruhr) 
Schreiben vom 20.08.2015 
 
Zur o.g. Änderung des Flächennutzungsplanes und zu dem Entwurf des o.g. Bebau-
ungsplanes werden seitens der Gemeinde Wickede (Ruhr) keine Anregungen vorge-
bracht. 

 

 

 

 

Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
  

8) Gemeinde Bönen 
Schreiben vom 17.08.2015 

Aus Sicht der Gemeinde Bönen bestehen gegen die o.g. Planung keine Bedenken. 
Belange der Gemeinde Bönen werden nicht berührt. 

 

. 

 

Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

 

9) IHK Arnsberg, Hellweg Sauerland 
Schreiben vom 30.07.2015 

Zu der oben genannten Planung haben wir weder Anregungen noch Bedenken. 

 

 

. 

Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

 

10)  Handwerkskammer Dortmund 
Email vom 28.08.2015 
 

zu den beabsichtigten Planungen der Stadt Werl  
-87. Änderung des Flächennutzungsplans und 1. Änderung und Erweiterung des 
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B-Plans 106 „Stralsunder Straße“, 
-1. Änderung des B-Plans 33 „Unterführung Langenwiedenweg“, 
-89. Änderung des FNP und 2. Änderung des B-Plans 33 „Unterführung Langen-

wiedenweg“ 
bestehen seitens der Handwerkskammer Dortmund keine Anregungen oder Beden-
ken. 

 

 

 

 

Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

 

11)  LWL – Archäologie für Westfalen 
Schreiben vom 14.08.2015 
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Da das Plangebiet an den Bereich des historischen Stadtkerns anschließt, 
ist von vermuteten Bodendenkmälern auszugehen. Diese sind genauso 
zu behandeln wie eingetragene Bodendenkmäler 

In die Begründung wird aufgenommen, dass zu Lasten des Vorhabenträ-
gers der Planbereich durch eine archäologische Fachfirma überprüft wer-
den muss. 
 

12)  LWL – Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen 
Schreiben vom 14.08.2015  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
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Mit Schreiben der Unteren Denkmalbehörde vom 17.8.2015 an den Land-
schaftsverband Westfalen Lippe wird erläutert, dass die Anrufungsfrist von 
2 Monaten abgelaufen ist und dass die Entscheidung der Unteren Denk-
malbehörde rechtskräftig ist.  
Somit findet kein Eintrag in die Denkmalliste der Wallfahrtsstadt Werl statt. 
 
 
Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Belange des Denkmal-
schutzes werden im Umweltbericht berücksichtigt. 
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13)  Westnetz GmbH, Regionalzentrum Arnsberg 
Schreiben vom 12.08.2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Die Thyssengas GmbH wurde direkt beteiligt. 
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14)  Bezirksregierung Arnsberg, Natur- und Landschaftsschutz 
Schreiben vom 28.07.2015 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 

15)  Bezirksregierung Arnsberg, Städtebau, Bauaufsicht 
Schreiben vom 10.08.2015 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

16)  Bezirksregierung Arnsberg, Verkehr 
Schreiben vom 24.07.2015 

 
Nach telefonischer Rücksprache mit Herrn Scheibe, Stadt Werl, bestehen aus ver-
kehrstechnischer Sicht weder Anregungen noch Bedenken. 
 

 

 
 
 
 

Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
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17)  Bundesnetzagentur 
      Schreiben vom 24.07.2015, eingegangen am 29.07.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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18)  DB Immobilien 
Schreiben vom 22.07.2015 

 

 

 

. 

 

 

Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

 

19)  Gascade Gastransport GmbH 
Schreiben vom 30.07.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

20)  Bezirksregierung Arnsberg, Immissionsschutz 
Email vom 11.07.2015 
 

Die Festsetzungen im Bebauungsplan wurden daraufhin überprüft, ob und inwieweit 
die Planungsabsichten mit den Erfordernissen des Immissionsschutzes aus der Sicht 
der oberen Umweltschutzbehörde vereinbar sind. 
 
Gegen die Festsetzungen im Planentwurf bestehen keine Bedenken. Auch Anregun-
gen werden nicht vorgebracht. 
 
Die immissionsschutzrechtliche Beurteilung hinsichtlich der Anlagen die nicht in die 
Zuständigkeit der Bezirksregierung Arnsberg als obere Umweltschutzbehörde fallen, 
erfolgt durch den Kreis Soest als UUB. Diese Belange wurden nicht geprüft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
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21)  Bezirksregierung Arnsberg, Immissionsschutz 
Email vom 11.07.2015 
 

Die Darstellungsänderungen im FNP wurden daraufhin überprüft, ob und inwieweit die 
Planungsabsichten mit den Erfordernissen des Immissionsschutzes aus der Sicht der 
oberen Umweltschutzbehörde vereinbar sind. 
 
Gegen die Darstellungsänderungen im FNP bestehen keine Bedenken. Auch Anre-
gungen werden nicht vorgebracht. 
 
Die immissionsschutzrechtliche Beurteilung hinsichtlich der Anlagen die nicht in die 
Zuständigkeit der Bezirksregierung Arnsberg als obere Umweltschutzbehörde fallen, 
erfolgt durch den Kreis Soest als UUB. Diese Belange wurden nicht geprüft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

 

22)  Grundstückseigentümer 
Schreiben vom 21.08.2015  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Die Festsetzungen werden getroffen, um die Verkehrssicherheit auf der 
Bahnhofsstr. zu gewährleisten. Insbesondere unter dem Gesichtspunkt 
der Sicherheit am Knotenpunkt Bahnhofsstr./Grafenstr. sollen die Ein- und 
Ausfahrten nicht an der östlichen Seite des ehem. Postgebäudes errichtet 
werden. Um eine Öffnung zur Bahnhofsstraße zu ermöglichen, unter Ge-
währleistung der Verkehrssicherheit, wird die Ein- und Ausfahrt an der 
westlichen Seite nur für Rechtsabbieger festgesetzt. Dies wurde telefo-
nisch mit der Bezirksregierung, Dez. 25 Verkehr, abgestimmt. Die Ein- 
und Ausfahrt an der Grafenstraße bleibt bestehen. Die Möglichkeit für 
Schleichverkehr wird nicht gesehen, weil sie nicht komfortabel wäre. Dar-
über hinaus kann möglicher Schleichverkehr durch die Anordnung der 
Bauwerke und Stellplätze erschwert werden. 
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Der Anregung wird teilweise gefolgt. 
Um den Mischgebietscharakter zu erhalten wird der generelle Ausschluss 
von Einzelhandelsnutzungen im Änderungsbereich modifiziert. Danach ist 
Einzelhandel nur in Verbindung mit Dienstleistungen zulässig ist. Hierbei 
muss der Anteil der Dienstleistungen überwiegen. Damit soll einerseits 
das Ziel erreicht werden, dass keine Zentrenschädliche Einzelhandelsnut-
zungen (z.B. Fachmärkte) im Planbereich angesiedelt werden, anderer-
seits ist damit auch ein Spielraum für kleinteiligen Einzelhandel (Fachge-
schäfte in Verbindung mit Dienstleistungsbetrieben) gegeben. Es wird 
daher für den Bereich des ehemaligen Postgebäudes zur Bahnhofstraße 
hin ein Mischgebiet (MI 1) festgesetzt, in dem Einzelhandelsbetriebe nur 
dann zulässig sind, wenn diese in Verbindung mit Dienstleistungsbetrie-
ben stehen und der Dienstleistungsbereich überwiegt. Dadurch soll die 
Ansiedlung von Fachmärkten in dieser Lage verhindert werden und 
gleichzeitig die Kernstadt gestärkt werden, um z.B. einen Frequenzbringer 
in die Fußgängerzone zu lenken. In dem Mischgebiet im hinteren Bereich 
des Grundstückes (MI 2) bleibt der Ausschluss von Einzelhandelsbetrie-
ben bestehen. 
 
 
 
 
Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 
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23)  Stadtwerke Werl 
Schreiben vom 18.08.2015 

 

 

 
 
 
 
 
 
Die Trasse der Stromleitung wird mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 
planungsrechtlich gesichert. 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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24)  PLEdoc GmbH 
Schreiben vom 29.07.2015 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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25)  Unitymedia NRW GmbH 
Schreiben vom 22.07.2015 
 

Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände. 

Eigene Arbeiten oder Mitverlegungen sind nicht geplant. 

 

 

 

Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
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26)  Thyssengas GmbH 
Schreiben vom 17.07.2015 
 
Durch die o. g. Maßnahme werden keine von Thyssengas GmbH betreuten 
Gasfernleitungen betroffen. 
Neuverlegungen in diesem Bereich sind von uns zz. nicht vorgesehen. 

Gegen die o. g. Maßnahme bestehen aus unserer Sicht keine Bedenken 

 

 

 

 

Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
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Übersichtsplan M. 1:10.000

Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan   M. 1: 2500 89. Änderung des Flächennutzungsplanes   M. 1: 2500

Wallfahrtsstadt Werl

89. Änderung des
Flächennutzungsplanes

±Angefertigt im Oktober 2015 - FB III Abt.61 - Schei/Ha

Legende Legende

ÄNDERUNGSBESCHLUSS 
Die 89. Änderung des Flächennutzungsplanes ist gem. § 2 (1) i.V.m. § 1 (8) 
des Baugesetzbuches (BauGB) in der Neufassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), in der zurzeit geltenden Fassung vom 
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss am 02.06.2015 beschlossen worden. 
 
Der Beschluss ist am                      ortsüblich bekannt gemacht worden. 
 
Werl, den  
 
 
------------------------------ 
Bürgermeister 
 
 
FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT  
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB wurde in 
Form einer öffentlichen Auslegung in der Zeit vom 20.07.2015 bis zum 
28.08.2015 durchgeführt. 
 
Ort und Zeit der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sind am 25.06.2015 
ortsüblich bekannt gemacht worden. 
 
Werl, den  
 
 
------------------------------- 
Bürgermeister 
 
 
FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN 
Der Vorentwurf mit Begründung wurde den Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB mit Schreiben vom 17.07.2015 
zugesandt. Darin wurde um Stellungnahme zum Vorentwurf, zu 
beabsichtigten oder bereits eingeleiteten Planungen oder sonstigen 
Maßnahmen soweit sie für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung im 
Änderungsbereich bedeutsam sein können sowie zum Umfang und 
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung bis zum 28.08.2015 gebeten. 
 
Werl, den  
 
 
--------------------------- 
Bürgermeister 
 
 
BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN 
Der Entwurf mit Begründung wurde den Behörden, Nachbargemeinden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB i.V. mit § 2 (2) 
BauGB aufgrund des Beschlusses des PBUA vom               mit Schreiben 
vom                       zugesandt. Sie wurden um Abgabe einer Stellungnahme 
bis zum              gebeten. 
 
Werl, den  
 
 
------------------------------ 
Bürgermeister 
 
BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT (OFFENLEGUNG) 
Der Planentwurf und der Entwurf der Begründung sowie die vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen haben aufgrund des Beschlusses des 
PBUA vom              in der Zeit vom                   bis einschließlich                   
öffentlich ausgelegen. 
 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sind am                           
ortsüblich bekannt gemacht worden. 
 
Werl, den  
 
 
------------------------------- 
Bürgermeister 

ABWÄGUNG UND BESCHLUSS 
Der Rat der Wallfahrtsstadt Werl hat in seiner Sitzung am                 die 
Abwägung über alle im Verfahren eingegangenen Stellungnahmen 
beschlossen und diese Flächennutzungsplanänderung festgestellt. 
 
Werl, den  
 
 
------------------------------ 
Bürgermeister 
 
 
GENEHMIGUNG 
Diese Änderung des Flächennutzungsplanes ist gem. § 6 (1) BauGB von der 
Bezirksregierung Arnsberg, AZ:                               am                      
genehmigt worden. 
 
Arnsberg, den  
 
 
----------------------------------------- 
Bezirksregierung Arnsberg 
I. A. 
 
 
BEKANNTMACHUNG UND INKRAFTTRETEN 
Die Genehmigung dieser Änderung des Flächennutzungsplanes ist gem. § 6 
(5) BauGB am             öffentlich bekannt gemacht worden. Mit der 
Bekanntmachung wird die Änderung des Flächennutzungsplanes wirksam. 
 
Die Flächennutzungsplanänderung mit Begründung und zusammenfassender 
Erklärung kann während der Dienststunden im Rathaus von jedermann 
eingesehen werden. 
 
Werl, den  
 
 
------------------------------ 
Bürgermeister 
 
 
Die 89. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde aufgestellt von der Abt. 
Stadtplanung, Straßen und Umwelt der Wallfahrtsstadt Werl. 
 
Werl, den  
 
 
------------------------------ 
i.A. 
 
 
 
HINWEISE: 
 
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und / oder 
naturgeschichtliche Bodenfunde, d. h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber 
auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen 
Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen 
und / oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. 
Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Gemeinde als Untere 
Denkmalbehörde und / oder dem Westfälischen Museum für Archäologie / 
Amt für Bodendenkmalpflege, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761-93750), Fax: 
02761-937520) unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte 
mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§ 15 und § 
16 Denkmalschutzgesetz NW), falls diese nicht vorher von den 
Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-
Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für 
wissenschaftliche Erforschung bis zu sechs Monate in Besitz zu nehmen (§ 
16 Abs. 4 DSchG NW). 

ÿ) Kerngebiet gem. § 1 (2) 7 BauNVO

Fläche für den Gemeinbedarf Post¿> !!!!!!!!

! ! ! ! ! ! ! !

gemischte Bauflächen gem. § 1(1) 2 BauNVOÿ&

Fläche für Versorgungsanlagen gem. § 9 (1) 12 BauGB

Abgrenzung des Änderungsbereiches Abgrenzung des Änderungsbereiches
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1 Bestandsbeschreibung 

Das Plangebiet der 89. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Wall-
fahrtsstadt Werl befindet sich im Bereich des Bahnhofsumfeldes in der nördlichen 
Innenstadt von Werl. Das Gebiet von einer Größe von ca. 5.700 m² wird über die 
„Bahnhofsstraße“ und die „Grafenstraße“ erschlossen. 

Der Bereich des ehemaligen Postgeländes ist im Regionalplan für den Regie-
rungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Soest und Hochsauerlandkreis als Allgemei-
ner Siedlungsbereich (ASB) dargestellt. 

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Wallfahrtsstadt Werl ist im Geltungsbe-
reich Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Post“ und Kern-
gebiet dargestellt (s. Abb. 1). 

Für die 89. Änderung des Flächennutzungsplanes ist die Umwandlung von Fläche 
für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Post“ in gemischte Baufläche 
sowie die Umwandlung der als Kerngebiet dargestellten Fläche in eine Fläche für 
Versorgungsanlagen. 

An dem Standort des ehem. Postgrundstückes sollen für das Gebäude eine Um-
nutzung und auf der Fläche weitere Neubauten erfolgen. Vorgesehen sind Ein-
richtungen aus dem Dienstleistungsbereich und Wohnungen. 

Im hinteren Bereich des ehem. Postgrundstückes befinden sich ein Sendemast 
und ein Technikgebäude der Telekom. Dieser Bereich soll als Gebiet für Versor-
gungsanlagen ausgewiesen werden.  

Der Geltungsbereich der 89. FNP-Änderung ist die planungsrechtliche Grundlage 
für die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33, der gem. § 8 (3) BauGB im Pa-
rallelverfahren aufgestellt wird. 

 
Abb. 1: Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan und Ände-
rungsbereich der 89. Änderung  
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2 Planungsziele 

Mit Schreiben vom 17.12.2014 hat die Wimmeler Planen und Bauen GmbH die 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ bean-
tragt. Nach dem Erwerb des ehem. Postgrundstückes sollen für das Gebäude ei-
ne Umnutzung und auf der Fläche weitere Neubauten erfolgen. 
 
Vorgesehen sind Einrichtungen aus dem Gesundheits- und Pflegebereich, Wohn-
gruppen, Praxen, Büros und Wohnungen. Für die Erschließung sind der Abbruch 
des Anbaus an der westlichen Seite und die Errichtung einer Einfahrt von der 
Bahnhofstraße aus vorgesehen. Der entsprechende Parkraum soll auf ebenen 
Flächen und in Tiefgaragen entstehen. 

Auf Grundlage der 89. Änderung des Flächennutzungsplanes soll im Bereich des 
ehemaligen Postgeländes an der Bahnhofstraße ein Bebauungsplan aufgestellt 
und die Fläche für Gemeinbedarf in gemischte Baufläche gem. § 1 (1) Nr. 2 
BauNVO geändert werden. 

Für den südlichen Bereich des ehem. Postgrundstückes, in dem sich Anlagen für 
die Telekommunikation befinden, soll der Bereich des Kerngebietes in eine Fläche 
für Versorgungsanlagen gem. § 9 (1) 12 BauGB geändert werden. 

 
Abb. 2:Ausschnitt aus dem Entwurf der 89. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 

  

 

 



BEGRÜNDUNG 
zur 89. Änderung des Flächennutzungsplanes „Postgebäude“  
 

5 

3 Erschließung 

3.1 Verkehr 

Die äußere Erschließung wird durch die Anbindung an die „Bahnhofsstraße“ und 
die Grafenstraße sichergestellt. Der öffentliche Personennahverkehr ist durch den 
Haltepunkt der Regionalbahn und den Zentralen Omnibusbahnhof an das Ver-
kehrsnetz angebunden  
 
3.2 Ver- und Entsorgung 

Das Plangebiet ist über die in der „Bahnhofstraße“ und der „Grafenstraße“ ver-
laufenden Kanäle und Leitungen erschlossen. Die Entwässerung erfolgt im Misch-
system. 
 
Hinweis 

Die Wallfahrtsstadt Werl hat die Versickerungsfähigkeit im Stadtgebiet in einem 
Gutachten ermitteln lassen.  

Der überwiegende Teil des Stadtgebietes ist aus verschiedenen Gründen für eine 
Versickerung nicht geeignet. Die Ergebniskarte mit der Abgrenzung von Berei-
chen mit unterschiedlicher Tauglichkeit für die Versickerung von Niederschlags-
wasser kann im Planungsamt oder im Kommunalbetrieb eingesehen werden. 
 
 

4 Natur- und Landschaft 

4.1 Landschaftsplan 

Im seit 24.08.2012 rechtskräftigen Landschaftsplan VI „Werl“ ist für den Gel-
tungsbereich eine Siedlungsfläche, die sich außerhalb der Festsetzungsräume be-
findet, dargestellt und daher sind keine landschaftsplanerischen Festsetzungen 
vorhanden. 
 
4.2 Umweltbericht 

Gem. § 2 (4) BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 (6) Nr. 7 
und § 1 BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen. Die voraussichtlichen erheb-
lichen Umweltauswirkungen werden im Umweltbericht, der Bestandteil der Be-
gründung ist, beschrieben und bewertet sowie Maßnahmen zur Kompensation - 
soweit erforderlich - benannt (s. Teil II). 
 
4.3 Artenschutz 

Als vorsorgliche Maßnahme sollten Gehölzentnahmen nur in der Zeit vom 01. Ok-
tober bis zum 28. / 29. Februar (außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten) erfol-
gen. Des Weiteren sind die Vorgaben des § 39 BNatSchG, Abs. 5, Satz 2 zu be-
achten. 

Bei der Bauausführung ist etwaigen Hinweisen auf vorkommende geschützte 
Tier- und Pflanzenarten nachzugehen und in diesem Fall unverzüglich die Untere 
Landschaftsbehörde des Kreises Soest als die für den Artenschutz zuständige Be-
hörde zu informieren. 
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5 Sonstige Belange 

5.1 Altlasten 

Im Kataster über Altlastenverdachtsflächen und Altlasten im Kreis Soest ist im 
Plangebiet eine Eintragung vorhanden. Es handelt sich um den Standort einer 
ehemaligen Tankstelle auf dem Postgelände. Die Abteilung Abfallwirtschaft / Bo-
denschutz des Kreises Soest führt im Rahmen eines routinemäßigen Untersu-
chungsprogramms bei ehemaligen Betriebsstandorten die Beurteilung von 
Standorten ehemaliger Tankstellen durch. Die Untersuchungen zum Standort 
stehen noch aus. 

Hinweis  

Im Zuge der Planumsetzung/Bauausführung ist nachfolgendes zu beachten: 

Sollten bei Erdarbeiten Abfallablagerungen oder Bodenverunreinigung festgestellt 
werden, ist die Abteilung Abfallwirtschaft/Bodenschutz des Kreises Soest umge-
hend zu benachrichtigen. Die vorgefundenen Abfälle bzw. verunreinigter Boden 
sind bis zur Klärung des weiteren Vorgehens gesichert zu lagern. 

Bei Baumaßnahmen anfallende Abfälle sind vorrangig einer Verwertung zuzufüh-
ren. Mutterboden ist abzuschieben und einer Verwertung zuzuführen. 
 
 

5.2 Klimaschutz 

Da es sich bei dem Änderungsbereich um Umnutzung von bestehenden Bauflä-
chen handelt, sind keine weiteren Festsetzungen zum Klimaschutz wie z.B. Stel-
lung der Gebäude zur Sonne, Vermeidung gegenseitiger Verschattungen oder 
Dachformen zur optimalen Sonnenausbeute vorgesehen.  

Aufgrund der fehlenden großflächigen Naturbestandteile im Plangebiet, die das 
Treibhausgas CO2 aufnehmen, erübrigen sich Festsetzungen im Sinne einer An-
passung an den Klimawandel.  

 
5.3 Denkmalschutz 

Im Geltungsbereich der 89. Änderung des Flächennutzungsplanes befindet sich 
das ehemalige Gebäude der Post. 

Mit Schreiben vom 11.11.2014 bat der LWL um Eintragung des Objektes in die 
Denkmalliste. Die Eintragung des ehemaligen Postgebäudes in die Denkmalliste 
der Wallfahrtsstadt Werl wurde vom Planungs-, Bau- und Umweltausschuss in 
seiner Sitzung am 24.02.2015 abgelehnt. 

Da es sich um einen Bereich in der Innenstadt handelt, unmittelbar angrenzend 
an den historischen Stadtkern wird der folgende Hinweis gegeben: 

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtli-
che Bodenfunde, d. h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderun-
gen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spal-
ten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus erdge-
schichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist 
der Gemeinde als Untere Bodendenkmalpflege und/oder der LWL-Archäologie für 
Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761-93750 FAX 02761-937520) unverzüg-
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lich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens 3 Werktage in unverän-
dertem Zustand zu erhalten (§§ 15 u. 16 Denkmalschutzgesetz NW), falls diese 
nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsver-
band Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten 
und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monate in Besitz zu nehmen (§ 16 
Abs. 4 DschG NW). 
 
Werl, im Oktober 2015 
 
i. A. 
 

 
 
(Ludger Pöpsel) 
Fachbereich III - Abt. Stadtplanung, Straßen und Umwelt 
  



BEGRÜNDUNG 
zur 89. Änderung des Flächennutzungsplanes „Postgebäude“  
 

8 

Anlage 1: Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan 
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Anlage 2: Entwurf 89. Änderung Flächennutzungsplan 
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Teil II Umweltbericht 
 
 

1. Einleitung 
 
1.1 Kurzdarstellung der Ziele und Inhalte der Änderung des Flächennutzungsplanes und des Be-

bauungsplanes 
 
Im wirksamen Flächennutzungsplan der Wallfahrtsstadt Werl ist im Geltungsbereich Fläche für den 
Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Post“ und Kerngebiet dargestellt. 
Für die 89. Änderung des Flächennutzungsplanes ist die Umwandlung von Fläche für den Ge-
meinbedarf mit der Zweckbestimmung „Post“ in gemischte Baufläche sowie die Umwandlung der 
als Kerngebiet dargestellten Fläche in eine Fläche für Versorgungsanlagen. Die Verfahren werden 
Parallel durchgeführt. 
 
Der im Jahr 1990 in Kraft getretene Bebauungsplan Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ be-
findet sich im nördlichen Stadtgebiet. Seine 2. Änderung bezieht sich auf den südöstlichen Teilbe-
reich und umfasst eine Fläche von ca. 5.700 m².  
 
Der Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 tangiert im Nordwesten die 
„Bahnhofsstraße“ und im Nordosten das Grundstück der Polizeidienststelle Werl an der „Grafen-
straße“. Die äußere Erschließung wird durch die Anbindung an die „Bahnhofsstraße“ und die „Gra-
fenstraße“ sichergestellt.  
 
Planungsziel des Bebauungsplanes Nr. 33 ist die Beseitigung höhengleicher Bahnübergänge 
durch die Herstellung einer Bahnunterführung im Bereich des „Langenwiedenweges“ und einer 
Bahnunterführung für Fußgänger und Radfahrer im Bereich der „Hammer Straße“, um u. a. die 
verkehrliche Anbindung des nördlichen Stadtgebietes an die Innenstadt zu verbessern. 
 
Hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung sind im Bebauungsplan Nr. 33 für den Geltungsbereich 
seiner 2. Änderung Fläche für Gemeinbedarf und nicht überbaubare Fläche festgesetzt.  
 
Nach dem Erwerb des ehem. Postgrundstückes durch einen Investor wurde die Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ beantragt. Für das Gebäude sollen 
eine Umnutzung und auf der restlichen Fläche weitere Neubauten erfolgen. 
Vorgesehen sind Einrichtungen aus dem Gesundheits- und Pflegebereich, Wohngruppen, Praxen, 
Büros und Wohnungen. Für die Erschließung sind der Abbruch des Anbaus an der westlichen Sei-
te und die Errichtung einer Einfahrt von der Bahnhofstraße aus vorgesehen. Der entsprechende 
Parkraum soll auf ebenen Flächen und in Tiefgaragen entstehen. 
 
Im Bebauungsplan ist der Änderungsbereich als Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbe-
stimmung „Post“ dargestellt und soll in gemischte Baufläche gem. § 1 (1) Nr. 2 BauNVO und im 
hinteren Bereich als Fläche für Versorgungsanlagen (Telekom) geändert werden.  
 
Die Grundzüge des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ 
werden größtenteils für die 2. Änderung übernommen.  
Es soll ein Mischgebiet festgesetzt werden mit den Festsetzungen für die GFZ 1,8, die GRZ 0,7 
und die Geschossigkeit  von II – III. An der Grundstücksgrenze zur Bahnhofstraße wird eine Bauli-
nie festgesetzt.  
 
Zur Stärkung des Kerngebietes der Wallfahrtsstadt Werl, insbesondere der Fußgängerzone, soll 
die Ansiedlung von Fachmärkten/großflächigen Einzelhandelsbetrieben in dieser innenstadtnahen 
Lage nicht zugelassen werden.  
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1.2 Ziele des Umweltschutzes aus einschlägigen Fachgesetzen und  
      Fachplänen und ihre Berücksichtigung  
 
Im Rahmen der Umweltprüfung wurden Fachgesetze, die für die verschiedenen Schutzgüter Ziele 
und allgemeine Grundsätze definieren, berücksichtigt. Die relevanten Fachgesetze sind in der 
nachfolgenden Tabelle aufgelistet. 
 
 
Schutzgut Quelle Zielaussage 
Mensch Baugesetz-

buch 
Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes bei der 
Aufstellung von Bauleitplänen, insbesondere die Vermei-
dung von Emissionen 

Bundes-
immissions-
schutzgesetz 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, 
des Wassers, der Atmosphäre sowie der Kultur- und Sach-
güter vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen) 
sowie Vorbeugung hinsichtlich des Entstehens von Immissi-
onen (Gefahren, erhebliche Nachteile und Belästigungen 
durch Luftverunreinigung, Geräusche, Erschütterungen, 
Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen) 

TA-Lärm Schutz der Allgemeinheit und Nachbarschaft vor schädli-
chen Umwelteinwirkungen durch Geräusche sowie deren 
Vorsorge 

DIN 18005 Als Voraussetzung für gesunde Lebensverhältnisse in der 
Bevölkerung ist ein ausreichender Schallschutz notwendig, 
dessen Verringerung insbesondere am Entstehungsort, aber 
auch durch städtebauliche Maßnahmen in Form von Lärm-
vorsorge und Lärmminderung bewirkt werden soll. 

Tiere und 
Pflanzen 

FFH- und 
Vogelschutz-
richtlinie 

Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 
der wildlebenden Tiere und Pflanzen von gemeinschaftlicher 
Bedeutung zur Sicherstellung einer biologischen Vielfalt und 
insbesondere die Erhaltung wildlebender Vogelarten 

Bundesnatur-
schutzgesetz/ 
Landschafts-
schutzgesetz 
NRW 

Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes 
und als Lebensgrundlage des Menschen auch in Verantwor-
tung künftiger Generationen im besiedelten und unbesiedel-
ten Bereichen zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und 
soweit erforderlich wiederherzustellen, dass: 
• die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushal- 
  tes, 
• die Regenerationsfähigkeit und die nachhaltige Nutzungs- 
  fähigkeit der Naturgüter, 
• die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstät- 
  ten und Lebensräume sowie 
• die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungs- 
  wert von Natur und Landschaft  
auf Dauer gesichert sind. 

Baugesetz-
buch 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere die 
Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Natur-
haushaltes und der Landschaftspflege, insbesondere: 
• die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, 
  Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die 
  Landschaft und die biologische Vielfalt, 
• die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von 
  gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vo- 
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  gelschutzgebiete sowie 
• die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erhebli- 
  cher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der 
  Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes von 
  seinen in § 1 (6) Nr. 7 a bezeichneten Bestandteilen (Ein- 
  griffsregelung des Bundesnaturschutzgesetzes) zu berück- 
  sichtigen. 

Boden Bundesboden-
schutzgesetz 

Ziele sind: 
• der langfristige Schutz des Bodens hinsichtlich seiner 
  Funktion im Naturhaushalt, insbesondere als Lebensgrund- 
  lage und Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen, 
• Bestandteil des Naturhaushaltes mit seinen Wasser und 
  Nährstoffkreisläufen, 
• Ausgleichsmedium für stoffliche Einwirkungen (Grundwas- 
  serschutz), 
• Archiv für Natur- und Kulturgeschichte, 
• Standorte für Rohstofflagerstätten, für land- und forstwirt- 
  schaftliche sowie siedlungsbezogene und öffentliche 
  Nutzungen, 
• der Schutz des Bodens vor schädlichen Bodenverände- 
  rungen, 
• Vorsorgeregelungen gegen das Entstehen schädlicher 
  Bodenveränderungen sowie 
• die Förderung der Sanierung schädlicher Bodenverände- 
  rungen und Altlasten. 

 Baugesetz-
buch 

sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden 
durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdich-
tung und Innenentwicklung zur Verringerung zusätzlicher 
Inanspruchnahme von Böden (Bodenschutzklausel);  
Gewährleistung einer sozialgerechten Bodennutzung  

Wasser Wasser- 
Haushalts- 
gesetz 

Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushal-
tes und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen und deren 
Bewirtschaftung zum Wohl der Allgemeinheit und zur Unter-
lassung vermeidbarer Beeinträchtigung ihrer ökologischen 
Funktionen 

Landes- 
Wassergesetz 
NRW 

Schutz der Gewässer vor vermeidbaren Beeinträchtigungen 
und die sparsame Verwendung des Wassers sowie die Be-
wirtschaftung von Gewässern zum Wohl der Allgemeinheit 

Luft Bundesimmis-
sionsschutz-
gesetz 
inkl. 
Verordnungen 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, 
des Wassers, der Atmosphäre sowie der Kultur- und Sach-
güter vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen) 
sowie Vorbeugung hinsichtlich des Entstehens von Immissi-
onen (Gefahren, erhebliche Nachteile und Belästigungen 
durch Luftverunreinigung, Geräusche, Erschütterungen, 
Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen) 

TA-Luft Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schäd-
lichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen so-
wie deren Vorsorge zur Erzielung eines hohen Schutzni-
veaus für die gesamte Umwelt 

Klima Landschafts-
schutzgesetz 
NRW 

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft 
zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes 
(und damit auch der klimatischen Verhältnisse) als Lebens-
grundlage des Menschen und Grundlage für seine Erholung 
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Land-
schaft 

Bundesnatur-
schutzgesetz/ 
Landschafts-
schutzgesetz 
NRW 

Schutz, Pflege und Entwicklung und ggf. Wiederherstellung 
der Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und als Le-
bensgrundlage des Menschen auch in Verantwortung für die 
künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten 
Bereich zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Land-
schaft 

Baugesetz-
buch 

Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erheblicher Be-
einträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leis-
tungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 

 
Neben den allgemeinen gesetzlichen Grundlagen wurden die Ziele des Regionalplanes und des 
Landschaftsplanes berücksichtigt. Der bestehende Regionalplan für den Regierungsbezirk Arns-
berg, Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis stellt für den Änderungsbereich einen All-
gemeinen Siedlungsbereich dar. Im Landschaftsplan VI „Werl“ ist für den Geltungsbereich eine 
Siedlungsfläche, die sich außerhalb der Festsetzungsräume befindet, dargestellt. 
 
 

2. Bestandsaufnahme - Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen ein-
schließlich der Prognose bei Durchführung der Planung  
 

2.1. Schutzgut Mensch  
 
Für den Menschen sind im Zusammenhang mit der angestrebten Planung Auswirkungen auf die 
Erholungsfunktion und das Wohnumfeld (Lärm, Staub, Gerüche und Landschaftsbild) von Bedeu-
tung. 
Der Bereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 grenzt im Norden an die Bahnhofs-
straße, im Osten an das Polizeigebäude und die Grafenstraße. Im Süden an den Fußweg „Bol-
lergasse“ und im Westen schließt sich weitere Bebauung an.  
Aufgrund der angrenzenden Misch-, bzw. Kerngebietsnutzung weist der Änderungsbereich bezo-
gen auf das Schutzgut Mensch eine hohe Empfindlichkeit hinsichtlich planerischer Veränderun-
gen auf. 
 
Erholungsfunktion 
Das Plangebiet selbst besitzt aufgrund fehlender Erholungseinrichtungen keine Erholungsfunktion 
für den Menschen.  
 
Wohnumfeld 
Die Festsetzungen wurden in Anlehnung an die vorhandene Bebauung getroffen, so dass nicht davon aus-
zugehen ist, dass die an das Plangebiet angrenzenden Gebiete durch die Umsetzung der Planung erheblich 
beeinträchtigt werden.  
 
Lärm 
Auf das Plangebiet wirken Straßenverkehrslärm (Bahnhofsstraße und Grafenstraße) ein. Hierzu wurden im 
Rahmen der Aufstellung des angrenzenden Bebauungsplanes Nr. 102 schalltechnische Untersuchungen 
(Ingenieurbüro Happe, 2010) vorgenommen. Die gemessenen Immissionswerte an der Grafenstraße und 
der Bahnhofsstraße zeigen, dass im Istzustand die Grenzwerte teilweise überschritten werden.  
Im Ergebnis können vor dem Hintergrund der deutlichen Vorbelastungen die Beeinträchtigung des Schutz-
gutes Mensch durch Verkehrslärm als weniger erheblich eingestuft werden. 
 
Luftschadstoffe, Staub, Gerüche 
Die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 sieht - wie auch der rechtskräftige Bebauungsplan - 
die Ausweisung eines Mischgebietes mit Wohnnutzung und Dienstleistung vor. Der dadurch hinzu-
kommende Anliegerverkehr wird zu einer geringfügigen Erhöhung der Belastung angrenzender 
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Gebiete mit Abgasen führen, die jedoch gegenüber der bereits vorhandenen Belastung zu keiner 
wesentlich zusätzlichen Belastung der Mischgebiete führt. Im Vergleich zur Vornutzung (Post) ist 
aufgrund der geringeren LKW-Frequenz mit einer Verbesserung der Situation zu rechnen. 
 
Es ist von keiner erheblichen Belastung der angrenzenden Bebauung durch die Planung auszuge-
hen.  
 
2.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen 
Biotopstrukturen 
 
Auf Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes steht für Tiere und Pflanzen der Schutz der Arten 
und ihrer Lebensgemeinschaften in ihrer natürlichen Artenvielfalt sowie der Lebensräume und -
bedingungen im Vordergrund. Dies betrifft insbesondere Lebensräume mit besonderen Funktionen 
für Tiere und Pflanzen und ihre Ausbreitungsmöglichkeiten. Demnach sind die Biotopfunktion und 
die Biotopvernetzungsfunktion besonders zu berücksichtigen. 
 
Im Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung befinden sich folgende Biotopformen (numeri-
sche Bewertung von Biotypen für die Bauleitplanung in NRW, 2008): 
Versiegelte oder teilversiegelte Flächen: 
1.1 versiegelte Fläche (Gebäude, Straßen, Wege, engfugiges Pflaster, Mauer etc.) 
Grünflächen: 
4.3 Zier- und Nutzgarten ohne Gehölze oder mit < 50% heimischen Gehölzen 
Gehölze: 
7.3 Baumgruppe, lebensraumtypischer Gehölzanteil < 50% und Einzelbaum 
 
Das Plangebiet grenzt zu zwei Drittel an vorhandene Bebauung mit versiegelter Fläche und an 
stark befahrene Straßen. Am südlichen Rand grenzen im Bereich des ehemaligen Stadtgrabens 
Privatgärten an, ökologisch interessante Strukturen sind nur bedingt vorhanden. 
Diese Bereiche könnten zwar bedingt Kleintierarten und Vögeln einen Lebensraum bieten oder zur 
Jagd und Nahrungssuche in Frage kommen, aufgrund des kaum vorhandenen Artenbestands in 
Plangebiet sind sie jedoch für einen Bezug irrelevant. Ein eventuell dort vorhandenes Artenleben 
kann im Umkehrschluss auch nur auf Eigendynamik der Flächen basieren. Diese bleibt unberührt, 
da durch die Planänderung die derzeitigen Vorgaben, Gebäude und versiegelte Fläche, nicht ver-
ändert werden. Im Rahmen der jetzigen Planänderung wird vorsorglich die vorhandene Grünfläche 
entlang der Südgrenze als Puffer festgesetzt. 
Die Baumgruppe an der Grafenstraße wird ebenfalls durch Festsetzung gesichert. 
Es sind somit von der Planung keine bemerkenswerten oder schutzwürdigen Biotoptypen betrof-
fen. 
 
Artenschutz 
 
Ziel des Artenschutzes ist es, seltene oder gefährdete Tierarten und ihre Lebensstätten zu erhal-
ten. 
Auf Grundlage der vom LANUV für Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellten Daten aus dem 
„Fachinformationssystem geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“(FIS) und dem „Fundortkatas-
ter“ (LINFOS) einschließlich Biotopkataster sind im Umkreis von 300 m keine planungsrelevanten 
Arten kartiert. 
Im Abstand von ca. 300 m in Richtung Süd-Osten ist im LINFOS ein Fundort für den Rotmilan, mit 
Status „Wahrscheinlich brütend“ gekennzeichnet.  
 
FFH-Gebiete, Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete, Biotope nach § 62 Landschaftsgesetz 
NRW sowie Schutzwürdige Biotope oder Alleen aus dem Alleenkataster NRW sind im Geltungsbe-
reich der Bebauungsplanänderung nicht vorhanden. 
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Aufgrund der Entfernung zu den nächstgelegenen Gebieten im Außenbereich wird von keinen Be-
einträchtigung geschützter Flächen durch die Planung ausgegangen. 
 

 
 
Das FIS erfasst die vorkommenden geschützten Arten in der Ausbreitung der Messtischblätter von 
Nordrhein Westfalen. Es wurde eine Auswahl nach Lebensraumtypen vorgenommen. Für das 
Plangebiet wurde der Lebensraumtyp: Gärten, Parkanlagen, Siedlungsbrachen sowie Gebäude 
zugrunde gelegt. Die auf dieser Grundlage zur Verfügung stehende Artenauswahl wurde an die 
örtlichen Strukturen (fehlen geeigneter Voraussetzungen) angepasst. Für zahlreiche der unten 
genannten Arten (Messtischblatt 4413, Werl) kann ein Vorkommen im Plangebiet und damit eine 
Betroffenheit ausgeschlossen werden, da die Lage im Siedlungsbereich und die im Gebiet vorhan-
denen Biotopstrukturen keine geeigneten Habitate bieten. Diese Arten wurden in der Liste durch-
gestrichen, da keine weitere Betrachtung erforderlich ist. 
 

Planungsrelevante Arten für Quadrant 1 im Messtischblatt 4413 

Auflistung der erweiterten Auswahl planungsrelevanter Arten in den Lebensraumtypen , Gärten, Park-
anlagen, Siedlungsbrachen, Gebäude 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name Status Erhaltungszustand 
in NRW (ATL) 

Gaert Gebaeu 

Säugetiere 
     Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus Art vorhanden G- XX WS/WQ 

Myotis nattereri Fransenfledermaus Art vorhanden G (X) X/WS/WQ 
Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus Art vorhanden G 

 
(WS)/(WQ) 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus Art vorhanden G XX WS/WQ 

      Vögel 
     Accipiter gentilis Habicht sicher brütend G- X 
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Accipiter nisus Sperber sicher brütend G X 
 Alcedo atthis Eisvogel sicher brütend G (X) 
 Asio otus Waldohreule sicher brütend U X 
 Athene noctua Steinkauz sicher brütend G- X X 

Cuculus canorus Kuckuck sicher brütend U- X 
 Delichon urbica Mehlschwalbe sicher brütend U X XX 

Dryobates minor Kleinspecht sicher brütend U X 
 Falco tinnunculus Turmfalke sicher brütend G X X 

Hirundo rustica Rauchschwalbe sicher brütend U X XX 
Luscinia megarhyn-
chos Nachtigall sicher brütend G X 

 Passer montanus Feldsperling sicher brütend U X 
 Perdix perdix Rebhuhn sicher brütend S X 
 Streptopelia turtur Turteltaube sicher brütend S (X) 
 Strix aluco Waldkauz sicher brütend G X X 

Tyto alba Schleiereule sicher brütend G X X 

XX Hauptvorkommen, X Vorkommen, (X) potentielles Vorkommen  
Vögel: B kommt als Brutvogel vor, D kommt als Durchzügler vor, W kommt als Wintergast vor,  
() potentielles Vorkommen  
Fledermäuse: WS Wochenstube, ZQ Zwischenquartier, WQ Winterquartier, () potentielles Vorkommen 

 
Aus der Auswertung der Informationssysteme des LANUV ergeben sich 2 Fledermausarten und 3 
Vogelarten die potentiell durch die Planung beeinträchtigt werden könnten. 
Bis auf Rotmilan weisen alle genannten Arten für die hier definierten Lebensraumtypen einen 
günstigen Erhaltungszustand auf. 
 
Der Rotmilan besiedelt offene, reich gegliederte Landschaften mit Feldgehölzen und Wäldern. Zur 
Nahrungssuche werden Agrarflächen mit einem Nutzungsmosaik aus Wiesen und Äckern bevor-
zugt. Der Brutplatz liegt meist in lichten Altholzbeständen, an Waldrändern, aber auch in kleineren 
Feldgehölzen. Auf Grund der Habitatvorgaben im Abgleich mit dem dicht besiedelten Innenstadt-
bereich, scheint der Fund am Melstergraben, insbesondere der Brutverdacht, fraglich. Aber selbst 
wenn die Vermutung zuträfe, würde auf Grund der weitgehenden Bestandswahrung durch den 
Bebauungsplan als bebaut und versiegelte Fläche für diese „streng geschützte“ Art keine Betrof-
fenheit ausgelöst. 
 
Bezüglich der 4 planungsrelevanten Arten ist unter Berücksichtigung der räumlichen Einschrän-
kung durch Straßen sowie Nutzung, Bebauung und Versiegelung des Plangebietes ist nicht von 
einer existentiellen Bedeutung und damit auch nicht von einer Betroffenheit geschützter Arten aus-
zugehen. 
 
Vorsorgliche Maßnahmen: 
 
Obwohl von keiner Beeinträchtigung des Erhaltungszustandes strenggeschützter Arten auszuge-
hen ist, wurde als vorsorgliche Maßnahme für den Artenschutz, die Biotopstruktur und das grüne 
das Ortsbild im Plangebiet die Grünfläche entlang der südlichen Grenze und die Baumgruppe mit 
Pyramidenpappeln an der Grafenstraße festgesetzt. 
 
Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass vor Abriss von Gebäuden aus artenschutzrechtlichen 
Gründen zu prüfen ist, ob sich Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten, d. h. Fledermausquartiere 
(Sommer- und Winterquartiere in Dachböden und Kellern), Brutstätten von heimischen Vögeln (z. 
B. Schwalben, Turmfalken) oder Nester von Hornissen, im oder am Gebäude befinden. Ergeben 
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sich etwaigen Hinweisen auf vorkommende geschützte Tierarten, ist unverzüglich die Untere 
Landschaftsbehörde des Kreises Soest als die für den Artenschutz zuständige Behörde zu infor-
mieren damit das weitere Verfahren abgestimmt werden kann. 
 
Wenn Tierarten beeinträchtigt werden können, ist eine vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 
(Art-für-Art-Betrachtung, Vermeidung, Risikomanagement) durch einen Sachkundigen durchzufüh-
ren. Beim Vorkommen von Fledermäusen sind ggf. Vermeidungsmaßnahmen festzusetzen. Da-
nach wäre ein Abriss des Gebäudeteils möglichst in den Zeiträumen des konfliktarmen Quartier-
wechsels (01.04 – 31.05. und 01.09. – 31.10.) durchzuführen. Eine Bauzeitenregelung soll laut 
Begründung auch für Gehölzentnahmen erfolgen, die nur in der Zeit vom 01. Oktober bis zum 28. / 
29. Februar (außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten) zulässig sind. 
 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass Gehölzentnahmen ausschließlich in der Zeit vom 01. Okto-
ber bis zum 28. / 29. Februar (außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten) erfolgen dürfen und die 
Vorgaben des § 39 Abs. 5, Satz 2 BNatSchG zu beachten sind. 
Vor diesem Hintergrund wird davon ausgegangen, dass keine bemerkenswerten oder schutzwür-
digen Biotope betroffen sind und von der Änderung des Bebauungsplanes keine Betroffenheit von 
streng oder besonders geschützten Arten ausgelöst wird und daher auch keine Verbotstatbestän-
de nach § 19 oder § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) entstehen. 
 
2.3 Schutzgut Boden 
Mit Grund und Boden soll gem. § 1a Abs. 2 BauGB sparsam und schonend umgegangen werden. 
Dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzun-
gen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung 
von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie 
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. 
 
Das Schutzgut Boden besitzt unterschiedlichste Funktionen für den Naturhaushalt, insbesondere 
als Lebensgrundlage für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen. Besonders bewer-
tungsrelevant sind die bodenökologischen Funktionen wie die Biotopbildungs-, Grundwasser-
schutz- und Abflussregulationsfunktion. 
Naturräumlich ist das Plangebiet der Hellwegbörde, die durch ihre mächtigen Lössböden charakte-
risiert ist, zuzuordnen. 
 
Aufgrund der vorhandenen Versiegelungen ist mit einer Beeinträchtigung der Abflussregulierung, 
Oberflächenwasserversickerung und Grundwasserneubildung zu rechnen. 
Die Böden im Siedlungsbereich sind anthropogen überformt und weisen ein gestörtes Bodenprofil 
sowie gestörte Bodeneigenschaften auf. Die Biotopbildung-, Grundwasserschutz- und Abflussregu-
lationsfunktion des Bodens innerhalb des Plangebietes ist somit von nicht erheblicher Bedeutung. 
 
Aufgrund des hohen Versiegelungsgrades liegt im Plangebiet eine verminderte Wertigkeit des Bo-
dens hinsichtlich der Belange von Natur und Landschaft vor. Durch die Umnutzung des Geländes 
werden die Flächen auch weiterhin dauerhaft versiegelt sein. Der Eingriff in das Schutzgut Boden 
ist somit als nicht erheblich einzustufen. 
 
2.4 Schutzgut Wasser  
Die Bewirtschaftung des Wasserhaushalts ist mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung i. S. von 
§ 1 Abs. 5 BauGB so zu entwickeln, dass auch nachfolgenden Generationen ohne Einschränkun-
gen alle Optionen der Gewässernutzung offen stehen. Beim Schutzgut Wasser sind die Bereiche 
Grund- und Oberflächenwasser zu unterscheiden. Wasserleitvermögen, Grundwasseraufkommen 
und Grundwasserneubildungsrate sind aufgrund der naturräumlichen Bedingungen des Plangebie-
tes als gering einzustufen.  
Oberflächengewässer sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden. 
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Die mit der Planung verbundene Oberflächenversiegelung im Geltungsbereich ist aufgrund der 
Vornutzung als nicht erheblich zu beurteilen. 
 
2.5 Schutzgut Luft und Klima 
Bei den Schutzgütern Luft und Klima sind die Schutzziele die Vermeidung von Luftverunreinigun-
gen, Erhaltung von Reinluftgebieten sowie die Erhaltung des Bestandsklimas und der lokalklimati-
schen Austauschfunktionen. Im Falle der Bebauung von Freiräumen sind Umweltauswirkungen 
aus ansteigendem Verkehr und allgemeiner Erwärmung aufgrund von Überbauung und abneh-
mender Luftzirkulation zu erwarten. 
 
In Bezug auf die Luftqualität ist das Plangebiet durch die angrenzenden Straßen und die benach-
barten Bebauung vorbelastet. Aufgrund dessen sind die Klimafunktionen im Geltungsbereich von 
untergeordneter Bedeutung.  
Während der Bauphase ist mit einer Anreicherung der Luft mit Staub und Verkehrsabgasen zu 
rechnen. 
 
Bei Umsetzung der Planung sind erhebliche klimatische Veränderungen aus Versiegelung, Über-
bauung sowie Emissionen aus Verkehr und Heizanlagen aufgrund der geringen Plangebietsgröße 
nicht zu erwarten. 
 
2.6 Schutzgut Landschaft 
Schutzziele des Schutzgutes Landschaft sind das Landschaftsbild in seiner Eigenart, Vielfalt und 
Schönheit sowie ausreichend große, unzerschnittene Landschaftsräume zu erhalten. Da das Plan-
gebiet im dicht besiedelten Innenstadtbereich mit weitgehender Versiegelung liegt hat es für dies 
Funktionen keine Bedeutung. Die vorhandenen Grünbereiche werden im Plan festgesetzt.  
 
Bezogen auf das Schutzgut Landschaftsbild stellt das Plangebiet einen typischen Siedlungsbe-
reich dar, der durch Verkehrswege und Wohn- und Gewerbebebauung geprägt wird. Es wird keine 
veränderte Betroffenheit des Schutzgutes ausgelöst. 
 
2.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
Kulturgüter sind Gebäude, Gebäudeteile, gärtnerische, bauliche und sonstige, auch im Boden ver-
borgene, Anlagen, wie Park- oder Friedhofsanlagen und andere vom Menschen gestaltete Land-
schaftsteile, die von geschichtlichem, wissenschaftlichem, künstlerischem, archäologischem, städ-
tebaulichem oder die Kulturlandschaft prägendem Wert sind. Sachgüter sind als vom Menschen 
geschaffene Güter zu verstehen, die für Einzelne, besondere Gruppen oder die Gesellschaft ins-
gesamt von materieller Bedeutung sind. Dies können bauliche Anlagen sein oder aber wirtschaft-
lich genutzte, natürlich regenerierbare Ressourcen, wie z.B. besonders ertragreiche landwirtschaft-
liche Böden. 
 
Im Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 sind keine Bau- und Boden-
denkmäler in der Denkmalliste aufgeführt, jedoch ist das Plangebietes aufgrund der Nähe zum 
historischen Stadtkern als Bereich mit vermuteten Bodendenkmälern einzustufen. Das vorhandene 
ehemalige Postgebäude wurde von der Unteren Denkmalbehörde nicht in die Denkmalliste der 
Wallfahrtsstadt Werl aufgenommen. Gleichwohl kann das Gebäude durch den Investor in seinen 
Grundzügen gehalten werden. 
 
Es ist davon auszugehen, dass keine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzguts Kultur- und 
sonstige Sachgüter im Änderungsbereich vorliegt, jedoch ist aufgrund archäologischer Funde in 
der Umgebung das Vorhandensein von Bodendenkmälern grundsätzlich nicht auszuschließen. 
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2.8 Wechselwirkungen 
Die betrachteten Schutzgüter beeinflussen sich gegenseitig in unterschiedlichem Maße. Dabei sind 
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sowie Wechselwirkungen aus Verlagerungseffek-
ten und komplexe Wirkungszusammenhänge unter den Schutzgütern zu betrachten.  
 
Da es sich um ein verhältnismäßig kleines Plangebiet mit vorhandener Versiegelung handelt, sind 
die Umweltfolgen der möglichen Wechselwirkungen als gering zu beurteilen. Eine Verstärkung der 
erheblichen Umweltauswirkungen durch sich negativ verstärkende Wechselwirkungen ist im Plan-
gebiet nicht zu erwarten. 
 
2.9 Zusammenfassung der Umweltauswirkungen 
Bei der Planung handelt es sich um eine Umnutzung bzw. Nachverdichtung im Stadtgebiet.  
Aufgrund der Vorbelastungen wird die Planung als weniger erheblich eingeschätzt. 
Folgende Umweltauswirkungen sind durch die Umsetzung der Planung zu erwarten: 
 
Schutzgut Funktion Mögliche Beeinträchtigung Bewer-

tung Be-
einträch-
tigung 

durch 
Maß-
nahmen 

Mensch Wohn-, Wohnum-
feld- und Erho-
lungsfunktion, 
Gesundheit und 
Wohlbefinden 

Immissionsbelastung (Lärm, 
Luftschadstoffe, Staub,  
Gerüche) durch Verkehr  

 
+ 

 
v, m 

Tiere und 
Pflanzen 

Biotop- und Arten-
schutzfunktionen 

Unveränderte Vorgaben für 
Biotopstruktur und Artenschutz 
zusätzliche Sicherung von 
Grünflächen und Bäumen 

 
- 

 
- 

Boden Biotopbildungsfunk-
tion, Grundwasser-
schutzfunktion, 
Abflussregelungs-
funktion 
 

Verlust von Bodenfunktionen 
durch Versiegelung, Boden-
bewegung und Verdichtung 

 
- 

 
- 

Wasser Grundwasserneu-
bildung, Grundwas-
serschutzfunktion, 
Abflussregulation 

Verlust der Funktionen durch 
Versiegelung und Bodenver-
dichtung 

 
- 

 
- 

Luft und 
Klima 

Durchlüftungs- und 
Luftreinigungsfunk-
tionen, Wärmeregu-
lation 

geringe Anreicherung mit Ab-
gasen durch Verkehr, Verän-
derung des Kleinklimas durch 
weitere Versiegelung   

 
- 

 
- 

Land-
schaft 

Landschaftsbild-
funktion 

Keine Veränderung, zusätzlich 
Festsetzung von Grünfläche 
und Bäumen 

- - 

Kultur- 
und sons-
tige Sach-
güter 

Erhaltungsfunktion Verlust von möglichen Boden-
denkmalen 

+ v 

Erläuterung: 
Beeinträchtigung: - (keine), + (gering), ++ (mittel), +++ (stark) durch Maßnahmen: - (nicht erforderlich), v (vermeidbar), m 
(minimierbar), a (ausgleichbar) 
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3. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes  
bei Nichtdurchführung der Planung  

 
Ohne Umsetzung der Planung bleiben auf den bisher versiegelten Flächen die Bedingungen für 
den Umweltzustand gleich. 
 
 

4. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 
 
Mit der Planung sind die zuvor beschriebenen Umweltauswirkungen verbunden. Die Beeinträchti-
gungen werden aufgrund der bestehenden Vorbelastung durch die innerstädtische Lage sowie 
unter Berücksichtigung von Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung als nicht erheblich 
eingestuft. 
 
 

5. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger 
Auswirkungen 

 
5.1 Vermeidungs-, Verringerungs- und Schutzmaßnahmen 

 
Schutzgut Mensch (Schallschutz) 
Bei der Umnutzung des vorhandenen Gebäudes und bei einer Neubebauung ist der Einsatz von 
passiven Schallschutz-Maßnahmen vorgesehen. Während der Bauphase ist darauf zu achten, 
dass durch geeignete Mittel die Staub- und Lärmimmission so gering wie möglich gehalten wer-
den. 
 
Schutzgut Tiere und Pflanzen 
Geschützte Bestandteile von Natur und Landschaft oder schutzwürdige Biotope werden nicht be-
troffen. Ebenso ist von keiner Beeinträchtigung des Erhaltungszustandes strenggeschützter Arten 
auszugehen. 
Dennoch wird als vorsorgliche Maßnahme für den Artenschutz, die Biotopstruktur und das grüne 
das Ortsbild im Plangebiet die Grünfläche entlang der südlichen Grenze und die Baumgruppe mit 
Pyramidenpappeln an der Grafenstraße festgesetzt. 
 
Des Weiteren wird in der Bebauungsplanänderung darauf hingewiesen, dass bei der Bauausfüh-
rung etwaigen Hinweisen auf vorkommende geschützte Tierarten nachzugehen und bei Zutreffen 
unverzüglich die Untere Landschaftsbehörde des Kreises Soest zu informieren ist. 
 
Schutzgut Boden 
Die Versiegelungen sind auf das nutzungs- und erschließungstechnisch notwendige Maß zu redu-
zieren, die Bauarbeiten sind möglichst flächenschonend durchzuführen und Verdichtungen auf 
angrenzenden, nicht versiegelten Flächen zu vermeiden. Boden- und Grundwasserverunreinigun-
gen durch Maschinen- und Baufahrzeugeeinsatz sind ebenfalls zu vermeiden. 
Im Plangebiet befindet sich eine ehemalige Tankstelle, die vom Kreis Soest untersucht wird. Soll-
ten hierbei Verunreinigungen des Bodens entdeckt werden, muss eine fachgerechte Entsorgung 
erfolgen. Im Zuge der Planumsetzung sind hinsichtlich der Altlastenproblematik bei konkreten 
Bauvorhaben gezielte Untersuchungen des Bodens unter Berücksichtigung der vorgesehenen 
Nutzung vorzunehmen. Die Untersuchungen sind mit der Abteilung Abfallwirtschaft/Bodenschutz 
des Kreises Soest abzustimmen.  
 
Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
Aufgrund archäologischer Fundstellen in der Umgebung des Plangebietes, die sich z. T. bis in den 
Planbereich hinein ausdehnen können und unter der Berücksichtigung, dass noch weitere, bisher 
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unbekannte Fundstellen innerhalb des Planungsbereiches liegen können, sollte vor Umsetzung 
der Planung eine qualifizierte Prospektion mittels Baggerschürfen erfolgen. Im Bebauungsplan 
wird darauf hingewiesen. 
Zudem ist vom Investor Kontakt mit dem Landschaftsverband Westfalen Lippe - Archäologie für 
Westfalen zwecks fachkundiger Begleitung der Bodenarbeiten sicherzustellen. Die notwendige 
fachkundige Begleitung der Bodenarbeiten wird Bestandteil des Baugenehmigungsverfahrens. 
 
5.2 Ausgleichsmaßnahmen 
Nicht erforderlich. 
 
 

6. Alternative Planungsmöglichkeiten 
 
Mit der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 soll die vorhergehende Nutzung an veränderte 
Rahmenbedingungen zwecks besserer Realisierbarkeit angepasst werden. Ziel ist die Umnut-
zung des vorhandenen Gebäudes und eine Erweiterung auf den restlichen Flächen. Die Nutzung 
soll Wohnen und Dienstleistung beinhalten. Eine Einzelhandelsnutzung soll nur in Verbindung mit 
Dienstleistungen zugelassen werden. Alternative Planungsmöglichkeiten i. S. der Innenentwick-
lung bestehen in diesem Umfang nicht. 
 
 

7. Angewendete Methodik, Schwierigkeiten bei der Zusammen- 
            stellung der Angaben und Kenntnislücken  
 
Zur Erfassung des derzeitigen Umweltzustandes wurden vorhandene Fachinformationssysteme 
und Karten ausgewertet sowie Geländebegehungen vorgenommen. Zudem wurden vorliegende 
Fachgutachten bzw. Untersuchungen zur Darstellung des derzeitigen Umweltzustandes und Be-
wertung der Auswirkungen durch die Planung herangezogen. 
 
Für die Wallfahrtsstadt Werl liegt der seit dem 24.08.2012 rechtskräftige Landschaftsplan VI 
„Werl“ vor. 
Schwierigkeiten bei der Erhebung der Grundlagen haben sich nicht ergeben. 
 
 

8. Monitoring (Maßnahmen zur Überwachung) 
 
In Bezug auf den Schallschutz ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens gem. Runderlass 
des Ministeriums für Bauen und Wohnen vom 24.09.1990 (MBI. NW S. 1348) und der DIN 4109 
eine ausreichende Luftschalldämmung der Außenbauteile nachzuweisen. 
 
Des Weiteren wird eine notwendige fachkundige Begleitung der Bodenarbeiten Bestandteil des 
Baugenehmigungsverfahrens. 
 
Sollten nicht vorhersehbare negative Umweltauswirkungen (z. B. schädliche Immissionen) auftre-
ten, ist unverzüglich die zuständige Fachbehörde zu informieren, um notwendige Überwachungs-
maßnahmen zu treffen. 
 
 

9. Zusammenfassung des Umweltberichtes 
 

Die Planung zieht Beeinträchtigungen der Schutzgüter Mensch, Tiere und Pflanzen, Luft und Kli-
ma, Boden sowie Wasser nach sich. Die Beeinträchtigungen werden vor dem Hintergrund der be-
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stehenden Vorbelastungen und unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Verringerungs-
maßnahmen insgesamt als nicht erheblich eingeschätzt. 
 
 
Zu prüfende 
Aspekte / 
Schutzgüter 
§ 1 (6) Nr. 7 
BauGB 

Umweltzustand 
Anlage zu § 2 (4) 
und § 2 a BauGB 
Nr. 2 Buchstabe a 

Wirkungen der 
Planung 
Anlage zu § 2 (4) 
und § 2 a BauGB 
Nr. 2 Buchstabe b 

Vermeidungs-, Verringe-
rungs- und Schutzmaßn. 
Anlage zu § 2 (4) 
und § 2 a Bau GB 
Nr. 2 Buchstabe c 

Mensch und 
Gesundheit, 
Bevölkerung 
insgesamt 
 

 Prägung des Plange-
bietes durch urbane 
Nutzung 

 Vorbelastung durch 
Verkehrslärm 

 Schaffung von inner-
städtischen Mischge-
bietsflächen 

 Nicht erforderlich 
 

Tiere und 
Pflanzen 

 keine schützenswerte 
Arten oder Biotopstruk-
turen 

 Geringes Vorhanden-
sein von Gehölzstruktu-
ren 

 Zum Istzustand un-
verändert. 

 Nicht erforderlich 
 Festsetzung von Grün-

fläche und Bäumen 

Boden  Bodenfunktionen 
durch Baumaßnahmen 
Gestört, Altlasten 

 

 Altlastenbeseiti-
gung. 

 Nicht erforderlich 
 

Wasser  kein Oberflächenge-
wässer betroffen 
 

 Zum Istzustand 
unverändert. 

 Nicht erforderlich 
 

Luft und  
Klima 

 Plangebiet ist vorbe-
lastet 

 keine erheblichen 
Auswirkungen 

 - 

Landschaft  Durch gewerbliche 
Bebauung und Versie-
gelung geprägt 

 keine Auswirkungen  Zur Verbesserung Fest-
setzung von Grünfläche 
und Bäumen 

Kultur- und 
sonstige 
Sachgüter 

 archäologische Boden-
funde in Nähe des 
Plangebietes 

 mögliche Entde-
ckung archäologi-
scher Bodenfunde  

 im Bauleitplanverfahren 
Hinweis an Investor, 
dass im Vorfeld eine 
qualifizierte Prospektion 
mittel Baggerschnitten 
erfolgen sollte  

 fachkundige Begleitung 
der Bodenmaßnahmen 
wird Bestandteil der 
Baugenehmigung 

Wechsel-
wirkungen 

- - - 

 
 
Werl, im Januar 2016 
i. A. 
 

 
 
(Ludger Pöpsel)  
Fachbereich III, Abt. 61 - Stadtplanung, Straßen und Umwelt 
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W a l l f a h r t s s t a d t  W e r l  Der Bürgermeister 
Beschlussvorlage 
zur 

 öffentlichen 
 nichtöffentlichen Sitzung des  

 

Vorlage-Nr.  420 
 

TOP                   

 

 

 Planungs-, Bau- und Umweltausschusses 
 Hauptausschusses 

 Rates  

 

am 
25.02.2016 

      

16.03.2016 

 

Personalrat ist zu beteiligen 
 ja     nein 

Zustimmung 
 ist beantrag t   liegt vor 

Agenda-Leitfaden 

wurde berücksichtigt   ja  nein (Begründung s. Sachdarstellung)  nicht relevant 
 

Erträge und / oder Einzahlungen              nein  einmalig  jährlich in Höhe von       € 
 
Aufwendungen und / oder Auszahlungen  nein  einmalig  jährlich in Höhe von       €  
 

Haushaltsmittel stehen   nicht   nur mit       € zur Verfügung bei Sachkonto       
(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) 
 

Folgekosten: 

Durch bilanzielle Abschreibungen  nein   jährlich in Höhe von       € 
Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 
                                               nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € 
Nachrichtlich: 

Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen durch-
schnittlichen Zinssatzes von      %   nein     jährlich in Höhe von       € 

 

Datum: 01.02.2016 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. 61  20 FBL 
Allg. 

Vertreter 
BM 

AZ: 61-sche      

 

Titel: 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ 

  
hier:  Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB 
 

In seiner Sitzung am 02.06.2015 beschloss der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss die 
Einleitung des Verfahrens zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Lan-
genwiedenweg“ der Wallfahrtsstadt Werl, die Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Öf-
fentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB sowie zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB und zur Beteiligung der benachbarten Gemeinden 
gem. § 2 (2) BauGB. 
 
Nach der vom 20.07.2015 - 28.08.2015 durchgeführten frühzeitigen Beteiligung der Öffent-
lichkeit und der parallel erfolgten frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange und der benachbarten Gemeinden zum Entwurf der 2. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“der Wallfahrtsstadt Werl hat 
der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss in seiner Sitzung am 12.11.2015 die Abwägung 
über die in diesem Verfahrensschritt eingegangenen Stellungnahmen beschlossen und den 
Planentwurf mit den zugehörigen Unterlagen zur öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) BauGB 
sowie zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) 
BauGB freigegeben. 
 
In der Zeit vom 24.11.2015 bis einschließlich 23.12.2015 lag der Planentwurf mit den zuge-
hörigen Unterlagen gem. § 3 (2) BauGB öffentlich aus. Im gleichen Zeitraum fand die Betei-
ligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB statt. 
Die während der Beteiligung gem. § 3 (2) BauGB und § 4 (2) BauGB eingegangenen Stel-
lungnahmen - versehen mit Abwägungsvorschlägen der Verwaltung - sind in Anlage 1 auf-
gelistet. Hierüber ist zu beraten und die Abwägung zu beschließen. 
 



 

 2 

Die Ergebnisse der bisherigen Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und Träger sons-
tiger Belange und der Nachbargemeinden gem. §§ 3 (1), 4 (1), und 2 (2) BauGB sind beige-
fügt.  
 
Als nächster Verfahrensschritt ist die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterfüh-
rung Langenwiedenweg“ als Satzung gem. § 10 BauGB zu beschließen. Mit der anschließen-
den ortsüblichen Bekanntmachung des Beschlusses tritt die Bebauungsplanänderung in 
Kraft. Damit treten die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langen-
wiedenweg“ für den Geltungsbereich seiner 2. Änderung außer Kraft. 
 
Die Begründung einschließlich Umweltbericht ist ebenfalls zu beschließen. 
 

Die genannten Planunterlagen (farbig) sind auch einzusehen auf der Internetseite der Stadt 
Werl unter www.werl.de > Politik > Rat und Ausschüsse > Sitzungstermine, hier: Planungs-
, Bau- und Umweltausschuss 25.02.2015, Tagesordnung). 
 

 

  

Beschlussvorschlag: 

 
Es wird 
 

a) die Abwägung über alle im Verfahren eingegangenen Stellungnahmen zur 2. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“, 
 

b) die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ als 
Satzung gem. § 10 BauGB und 
 

c) die Begründung mit Umweltbericht zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 
„Unterführung Langenwiedenweg“ 

 
beschlossen. 
 
 
Anlagen 

1) Abwägungsvorschläge der Verwaltung (aus Vorlage 419 Anlage 1) 

2) Planentwurf mit Begründung  

3) Umweltbericht (aus Vorlage 419 Anlage 3)  
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AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 
 
Die Änderung des Bebauungsplanes ist gem. § 2 (1) i.V.m. § 1 (8) BauGB vom 
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss der Wallfahrtsstadt Werl am                  
beschlossen worden. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 
 
Der Aufstellungsbeschluss ist am                     ortsüblich bekannt gemacht 
worden. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 
 
 
FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB wurde 
aufgrund des Beschlusses des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom                
durch Anhörung in der Zeit vom                    bis einschl.                     
durchgeführt. Ort und Zeit der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sind am            
ortsüblich bekannt gemacht worden. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 
 
 
FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN 
 
Der Vorentwurf mit Begründung wurde den Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB mit Schreiben vom                  zur 
Unterrichtung und Äußerung – auch im Hinblick auf den Umfang und 
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung – zugesandt. Sie wurden um Abgabe 
einer Stellungnahme bis zum                 gebeten. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 
 

BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN 
 
Der Entwurf mit Begründung wurde den Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB mit Schreiben vom                     
zugesandt. Sie wurden um Abgabe einer Stellungnahme bis zum                  
gebeten. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 
 
 
BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT (OFFENLEGUNG) 
 
Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am                  
die Entwürfe des Planwerks und der Begründung zur Auslegung gemäß § 3 (2) 
BauGB beschlossen. Der Planentwurf und der Entwurf der Begründung sowie 
die vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen haben in der Zeit vom               
bis                        einschließlich öffentlich ausgelegen. Ort und Dauer der 
öffentlichen Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, sind am                ortsüblich bekannt gemacht 
worden. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 
 
 
SATZUNGSBESCHLUSS 
 
Der Rat der Wallfahrtsstadt Werl hat in seiner Sitzung am                   die 
Abwägung über alle im Verfahren eingegangenen Stellungnahmen und diese 
Bebauungsplanänderung gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 
 

BEKANNTMACHUNG UND INKRAFTTRETEN 
 
Der Beschluss gem. § 10 (1) BauGB ist am                    ortsüblich bekannt 
gemacht worden. Mit dieser Bekanntmachung tritt die Bebauungsplanänderung 
gem. § 10 (3) BauGB in Kraft. Die Bebauungsplanänderung mit Begründung 
und zusammenfassender Erklärung kann während der Dienststunden im 
Rathaus von jedermann eingesehen werden. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 
 
 
PLANUNTERLAGE 
 
Die Planunterlage, Stand Juli 2015, entspricht den Anforderungen des § 1 der 
Planzeichenverordnung vom 18.12.1990. Die Festlegung der städtebaulichen 
Planung ist geometrisch eindeutig. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
 
 
Der Bebauungsplan Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ 2. Änderung 
wurde aufgestellt von der Abt. Stadtplanung, Straßen und Umwelt der 
Wallfahrtsstadt Werl. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
i.A. 
 
 

HINWEISE 
 
Allgemein 
Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes treten die Festsetzungen des 
Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ für den 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langen-
wiedenweg“ 2.Änderung außer Kraft. 
 
Artenschutz 
1. Im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplanes sollte aus Vorsorgegründen 

und  zur Risikominimierung eine landschaftsökologische Baubegleitung 
erfolgen.  

2. Abrissarbeiten sollten im Oktober abgeschlossen werden, um eine mögliche 
Gefährdung von Fledermäusen in ihrem Winterquartier auszuschließen.  

3. Bei Rodungsarbeiten anfallende Stämme könnten bspw. im Kurpark 
eingebracht werden, um auch zukünftig potenzielle Quartiere anzubieten.  

4. Im Rahmen von Neubauvorhaben oder bei der Anpflanzung von Gehölzen 
sollten geeignete Nist- und Quartiermöglichkeiten geschaffen werden. 

 
Als vorsorgliche Maßnahme sollten Gehölzentnahmen nur in der Zeit vom  
01. Oktober bis zum 28. / 29. Februar (außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten) 
erfolgen. Des Weiteren sind die Vorgaben des § 39 (5) Satz 2 BNatSchG zu 
beachten. 
Bei der Bauausführung ist etwaigen Hinweisen auf vorkommende geschützte 
Tier- und Pflanzenarten nachzugehen und in diesem Fall unverzüglich die 
Untere Landschaftsbehörde des Kreises Soest als die für den Artenschutz 
zuständige Behörde zu informieren. 
 
Altlasten, Abfallwirtschaft / Bodenschutz 
 
1. Sollten bei Erdarbeiten Abfallablagerungen oder Bodenverunreinigungen 

festgestellt werden, ist das Dezernat Bau, Kataster, Straßen, Umwelt - 
Sachgebiet Abfallwirtschaft / Bodenschutz des Kreises Soest umgehend zu 
benachrichtigen. Die vorgefundenen Abfälle bzw. verunreinigter Boden sind 
bis zur Klärung des weiteren Vorgehens gesichert zu lagern. 

2. Bei Baumaßnahmen anfallende Abfälle sind vorrangig einer Verwertung 
zuzuführen. Abfälle, die nicht verwertet werden, sind auf den 
Entsorgungsanlagen im Kreis Soest zu beseitigen. 

3. Sofern gewerblich genutzte Gebäude bzw. Anlagen abgebrochen werden, 
ist der Abteilung Abfallwirtschaft / Bodenschutz vor Beginn ein 
Abfallentsorgungskonzept vorzulegen. Der Abbruchbeginn ist spätestens 
zwei Arbeitstage vorher durch eine Abbruchmeldung anzuzeigen. 

 
Denkmalschutz und -pflege 
 
Das Plangebiet befindet sich in unmittelbarer Nähe zum historischen Stadtkern 
von Werl, einem archäologisch bedeutsamen Bereich. In der näheren 
Umgebung des o.g. Plangebietes sind zahlreiche archäologische Fundstellen 
verschiedener Epochen bekannt. 
Möglicherweise reichen einzelne Fundstellen bis in den Planungsbereich hinein. 
Zudem ist bei Bodeneingriffen im Rahmen der Planumsetzung mit der 
Aufdeckung bisher unbekannter Fundstellen zu rechen. Daher sind die 
geplanten Erdarbeiten frühzeitig mit der LWL-Archäologie für Westfalen, 
Außenstelle Olpe (Tel.: 02761-93750, Fax: 02761-937520) abzustimmen, um 
eine archäologische Begleitung, vor allem des Mutterbodenabtrags, durch einen 
Mitarbeiter des Amtes sicherzustellen. Der Oberbodenabtrag muss mit einem 
Bagger mit Sandschaufel im rückwärtigen Verfahren abgetragen werden. 
Sollten Bodenfunde auftreten, kann es zu kurzfristigen Verzögerungen im 
Bauablauf kommen.  
 

Bebauungsplan Nr. 33
"Unterführung Langenwiedenweg"

2. Änderung

Fachbereich III - Abt. 61 - Schei/Ha
Stand: Oktober 2015
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Baulinie gem. § 23 (2) BauNVO 

(Auf dieser Linie muß gebaut werden. Ein Vor- oder Zurücktreten 

vonGebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß kann zugelassen 

werden.) 

 

 

Baugrenze gem. § 23 (3) BauNVO 

(Gebäude und Gebäudeteile dürfen diese Grenze nicht 

überschreiten. Ein Vortreten von Gebäudeteilen in geringfügigem 

Ausmaß kann zugelassen werden.) 

 

 

Grundflächenzahl (GRZ), 

bebaubarer Anteil des Baugrundstückes gem. § 19 BauNVO. 

 

 

Geschoßflächenzahl (GFZ) gem. § 20 BauNVO 

 

 

Zahl der Vollgeschosse (Höchstgrenze) gem. § 16 (4) BauNVO 

 

 

Zahl der Vollgeschosse (Mindest- und Höchstgrenze) 

gem. § 16 (4) BauNVO 

 

Ein- und Ausfahrt gem. § 9 (1) 11 BauGB 

 

Ein- und Ausfahrt gem. § 9 (1) 11 BauGB, nur Rechtsabbieger 

 

Versorgungsfläche gem. § 9 (1) 12 BauGB 

Zweckbestimmung: Telekommunikation 

 

Versorgungsfläche gem. § 9 (1) 12 BauGB 

Zweckbestimmung: Elektrizität 

 

Erhaltung Sonstige Bepflanzung gem. § 9 (1) 25 b BauGB 

Zweckbestimmung: Baumgruppe 

 

Grünfläche gem. § 9 (1) 15 BauGB 

 

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Fläche 

gem. § 9 (1) 21 BauGB 

Begünstigter: Stadtwerke / Telekom 

 

Kennzeichnung: 

Fläche, deren Boden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen 

belastet ist gem. § 9 (5) Nr. 3 BauGB 

SONSTIGE DARSTELLUNGEN 

 

Vorhandene Gebäude 

 

Vorhandene Grundstücksgrenzen 

 

Flurstücksnummer 

 

Planung Straßenbau Kreisverkehr Unterführung Langenwiedenweg 
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FESTSETZUNGEN 

 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 

gem. § 9 (7) BauGB 

 

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung gem. § 16 (5) BauNVO, soweit 

diese nicht schon durch die Farbgebung, z.B. bei Grünflächen 

erkennbar ist. Auch die grünen Begrenzungslinien der Verkehrsflächen 

sind Abgrenzungen unterschiedlicher Nutzung. Die Abgrenzungen gelten 

auch für die Festsetzungen gem. § 86 (4) BauO NW. 

 

Mischgebiet gem. § 6 BauNVO 

 

(1) Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von 

Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören. 

 

Positiv-Liste 

 

(2) Zulässig sind 

1. Wohngebäude, 

2. Geschäfts- und Bürogebäude, 

3. Einzelhandelsbetriebe*, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe 

des Beherbergungsgewerbes, 

4. sonstige Gewerbebetriebe, 

5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, 

gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

 

* Einzelhandelsbetriebe sind gemäß § 1 (5) BauNVO i.V.m. § 1 (9) 

BauNVO im MI1-Gebiet ausnahmsweise zulässig, wenn diese in Verbindung 

mit Dienstleistungsbetrieben stehen und der Dienstleistungsbereich 

überwiegt. 

 

Negativ-Liste 

 

Unzulässig sind gem. § 6 (2) BauNVO i.V.m. § 1 (5) BauNVO 

6. Gartenbaubetriebe, 

7. Tankstellen, 

8. Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 in den Teilen des 

Gebiets, die überwiegend durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind. 

Ausnahmen gem. § 6 (3) BauNVO sind nicht zulässig. 
 
 

Mischgebiet gem. § 6 BauNVO 

 

(1) Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von 

Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören. 

 

Positiv-Liste 

 

(2) Zulässig sind 

1. Wohngebäude, 

2. Geschäfts- und Bürogebäude, 

3. Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des 

Beherbergungsgewerbes, 

4. sonstige Gewerbebetriebe, 

5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, 

gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

 

Negativ-Liste 

 

Unzulässig sind gem. § 6 (2) BauNVO i.V.m. § 1 (5) BauNVO 

3. Einzelhandelsbetriebe,  

6. Gartenbaubetriebe, 

7. Tankstellen, 

8. Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 in den Teilen des 

Gebiets, die überwiegend durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind. 

Ausnahmen gem. § 6 (3) BauNVO sind nicht zulässig. 
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§ 7 i. V. m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Bst. f der Gemeindeordnung für das Land 
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§§ 1, 2, 8 bis 10 des Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 
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vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722) geändert worden ist. 
 
§ 86 Abs. 4 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 1. März 2000 (GV. NRW. S. 256), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Mai 2014 (GV. NRW. S. 
294) 
 
Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 
1509) 
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Begründung 
 
1 Lage des Plangebietes 
 
Der im Jahr 1990 in Kraft getretene Bebauungsplan Nr. 33 „Unterführung Lan-
genwiedenweg“ befindet sich im nördlichen Stadtgebiet. Seine 2. Änderung be-
zieht sich auf den südöstlichen Teilbereich und umfasst eine Fläche von ca. 5.700 
m².  
 
Der Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 tangiert im 
Nordwesten die „Bahnhofsstraße“ und im Nordosten das Grundstück der Polizei-
dienststelle Werl an der „Grafenstraße“. 
 
Abb. 1: Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 33 „Unterführung 
Langenwiedenweg“  
 

 
 
 
2 Entwicklung aus übergeordneten Plänen 
 
2.1 Regionalplan 
Im Regionalplan für den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Soest und 
Hochsauerlandkreis ist der Geltungsbereich des Bebauungsplanes als Allgemeiner 
Siedlungsbereich (ASB) dargestellt. 
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2.2 Flächennutzungsplan 
Im wirksamen Flächennutzungsplan der Wallfahrtsstadt Werl ist für den Gel-
tungsbereich eine Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Post“ 
dargestellt. Die 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 33 entspricht nicht den 
Darstellungen im Flächennutzungsplan und soll in gemischte Baufläche gem. § 1 
(1) Nr. 2 BauNVO und Fläche für Versorgungsanlagen gem. § 9 (1) Nr. 12 BauGB 
geändert werden. 
 
Abb. 2: Änderungsbereich Bebauungsplan Nr. 33 „Unterführung Langenwieden-
weg“  
 

 
 
 
3 Planungsziele / Planungsinhalte 
 
3.1 Bebauungsplan Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ 
 
Planungsziel des Bebauungsplanes Nr. 33 ist die Beseitigung höhengleicher 
Bahnübergänge durch die Herstellung einer Bahnunterführung im Bereich des 
„Langenwiedenweges“ und einer Bahnunterführung für Fußgänger und Radfahrer 
im Bereich der „Hammer Straße“, um u. a. die verkehrliche Anbindung des nörd-
lichen Stadtgebietes an die Innenstadt zu verbessern. 
 
Hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung sind im Bebauungsplan Nr. 33 für den 
Geltungsbereich seiner 2. Änderung Fläche für Gemeinbedarf und nicht überbau-
bare Fläche festgesetzt.  
 
3.2 Bebauungsplan Nr. 33, 2. Änderung 
 
Mit Schreiben vom 17.12.2014 hat die Wimmeler Planen und Bauen GmbH die 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ bean-
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tragt. Nach dem Erwerb des ehem. Postgrundstückes sollen für das Gebäude ei-
ne Umnutzung und auf der Fläche weitere Neubauten erfolgen. 
 
Vorgesehen sind Einrichtungen aus dem Gesundheits- und Pflegebereich, Wohn-
gruppen, Praxen, Büros und Wohnungen. Für die Erschließung sind der Abbruch 
des Anbaus an der westlichen Seite und die Errichtung einer Einfahrt von der 
Bahnhofstraße aus vorgesehen. Der entsprechende Parkraum soll auf ebenen 
Flächen und in Tiefgaragen entstehen. 
 
Im Bebauungsplan ist der Änderungsbereich als Fläche für den Gemeinbedarf mit 
der Zweckbestimmung „Post“ dargestellt und soll in gemischte Baufläche gem. § 
1 (1) Nr. 2 BauNVO und im hinteren Bereich als Fläche für Versorgungsanlagen 
(Telekommunikation) geändert werden.  
 
Mit Inkrafttreten der 2. Bebauungsplanänderung treten die Festsetzungen des 
Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ für den Geltungsbe-
reich der Änderung außer Kraft. 
 
 
4 Art und Maß der baulichen Nutzung 
 
Die Grundzüge des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Lan-
genwiedenweg“ werden größtenteils für die 2. Änderung übernommen.  
Es soll ein Mischgebiet festgesetzt werden mit den Festsetzungen für die GFZ 
1,8, die GRZ 0,7 und die Geschossigkeit von II – III. An der Grundstücksgrenze 
zur Bahnhofstraße wird eine Baulinie festgesetzt.  
 
Zur Stärkung des Kerngebietes der Wallfahrtsstadt Werl, insbesondere der Fuß-
gängerzone, soll die Ansiedlung von Fachmärkten/großflächigen Einzelhandelsbe-
trieben in dieser Lage im Stadtgebiet nicht zugelassen werden.  
Daher ist Einzelhandel nur in Verbindung mit im Plangebiet angebotenen Dienst-
leistungen zulässig. Hierbei muss der Anteil der Dienstleistungen überwiegen. 
Damit soll einerseits das Ziel erreicht werden, dass keine zentrenschädliche Ein-
zelhandelsnutzungen (z.B. Fachmärkte) im Planbereich angesiedelt werden, an-
dererseits ist damit auch ein Spielraum für kleinteiligen Einzelhandel (Fachge-
schäfte in Verbindung mit Dienstleistungsbetrieben) gegeben. Es wird daher für 
den Bereich des ehemaligen Postgebäudes zur Bahnhofstraße hin ein Mischgebiet 
(MI 1) festgesetzt, in dem Einzelhandelsbetriebe ausnahmsweise zulässig sind, 
wenn diese in Verbindung mit im Plangebiet ansässigen Dienstleistungsbetrieben 
stehen und der Dienstleistungsbereich überwiegt. Dadurch soll die Ansiedlung 
von Fachmärkten in dieser Lage verhindert werden und gleichzeitig die Kernstadt 
gestärkt werden, um z.B. einen Frequenzbringer in die Fußgängerzone zu lenken. 
Im Bereich des MI 2 bleibt der Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben bestehen. 
 
Für die geplanten Mischgebiete wird folgende Positiv-Negativ-Liste der zulässigen 
/ unzulässigen Nutzungen aufgestellt:  
 
MI 1 
Mischgebiet gem. § 6 BauNVO: 
 
Positiv-Liste 
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Zulässig sind 

1. Wohngebäude, 

2. Geschäfts- und Bürogebäude, 

3. Einzelhandelsbetriebe*, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes, 

4. sonstige Gewerbebetriebe, 

5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheit-
liche und sportliche Zwecke. 

* Einzelhandelsbetriebe sind gemäß § 1 (5) BauNVO i.V.m. § 1 (9) BauNVO im 
MI1-Gebiet ausnahmsweise zulässig, wenn diese in Verbindung mit Dienstleis-
tungsbetrieben stehen und der Dienstleistungsbereich überwiegt. 

Negativ-Liste 

Unzulässig sind 

6. Gartenbaubetriebe, 

7. Tankstellen, 

8. Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 in den Teilen des Gebiets, 
die überwiegend durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind. 

Ausnahmen gem. § 6 (3) BauNVO sind nicht zulässig. 

 
MI 2 
Mischgebiet gem. § 6 BauNVO: 
 
Positiv-Liste 

Zulässig sind 

1. Wohngebäude, 

2. Geschäfts- und Bürogebäude, 

3. Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

4. sonstige Gewerbebetriebe, 

5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheit-
liche und sportliche Zwecke. 

Negativ-Liste 

Unzulässig sind 

3. Einzelhandelsbetriebe,  

6. Gartenbaubetriebe, 

7. Tankstellen, 

8. Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 in den Teilen des Gebiets, 
die überwiegend durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind. 

Ausnahmen gem. § 6 (3) BauNVO sind nicht zulässig. 
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Im hinteren Bereich des ehem. Postgrundstückes befinden sich Anlagen der 
Deutschen Telekom. Auf der Fläche befindet sich ein Sendemast der Deutschen 
Telekom, das Gebäude wird auch für Verwaltungszwecke benutzt. 
Für den Bereich des Grundstückes der Deutschen Telekom AG wird ein Gebiet für 
Versorgungsanlagen festgesetzt.  
Die Zufahrt zum Grundstück der Telekom wird mittels eines Geh-, Fahr- und Lei-
tungsrechtes gesichert. 
 
Der im Kataster über Altlastenverdachtsflächen und Altlasten beim Kreis Soest 
eingetragene Standort einer ehemaligen Tankstelle auf dem Postgelände wird als 
Altlastenfläche gekennzeichnet. 
 
Um die Verkehrssicherheit am Knotenpunkt Bahnhofsstr./Grafenstr. zu gewähr-
leisten sollen die Ein- und Ausfahrten nicht an der östlichen Seite des ehem. 
Postgebäudes errichtet werden. Um eine Öffnung zur Bahnhofsstraße zu gewähr-
leisten wird die Ein- und Ausfahrt an der westlichen Seite nur für Rechtsabbieger 
festgesetzt. Die Ein- und Ausfahrt an der Grafenstraße in beide Richtungen bleibt 
bestehen.  
 
Der im Bereich der Ausfahrt zur Grafenstraße vorhandene Baumbestand wird 
festgesetzt. Es handelt um eine Baumgruppe aus stadtbildprägenden Pyramiden 
Schwarzpappeln. Bei Verlust wird die Anpflanzung von heimischen Gehölzen 
festgesetzt. An der südlichen Grenze des Plangebietes wird die vorhandene Grün-
fläche festgesetzt. 
 
 
5 Rechtliche Grundlage 
 
Die 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ 
wird im „Normalverfahren“ durchgeführt. Die Änderung des Bebauungsplanes 
kann nicht aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan entwickelt werden. 
Die Voraussetzungen zur Aufstellung des Bebauungsplanes im beschleunigten 
Verfahren als Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB sind 
somit nicht gegeben. Ebenso scheidet das vereinfachte Planverfahren gem. § 13 
BauGB aus, da die Grundzüge der Planung betroffen sind. 
 
 
6 Erschließung 
 
6.1 Verkehr 
Die äußere Erschließung wird durch die Anbindung an die „Bahnhofsstraße“ und 
die „Grafenstraße“ sichergestellt.  
 
6.2 Entwässerung 
Das Plangebiet ist über die in der „Bahnhofstraße“ und der „Grafenstraße“ ver-
laufenden Kanäle und Leitungen erschlossen. 
 
Die Entwässerung erfolgt im Mischsystem. 
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7 Natur- und Landschaft 
 
Im seit 24.08.2012 rechtskräftigen Landschaftsplan VI „Werl“ ist für den Gel-
tungsbereich eine Siedlungsfläche, die sich außerhalb der Festsetzungsräume be-
findet, dargestellt und daher sind keine landschaftsplanerischen Festsetzungen 
vorhanden. 
 
7.1 Artenschutz 
Es wurde eine Prüfung der artenschutzrechtlichen Belange zur Aufstellung der 2. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ vorge-
nommen, um festzustellen, ob im Geltungsbereich besonders oder streng ge-
schützte Arten vorkommen oder vorkommen können. Außerdem wurde unter-
sucht, ob durch die Umsetzung der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 
Verbotstatbestände nach § 19 oder § 44 BNatSchG im Zusammenhang mit den 
diesbezüglich planungsrelevanten Arten in NRW ausgelöst werden.  
Im Ergebnis kann davon ausgegangen werden, dass aufgrund der innerstädti-
schen Lage und bestehender Vorbelastungen von der Planung keine bemerkens-
werten oder schutzwürdigen Biotope berührt sind und nach dem aktuellen 
Kenntnisstand bei der Umsetzung der Planung keine Verbotstatbestände nach § 
19 oder § 44 BNatSchG erfüllt werden. 
 
Als vorsorgliche Maßnahme sollten Gehölzentnahmen nur in der Zeit vom 01. Ok-
tober bis zum 28. / 29. Februar (außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten) erfol-
gen. Des Weiteren sind die Vorgaben des § 39 (5) Satz 2 BNatSchG zu beachten. 
Bei der Bauausführung ist etwaigen Hinweisen auf vorkommende geschützte 
Tier- und Pflanzenarten nachzugehen und in diesem Fall unverzüglich die Untere 
Landschaftsbehörde des Kreises Soest als die für den Artenschutz zuständige Be-
hörde zu informieren ist. 
 
7.2 Umweltbericht 
 
Gem. § 2 (4) BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 (6) Nr. 7 
und § 1 BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen. Die voraussichtlichen erheb-
lichen Umweltauswirkungen werden im Umweltbericht, der Bestandteil der Be-
gründung ist, beschrieben und bewertet sowie Maßnahmen zur Kompensation - 
soweit erforderlich - benannt (s. Teil II). 
 
7.3 Klimaschutz 
Da es sich bei dem im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 33 “ Unterführung Lan-
genwiedenweg“ befindlichen Plangebiet um eine Überplanung von bestehenden 
Bauflächen handelt, sind keine weiteren Festsetzungen zum Klimaschutz wie z.B. 
Stellung der Gebäude zur Sonne, Vermeidung gegenseitiger Verschattungen oder 
Dachformen zur optimalen Sonnenausbeute vorgesehen.  
Aufgrund der fehlenden großflächigen Naturbestandteile im Plangebiet, die das 
Treibhausgas CO2 aufnehmen, erübrigen sich Festsetzungen im Sinne einer An-
passung an den Klimawandel.  
 
7.4 Bewertung und Ausgleich des Eingriffs 
 
Der Ausgleich des Eingriffs ist auf Grundlage des rechtskräftigen Bebauungspla-
nes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ bzw. des bestehenden Baurechts 
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gem. § 34 BauGB (Innenbereich) zu ermitteln. Nach § 1 a (3) Satz 5 BauGB ist 
ein Ausgleich nicht erforderlich, da die Eingriffe bereits vor der planerischen Ent-
scheidung zulässig waren. 
 
 
8 Sonstige Belange 
 
8.1 Altlasten, Abfallwirtschaft / Bodenschutz 
Im Kataster über Altlastenverdachtsflächen und Altlasten im Kreis Soest ist im 
Plangebiet eine Eintragung vorhanden. Es handelt sich um den Standort einer 
ehemaligen Tankstelle auf dem Postgelände. Die Abteilung Abfallwirtschaft / Bo-
denschutz des Kreises Soest führt im Rahmen eines routinemäßigen Untersu-
chungsprogramms bei ehemaligen Betriebsstandorten die Beurteilung von 
Standorten ehemaliger Tankstellen durch. Die Untersuchungen zum Standort 
stehen noch aus. Die Ergebnisse der orientierenden Untersuchung sind im Rah-
men der Baugenehmigung zu berücksichtigen. 
 
 
8.2 Denkmalschutz 
 
Im Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 befindet sich 
das ehemalige Gebäude der Post. 

Mit Schreiben vom 11.08.2014 hatte der Neue Heimat- und Geschichtsverein 
Werl e.V. angeregt zu prüfen, ob das ehemalige Postgebäude unter Denkmal-
schutz gestellt werden sollte. Im Rahmen der Entscheidungsfindung wurde der 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), Abteilung Denkmalpflege, Land-
schafts- und Baukultur in Westfalen hinzugezogen. Am 21.10.2014 fand ein ge-
meinsamer Ortstermin statt. Dabei wurde vereinbart, dass der LWL ein Gutach-
ten erstellen wolle. Mit Schreiben vom 11.11.2014 bat der LWL um Eintragung 
des Objektes in die Denkmalliste. Dieser Auffassung des LWL schließt sich die 
Stadt Werl jedoch nicht an. 

Sowohl das gesamte Äußere als auch das Innere des Gebäudes soll nach der 
Darstellung des LWL in die Denkmalliste der Wallfahrtsstadt Werl eingetragen 
werden. Bei einer möglichen Revitalisierung des zurzeit leerstehenden Gebäudes 
ist mit starken Eingriffen in die Bausubstanz zu rechnen, z.B. aus Gründen des 
Schallschutzes oder zur Erlangung der Barrierefreiheit. Diese Eingriffe sind mit 
einer Denkmaleigenschaft des gesamten Gebäudes schwer vereinbar. 

In seiner Begründung führt der LWL aus, dass das Gebäude bedeutend für die 
Geschichte des Menschen, hier für die Ortsgeschichte von Werl sei. Ein Denkmal 
von geschichtlicher Bedeutung muss historische Ereignisse oder Entwicklungen 
heute und für zukünftige Generationen anschaulich machen. Die geschichtliche 
Bedeutung ist z. B. dadurch gekennzeichnet, dass dem Objekt als Wirkungsstätte 
namhafter Personen oder als Schauplatz bestimmter Ereignisse ein Erinnerungs-
wert beizumessen ist, oder dass es im Bewusstsein der Bevölkerung vorhande-
nen Bezug zu bestimmten politischen, kulturellen oder sozialen Verhältnissen 
seiner Zeit herstellt. Dieses Kriterium ist nach Auffassung der Wallfahrtsstadt 
Werl nicht erfüllt. Zwar handelt es sich um ein markantes Gebäude, das einen 
gewissen Stellenwert in der Ortsgeschichte hat, jedoch wird es nicht als einzigar-
tig und herausragend eingestuft. Der Erinnerungswert des Objektes als Postge-
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bäude kann auch auf andere Weise für zukünftige Generationen bewahrt werden, 
z.B. durch eine ausführliche Dokumentation. 

Die in der Begründung angeführten wissenschaftlichen, hier architekturhistori-
schen Gründe, reichen nach Auffassung der Wallfahrtsstadt Werl für eine Denk-
maleigenschaft nicht aus, da die dokumentarische Bedeutung des Gebäudes für 
die Wissenschaft fehlt. Im Übrigen wird eine besondere Baukunst nicht gesehen. 

Weiter führt der LWL in seiner Stellungnahme städtebauliche Gründe für die Un-
terschutzstellung des Gebäudes an. Nach dem OVG NW lassen städtebauliche 
Gründe die Erhaltung und Nutzung eines Objektes geboten erscheinen, wenn ihm 
als historischer Bestandteil einer konkreten städtebaulichen Situation eine stadt-
bildprägende Bedeutung zukommt, so dass es aus Gründen der Stadtgestaltung 
und wegen des Stadtbildes als Verlust empfunden würde, wenn seine Prägung in 
seiner Eigenart als überlieferter baulicher Bestandteil nicht mehr wie bisher ent-
falten würde. Diese Kriterien greifen für das ehemalige Postgebäude nicht. 

Die besondere Stadtbildprägung könnte an dieser Stelle genauso durch einen 
Neubau erreicht werden. 

Die Eintragung des ehemaligen Postgebäudes in die Denkmalliste der Wallfahrts-
stadt Werl wurde vom Planungs-, Bau- und Umweltausschuss in seiner Sitzung 
am 24.02.2015 abgelehnt. 

 
 
9 Hinweise 
 
9.1 Entwässerung 
Die Wallfahrtsstadt Werl hat die Versickerungsfähigkeit im Stadtgebiet in einem 
Gutachten ermitteln lassen.  
Der überwiegende Teil des Stadtgebietes ist aus verschiedenen Gründen für eine 
Versickerung nicht geeignet. Die Ergebniskarte mit der Abgrenzung von Berei-
chen mit unterschiedlicher Tauglichkeit für die Versickerung von Niederschlags-
wasser kann im Planungsamt oder im Kommunalbetrieb eingesehen werden. 
 
9.2 Artenschutz 
Als vorsorgliche Maßnahme sollten Gehölzentnahmen nur in der Zeit vom 01. Ok-
tober bis zum 28. / 29. Februar (außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten) erfol-
gen. Des Weiteren sind die Vorgaben des § 39 BNatSchG, Abs. 5, Satz 2 zu be-
achten. 
 
Bei der Bauausführung ist etwaigen Hinweisen auf vorkommende geschützte 
Tier- und Pflanzenarten nachzugehen und in diesem Fall unverzüglich die Untere 
Landschaftsbehörde des Kreises Soest als die für den Artenschutz zuständige Be-
hörde zu informieren. 
 
9.3 Altlasten, Abfallwirtschaft / Bodenschutz 
Im Zuge der Planumsetzung/Bauausführung ist nachfolgendes zu beachten: 
sollten bei Erdarbeiten Abfallablagerungen oder Bodenverunreinigung festgestellt 
werden, ist die Abteilung Abfallwirtschaft/Bodenschutz des Kreises Soest umge-
hend zu benachrichtigen. Die vorgefundenen Abfälle bzw. verunreinigter Boden 
sind bis zur Klärung des weiteren Vorgehens gesichert zu lagern. 
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Bei Baumaßnahmen anfallende Abfälle sind vorrangig einer Verwertung zuzufüh-
ren. Mutterboden ist abzuschieben und einer Verwertung zuzuführen. 
 
9.4 Denkmalschutz 
 
Folgende Hinweise werden gegeben: 
Das Plangebiet befindet sich in unmittelbarer Nähe zum historischen Stadtkern 
von Werl, einem archäologisch bedeutsamen Bereich. In der näheren Umgebung 
des o.g. Plangebietes sind zahlreiche archäologische Fundstellen verschiedener 
Epochen bekannt. Möglicherweise reichen einzelne Fundstellen bis in den Pla-
nungsbereich hinein. Somit liegen innerhalb des Plangebietes Vermutete Boden-
denkmäler. Zudem ist bei Bodeneingriffen im Rahmen der Planumsetzung mit 
der Aufdeckung bisher unbekannter Fundstellen zu rechen. Daher sind die ge-
planten Erdarbeiten frühzeitig mit der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstel-
le Olpe (Tel.: 02761-93750, Fax: 02761-937520) abzustimmen, um eine archäo-
logische Begleitung, vor allem des Bodenabtrags, durch einen Mitarbeiter des 
Amtes sicherzustellen. Der Bodenabtrag muss mittels einer Baggersondage 
durchgeführt werden. Diese Arbeiten müssen von einer archäologischen Fachfir-
ma durchgeführt werden und gehen zu Lasten des Vorhabenträgers. Sollten Bo-
denfunde auftreten, kann es zu kurzfristigen Verzögerungen im Bauablauf kom-
men. 
Im Allgemeinen können bei Bodeneingriffen Bodendenkmäler (kultur- und/oder na-
turgeschichtliche Bodenfunde, d. h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch 
Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höh-
len und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens 
aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenk-
mälern ist der Gemeinde als Untere Bodendenkmalpflege und/oder der LWL-
Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761-93750 FAX 02761-
937520) unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens 3 Werk-
tage in unverändertem Zustand zu erhalten (§§ 15 u. 16 Denkmalschutzgesetz 
NW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu ber-
gen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monate in Be-
sitz zu nehmen (§ 16 Abs. 4 DschG NW). 
 
 
Werl, im Oktober 2015 
 
i. A. 
 

 
 
(Ludger Pöpsel) 
Fachbereich III - Abt. Stadtplanung, Straßen und Umwelt 
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Titel: 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11“Anger Unnaer Straße“ 
 
Sachdarstellung: 
 

hier: Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB 
 
Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 02.6.2015 
der Einleitung eines Verfahrens nach § 13 a Abs. 1 und Abs. 4 BauGB (beschleu-
nigtes Verfahren) zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11 „Anger Unnaer 
Straße“ zugestimmt. Gleichzeitig erfolgte durch den Ausschuss die Freigabe des 
Änderungsentwurfes zur Beteiligung der Öffentlichkeit; hier Auslegung gem. § 3 
(2) BauGB und die Freigabe zur Einholung der Stellungnahmen der berührten 
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB. 
 
Die Beteiligungsverfahren wurden zeitgleich vom 24. November 2015 bis 23. De-
zember 2015 durchgeführt. Die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (2) ergab 
keine Bedenken oder Anregungen. In dem Verfahrensschritt nach § 4 (2) wurden 
Anregungen vorgebracht. Über diese ist zu beraten und zu beschließen. 
 
Als nächster Verfahrensschritt ist die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11 
„Anger Unnaer Straße“ als Satzung gem. § 10 BauGB und die Begründung zu 
beschließen. 
Mit der anschließenden ortsüblichen Bekanntmachung des Beschlusses tritt die 
Bebauungsplanänderung in Kraft. Damit treten die Festsetzungen des Bebau-
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ungsplanes Nr. 11 „Anger Unnaer Straße“ für den Geltungsbereich seiner 4. Än-
derung außer Kraft. 
 
Die genannten Planunterlagen (farbig) sind auch einzusehen auf der Internetsei-
te der Wallfahrtsstadt Werl unter www.werl.de > Politik > Rat und Ausschüsse 
> Sitzungstermine, hier: Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 25.02.2016, Ta-
gesordnung). 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Es wird 
 

a) die Abwägung über alle im Verfahren eingegangenen Stellungnahmen zur 
4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11 „Anger Unnaer Straße“, 
 

b) die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11 „Anger Unnaer Straße“ als 
Satzung gem. § 10 BauGB und 
 

c) die Begründung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11 „Anger Un-
naer Straße“ 

 
beschlossen. 
 
 
Anlagen 

1) Abwägungsvorschläge der Verwaltung 

2) Planentwurf mit Begründung  

http://www.werl.de/


Anlage 1 
Bebauungsplan Nr. 11 "Anger Unnaer Straße", 4.Änderung gem. § 13 a BauGB 
Anregungen aus der Beteiligung gem. §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB   Seite 1 von 4 
 

Im Zeitraum vom 24.11.2015 bis 23.12.2015 eingegangene Stellungnahmen zur Öffent-
lichkeitsbeteiligung und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
zum Entwurf gem. §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB  

Abwägungsvorschläge der Verwaltung 

1) Kreis Soest 
Schreiben vom 09.12.2015 
 
die o. g. Planung wurde hier mit den zuständigen Dienststellen und Abteilungen der 
Verwaltung besprochen. lm Einvernehmen mit diesen gebe ich folgende Stellungnahme ab: 
 
Aus landschaftsfachlicher Sicht ergeben sich zur o.g. Planung, die lediglich eine 
Verschiebung der Baugrenzen nach sich zieht, keine grundsätzlichen Bedenken. 
 
Es sollte geprüft werden, inwieweit heimische Gehölze vorhanden sind und diese als zu 
erhaltenden Gehölze im Bebauungsplan festgesetzt werden können. 
 
 
Die 4. Anderung des Bebauungsplans Nr.11 führt gemäß Ausführungen der Stadt zu keinen 
erheblichen und nachhaltigen Auswirkungen im Sinne des $ 44 Abs. 1 BNatSchG auf die 
planungsrelevanten Tierarten. Zur Vermeidung der Verbotstatbestände ist die genannte eine 
Begrenzung der lnanspruchnahme von Vegetationsbeständen auf Zeiten außerhalb der 
Brutzeit (01. März bis 30. September) unbedingt erforderlich. Zusätzlich ist bei etwaigen 
Rodungsmaßnahmen vorher zu erkunden, ob sich Vögel oder andere Tiere (z.B 
Fledermäuse) im Baum aufhalten. Diese, anhand der Antragsunterlagen gewonnene 
vorläufige Einschätzung entbindet jedoch nicht von der Verpflichtung, bei der Bauausführung 
etwaigen Hinweisen auf vorkommende geschützte Tier- und Pflanzenarten, 
insbesondere Fledermäuse, nachzugehen und in diesem Fall unverzüglich die Untere 
Landschaftsbehörde des Kreises Soest als die für den Artenschutz zuständige Behörde zu 
informieren. 
 
Weitere Hinweise aus anderen Fachabteilungen wurden nicht gegeben. 
 
Diese Stellungnahme wird zugleich abgegeben für die Landrätin als Untere Staatliche  
Verwaltungsbehörde – Planungsaufsicht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die unbebauten Grundstücke im Plangebiet wurden Anfang 
2015 gerodet. Insoweit sind keine erhaltenswerte heimi-
schen Gehölze vorhanden. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung wurde in die Begründung aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Evangelische Kirche von Westfalen (EKvW), Baureferat 
Schreiben vom 03.12.2015 
 
Gegen die obengenannte Planung bestehen keine Bedenken. 

 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
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3) Juchheim & Siedhoff, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure 

      Schreiben vom 21.12.2015 

 

Bezüglich der Anforderungen des § 1 der Planzeichenverordnung und hinsichtlich der geometri-
schen Eindeutigkeit der Festlegung der städtebaulichen Planung bestehen keine Bedenken. 

 

 

 

 

Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

 

4) Unitymedia NRW GmbH 

      Schreiben vom 01.12.2015 

 

Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände. 

Eigene Arbeiten oder Mitverlegungen sind nicht geplant. 

 

 

 

 

 

Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

 

5) LWL – Archäologie für Westfalen 
Schreiben vom 10.12.2015 
 
Das geplante Bauvorhaben betrifft einen Bereich westlich außerhalb des ehemals befestigten 
Stadtkerns von Werl. Die ältere Stadtgeschichtsforschung war der Ansicht, dass die befestigte 
Stadtfläche ursprünglich sehr viel weiter nach Westen ausgriff und demnach auch das von den 
Planungen betroffene Grundstück umfasst hätte. Erst die Zerstörung der Stadt 1288 durch die 
Grafen von der Mark habe zu einem verkleinerten Wiederaufbau geführt, eine Annahme, die sich 
u.a. auf den Flurnamen „am alten Graben“ stützt. Dieser ist schon in der ersten Hälfte des 14. 
Jahrhunderts für einen Bereich bezeugt, an dem die aufgelassene ältere Befestigung verlaufen 
sein könnte. 
 
Neuere archäologische Ergebnisse zeigen dagegen, dass eine bestehende Besiedlung in diesem 
Bereich nicht erst 1288, sondern bereits im 12. Jahrhundert, also noch vor der Stadtwerdung 
Werls, aufgegeben wurde, widerspricht also den älteren Ansichten zur Entwicklung des 
Stadtgrundrisses. 
 
Südlich des Vorhabenbereiches wurden bei Baumaßnahmen bereits zahlreiche frühmittelalterliche 
und mittelalterliche Siedlungsreste aufgedeckt (vgl. beigegebene Karte). Bei Kanalbaumaßnahmen 
im Bereich Am Lyggengraben wurden in den 70er Jahren zudem einige Gruben und Briquetagen 

gefunden. Nördlich aber auch südlich des Vorhabengebietes konnten zudem bei zahlreichen 
Baumaßnahmen neolithische/bandkeramische Siedlungspuren dokumentiert werden. Im 
Gartenbereich des Hauses Am Lyggengraben 8 wurden zahlreiche frühmittelalterliche und 
mittelalterliche Scherben entdeckt, die anzeigen, dass hier Siedlungsreste verborgen liegen. 
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Die weite Streuung und Anzahl der bereits bekannten Fundstellen zeigt, dass hier ein 
großflächiger bandkeramischer bis mittelalterlicher Siedlungsbereich liegt. Der Briquetagen - Fund 
zeugt zudem davon, dass im Bereich Am Lyggengraben Salzgewinnung stattgefunden hat. Aus 
diesen Gründen ist zu vermuten, dass sich auch innerhalb des Planbereiches 
Bodendenkmalsubstanz erhalten hat. 
 
Innerhalb des Bebauungsplanbereiches liegen also Vermutete Bodendenkmäler. 
 
Der Begriff der "Vermuteten Bodendenkmäler" ist im Juli 2013 in der Artikelgesetzänderung zum 
Denkmalschutzgesetz NW aufgenommen worden. Danach sind diese genauso zu behandeln wie 
eingetragene Bodendenkmäler. 
 
2014 wurde im Bereich Am Lyggengraben 12 bereits eine archäologische Begleitung der 
Bodeneingriffe im Rahmen der Errichtung eines Einfamilienhauses durchgeführt. Dieses Gebäude 
wurde auf einer Bodenplatte errichtet, weshalb die Eingriffstiefe gering war. Aufgrund dieser 
geringen Eingriffstiefe wurden keine archäologischen Befunde aufgedeckt. 
 
Für die aktuelle Planung stellt sich zunächst die Frage, wie umfangreich die Bodeneingriffe sein 
werden, bzw. wie welche Eingriffstiefe vorgesehen ist. Sofern auch hier mit Bodenplatten gearbeitet 
werden soll und keine tiefreichenden Bodeneingriffe geplant sind, würde auch hier die Begleitung 
des Oberbodenabtrages durch Mitarbeiter unseres Hauses als archäologische Maßnahme 
ausreichen. Sollten die Bodeneingriffe jedoch tiefreichender sein, wären umfangreichere 
archäologische Maßnahmen (Baggersondagen im Vorfeld der Baumaßnahmen) notwendig. Daher 
bitten wir zunächst um nähere Informationen zum Umfang der Bodeneingriffe. 
 
Anlage: Kartierung 
 

 

 

Die Aussagen werden in die Begründung aufgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da das Plangebiet an den Bereich des historischen Stadt-
kerns anschließt, ist von vermuteten Bodendenkmälern 
auszugehen. Diese sind genauso zu behandeln wie einge-
tragene Bodendenkmäler 

In die Begründung wird aufgenommen, dass eine Beglei-
tung des Oberbodenabtrages durch Mitarbeiter des LWL’s 
zu erfolgen hat. Bei weiterreichenden Bodeneingriffen ist zu 
Lasten des Vorhabenträgers der Planbereich durch eine 
archäologische Fachfirma zu überprüfen. 
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EINLEITUNGSBESCHLUSS
Die Einleitung des beschleunigten Verfahrens zur 4. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 11 "Anger Unnaer Straße" gem § 13 a
BauGB ist vom Planungs-,Bau- undUmweltausschuss der 
Stadt Werl am                beschlossen worden.

Werl, den 

---------------------------------------
Bürgermeister

Der Beschluss ist am                  ortsüblich bekannt
gemacht worden.

Werl, den

---------------------------------------
Bürgermeister

BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT (OFFENLEGUNG)
Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung
am              den Entwurf mit Begründung zur Auslegung gemäß 
§ 3 (2) BauGB beschlossen.
Der Planentwurf und der Entwurf der Begründung haben in der Zeit
vom            bis                      einschließlich öffentlich ausgelegen.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung sind am 
ortsüblich bekannt gemacht worden.

Werl, den

---------------------------------------
Bürgermeister

BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN
Der Entwurf mit Begründung wurde den Behörden und sonstigen
Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB mit Schreiben vom 
                zugesandt. Sie wurden um Abgabe einer Stellungnahme 
bis zum                 gebeten.

Werl, den

---------------------------------------
Bürgermeister

ABWÄGUNG UND BESCHLUSS
Der Rat der Wallfahrtsstadt Werl hat in seiner Sitzung am               diese
Bebauungsplanänderung gemäß § 10 BauGB als Satzung und die
Begründung sowie die Abwägung über die vorgebrachten Anregungen
beschlossen.

Werl, den 

---------------------------------------
Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG UND INKRAFTTRETEN
Der Beschluss gem. § 10 (1) BauGB ist am               ortsüblich
bekannt gemacht worden. Mit dieser Bekanntmachung tritt die
Bebauungsplanänderung gem. § 10 (3) BauGB in Kraft.
Die Bebauungsplanänderung mit Begründung kann während der
Dienststunden im Rathaus von jedermann eingesehen werden.

Werl, den

---------------------------------------
Bürgermeister

PLANUNTERLAGE
Die Planunterlage, Stand Juli 2015, entspricht den Anforderungen
des § 1 der Planzeichenverordnung vom 18.12.1990. Die Festlegung
der städtebaulichen Planung ist geometrisch eindeutig.

Werl, den

----------------------------------------
öffentli. best. Vermessungsingenieur

ERARBEITUNG DES PLANENTWURFES
Der Bebauungsplan Nr 11 "Anger Unnaer Straße"- 4.Änderung 
gem. § 13 a BauGB - wurde aufgestellt von der Abt. 
Stadtplanung, Straßen und Umwelt der Wallfahrtsstadt Werl.

Werl, den

---------------------------------------
i.A.

Grundflächenzahl (GRZ), bebaubarer Anteil 
des Baugrundstückes gem. § 19 BauNVO

÷

Zahl der Vollgeschosse (Höchstgrenze)
gem. § 16 (4) BauNVO

?

Festsetzung

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
gem. § 9 (7) BauGB

RECHTSGRUNDLAGEN 
 
§ 7 i. V. m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Bst. f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994       
(GV. NRW. S. 666), SGV. NRW. 2023, zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722) 
 
§§ 1, 2, 8 bis 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722) i. V. m. der Verordnung über die 
bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) 
 
§ 86 Abs. 4 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen     (BauO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 1. März 2000 (GV. NRW. S. 256), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Mai 2014 (GV. NRW. S. 294) 
 
Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) 

Denkmalschutz und -pflege 
 
Das Plangebiet befindet sich in unmittelbarer Nähe zum historischen Stadtkern von 
Werl, einem archäologisch bedeutsamen Bereich. In der näheren Umgebung des   
o. g. Plangebietes sind zahlreiche archäologische Fundstellen verschiedener 
Epochen bekannt. 
Möglicherweise reichen einzelne Fundstellen bis in den Planungsbereich hinein. 
Zudem ist bei Bodeneingriffen im Rahmen der Planumsetzung mit der Aufdeckung 
bisher unbekannter Fundstellen zu rechen. Daher sind die geplanten Erdarbeiten 
frühzeitig mit der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761-
93750, Fax: 02761-937520) abzustimmen, um eine archäologische Begleitung, vor 
allem des Mutterbodenabtrags, durch einen Mitarbeiter des Amtes sicherzustellen. 
Der Oberbodenabtrag muss mit einem Bagger mit Sandschaufel im rückwärtigen 
Verfahren abgetragen werden. Sollten Bodenfunde auftreten, kann es zu kurz-
fristigen Verzögerungen im Bauablauf kommen. 
Im Allgemeinen können bei Bodeneingriffen Bodendenkmäler (kultur- und / oder 
naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch 
Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen 
und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und / oder pflanzlichen Lebens aus 
erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist 
der Stadt als Untere Denkmalbehörde und / oder der LWL-Archäologie für 
Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761-93750, Fax: 02761-937520) unverzüglich 
anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in unverändertem 
Zustand zu erhalten (§ 15 und § 16 Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht 
vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe ist nach § 16 (4) DSchG NW berechtigt, das Bodendenkmal zu 
bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu sechs Monate in 
Besitz zu nehmen. Fachbereich III - Abt. 61 - Schei/Ha

Stand: November 2015

Baulinie gem. § 23 (2) BauNVO

Baugrenze gem. § 23 (3) BauNVO

Geschoßflächenzahl (GFZ) gem. § 20 BauNVO'

nur Einzelhäuser zulässig gem. § 22 (2) BauNVO,
maximal 2 Wohneinheiten Í

Reines Wohngebiet gem. § 3 BauNVO
(2)  Zulässig sind Wohngebäude.
Ausnahmen gem. § 3 (3) BauNVO sind nicht zulässig.

ÿ#

Übersichtsplan M. 1: 10.000
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Begründung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11 “Anger Unna-
er Straße“ gem. § 13a BauGB 

 
 

Begründung 
 
 
Lage des Plangebietes 
 
Der Bebauungsplan Nr. 11 “Anger Unnaer Straße“ befindet sich im westlichen 
Bereich der Werler Kernstadt an der Straße „Am Lyggengraben“. Der Geltungs-
bereich liegt nördlich der Unnaer Straße, wird im Westen von der Bebauung Sali-
nenring und im Osten von Wohnbauflächen am Lüenbrink begrenzt. 
 
In dem, seit dem 09.Juni 1967 rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 11 "Anger Un-
naer Straße", ist in der Stichstraße „Am Lyggengraben“ abgehend von der Unna-
er Straße, ein Reines Wohngebiet festgesetzt. Das direkt an der Unnaer Straße 
gelegene Baufenster ist als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. 
 
Der Änderungsbereich liegt im östlichen Bereich des Lyggengrabens und betrifft 
die Flurstücke 144, 145, 146 und 147, Flur 33, Gemarkung Werl, mit einer Ge-
samtgröße von 3.909 m². 
 
 
Entwicklung aus übergeordneten Plänen 
 
Regionalplan 
Der Regionalplan Arnsberg, Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis 
stellt den Geltungsbereich des Bebauungsplanes als Wohnsiedlungsbereich dar. 
 
Flächennutzungsplan 
 
Im wirksamen Flächennutzungsplan der Wallfahrtsstadt Werl ist der überplante 
Bereich als Wohnbaufläche dargestellt. 
 
 
Planungsziele / Planungsinhalte 
 
Bebauungsplan Nr. 11 “Anger Unnaer Straße“ 
 
Rechtskräftige Fassung/Bebauungsplan  
 
Der seit dem 09. Juni 1967 rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 11 “Anger Unnaer 
Straße“ setzt ein Reines Wohngebiet in der Straße Am Lyggengraben und im Be-
reich Unnaer Straße ein Allgemeines Wohngebiet fest.  
 
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes hatte die Verschiebung der Baulinie und 
der Baugrenze im Bereich des nördlichen Plangebietes zum Inhalt. (siehe Abbil-
dung 1) 
In der 2. Und 3. Änderung des Bebauungsplanes wurde Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung Spielplatz in nicht überbaubare Flache umgewandelt 
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Abbildung 1: Rechtskräftiger Bebauungsplan Nr. 11 “Anger Unnaer Straße“ und 
1. Änderung 

 
 
 
 

 
Bebauungsplan Nr. 11, 4. Änderung 
 
Änderungsantrag/Planungsziel 
Änderungsziel ist die Verschiebung der Baugrenze im hinteren Bereich der 
Grundstücke um 5 m nach Osten, um die Möglichkeit eines Anbaus an vorhande-
ne Gebäude zu erreichen. Es wird die Festsetzung getroffen werden, dass in dem 
Gebiet nur Einzelhäuser in eingeschossiger Bauweise mit maximal 2 Wohneinhei-
ten zulässig sind. Der Änderungsbereich ist in Abbildung 2 dargestellt. 
Mit Satzungsbeschluss treten die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 11 

„Anger Unnaer Straße“ für den Geltungsbereich seiner 4. Änderung außer Kraft. 
 
Art und Maß der baulichen Nutzung 
 
Da es sich bei der vorliegenden Änderung um eine Ausweitung der Wohnbauflä-
che handelt, werden die vorhandenen Festsetzungen aus dem Bebauungsplan Nr. 
11 „Anger Unnaer Straße“ übernommen. 
Es ist ein Reines Wohngebiet für Einzelhäuser in offener eingeschossiger Bauwei-
se vorgesehen. Für die als Reines Wohngebiet (WR) ausgewiesenen Bereiche des 
Bebauungsplans gilt als Maß der baulichen Nutzung die Grundflächenzahl 0,4. 
Die Geschossflächenzahl wird in den Bereichen der eingeschossigen Wohnbebau-
ung mit 0,4 festgesetzt. Gestalterische Festsetzungen sind für die Dachform vor-
gesehen. Hierbei wird ein Satteldach mit maximal 40 Grad Dachneigung festge-
setzt. 
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Abbildung 2: Änderungsbereich 4.Änderung Bebauungsplan Nr. 11 “Anger Unna-
er Straße“ 
 

 

 
 
Rechtliche Grundlage 
 
Verfahren nach § 13 a BauGB (beschleunigtes Verfahren) 
 
Mit der Neufassung des Baugesetzbuches zum 01.01.2007 wurde der § 13a 
BauGB (Bebauungspläne zur Innenentwicklung / beschleunigtes Verfahren) ein-
gefügt.  
 
Es können hierbei die Regelungen des § 13 BauGB angewandt werden, wonach 
von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 (1) und § 4 (1) 
BauGB abgesehen werden kann; ebenso wird im beschleunigten Verfahren von 
der Umweltprüfung nach § 2 (4), von dem Umweltbericht nach § 2a und von der 
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zusammenfassenden Erklärung nach § 6 (5) Satz 3 und § 10 (4) BauGB abgese-
hen, wenn nach Ersteinschätzung keine erheblichen Umweltauswirkungen durch 
die Aufstellung des Bebauungsplanes hervorgehen, was in der vorliegenden Pla-
nung der Fall ist. Danach ist der Satzungsbeschluss zu fassen. Die Eingriffsrege-
lung nach BNatSchG findet keine Anwendung. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 11 und die 1., 2. und 3. Änderung sind aus dem Flächen-
nutzungsplan entwickelt worden. Die Kriterien einer Verfahrensführung nach § 13 
a BauGB sind gegeben.  
 
 
Erschließung 
 
Verkehr 
Erschließung  
Die äußere Erschließung wird durch die „Unnaer Straße“ sichergestellt. Die innere 
Erschließung des Gebietes erfolgt durch die Stichstraße „Am Lyggengraben“.  
 
 
Entwässerung 
Das Plangebiet ist über die in der „Unnaer Straße“ verlaufenden Kanäle und Lei-
tungen erschlossen. 
 
Die Entwässerung erfolgt im Mischsystem. 
 
 
Natur- und Landschaft 
 
Im seit 24.08.2012 rechtskräftigen Landschaftsplan VI „Werl“ ist für den Gel-
tungsbereich eine Siedlungsfläche, die sich außerhalb der Festsetzungsräume 
befindet, dargestellt und daher sind keine landschaftsplanerischen Festsetzungen 
vorhanden. 
 
Artenschutz 
Es wurde eine Prüfung der artenschutzrechtlichen Belange zur Aufstellung der 4. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11 „Anger Unnaer Straße“ vorgenommen, 
um festzustellen, ob im Geltungsbereich besonders oder streng geschützte Arten 
vorkommen oder vorkommen können. Außerdem wurde untersucht, ob durch die 
Umsetzung der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11 Verbotstatbestände 
nach § 19 oder § 44 BNatSchG im Zusammenhang mit den diesbezüglich pla-
nungsrelevanten Arten in NRW ausgelöst werden. Im Ergebnis kann davon aus-
gegangen werden, dass aufgrund der Lage in dem stark besiedelten Bereich der 
Werler Kernstadt und der bisherigen Nutzung der Fläche von der Planung keine 
bemerkenswerten oder schutzwürdigen Biotope berührt sind und nach dem aktu-
ellen Kenntnisstand bei der Umsetzung der Planung keine Verbotstatbestände 
nach § 19 oder § 44 BNatSchG erfüllt werden. 
Es besteht die Verpflichtung, bei der Bauausführung etwaigen Hinweisen auf vor-
kommende geschützte Tier- und Pflanzenarten nachzugehen und in diesem Fall 
unverzüglich die Untere Landschaftsbehörde des Kreises Soest als die für den 
Artenschutz zuständige Behörde zu informieren. 
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Umweltbericht 
 
Auf Grund der Gesetzesregelung nach § 13 a BauGB besteht für diese Änderung 
nicht das Erfordernis einer Umweltprüfung bzw. die Erstellung eines Umweltbe-
richtes. Ausgleichsmaßnahmen werden nicht erforderlich.  
 
Klimaschutz 
Da das in dem Bereich des Bebauungsplanes Nr. 11 “Anger Unnaer Straße“ be-
findliche Plangebiet eine Ausweitung eines bestehenden Baugebietes darstellt, 
sind keine weiteren Festsetzungen zum Klimaschutz wie z.B. Stellung der Ge-
bäude zur Sonne, Vermeidung gegenseitiger Verschattungen oder Dachformen 
zur optimalen Sonnenausbeute vorgesehen.  
Aufgrund der fehlenden großflächigen Naturbestandteile im Plangebiet, die das 
Treibhausgas CO2 aufnehmen, erübrigen sich Festsetzungen im Sinne einer An-
passung an den Klimawandel.  
 
Bewertung und Ausgleich des Eingriffs 
 
Der Ausgleich des Eingriffs ist auf Grundlage des rechtskräftigen Bebauungspla-
nes Nr. 11 „Anger Unnaer Straße“ bzw. des bestehenden Baurechts gem. § 34 
BauGB (Innenbereich) zu ermitteln. Nach § 1 a (3) Satz 5 BauGB ist ein Aus-
gleich nicht erforderlich, da die Eingriffe bereits vor der planerischen Entschei-
dung zulässig waren. 
 
 
Sonstige Belange 
 
Altlasten, Abfallwirtschaft / Bodenschutz 
In der Aufstellung „Erfassung von Altlasten im Kreis Soest“ ist der Planbereich 
nicht aufgeführt; für einen Altlastenverdacht bestehen zurzeit keine Hinweise. 
 
Denkmalschutz 
Im Plangebiet befinden sich frühmittelalterliche und mittelalterliche Siedlungsres-

te. Im weiteren Umfeld sind ebenfalls umfangreiche Fundstellen bekannt. 
 

Die Anzahl der bereits bekannten Fundstellen zeigt, dass hier ein großflächiger 
bandkeramischer bis mittelalterlicher Siedlungsbereich liegt. Aus diesen Gründen 
ist zu vermuten, dass sich auch innerhalb des Planbereiches Bodendenkmalsub-

stanz erhalten hat. 
 
 
Hinweise 
 
Entwässerung 
Die Wallfahrtsstadt Werl hat die Versickerungsfähigkeit im Stadtgebiet in einem 
Gutachten ermitteln lassen.  
Der überwiegende Teil des Stadtgebietes ist aus verschiedenen Gründen für eine 
Versickerung nicht geeignet. Die Ergebniskarte mit der Abgrenzung von Berei-
chen mit unterschiedlicher Tauglichkeit für die Versickerung von Niederschlags-
wasser kann im Planungsamt oder im Kommunalbetrieb eingesehen werden. 
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Artenschutz 
Als vorsorgliche Maßnahme sollten Gehölzentnahmen nur in der Zeit vom 01. 
Oktober bis zum 28. / 29. Februar (außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten) er-
folgen. Zusätzlich ist bei etwaigen Rodungsmaßnahmen vorher zu erkunden, ob 
sich Vögel oder andere Tiere (z.B. Fledermäuse) im Baum aufhalten. Des Weite-
ren sind die Vorgaben des § 39 BNatSchG, Abs. 5, Satz 2 zu beachten. 
 
Bei der Bauausführung ist etwaigen Hinweisen auf vorkommende geschützte 
Tier- und Pflanzenarten nachzugehen und in diesem Fall unverzüglich die Untere 
Landschaftsbehörde des Kreises Soest als die für den Artenschutz zuständige Be-
hörde zu informieren. 
 
Altlasten, Abfallwirtschaft / Bodenschutz 
Im Zuge der Planumsetzung/Bauausführung ist nachfolgendes zu beachten: 
sollten bei Erdarbeiten Abfallablagerungen oder Bodenverunreinigung festgestellt 
werden, ist die Abteilung Abfallwirtschaft/Bodenschutz des Kreises Soest umge-
hend zu benachrichtigen. Die vorgefundenen Abfälle bzw. verunreinigter Boden 
sind bis zur Klärung des weiteren Vorgehens gesichert zu lagern. 
 
Bei Baumaßnahmen anfallende Abfälle sind vorrangig einer Verwertung zuzufüh-
ren. Mutterboden ist abzuschieben und einer Verwertung zuzuführen. 
 
Denkmalschutz 
 
Folgende Hinweise werden gegeben: 
Das Plangebiet befindet sich in unmittelbarer Nähe zum historischen Stadtkern 
von Werl, einem archäologisch bedeutsamen Bereich. In der näheren Umgebung 
des o.g. Plangebietes sind zahlreiche archäologische Fundstellen verschiedener 
Epochen bekannt. Möglicherweise reichen einzelne Fundstellen bis in den Pla-
nungsbereich hinein. Somit liegen innerhalb des Plangebietes Vermutete Bo-

dendenkmäler.  

Zudem ist bei Bodeneingriffen im Rahmen der Planumsetzung mit der Aufde-
ckung bisher unbekannter Fundstellen zu rechen. Daher sind die geplanten Erd-
arbeiten frühzeitig mit der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe 

(Tel.: 02761-93750, Fax: 02761-937520) abzustimmen, um eine archäologische 
Begleitung, vor allem des Bodenabtrags, durch einen Mitarbeiter des Amtes si-
cherzustellen. Bei weiterreichenden Bodeneingriffen muss der Bodenabtrag mit-

tels einer Baggersondage durchgeführt werden. Diese Arbeiten müssen von einer 
archäologischen Fachfirma durchgeführt werden und gehen zu Lasten des Vorha-

benträgers. Sollten Bodenfunde auftreten, kann es zu kurzfristigen Verzögerun-
gen im Bauablauf kommen. 
 
Im Allgemeinen können bei Bodeneingriffen Bodendenkmäler (kultur- und/oder 
na-turgeschichtliche Bodenfunde, d. h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber 
auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, 
Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Le-
bens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Boden-
denkmälern ist der Gemeinde als Untere Bodendenkmalpflege und/oder der LWL-
Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761-93750 FAX 02761-
937520) unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens 3 
Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§§ 15 u. 16 Denkmalschutzge-
setz NW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. 
Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu 
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bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monate in 
Besitz zu nehmen (§ 16 Abs. 4 DschG NW). 
 
Flächenbilanz 
 
 Fläche Flächenanteil 
Verfahrensgebiet  3.909 m²  100,0 %  
Reines Wohngebiet (WR)  3.909 m²  100,0 % 
- davon überbaubare Fläche 1.563 m² 40,0 %  
- davon nicht überbaubare Fläche  2.345 m² 60,0 %  
 
 
Werl, im Januar 2016 
 
i. A. 
 

 
 
(Ludger Pöpsel) 
Fachbereich III - Abt. Stadtplanung, Straßen und Umwelt 
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W a l l f a h r t s s t a d t  W e r l  Der Bürgermeister 
Beschlussvorlage 
zur 

 öffentlichen 
 nichtöffentlichen Sitzung des  

 

Vorlage-Nr.  441 
 

TOP             I/15
 

 Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales 
u. Kultur 

 Hauptausschusses 
 Rates  

 

am 
10.03.16 
      
16.03.16 

 

Personalrat ist zu beteiligen 
 ja     nein 

Zustimmung 
 ist beantrag t   liegt vor 

Agenda-Leitfaden 
wurde berücksichtigt   ja  nein (Begründung s. Sachdarstellung)  nicht relevant 
 

Erträge und / oder Einzahlungen              nein  einmalig  jährlich in Höhe von       € 
 
Aufwendungen und / oder Auszahlungen  nein  einmalig  jährlich in Höhe von       €  
 

Haushaltsmittel stehen   nicht   nur mit       € zur Verfügung bei Sachkonto       
(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) 
 

Folgekosten: 
Durch bilanzielle Abschreibungen  nein   jährlich in Höhe von       € 
Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 
                                               nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € 
Nachrichtlich: 
Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen durch-
schnittlichen Zinssatzes von      %   nein     jährlich in Höhe von       € 

 

Datum: 23.02.2016 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. 50  20 FBL 
Allg. 

Vertreter 
BM 

AZ: 50-Ko      

 

Titel: 2. Änderung der Satzung der Wallfahrtsstadt Werl über die Nutzung 
und die Erhebung von Benutzungsgebühren für stadteigene und an-
gemietete Unterkünfte 

 
Sachdarstellung: 
 
Die Wallfahrtsstadt Werl betreibt stadteigene und angemietete Unterkünfte zur 
Unterbringung von Flüchtlingen. In der aktuellen Situation müssen Menschen aus 
verschiedenen Herkunftsstaaten und Kulturen mit verschiedenen Vorstellungen vom 
Zusammenleben untergebracht werden.  
 
Die Benutzungsordnung, die das Zusammenleben der Benutzer, das Ausmaß der 
Benutzung und die Ordnung in den Unterkünften regelt, wurde überarbeitet und der 
aktuellen Situation angepasst (Anlage 1). Ziel ist es, das Verständnis für die 
Einhaltung der Regeln herbeizuführen.  
 
In der zurzeit gültigen Satzung über die Nutzung und die Erhebung von Benut-
zungsgebühren für stadteigene und angemietete Unterkünfte ist die Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten nicht geregelt. Um künftig gegen wiederholte Regelverstöße 
vorgehen zu können, wurde die Satzung entsprechend überarbeitet (Anlage 2).  
 
Paragraf 2 der Satzung wurde neu gefasst, dort wird klar benannt, was verboten 
ist. Der neue Paragraf 6 formuliert die entsprechenden „Ordnungswidrigkeiten“.  
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Bei den Verboten ist die Zielsetzung nicht eine bloße Reglementierung. Es geht 
vielmehr darum, sicherzustellen, dass die asylsuchenden Menschen aus den unter-
schiedlichen Herkunftsländern sicher, respektvoll und möglichst konfliktfrei in den 
Unterkünften zusammenleben können. 
 

 
Beschlussvorschlag: 
Die 2. Änderung der Satzung der Wallfahrtsstadt Werl über die Nutzung und die 
Erhebung von Benutzungsgebühren für stadteigene und angemietete Unterkünfte 
wird beschlossen. 
 



Anlage 1 zu Vorlage Nr. 441 

Benutzungsordnung für stadteigene und angemietete  

Unterkünfte der Wallfahrtsstadt Werl 
 

Die zugewiesenen Räume dürfen ausschließlich von Personen bewohnt werden, die durch 
eine schriftliche Einweisungsverfügung der Wallfahrtsstadt Werl hierzu berechtigt sind. 
Durch die Zuweisung der Unterkunft wird kein Wohn- oder Mietverhältnis begründet. 
 
Die Bediensteten der Wallfahrtsstadt Werl sind berechtigt, die Unterkünfte in regelmäßigen 
Abständen sowie nach Ankündigung in der Zeit von 6 Uhr bis 22 Uhr zu betreten. Bei drin-
gender Gefahr (Rohrbruch, Feuer o.ä.) kann die Unterkunft ohne Ankündigung jederzeit 
betreten werden. Den Anordnungen der städtischen Bediensteten ist Folge zu leisten. 

 
Benutzung der zugewiesenen Räume 

Die zugewiesenen Räume dürfen nur zum Schlafen und Wohnen benutzt werden. Andere 
Personen (z. B. Freunde oder Verwandte) dürfen nicht aufgenommen werden. Besuche sind 
nur in der Zeit von 9 Uhr bis 22 Uhr gestattet. Jede gewerbliche Tätigkeit und auch das Hal-
ten von Tieren ist in den Räumen sowie auf dem Gelände der Unterkunft verboten.  
 
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass Sie nur die Ihnen zugewiesenen Räume nutzen dür-
fen und es nicht gestattet ist, dass Sie eigenmächtig in andere Räume umziehen oder Räu-
me mit anderen Bewohnern tauschen. Verstöße gegen diese Regeln werden mit einer Geld-
buße geahndet. 
 
Die Räume sind mit den notwendigen Möbeln ausgestattet. Private Möbel, Teppiche oder 
ähnliche Gegenstände dürfen u.a. aus brandschutztechnischen Gründen nicht eingebracht 
werden. Auch das Umstellen oder Umbauen der Möbel ist nicht gestattet. Damit auch nach-
folgende Bewohner ordentliche Verhältnisse vorfinden, behandeln Sie die Unterkunft und 
das Inventar bitte pfleglich. Dazu gehört auch, dass Sie die Möbel nicht bekleben oder be-
schädigen, dass Sie keine Löcher in Wände, Türen oder Fensterrahmen bohren und dass Sie 
die Räume und das Inventar regelmäßig reinigen. Die Verwendung von ätzenden oder farb-
lösenden Mitteln ist verboten. Verstöße gegen diese Regeln können mit einer Geldbuße ge-
ahndet werden. Sie müssen damit rechnen, dass Sie für mutwillige Beschädigungen scha-
densersatzpflichtig gemacht werden. 
 
Um Schimmelbildung im Gebäude zu verhindern, lüften Sie bitte alle benutzten Räume 
mehrmals am Tag mit weit geöffnetem Fenster.  
 
Für die Ihnen beim Einzug überlassenen Schlüssel sind Sie verantwortlich. Falls Sie weitere 
Schlüssel benötigen, wenden Sie sich bitte an den Hausmeister. Sie selbst dürfen keine 
Schlüssel nachmachen lassen. Falls Sie beim Auszug aus der Unterkunft nicht alle Ihnen 
überlassenen Schlüssel zurückgeben, müssen Sie damit rechnen, dass Ihnen die Kosten für 
einen Austausch der Schließanlage berechnet werden. 
 
Jeder Hausbewohner hat das Recht, ohne Belästigungen durch Lärm zu wohnen. In der Zeit 
von 22 Uhr bis 7 Uhr ist daher jegliche Lärmbelästigung innerhalb des Gebäudes sowie auf 
dem Grundstück mit Rücksicht auf Mitbewohner und Nachbarn zu unterlassen.  

 
Gemeinschaftseinrichtungen 

Die Gemeinschaftsküchen einschließlich der vorhandenen Elektroherde, Spülen und Schrän-
ke stehen allen Unterkunftsbewohnern zur Verfügung. Die Reihenfolge der Benutzung regeln 
Sie bitte mit Ihren Mitbewohnern. Die Küchen sind nach jeder Benutzung in gesäubertem 
Zustand zu hinterlassen. Dazu gehört auch, dass Abfälle regelmäßig und unter Beachtung 
der geltenden Vorschriften zur Mülltrennung in die dafür vorgesehenen Müllgefäße entsorgt 
werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hausmeister. 
 
Auch Waschküchen, Trockenräume und Wäschetrockenplätze stehen allen Unterkunftsbe-
nutzern zur Verfügung. Auch hier regeln Sie die Reihenfolge der Benutzung bitte mit Ihren 
Mitbewohnern. Das Trocknen von Wäsche in den Wohnräumen, Küchen und sonstigen Ge-
meinschaftsräumen sowie auf den Fluren ist verboten. 
 
Bitte reinigen Sie Duschen, Badewannen und Toiletten jeweils sofort nach Gebrauch. Achten 
Sie auch in den Badezimmern darauf, dass Feuchtigkeit durch weites Öffnen der Fenster 
sofort beseitigt wird und nicht in andere Räume verteilt wird.  
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Für Ihre Sicherheit 

Der Besitz oder Gebrauch von Waffen jeglicher Art und der Konsum von Drogen jeglicher 
Art ist in der Unterkunft und auch auf dem Unterkunftsgelände strengstens verboten. Auch 
das Rauchen (hierzu gehören auch Shisha-Wasserpfeifen u.ä.) ist im ganzen Gebäude ver-
boten. Verstöße gegen diese Verbote werden mit einer Geldbuße geahndet. 
 
Aufgrund der erhöhten Brandgefahr müssen Kochstellen bei eingeschaltetem Herd oder ein-
geschaltetem Backofen immer von einer erwachsenen Person beaufsichtigt werden. Halten 
Sie die Küchentüren während des Kochens geschlossen, da sonst Feuchtigkeit und Gerüche 
in die übrigen Räume verteilt werden. Lüften Sie die Küche durch weites Öffnen der Küchen-
fenster.  
 
Bei einem Brand können Menschen durch das Einatmen von Brandrauch innerhalb von we-
nigen Sekunden ersticken. Eine frühe Brandentdeckung und schnelle flächendeckende Alar-
mierung und Warnung aller Bewohner ist daher zwingend notwendig. Dies gilt nicht nur zur 
Schlafenszeit, sondern ist zu jeder Zeit von höchster Wichtigkeit. Das Abkleben von Rauch-
warnmeldern ist strengstens verboten. Bei jeder Alarmierung müssen alle Bewohner das 
Gebäude schnellstmöglich verlassen. 
 
Aus Sicherheitsgründen sind auch das Entzünden von offenem Feuer und die Lagerung von 
brennbaren Flüssigkeiten im Gebäude und auf dem Gelände der Unterkunft verboten.  
 
Um im Notfall (z.B. einem Feuer) zu gewährleisten, dass alle Bewohner das Gebäude schnell 
und sicher verlassen können, müssen Treppenhäuser, Flure und Hauseingänge als Flucht-
wege ständig frei gehalten werden. Das Aufbewahren und auch das kurzzeitige Abstellen 
und Lagern von Möbeln, Kleidung, Schuhen, Regenschirmen, Kinderwagen, Kinderspielzeug, 
Fahrrädern, Abfall, Lebensmitteln, Getränken, Kartons u.ä. ist daher auf diesen Flächen 
verboten. Verstöße gegen diese Regeln können mit einer Geldbuße geahndet werden. 
 
Denken Sie bitte daran, dass Feuerwehr, Notarzt und Rettungskräfte Treppenhäuser und 
Flure als Rettungswege benötigen, um Ihnen und Ihren Mitbewohnern im Notfall schnell und 
sicher helfen zu können.  
 
Die vorhandenen Feuerlöscher dürfen nur im Notfall bei Bränden benutzt werden.  
 
Zu Ihrer eigenen Sicherheit machen Sie sich bitte mit den Regeln für das Verhalten im 
Brandfall sowie den Maßnahmen zur Brandverhütung vertraut und beachten Sie diese unbe-
dingt. 
 
Falls Sie Schäden im oder am Gebäude oder am Inventar feststellen, melden Sie dies bitte 
dem Hausmeister, der sich um eine kurzfristige Beseitigung kümmern wird. Auch das Auf-
treten von übertragbaren Krankheiten und von Schädlingsbefall ist unverzüglich mitzuteilen, 
damit geeignete Maßnahmen zum Schutz aller Mitbewohner getroffen werden können. 

 
Allgemeine Hinweise 

Bei einem Auszug aus der Unterkunft informieren Sie bitte einen Bediensteten der Wall-
fahrtsstadt Werl mindestens eine Woche vor dem Auszugstermin. Die Räume müssen bei 
der Übergabe geräumt und gereinigt sein.  
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Verstöße gegen die Regeln dieser Benut-
zungsordnung sowie gegen Vorschriften der Satzung der Wallfahrtsstadt Werl über die Nut-
zung und die Erhebung von Benutzungsgebühren für stadteigene und angemietete Unter-
künfte mit einer Geldbuße geahndet werden können. 



Anlage 2 zu Vorlage Nr. 441 
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Satzung der Wallfahrtsstadt Werl 

über die Nutzung und die Erhebung von Benutzungsgebühren für 
stadteigene und angemietete Unterkünfte 

 
 
Aufgrund folgender gesetzlicher Vorschriften in der zurzeit jeweils gültigen Fas-
sung, 
 
- §§ 7, 8 und 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 
Juli 1994 (GV. NW. 1994 S. 666),  

- §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. 1969 S. 712),  

- §§ 5 Abs. 1 Satz 1 und 6 Abs. 2 des Gesetzes über die Aufnahme von Aussied-
lern, Flüchtlingen und Zuwanderern (Landesaufnahmegesetz–LAufG) vom 28. 
Februar 2003 (GV. NRW. S. 95), 

- § 1 Abs. 1 des Gesetzes über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer 
Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnahmegesetz–FlüAG) vom 28. Februar 2003 (GV. 
NRW. 2003 S. 93), 

 
hat der Rat der Wallfahrtsstadt Werl in seiner Sitzung am xxx 2016 folgende Sat-
zung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Rechtsform und Zweckbestimmung 

(1) Die Wallfahrtsstadt Werl betreibt eigene und angemietete Unterkünfte in 
Form von Gebäuden, Wohnungen, Räumen u.ä. zur Aufnahme und in der 
Regel vorläufigen Unterbringung von 
1. Aussiedlern, Spätaussiedlern und Zuwanderern (§ 2 LAufG) 
2. ausländischen Flüchtlingen (§ 2 FlüAG) 
3. anderen wohnungslosen Personen. 

 
(1) Die Unterkünfte sind nichtrechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts. 
 
(2) Das Benutzungsverhältnis zwischen der Wallfahrtsstadt Werl und den Be-

nutzern ist öffentlich-rechtlich. 
 

 
                                        § 2  --- alte Fassung ---  

Aufsicht, Verwaltung und Ordnung 
(1) Die Unterkünfte unterstehen der Aufsicht und der Verwaltung des Bürger-

meisters. Die Dienstkräfte der Stadtverwaltung sind nach Maßgabe der ge-
setzlichen Vorschriften sowie der Benutzungsordnung berechtigt, sämtliche 
Unterkunfts- und Gemeinschaftsräume zu betreten. 

 
(2) Der Bürgermeister erlässt eine Benutzungsordnung, die das Zusammenle-

ben der Benutzer, das Ausmaß der Benutzung und die Ordnung in den Un-
terkünften regelt. 
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                                        § 2 --- neue Fassung --- 

Aufsicht, Verwaltung, Nutzung und Ordnung 
(1) Die Unterkünfte unterstehen der Aufsicht und der Verwaltung des Bürger-

meisters. 
 
(2) Die zugewiesenen Räume dürfen ausschließlich von Personen bewohnt wer-

den, die durch schriftliche Einweisungsverfügung der Wallfahrtsstadt Werl 
hierzu berechtigt sind. Durch die Zuweisung der Unterkunft wird kein Wohn- 
oder Mietverhältnis begründet. 

 
(3) Die Nutzung durch die untergebrachten Personen ist beschränkt auf die zu-

gewiesenen Räumlichkeiten und auf die Gemeinschaftseinrichtungen. 
 
(4) Es ist verboten: 

1. die Unterkunft zu anderen als zu Wohnzwecken zu benutzen, 
2. der eigenmächtige Wechsel in andere Räume oder in eine andere Unter-

kunft oder der Tausch der zugewiesenen Unterkunft mit anderen Benut-
zern, 

3. die Aufnahme anderer Personen in die zugewiesenen Räume (Besuche 
sind nur in der Zeit von 9 Uhr bis 22 Uhr gestattet), 

4. der Besitz oder Gebrauch von Waffen jeglicher Art, insbesondere von 
Klapp- oder Springmessern, Gaspistolen und sonstigen Schusswaffen 
innerhalb des Gebäudes oder auf dem Unterkunftsgelände, 

5. eigenmächtige Reparaturen sowie Manipulationen und Umbauten an den 
elektrischen Anlagen und Versorgungsanlagen (bei Störungen oder De-
fekten an den betrieblichen Einbauten ist umgehend der zuständige 
Hausmeister oder ein anderer Bediensteter der Wallfahrtsstadt Werl zu 
informieren), 

6. die selbstständige Beschaffung zusätzlicher Raum- und/oder Haustür-
schlüssel, 

7. das Einbringen von Privatmöbeln und das Auslegen der Räume mit Tep-
pichboden oder Teppichen, 

8. das Umstellen sowie das Umbauen von Möbeln, insbesondere von Bet-
ten, 

9. das Entfernen von Möbelstücken aus den Zimmern oder Gemeinschafts-
räumen, 

10. das Bekleben von Möbeln, Türen und Fensterrahmen mit Aufklebern o-
der ähnlichen Dingen, 

11. das Bohren von Löchern und das Einschlagen oder Eindrehen von Nä-
geln, Schrauben, Haken o.ä. in Fensterrahmen oder Türen, 

12. das Anbringen von Antennen und Parabolspiegeln, 
13. die Verwendung von Elektrogeräten und Elektrozubehör (Mehrfachste-

cker, Verlängerungskabel u.ä.), die nicht der VDE-Norm entsprechen 
und nicht das VDE- und das GS-Prüfzeichen tragen, 

14. die Verwendung von ätzenden oder farblösenden Mitteln zum Säubern 
von Fußböden, Türen, Badewannen und Brausetassen, Wasch-, Spül- 
und Toilettenbecken, 

15. das Entzünden von offenem Feuer und die Lagerung von brennbaren 
Flüssigkeiten im Gebäude und auf dem Gelände der Unterkunft, 

16. die Haltung von Tieren jeder Art in der Unterkunft oder auf dem Unter-
kunftsgelände, 
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17. jede gewerbliche Tätigkeit in den Räumen sowie auf dem Gelände der 
Unterkunft, 

18. das Rauchen im gesamten Gebäude. Es wird ausdrücklich darauf hinge-
wiesen, dass ein Verstoß gegen das Rauchverbot gem. § 5 des Nicht-
raucherschutzgesetzes NRW mit einer Geldbuße geahndet werden kann. 

 
(5) In begründeten Einzelfällen können Ausnahmen schriftlich durch die Wall-

fahrtsstadt Werl zugelassen werden. 
 
(6) Der Bürgermeister erlässt eine Benutzungsordnung, die das Zusammenle-

ben der Benutzer, das Ausmaß der Benutzung und die Ordnung in den Un-
terkünften regelt. Die jeweils aktuelle Benutzungsordnung ist Bestandteil 
des Benutzungsverhältnisses. 

 
(7) Die Dienstkräfte der Stadtverwaltung sind nach Maßgabe der gesetzlichen 

Vorschriften sowie der Benutzungsordnung berechtigt, sämtliche Unter-
kunfts- und Gemeinschaftsräume zu betreten. 

 
(8) Die durch die Wallfahrtsstadt Werl zugewiesenen Räume samt der zur Ver-

fügung gestellten Einrichtungsgegenstände und Geräte sind schonend und 
pfleglich zu behandeln und im Rahmen der durch ihre bestimmungsgemäße 
Verwendung bedingten Abnutzung instand zu halten. 

 
(9) Die Benutzer sind verpflichtet, der Wallfahrtsstadt Werl unverzüglich Schä-

den jeglicher Art zu melden. Unterlässt der Benutzer die Meldung, ist er der 
Wallfahrtsstadt Werl zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens ver-
pflichtet. Eigenverschuldete Beschädigungen der Räume oder der Einrich-
tung sind vom Benutzer der Unterkunft oder dem Verursacher auf seine 
Kosten zu beseitigen. Die Beweislast für fehlendes Eigenverschulden trägt 
der Benutzer. Beschädigungen, die strafrechtlich relevant sind, werden zur 
Anzeige gebracht. 

 

(10) Den Bediensteten der Wallfahrtsstadt Werl ist das Auftreten von übertrag-
baren Krankheiten und von Schädlingsbefall unverzüglich mitzuteilen. Die 
Meldepflicht obliegt dem von der Krankheit/dem Schädlingsbefall Betroffe-
nen sowie jedem anderen Bewohner, der von dem Krankheits-
fall/Schädlingsbefall Kenntnis hat. 

 
 

§ 3 

Einweisung 
(1) Unterzubringende Personen (§ 1 Abs. 1) werden durch schriftliche Einwei-

sungsverfügung des Bürgermeisters unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes in eine Unterkunft eingewiesen. Spätestens bei der erstmaligen 
Aufnahme in eine Unterkunft erhält der Benutzer gegen schriftliche Bestäti-
gung: 
1. die Einweisungsverfügung, in der die unterzubringende Person, die Un-

terkunft und die Höhe der Benutzungsgebühren bezeichnet sind, 
2. einen Abdruck dieser Satzung und der jeweiligen Benutzungsordnung, 
3. Unterkunftsschlüssel. 
In besonderen Fällen können die unterzubringenden Personen durch münd-
liche Einweisungsverfügung eingewiesen werden. 
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(2) Ein Anspruch auf Zuweisung einer bestimmten Unterkunft besteht nicht. Die 

Unterbringung weiterer Personen in den zugewiesenen Räumlichkeiten ist zu 
dulden. Der Benutzer kann nach vorheriger Ankündigung mit einer Frist von 
zwei Tagen sowohl innerhalb einer Unterkunft als auch von einer Unterkunft 
in eine andere verlegt werden. In Fällen äußerster Dringlichkeit kann dem 
Benutzer sofort eine neue Unterkunft zugewiesen werden. 

 
(3) Durch Einweisung und Aufnahme in eine Unterkunft ist jeder Benutzer ver-

pflichtet,  
1. die Bestimmungen dieser Satzung und der Benutzungsordnung zu be-

achten und 
2. den mündlichen und schriftlichen Weisungen der mit der Aufsicht und 

der Verwaltung der Unterkünfte beauftragten Bediensteten der Stadt 
Folge zu leisten. 

 
(4) Die Einweisung kann widerrufen werden, wenn der Benutzer 

1. anderweitig ausreichenden Wohnraum zur Verfügung hat, 
2. als Person des § 1 Abs. 1 Nr. 1 eine ihm angebotene Unterbringung in 

einer öffentlich geförderten Wohnung oder einer anderen geeigneten 
und zumutbaren Wohnung aus von ihm zu vertretenden Gründen ver-
hindert und damit gem. § 8 LAufG den Anspruch auf bevorzugte Versor-
gung mit Wohnraum verliert, 

3. schwerwiegend oder mehrfach gegen diese Satzung, die Benutzungs-
ordnung oder die mündlichen oder schriftlichen Weisungen (Abs. 3 Nr. 
2) verstoßen hat, 

4. aus organisatorischen Gründen eine Umsetzung in eine andere Unter-
kunft erforderlich ist, 

5. die Räumlichkeiten der zugewiesenen Unterkunft zur Begehung von 
Verbrechen (§ 12 Abs. 1 Strafgesetzbuch) oder Vergehen (§ 12 Abs. 2 
Strafgesetzbuch) nutzt, 

6. die zugewiesene Unterkunft von ihm nicht benutzt wird oder 
7. aus sonstigen wichtigen Gründen. 

 
(5) Der Benutzer hat die Unterkunft unverzüglich zu räumen, wenn die Einwei-

sung widerrufen wird. Die Räumung einer Unterkunft kann nach den Vor-
schriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen zwangsweise durchgesetzt werden. Der betroffene Benutzer ist 
verpflichtet, die Kosten einer Zwangsräumung zu tragen. 

 
(6) Das Benutzungsverhältnis endet mit der ordnungsgemäßen Übergabe der 

Unterkunft und der dem Benutzer überlassenen Gegenstände an einen mit 
der Aufsicht und der Verwaltung der Unterkunft beauftragten Bediensteten 
der Wallfahrtsstadt Werl. Im Falle des Abs. 5 Satz 2 endet das Benutzungs-
verhältnis mit dem Abschluss der Räumung. 

 
 

§ 4 

Gebührenpflicht 
(1) Die Stadt erhebt für die Benutzung der Unterkünfte Benutzungsgebühren. 
 
(2) Gebührenpflichtig sind die Benutzer der Unterkünfte. 
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(3) Werden Räume von einer Familiengemeinschaft gemeinsam benutzt, haftet 
jedes volljährige Mitglied der Familiengemeinschaft für die Gebühr als Ge-
samtschuldner. 

 
(4) Mitbenutzer einer Raum- oder Wohnungseinheit, die einer Familiengemein-

schaft nicht angehören, haften anteilsmäßig nach der Anzahl der unterge-
brachten Personen. 

 
(5) Die Gebührenpflicht entsteht von dem Tage an, von dem der Gebühren-

pflichtige die Unterkunft benutzt oder aufgrund der Einweisungsverfügung 
nutzen kann. Sie endet mit dem Tag der ordnungsgemäßen Übergabe der 
Unterkunft an einen mit der Aufsicht und der Verwaltung der Unterkunft be-
auftragten Bediensteten der Wallfahrtsstadt Werl. Im Falle des § 3 Abs. 5 
Satz 2 endet die Gebührenpflicht mit dem Abschluss der Räumung. 

 
(6) Die Benutzungsgebühr ist jeweils monatlich im Voraus und zwar spätestens 

am dritten Werktag nach der Aufnahme in die Unterkunft, im Übrigen bis 
zum fünften Werktag eines jeden Monats an die Stadtkasse zu entrichten. 

 
(7) Besteht die Gebührenpflicht nicht während des gesamten Monats, wird jeder 

einzelne gebührenpflichtige Tag berechnet. Einzugs- und Auszugstag wer-
den jeweils als voller Tag berechnet. Am Tage der Verlegung von einer Un-
terkunft in eine andere ist nur die Tagesgebühr für die neue Unterkunft zu 
entrichten. Zuviel entrichtete Gebühren werden unverzüglich erstattet. 

 
 

§ 5 
Gebührenberechnung 

(1) Die Gebühr wird nach der Grundfläche der benutzten Räume berechnet, die 
auf volle Quadratmeter aufgerundet wird. Die Gemeinschaftsflächen (Kü-
chen, Sanitärbereiche, Flure) werden anteilig berücksichtigt. Die anteilige 
Gemeinschaftsfläche errechnet sich aus der Division der Gemeinschaftsflä-
che durch die Sollpersonenzahl. 

 
(2) Die zu entrichtende Grundgebühr berechnet sich nach der Größe der zuge-

wiesenen belegungsfähigen Fläche zuzüglich der darauf entfallenden anteili-
gen Gemeinschaftsfläche.  

 
(3) Die Gebühr für die Verbrauchskosten berechnet sich nach dem Personen-

maßstab. 
 
(4) Die Gesamtbenutzungsgebühr beträgt 204,92 €/Monat für alle Benutzer 

städtischer Unterkünfte. Sie setzt sich zusammen aus einer Grundgebühr 
für die nicht verbrauchsabhängigen Kosten in Höhe von 146,97 € und den 
Verbrauchskosten in Höhe von 57,95 €. 

 
 
                                                § 6 --- neu --- 

Ordnungswidrigkeiten 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. entgegen § 2 Abs. 2 Satz 1 eine Unterkunft unberechtigt benutzt, 
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2. entgegen § 2 Abs. 4 Nr. 2 eigenmächtig in andere Räume oder in eine 
andere Unterkunft wechselt, oder die zugewiesene Unterkunft mit ande-
ren Benutzern tauscht, 

3. entgegen § 2 Abs. 4 Nr. 3 andere Personen in die zugewiesenen Räume 
aufnimmt oder Besuche außerhalb der Besuchszeiten gestattet, 

4. entgegen § 2 Abs. 4 Nr. 4 innerhalb des Unterkunftsgebäudes  oder auf 
dem Unterkunftsgelände Waffen jeglicher Art, insbesondere Klapp- oder 
Springmesser, Gaspistolen und sonstige Schusswaffen besitzt oder ge-
braucht, 

5. entgegen § 2 Abs. 4 Nr. 5 eigenmächtig Reparaturen, Manipulationen 
oder Umbauten an den elektrischen Anlagen und Versorgungsanlagen 
der Unterkunft vornimmt, 

6. entgegen § 2 Abs. 4 Nr. 6 selbstständig zusätzliche Raum- und/oder 
Haustürschlüssel beschafft, 

7. entgegen § 2 Abs. 4 Nr. 7 Privatmöbel einbringt oder Räume mit Tep-
pichboden oder Teppichen auslegt, 

8. entgegen § 2 Abs. 4 Nr. 8 Möbel, insbesondere Betten umstellt oder 
umbaut, 

9. entgegen § 2 Abs. 4 Nr. 9 Möbelstücke aus den Zimmern oder Gemein-
schaftsräumen entfernt, 

10. entgegen § 2 Abs. 4 Nr. 11 Löcher in Fensterrahmen oder Türen bohrt 
oder Nägel, Schrauben, Haken o.ä. in diese einschlägt oder eindreht, 

11. entgegen § 2 Abs. 4 Nr. 12 Antennen oder Parabolspiegel anbringt, 
12. entgegen § 2 Abs. 4 Nr. 13 Elektrogeräte oder Elektrozubehör (Mehr-

fachstecker, Verlängerungskabel o.ä.) verwendet, die nicht der VDE-
Norm entsprechen und nicht das VDE- und das GS-Prüfzeichen tragen, 

13. entgegen § 2 Abs. 4 Nr. 15 offenes Feuer im Gebäude oder auf dem Ge-
lände der Unterkunft entzündet oder brennbare Flüssigkeiten im Gebäu-
de oder auf dem Gelände der Unterkunft lagert, 

14. entgegen § 2 Abs. 4 Nr. 16 Tiere in der Unterkunft oder auf dem Unter-
kunftsgelände hält, 

15. entgegen § 2 Abs. 4 Nr. 17 eine gewerbliche Tätigkeit in den Räumen 
oder auf dem Gelände der Unterkunft ausübt, 

16. entgegen § 2 Abs. 7 den Dienstkräften der Wallfahrtsstadt Werl den Zu-
tritt verwehrt, 

17. entgegen § 2 Abs. 10 seiner Pflicht nicht nachkommt, übertragbare 
Krankheiten und Schädlingsbefall zu melden, 

18. entgegen § 3 Abs. 3 Nr. 2 den mündlichen oder schriftlichen Weisungen 
der mit der Aufsicht und der Verwaltung der Unterkünfte beauftragten 
Bediensteten der Wallfahrtsstadt Werl nicht Folge leistet, 

19. entgegen § 3 Abs. 5 die Unterkunft nicht unverzüglich räumt, wenn die 
Einweisung widerrufen wurde, 

20. entgegen § 3 Abs. 6 die Unterkunft und die überlassenen Gegenstände 
nicht ordnungsgemäß übergibt. 

 
(2) Verstöße gegen diese Vorschriften können mit einer Geldbuße nach den 

Bestimmungen des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602) in der 
zurzeit gültigen Fassung geahndet werden, soweit sie nicht nach Bundes- 
oder Landesrecht mit Strafen oder Geldbußen bedroht sind. 
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§ 7 

Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Gleichzeitig tritt die Satzung der Wallfahrtsstadt Werl über die Nutzung und die 
Erhebung von Benutzungsgebühren für stadteigene und angemietete Unterkünfte 
vom 26.11.2015 außer Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Satzung der Wallfahrtsstadt Werl über die Nutzung und die Er-
hebung von Benutzungsgebühren für stadteigene und angemietete Unterkünfte 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass eine 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-

verfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Wallfahrtsstadt Werl vor-

her gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt. 

 
Werl, den    .2016 
 
 
 
 
(Grossmann) 
Bürgermeister 
 


	Tagesordnung
	Vorl. 447 Einspruch des Bürgermeisters
	Vorl. 422a Prüfung Jahresabschluss 2014
	Bestätigungsvermerk Abschlussprüfer
	Schlussbericht 

	Vorl. 430a Überörtliche Prüfung 2014
	Vorl. 434 Freiwillige Feuerwehr Werl
	Satzung 
	Synopse

	Vorl. 435 Brandverhütung
	Satzung

	Vorl. 436 Verdienstausfall Feuerwehr
	Satzung
	Synopse

	Vorl. 423 Beb.-Plan 102 Bahnhofsumfeld
	Plan
	Begründung
	Lärmpegelbereiche
	Umweltbericht
	Abwägungen
	Abwägungen
	Abwägungen
	Abwägungen
	Anregungen
	Abwägungen

	Vorl. 424 1. Änd. Beb.-Plan. 33 Unterführung Langenwiedenweg
	Abwägungen
	Abwägungen
	Abwägungen
	Plan
	Begründung

	Vorl. 419 89. Änd. FNP Postgebäude
	Abwägungen
	Abwägungen
	Plan
	Begründung
	Umweltbericht

	Vorl. 420 2. Änd. Beb.-Plan 33 Unterführung Langenwiedenweg
	Plan
	Begründung

	Vorl. 421 4. Änd. Beb.-Plan 11 Anger Unnaer Straße
	Abwägungen
	Plan
	Begründung

	Vorl. 441 2. Änd. Satzung Nutzung Unterkünfte
	Benutzungsordnung
	Satzung


